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Stephan Albani 

Politische Teilhabe 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 
Neutral [A3] 

 Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren 
Identität. Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln 
bewahrt und unseren Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 
in Deutschland und bei unzähligen Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen 
aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt: 
Es ist ein fröhliches, ungezwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem 
Deutschland, auf das wir stolz sein können. Ein patriotisches Bekenntnis, das 
niemanden ausschließt und sich gegen niemanden richtet. Zu unserem Land gehören 
alte und neue Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen Pass, mit und ohne 
Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso wie ethnische und 
gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und bitten alle, an 
einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. Der deutsche Bundestag hat im Jahr 
2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem Gesetz haben wir unseren 
zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – rechtlich 
verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie 
bürokratische Hürden abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus-
geweitet und Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 
Ja [A1] 

 Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind 
wir zu großem Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport 
oder in der Kultur: Sie machen unser Land besser und menschlicher, entlasten die 
staatlichen Strukturen und tragen erheblich zum Zusammenhalt bei. Sie sind Helden 
des Alltags. Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht möglich – von den 
Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts 
und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, die sich in den Dienst der Allgemeinheit 
stellen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu Engagement in Vereinen und 
Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. Zum Bürgerschaftlichen 
Engagement in unserem Land gehören auch die Migrantenselbstorganisationen 
(MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im 
Integrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die 
neuen deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien 



mit Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten 
Bildungsträger erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie 
in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
Nein [A2] 

 Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer 
Migrationsbiografie dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Unsere 
Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft 
soll die Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir 
auch bei der Werbung von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und 
Funktionen in der Partei sowie für Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen 
mehr Junge, mehr Frauen, mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte und mehr 
ältere Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen sowie ein größere Vielfalt an 
Berufen erreichen. 

Anti-Diskriminierung 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
Neutral [A3] 

 CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. 
Wir sind uns darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung 
betroffenen Menschen und die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen 
ein starkes Engagement sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler 
Ebene erfordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- und 
Daueraufgabe in allen Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen präsent 
und integriert sein. Der gegenseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche 
Besetzung der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die 
Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit 
Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf europäischer, Bundes-, Landes- 
und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Aufbau von 
landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen 
Opferberatungsstellen, die Mobilen Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen 
Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Das Bundesprogramm „Demokratie 
leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ist ein 
weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch neue 
Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassismus und rassistische 



Diskriminierung“ und „Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ 
ausgewählt. 

 
 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das 
Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl 
Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  
Nein [A2] 
 
 Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und 

verringert. Das Ziel von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie 
Gesellschaft. Deshalb wollen wir bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und 
setzen dabei verstärkt auf Bündnisse mit und in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 
Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche bürokratische 
Belastungen lehnen wir indes ab. Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den 
Bereich des staatlichen Handelns unterstützen CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in 
der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein 
durch Rechtsvorschriften erzwingen. 

 
 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
Ja [A1] 
+ 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Nein [A2] 
 
 Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 

parteiübergreifende Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und 
Verfassungsschutz, Vertrauensleute der Sicherheitsbehörden und 
Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den Bereich der 
Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen zügig 
umzusetzen. Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in 
weiten Teilen umgesetzt. Es ist gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue 
Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende Weiterentwicklungen in den 
Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt und bei 
wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden. 

 
 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 



Ja [A1] 
 
 Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser 

Legislaturperiode beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern 
bereits gegeben. 

 
 
Bildung & Soziales 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
Ja [A1] 
 
 CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange 

der Menschen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie besser berücksichtigt werden. 

 
 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
Nein [A2] 
 
 Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es 

bleiben. Daher sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der 
Länder Diskriminierungsverbote ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu 
Beschwerderechten und -verfahren verankert werden. Zugleich sollten die Länder ein 
qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus sollte 
jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 

 
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 
Neutral [A3] 
 
 In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den 

Einzelnen als auch für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU 
dafür ein, dass mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unseren 
Bildungseinrichtungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis hin zur 
Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. 
Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen Sprache entscheidend für 
Integration und Bildungserfolg hierzulande. 



 
 
Migration & Bürgerrechte 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies 
macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 
Neutral [A3] 
 
 Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung 

für Deutschland bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam 
mit Nicht-regierungs- und Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser 
Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf Bundesebene alle Ressorts mehr 
Verantwortung übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung und Koordinierung 
verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt 
und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 

 
 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 
Nein [A2] 
 
 Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, 

wenn sie die vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser 
Land übernehmen wollen. Die Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle 
politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene. Wir wollen, dass 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die Einbürgerung auf allen Ebenen 
politisch mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger 
lehnen wir daher ab. 

 
 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 
Neutral [A3] 
 
 Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-

Freiheit zu ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 
72 Voraussetzungen für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht 
geschehen und die jüngsten Entwicklungen in der Türkei im Hinblick auf 
Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen darauf 
schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie 
aufgrund der belasteten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine 



Visabefreiung auch in absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem 
keine Niederlassungsfreiheit, also kein Recht, innerhalb der Europäischen Union 
einen festen Wohnsitz einzunehmen. 

 
 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 
Ja [A1] 
 
 Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits 

erheblich verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren 
weiter steigen – aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der 
rückläufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend 
Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen Bereichen zur Verfügung 
stehen, ziehen ihrerseits die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. Deshalb 
braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den 
Arbeitsmarkt, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches 
„Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ wird die bereits bestehenden Regelungen 
zusammenfassen und, wo nötig, effizienter gestalten. Voraussetzung sind der 
Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des Lebensunterhalts. 
Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug 
gesteuerten und begrenzten Einwanderungs-politik für Fachkräfte unterstützen wir 
die Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die 
Attraktivität von illegaler Einwanderung und Migration. 

 
 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
Neutral [A3] 
 
 Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über 

Jahre bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese 
Menschen die Möglichkeit nutzen, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 
Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie 
soll künftig nicht mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, 
einen Generationenschnitt einführen. Dieser Schnitt soll nach der Generation der in 
Deutschland geborenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in Deutschland die 
deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Hierzu streben wir den raschen 
Abschluss von Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an. 

 
 
Arbeitsmarkt 



Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 
Nein [A2] 
 
 Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen 

für Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – 
und fördern daher ein bewusstes Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 

 
 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 
Neutral [A3] 
 
 CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung 

aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, 
Glaube, religiöse oder politische Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine 
diskriminierungs-freie Gesellschaft – dies gilt auch für die Arbeitsvermittlung. Ein 
Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich 
jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 

 
 



Heike Baehrens 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Türkische Gemeinde in Deutschland 

Politische Teilhabe 

Frage 1:  
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  
Antwort:  
Ja. Ich möchte, dass alle Menschen gut integriert leben und am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen können. 
Für erfolgreiche Integration ist bürgerschaftliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und 
an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an 
demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb setzen wir als SPD uns auch für die 
Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 2:  
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen?  
Antwort:  
Ja. Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 
Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden.  
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und 
für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken.  
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe, Beziehungen von Mensch zu Mensch ermöglichen es, 
Vorurteile und Ängste abzubauen. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu 
Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses 
Programm wollen wir ausbauen. 

Frage 3:  
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen  
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
Antwort:  
Ja.  
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 



der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess.  
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der 
Partei bekannt. Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und 
solidarischen Gesellschaft ein. Es gehört zum historischen Selbstverständnis der SPD, dass 
alle Menschen gleiche Rechte und Chancen haben sollten, unabhängig von ihrer Herkunft. 
Das ist unser Auftrag auch für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land  
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben.  
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder ein Migrationserfahrung haben sollten. Alle anderen  
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 
übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei. 
 
Anti-Diskriminierung 
 
Frage 4: Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  
Antwort:  
Ja.  
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 
 
Frage 5:  
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
 
Antwort:  
Ja.  
Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
 
Frage 6:  



Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden.  
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
Antwort:  
Ja.  
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses.  
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen.  
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen.  
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 
 
Bildung & Soziales: 
 
Frage 7:  
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  
Antwort:  
Ja.  
Die SPD setzt sich für eine interkulturelle Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentlichen Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie migrations-, kultur-, und religionssensibel arbeiten. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD 
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklung zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu 
Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich 
eingehalten werden.  
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist 
es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen.  
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 
 



Frage 8:  
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  
Antwort:  
Neutral.  
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet.  
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere 
Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit 
ganz unterschiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben 
sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung 
spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei 
natürlich eine Rolle.  
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 
schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann.  
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 
 
 
 
Frage 9:  
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden?  
Antwort:  
Ja.  



Wir werden uns auch weiterhin für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. Das heißt weg 
von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben 
dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir 
mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und 
mehr Engagement beim Lernen.  
Mit guter Sprachbildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern.  
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont.  
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, zum Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 
 
Migration & Bürgerrechte  
 
Frage 10:  
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben?  
Antwort:  
Ja.  
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, 
dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. 
Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 
 
Frage 11:  
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige?  
Antwort:  
Ja.  
Wir setzen uns als SPD seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
Frage 12:  
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren?  
Antwort:  
Neutral  
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Voraussetzungen dafür 
gegeben sind. Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit 
der EU fällt. Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere 
Beschleunigung der Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die 



Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. 
Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die Visaliberalisierung möglich wird. 
 
Frage 13:  
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben?  
Antwort:  
Ja.  
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 
 
Frage 14:  
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  
Antwort:  
Ja.  
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu 
dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 
 
Arbeitsmarkt 
 
Frage 15:  
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  
Antwort:  
Ja.  
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen.  
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 



Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 
 
Frage 16:  
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichten Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern?  
Antwort:  
Ja.  
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 
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Politische Teilhabe 
 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen 
Namen auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf 
Grundlage der Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und 
Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die 
finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit 
Flüchtlingsinitiativen stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte 
professionelle Integrationsstruktur, die die verschiedenen Bereiche der Integration, 
einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, miteinander verknüpft. Denn eine 
selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften 
unerlässlich. 
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Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen 
endlich klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Und auch private 
Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den größten Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten 
sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen nicht benachteiligt werden. In 
diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer 
Selbstverpflichtungen zu, nicht aber gesetzlich festgelegten Quoten. 

 
Anti-Diskriminierung 

 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über 
spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden 
Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine 
nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

Ja x 
Nein 
Neutral 

 
Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder 
neu erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen 
Rassismus, jede Form von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie 
stark. Diese zivilgesellschaftlichen Institutionen verdienen staatliche und politische 
Unterstützung und Anerkennung. Damit solche Strukturen unabhängig von politischen 
Mehrheiten und ohne bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie 
dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen 
finanziellen Grundlagen garantiert. 

 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im 
AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend 
ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich 
Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
auf den staatlichen Bereich? 

Ja x 
Nein 
Neutral 

 
In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen 
im Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen 
durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im Bildungsbereich 



in Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche Eingriffsverwaltung, zum 
Beispiel im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie 
die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des 
Bundestags? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der 
Empfehlungen beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur beim 
Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem Sondervotum zum 
Abschlussbericht, worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch über 
den gemeinsamen Feststellungsteil hinausgehen. 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Ja 
Nein 
Neutral X 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die 
Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir 
Einiges herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, 
die aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für 
Verfassungsschutz und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, weiter 
klar anzusprechen und auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob dies am 
besten in einem weiteren Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum 
erfolgen sollte. 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht 
auszutauschen, in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel 
Rechtsextremismus hat sich längst erwiesen: Wissenschaft und engagierte 
Zivilgesellschaft sind regelmäßig viel besser über die Entwicklungen informiert als das 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern daher 
einen institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges Institut 
zum Schutz der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie 
Islamismus oder Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der 
Polizeiarbeit klar begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 
sollen in ein personell und strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung 



und Spionageabwehr überführt werden. Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat 
sich nach unseren Erkenntnissen als völlig ungeeignetes, sogar kontraproduktives 
Instrument zur Analyse und Bekämpfung rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und 
sollte daher beendet werden. 

Bildung & Soziales 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft 
richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht 
nur mit einer interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von 
Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. 
Fachkräfte müssen fortgebildet werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt 
richtig umzugehen. Sei es bei der psychosozialen Versorgung von neuankommenden 
Flüchtlingen oder bei der Jugendarbeit mit Kindern die in dritter Generation in 
Deutschland leben. 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im 
Bildungsbereich  initiiert? 

Ja 
Nein 
Neutral X 

Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund 
nur modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes 
Instrument. Es dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und 
Kommunen deutlich schneller handeln. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in 
Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht 
anbieten. 



Migration & Bürgerrechte 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene 
kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- 
und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges 
Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

Ja X 
Nein 
Natural 

Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, 
integrations- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. 
Dies hat sich in grün mitregierten Bundesländern bewährt. 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

Ja x 
Nein 
Neutral 

Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt 
der Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr 
Menschen mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale 
Wahlrecht nach dem Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. Dann 
können auch diejenigen an kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen deutschen oder 
EU-Pass, aber ihren ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier leben, sollen 
auch mitbestimmen, wie wir zusammenleben. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit 
etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident 
Erdogan ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss 
Deutschland und die EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben 
und diese unterstützen. Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von 
humanitären Visa helfen. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
möglich. 



 

 
 

Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetzgeben? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den 
Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein 
Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit 
Punktesystem. Auch ein möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und 
Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu gewinnen. So können Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wir 
wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen und die Arbeitsaufnahme in 
Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der Bildungsmigration zum 
Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik ausbauen, damit Menschen 
einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich hier beruflich qualifizieren 
können. 

 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige 
nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland 
mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Ja x 
Nein 
Neutral 

 
Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit 
ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil 
einen legalen Aufenthaltstitel  besitzt. Wir wollen  die willkürliche Regelung, sich 
zwischen zwei Pässen entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der 
Mehrstaatigkeit aus dem Staatsangehörigkeitengesetz streichen. 

 
Arbeitsmarkt 

 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Ja x 
Nein 
Neutral 

 
Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht 
dürfen bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. 
Bestehende Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr 
begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des Projekts setzen wir uns dafür ein, dass 
das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere Verbreitung findet und auch in 
weiteren Unternehmen eingeführt wird 



 

 
 
 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Ja x 
Nein 
Neutral 

 
Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht 
nur in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch 
im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es 
freilich immer noch oft zu Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschrieben wird. Wir wollen daher das AGG 
effektiver gestalten, den Anwendungsbereich auf staatliches Handeln erweitern und zur 
besseren Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen  
wir auf die Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir 
brauchen mehr Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch 
den Arbeitsagenturen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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   Marburg, den 18.08.2017 

Sehr geehrte Damen und Herren 

anbei meine Ergänzungen für ihren Wahlprüfstein. Die Kurzantworten habe ich online bereits 
eingestellt. 

Politische Teilhabe 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsüber-
nahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einset-
zen?  

Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang zum 
Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutz-
suchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu 
integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asyl-
suchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen Bildungs-
abschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abge-
schlossen haben.  

Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im 
Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorgani-
sationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verste-
hen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch 
an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das 
schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb set-
zen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige Dritt-
staatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
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Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nach-
barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insgesamt 
deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche Engagementstif-
tung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und 
Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engage-
ments mitentscheiden.  
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und für Geflüch-
tete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter aufstocken.  
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige 
gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu 
einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe 
ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzu-
bauen. Durch den direkten Austausch und das Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
lernen sich beide Seiten kennen und schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste kön-
nen im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einhei-
mischen ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen  
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen 
Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass 
sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung 
des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch 
die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Be-
werbungsverfahren unterstützen diesen Prozess.  
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Bundes-
parteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die SPD 
setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, 
allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. 
Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der 
immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land  
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 

Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, bes-
sere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflich-
tet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine 
Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen  
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Par-
teivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung 
der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich informiert und 
Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftrag-
ten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der Partei. 
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Anti-Diskriminierung 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehen-
dem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Men-
schenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines De-
mokratiefördergesetzes)? 

Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für unverzicht-
bar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für Demokratie und ge-
gen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und verlässliche Rahmenbedingun-
gen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat bereits im August 2016 einen 
Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union 
das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um 
die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz 
zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bür-
ger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade 
dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus nie-
derschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatli-
chen Bereich? 

Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken 
sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfas-
sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Ver-
trauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden.  
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschus-
ses des Bundestags?  
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses.  
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf 
antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen 
reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen.  
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-Untersuchungsaus-
schüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die erforderliche weitere 
Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen.  
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und demokra-
tische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei 
haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-Leute-Einsatz im Bundesamt 
für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz 
und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz ge-
schaffen. 
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Bildung & Soziales: 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Ju-
gend und Familie voranzutreiben? 

Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, Wohlfahrtsverbän-
den, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass sie sich migrations-, 
kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle Öffnung als Teil der 
Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die interkulturelle Organisations- 
und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migran-
tenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familienförde-
rung auch tatsächlich eingehalten werden.  
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, 
in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine 
Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei 
Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzu-
bauen.  
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert Bürgerbeteiligung, 
das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So unterstützen wir lebendige 
Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 
Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen 
für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für lebendige Demo-
kratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut bezahlte Lehr-
kräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht Schule gutes 
Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen altersgerecht ab-
bildet.  
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen weiterentwickeln, 
denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen – auf 
die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen 
von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in 
der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir des-
halb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt 
in unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien 
dagegen mit ein. 

Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes 
Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung in 
Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden 
Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskri-
minierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei na-
türlich eine Rolle.  
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende 
direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da Be-
troffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer 
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Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser Beratungsstellen für Be-
troffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus 
staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen zivil-
gesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband Deutschland 
(advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen 
und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in 
immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitra-
gen kann. 

Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des 
Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen 
in der Pflicht. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flä-
chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrspra-
chigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. Das 
heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben 
dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Ge-
rechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement 
beim Lernen.  
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder 
sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern.  
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre Besonderheiten. Dazu 
zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung 
anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungs-
horizont.  
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung selbst-
verständlicher Bestandteil ist. Daher muss herkunftssprachlicher Unterricht bundesweit wieder in die 
Länderverantwortung übergehen. 

Migration & Bürgerrechte 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe 
betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhal-
tige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir wollen 
dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür sollte an 
ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht sicherheitspoli-
tisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompeten-
zen aus dem Innenministerium. 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil 
seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einfüh-
rung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 
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Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige Drittstaats-
angehörige auf kommunaler Ebene. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die Visa-
liberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-Türkei-
Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung verständigt. 
Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Road-
map zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen 
nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetz-
gebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. Wichtig ist eine Neu-
regelung, die das Verfahren durchsichtiger und fairer gestaltet. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeabkom-
men zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbil-
dung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in 
vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter Arbeits-
kräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen wir ein 
flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach kanadischem Modell 
einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und In-
tegrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, 
kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem 
in unser Land kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an 
der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl 
für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach 
welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch 
die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und 
Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kulturen, 
Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert 
sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir set-
zen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder auslän-
discher Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern 
haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

Arbeitsmarkt 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie 
sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenaus-
schreibungen ein?  
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Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des Ge-
schlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für anonymisierte 
Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen.  
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass 
sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung 
des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungs-
verfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen 
Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug 
auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. un-
terstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich 
der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um Asylbewer-
bern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und Ausbildungsförderinstrumente 
für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Vo-
raussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcen-
tern.  Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten 
Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus notwen-
digen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch 
nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung 
durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden wer-
den. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sören Bartol, MdB 



Frage 1: Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Ja. Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. In meiner weltoffenene Heimatstadt Duisburg wissen wir, wie 
wichtig gute Integration ist. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den 
Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und 
Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der 
Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener 
Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 
Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben.  

Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im 
Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in 
Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der 
Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an 
politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen 
Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein - 
beispielsweise für dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 2: Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in 
vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 

Ja. Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 
Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter 
Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle 
Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch 
das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste 
werden wir finanziell weiter aufstocken.  

Das Patenschaftsprogramm "Menschen stärken Menschen" ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige 
gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu 
einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe 
ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige Beziehungen oder Freundschaften 
aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das Entdecken von Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile 
und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche 
Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses 
Programm wollen wir ausbauen. 

Frage 3: Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie 
in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Bas Bärbel



Ja. In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Die SPD hat 
sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Bundesparteitag 
im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die SPD setzt 
sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen 
Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. 
Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft.  

In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung 
in unserem Land zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, 
bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich 
verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder 
über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete 
Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen 
eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien 
regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die 
weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere 
Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der Partei. Auch in unserer SPD Duisburg gibt es eine 
sehr engagierte Arbeitsgemeinschaft Migration & Vielfalt.  

Frage 4: Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. 
in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Ja. Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat 
bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz 
vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an 
diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

Frage 5: Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Ja. Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 



Frage 6: Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses 
des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Ja. Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses. Eine 
wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf 
antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen 
reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. Ob von weiteren 
Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-Untersuchungsausschüssen noch 
neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung 
besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. Das Bundesamt für 
Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft 
funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits 
in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-Leute-Einsatz im Bundesamt für 
Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz 
und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
geschaffen. 

Frage 7: 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

Ja. Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass 
sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle 
Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die 
interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, 
Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden.  

Als Gesundheitspolitikerin setze ich mich insbesondere für eine kultursensible Pflege, bei der eine 
pflegebedürftige Person trotz einschränkender Bedingungen (z. B. Heimunterbringung, 
Pflegepersonal mit anderem kulturellen Hintergrund etc.) entsprechend ihrer individuellen Werte, 
kulturellen und religiösen Prägungen und Bedürfnisse leben kann. 

Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, 
in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine 
Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei 
Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und 
abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. Von diesen 
Maßnahmen wird Duisburg ganz besonders profitieren.  



Frage 8: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Neutral. Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut 
bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht 
Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen 
altersgerecht abbildet. Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in 
Schulen weiterentwickeln, denn LehrerInnen müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen - auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an 
ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen 
Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die "Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung" von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine 
zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den 
Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein.  

Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene 
von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und 
Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der 
Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an 
Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der 
ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige 
Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. 
Die Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, 
einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, 
die z. T. im Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. 
Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine 
Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu 
einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. Der Bericht der unabhängigen 
Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen - allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen 
in der Pflicht. 

Frage 9: Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

Ja. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. Wir 
wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer 
anderen Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder 
u.a., sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. Wir begrüßen, dass in 
allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher 



Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer 
Sprachen und zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, 
dass diese Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den 
Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden. 

Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. Das 
heißt weg von "Defiziten" und "Störungen", hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben 
dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr 
Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr 
Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur 
Bildungsgerechtigkeit leisten. Deshalb freue ich mich, dass der Bund mit dem Programm "Sprach-
Kitas" zwölf Kitas in Duisburg fördert, die von überdurchschnittlich vielen Kindern mit besonderem 
sprachlichen Förderbedarf besucht werden. Sprache ist der Schlüssel, mit dem wir uns die Welt 
erschließen. Insgesamt fließen 1.189.585 Euro nach 
Duisburg: http://www.baerbelbas.de/themen/magazin/85-aktuelle-news/1214-bund-foerdert-
duisburger-sprach-kitas.html 

Frage 10: Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig.  
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

Ja. Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür 
sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht 
sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung 
von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

Frage 11: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil 
seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

Ja. Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 12: Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland - ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen - nach wie vor ein mit etlichen Hürden 
verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu 
liberalisieren? 

Neutral: Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird - wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-
Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung 
verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 
vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es 
bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der 
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend 
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aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die 
Visaliberalisierung umsetzen kann. 

Frage 13: Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach - wie in vielen anderen Ländern - ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

Ja. Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen 
wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach 
kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, 
Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche 
Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern.  

Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll 
flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer 
als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien 
Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl 
bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz 
im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

Frage 14: Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Ja. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir 
setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip 
der Mehrstaatigkeit. 

Frage 15: Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Ja. Bei Bewerbungen kommt es - häufig auch unbewusst - zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des 
Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 

In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen 
und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit 
gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 



Frage 16: In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Ja. Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und 
Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. 

Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten 
Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus 
notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist dieser 
Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der 
Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend 
unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen 
ist. 



Sehr geehrte Damen und Herren,

Zu den Fragen, die implizite Forderungen der türkischen Gemeinde 
darstellen, antworte ich Ihnen folgendes:

Alle Menschen ausländischer Herkunft wissen, dass sie sich in 
unserem Land auf deutschem Boden und mit Zustimmung der 
deutschen Bevölkerung befinden.
Diese Zustimmung erfolgte unter der Voraussetzung, dass sie sich an 
unsere von uns Deutschen über viele Generationen hinweg 
entwickelten gesellschaftlichen Normen und Gepflogenheiten 
anpassen und diese ohne Wenn und Aber akzeptieren.

Wir als AfD sind nicht bereit, unsere kulturellen Eigenschaften 
einschließlich unserer Sprache auf dem Altar einer multikulturellen 
Beliebigkeit zu opfern oder diese durch Werte zu ersetzen, die in 
Ihrem türkischen Herkunftsland gelten.

Die von Ihnen angestrebte Gewinnung größeren politischen 
Einflusses mit Hilfe von Begrifflichkeiten wie Antidiskriminierung, 
Teilhabe, Antirassismus oder durch eine Quotenregelung für 
Migranten würde aber genau dazu führen, Ihre zumeist islamisch 
geprägten Lebensgewohnheiten und Werte in unserem Land 
noch weiter zu verbreiten und unsere eigenen, deutschen 
zwangsläufig damit zu verdrängen.

Stellen Sie sich einmal vor, Millionen von Deutschen würden in die 
Türkei einwandern und dort die von Ihnen formulierten 
Fragen/Forderungen an die türkische Gesellschaft stellen?

Deutschland ist ein freies Land! 
So, wie inzwischen viele Deutsche ihre Heimat verlassen, weil es ihnen 
hier nicht mehr gefällt, können auch Sie gerne Deutschland den

Dr. Christina Baum



Rücken kehren und in einem anderen Land versuchen, nach Ihren 
Vorstellungen zu leben.

Ich beantworte aus oben genannten Gründen deshalb alle Fragen 
mit "Nein", mit Ausnahme der Frage zu einem erneuten NSU 
Ausschuss. Ich unterstütze eine umfassende Aufklärung dieser 
schrecklichen Mordserie.

Gerne dürfen Sie meine Begründung veröffentlichen. 
Ich bin sicher, dass es genug türkische Mitbürger gibt, die auch 
weiterhin unter den bisherigen Bedingungen hier in Deutschland mit 
der deutschen Bevölkerung friedlich zusammen leben möchten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christina Baum

61 Jahre alt, weiblich, 
Kein Migrationshintergrund 
Wahlkreis 276, Odenwald/Tauber 
Bundesland Baden-Württemberg

AfD - Alternative für Deutschland



1. Politische Teilhabe
Zu Frage 1: 
Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren Identität. 
Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und unseren 
Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und bei 
unzähligen Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen Alters- und 
Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist ein fröhliches, 
ungezwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem Deutschland, auf das wir stolz sein 
können. Ein patriotisches Bekenntnis, das niemanden ausschließt und sich gegen niemanden 
richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen 
Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso wie ethnische und 
gesellschaftliche Minderheiten. Jeder muss und soll die Möglichkeit haben, an der Zukunft 
Deutschlands mitzuwirken. 
Zu Frage 2: 
Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu 
großem Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der 
Kultur: Sie machen unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen 
und tragen erheblich zum Zusammenhalt bei. Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland 
nicht möglich – von den Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. Ziel muss es sein, eine Kultur 
des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle zu erreichen, die sich in den Dienst der 
Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu Engagement in Vereinen und 
Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. 
Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die 
Migrantenselbstorganisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige 
Arbeit im Integrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für 
die neuen deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit 
Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten 
Bildungsträger erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 
Zu Frage 3: 
Ich begrüße es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie 
dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 
Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll 
die Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Bei der Werbung von 
Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei sowie für 
Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen müssen mehr Junge, mehr Frauen, mehr 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer beruflichen 
Phase gewinnen sowie ein größere Vielfalt an Berufen erreicht werden. 

2. Anti-Diskriminierung
Zu Frage 1 
Eine diskriminierungsfreie Gesellschaft hat für mich eine sehr hohe Priorität. Klar ist, dass 
eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen Menschen und die 
Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein starkes Engagement sowohl auf 
Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene erfordern. Antidiskriminierungsarbeit 
muss als Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Lebensbereichen und den alltäglichen 
Arbeitsabläufen präsent und integriert sein. Der gegenseitige Austausch und eine 
übergeordnete fachliche Besetzung der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG 
sieht die Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit 
Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und 
regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Auf-bau von landesweiten 
Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsangebote 
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verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die Mobilen Beratungsteams (z. 
B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung.  
Zu Frage 2 
Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. 
Wir brauchen eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb müssen bestehende 
Diskriminierungen weiter abgebaut werden, z.B. in dem wir verstärkt auf Bündnisse mit und 
in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft setzen. Eine Ausweitung der geltenden Regelungen 
auf den Bereich des staatlichen Handelns unterstütze ich nicht. Ein Umdenken in der 
Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein durch 
Rechtsvorschriften erzwingen. 
Zu Frage 3 und 4 
Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 
Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 
Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen 
den Bereich der Polizei. Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in 
weiten Teilen umgesetzt. Es ist gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen 
aufzulegen bzw. durch entsprechende Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. 
Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwicklungen 
darüber berichtet werden. 
Zu Frage 5 
Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperiode 
beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben. 

3. Bildung und Soziales
Zu Frage 1 
Ich setze mich dafür ein, dass die berechtigen kulturellen Belange der Menschen mit 
Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und 
Familie besser berücksichtigt werden. 
Zu Frage 2 
Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. 
Schulgesetze der Länder müssen ausdrücklich Diskriminierungsverbote enthalten und dort 
auch Regelungen zu Beschwerderechten und -verfahren verankert werden. Zugleich sollten 
die Länder ein qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus 
sollte jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 
Zu Frage 3 
In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzelnen 
als auch für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU dafür ein, dass 
mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und 
dort Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen 
für die Schülerinnen und Schüler. Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen 
Sprache entscheidend für Integration und Bildungserfolg hierzulande. 

4. Migration und Bürgerrechte
Zu Frage 1 
Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für 
Deutschland bleiben. Bund, Ländern und Kommunen müssen weiterhin gemeinsam mit 
Nichtregierungs- und Migrantenselbstorganisationen an dieser Querschnittsaufgabe arbeiten. 
Dabei müssen auf Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. Die zentrale 
strategische Steuerung und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. 
Nur so kann abgestimmt und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umgesetzt werden. 
Zu Frage 2 
Ich freue mich, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie 
die vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land übernehmen 



wollen. Die Einbürgerung steht für mich vor allem für die volle politische Teilhabe auf 
Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene. Ich will, dass Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte durch die Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen 
können. Ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger lehne ich ab. 
Zu Frage 3 
Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit 
zu ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 
Voraussetzungen für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und 
die jüngsten Entwicklungen in der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere 
Meinungs- und Pressefreiheit lassen darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft 
nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund der belasteten Beziehungen zwischen der EU 
und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-
Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also kein Recht, innerhalb der 
Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 
Zu Frage 4 
Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wurde in den vergangenen Jahren bereits 
erheblich verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter 
steigen – aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen 
Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem 
Arbeitsmarkt in den verschiedenen Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die 
Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den 
Arbeitsmarkt, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-
Zuwanderungsgesetz“ wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo 
nötig, effizienter gestalten. Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes 
und die Sicherung des Lebensunterhalts. Mit einer klug gesteuerten und begrenzten 
Einwanderungspolitik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung von Arbeitsplätzen in 
Deutschland und verringern spürbar die Attraktivität von illegaler Einwanderung und 
Migration. 
Zu Frage 5 
Ich stehe für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre bei 
uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Diese Menschen sollen die Möglichkeit nutzen, die 
deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 
Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll 
künftig nicht mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen 
Generationenschnitt einführen. Dieser Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland 
geborenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft 
erworben haben. Hierzu streben wir den raschen Abschluss von Vereinbarungen mit den 
hauptbetroffenen Staaten an. 

5. Arbeitsmarkt
Zu Frage 1 
Eine anonymisierte Bewerbung behebt nicht die Ursachen für Diskriminierung. Ich will, dass 
alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder 
ohne Migrationshintergrund – und plädiere daher für ein bewusstes Umdenken bei den 
Personalverantwortlichen. 
Zu Frage 2 
Jegliche Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat 
und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische Anschauung ist absolut unzulässig. Das Ziel 
ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft – dies gilt auch für die 



Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien 
Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 

Beste Grüße 
Ihre 
Melanie Bernstein 



Zu Frage 1. Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetzes wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten 
„Integrationsgesetz“ beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften 
enthielt. Es kommt somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der 
Partizipations- und Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht 
oder im Aufenthaltsgesetz.  

Zu Frage 3. Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich. 
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht.  

Zu Frage 4. Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, 
Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« 
schaffen. Die Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. 
Projekte der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und 
zivilgesellschaftliche Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen  

Zu Frage 6. und 7. Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem 
skandalösen Verhalten der Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle 
sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines 
Untersuchungsausschuss zum Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-
Verbrechen fortzusetzen und die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der 
Bundesrepublik und die Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung 
aufzuarbeiten.  

Zu Frage 11. Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig 
erachteten Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben.  

Zu Frage 12. Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium 
entzogen werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem 
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales.  

Zu Frage 13. Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für 
dauerhaft in Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene, damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das 
Wahlrecht ab der Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden 
Menschen.  

Zu Frage 14. DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der 
Visumspflicht. Wir wollen offene Grenzen für alle Menschen.  

Zu Frage 15. Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. 
Entscheidend wäre, was ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde. Bei der Forderung 
nach einem „Einwanderungsgesetz“ geht es den meisten politischen Akteuren vor allem um 
Regelungen zur gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft. Wir lehnen eine 
Einwanderungs- und Integrationspolitik jedoch ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen den 
richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten, gleiches gilt für Quoten, 
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Kontingente und Punktesysteme. Diese dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle 
Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. Wir stellen uns gegen 
Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten über angebliche 
Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, der nicht auf engste 
Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim Ehegattennachzug und im 
Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf nicht vom Familienstatus, 
Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig gemacht werden.  

Zu Frage 16. Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit 
erhalten und ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen 
zu müssen. Das gilt auch bei der Einbürgerung, die wir insgesamt erleichtern wollen, damit alle 
Menschen, die dauerhaft hier leben, gleiche Rechte haben. Der Zwang, den bisherigen Pass abgeben 
zu müssen, ist für viele Einwanderinnen und Einwanderer ein Haupthindernis bei der Einbürgerung.  

Zu Frage 18. Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie 
Geflüchtete werden am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim 
Mindestlohn und wollen Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt 
integrieren. Wir lehnen Quoten, Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der 
Verwertungslogik des Kapitals und sind Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik.  

Zu den Fragen 10., 18. Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und 
Rassismus in allen Bundesländern. 

mailto:kai.bock@die-linke-sha.de
http://www.die-linke-sha.de/
http://www.facebook.com/kai.bock.dielinke/
https://twitter.com/KaiBockDieLinke


1. Politische Teilhabe

1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungs- 
übernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz ein- 
setzen? 

NEUTRAL 

Wir haben im Deutschen Bundestag im vergangenen Jahr ein umfassendes Integrationsgesetz verab- 
schiedet. Mit diesem Gesetz haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch 
für Flüchtlinge – rechtlich verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie 
bürokratische Hürden abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse ausgeweitet und Maß- 
nahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. 

Deutschland ist heute ein modernes und offenes Land. Wir schließen niemanden aus und bitten alle, 
an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. Aber wir haben auch eine starke und unverwech- 
selbare Identität. Richtschnur allen Handelns sind das Grundgesetz und unsere tradierten Werte. 

1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamt- 
lich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfälti- 
gen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organi- 
sationen? 

JA 

Ehrenamtler sind das Rückgrat unseres Gemeinwesens: Sie machen unser Land besser und menschli- 
cher, entlasten die staatlichen Strukturen und tragen erheblich zum Zusammenhalt bei. Ohne ihren 
Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht möglich. 

Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle, die sich in den Dienst 
der Allgemeinheit stellen, noch fester etablieren. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu Engage- 
ment in Vereinen und Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. 

Zu diesem bürgerschaftlichen Engagement gehören natürlich auch die Migrantenselbstorganisatio- 
nen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im Integrationsprozess leisten 
und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen deutschen Organisationen. Die 
Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere 
Institutionen und etablierten Bildungsträger erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 

1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entspre- 
chende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

NEIN 

Ich finde es gut, wenn mehr Menschen mit Migrationsbiografie im öffentlichen Dienst arbeiten wol- 
len und sich in Parteien engagieren. Die öffentliche Verwaltung und politische Parteien sollen die 
Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb müssen wir um Frauen, Migranten 
und andere tendenziell unterrepräsentierten Gruppen. Starre Zwangsquoten sind dabei aber nicht 
zielführend. 

Helmut Brandt



2. Anti-Diskriminierung

2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeind- 
lichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unter- 
stützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorüber- 
gehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

NEUTRAL 

Ich bin überzeugt, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen Men- 
schen und die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein starkes Engagement sowohl 
auf Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene erfordert. Antidiskriminierungsarbeit muss 
als Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen 
präsent und integriert sein. Der gegenseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung 
der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. 

Eine entsprechende Rechtsrundlage gibt es bereits: § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der Antidis- 
kriminierungsstelle des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf europäi- 
scher, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Aufbau von lan- 
desweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsange- 
bote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die Mobilen Beratungsteams (z. 
B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. 

2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwi- 
schen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell veran- 
kerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetz- 
gebung auf den staatlichen Bereich? 

NEIN 

Bestehende Diskriminierungen müssen weiterhin abgebaut werden. Eine Ausweitung der geltenden 
Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns lehne ich dazu aber ab. Ein Umdenken in der 
Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein durch Rechtsvor- 
schriften und zusätzliche Bürokratie erzwingen. 

2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfas- 
sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Ver- 
trauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Un- 
terstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 

JA 

Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende Empfeh- 
lungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der Sicherheitsbehör- 
den und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den Bereich der Polizei. 



Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist 
gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende Wei- 
terentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt 
und bei wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden 

2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

NEIN 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass ein weiterer Parlamentarischer Untersu- 
chungsausschuss neue wesentliche Erkenntnisse ans Licht befördern könnte. 

2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz ge- 
ben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

JA 

Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperiode beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben. 

3. Bildung & Soziales

3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

JA 

Meine Partei und ich wollen uns dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange der Men- 
schen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und 
Familie besser berücksichtigt werden. 

3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlauf- 
stellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder lan- 
desweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwer- 
destellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

NEIN 

Nicht der Bund, denn Schulbildung ist nach dem Grundgesetz Ländersache und wird es bleiben. Aller- 
dings bin ich dafür, dass die Schulgesetze der Länder Diskriminierungsverbote ausdrücklich enthalten 
und dort auch Regelungen zu Beschwerderechten und -verfahren verankert werden. Zugleich sollten 
die Länder ein qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus sollte 
jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 

3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den forma- 
len Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehr- 
sprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

NEUTRAL 



In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzelnen als auch 
für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb mache ich mich dafür stark, dass mehr Menschen mit Ein- 
wanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv 
fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. 

Nichtsdestotrotz darf kein Zweifel daran bestehen, dass die grundlegende Unterrichtssprache in un- 
serem Land deutsch ist. Denn das Beherrschen der deutschen Sprache ist und bleibt entscheidend für 
Integration und Bildungserfolg. 

4. Migration & Bürgerrechte

4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

NEUTRAL 

Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für Deutschland 
bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nichtregierungs- und Migran- 
tenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf Bundes- 
ebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung und Ko- 
ordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt und 
gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 

4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

NEIN 

Ich freue mich, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen. Wenn sie die 
vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land übernehmen wollen, 
steht ihnen die Einbürgerung bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen offen. Wer alle 
Bürgerrechte in Anspruch nehmen will, muss aber auch Bürgerpflichten erfüllen können. Ein kommu- 
nales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger lehnen wir als CDU und auch ich ganz persönlich daher ab. 

4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu liberalisie- 
ren? 

NEUTRAL 
Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit zu er- 
möglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Voraussetzungen für die 
Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und die jüngsten Entwicklungen in der 
Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen darauf 
schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund der be- 
lasteten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in naher Zukunft 
leider nicht zu denken. 



4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeab- 
kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der 
Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – 
wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

NEUTRAL 

Der Bedarf an Fachkräften wird in den nächsten Jahren weiter steigen – aufgrund unserer guten wirt- 
schaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsle- 
ben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen Bereichen zur 
Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. Deshalb haben 
wir den Fachkräftezuzug nach Deutschland in den vergangenen Jahren bereits erheblich verbessert 
und vereinfacht. Wir haben also de facto bereits eine Art „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“. Wenn 
nötig, stehe ich einer weiteren Entbürokratisierung und Effizienzsteigerung bei gewissen Prozessen 
offen gegenüber. Wichtig ist, dass wir die Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme nach 
Möglichkeit effektiv verhindern und die Attraktivität von illegaler Einwanderung und Migration spür- 
bar verringern. 

4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkei- 
ten haben dürfen? 

NEUTRAL 
Ich bekenne mich zu einer klaren Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre 
bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Ich möchte, dass diese Menschen die Möglichkeit nut- 
zen, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft 
muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll künftig nicht mehr über viele Generationen weiterver- 
erbt werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir als CDU bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union 
stammen, einen Generationenschnitt einführen. Dieser Schnitt soll nach der Generation der in 
Deutschland geborenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürger- 
schaft erworben haben. Hierzu streben wir den raschen Abschluss von Vereinbarungen mit den 
hauptbetroffenen Staaten an. 

5. Arbeitsmarkt

5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweis- 
lich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Set- 
zen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stel- 
lenausschreibungen ein? 

NEIN 

Aus meiner Sicht behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für Diskriminierung. Wir 
wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten – ob mit 
oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein bewusstes Umdenken bei den Personal- 
verantwortlichen ohne staatlichen Zwang. 

5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichten Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminie- 
rungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in 
Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen 



bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen 
im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
NEUTRAL 

 
Artikel 3 Grundgesetz verbietet jegliche Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Abstammung, 
Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische Anschauung. Unser Ziel ist 
weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft – dies gilt auch für die Arbeitsvermittlung. Ein Um- 
denken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich jedoch nicht allein 
durch Rechtsvorschriften erzwingen. 



SPD-Parteivorstand, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin 

WPS Nr. 358 Berlin, 11. August 2017 

Türkische Gemeinde in Deutschland 

Politische Teilhabe 

Frage 1: 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und 
Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich 
ein Studium abgeschlossen haben. 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen 
sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 2: 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

Antwort: 
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 



Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und 
für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken. 
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen. 

Frage 3: 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Antwort: 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des  
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess. 

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der 
Partei bekannt. 
Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 

Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 
übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei. 

Anti-Diskriminierung 

Frage 4: 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 



Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

Frage 5: 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Antwort: 
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

Frage 6: 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Antwort: 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses. 
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen. 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU- 
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen. 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V- 
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 



Bildung & Soziales: 

Frage 7: 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Antwort: 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD 
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist 
es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

Frage 8: 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Antwort: 
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. 
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen 
herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. 
Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 



schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

 

 
 
Frage 9: 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

 
Antwort: 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. 
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 

 

 
 
Migration & Bürgerrechte 

 

Frage 10: 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

 
Antwort: 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, 
dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. 
Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 



Frage 11: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

Antwort: 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 12: 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

Antwort: 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

Frage 13: 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

Antwort: 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

Frage 14: 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 



Antwort: 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu 
dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

Arbeitsmarkt 

Frage 15: 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

Frage 16: 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

Antwort: 
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. 
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 



Fragen zur Bundestagswahl 2017 
der Türkischen Gemeinde in Deutschland 

1. Politische Teilhabe

1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: Neutral 

Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren Identität. Vielleicht 
noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und unseren Zusammenhalt 
gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und bei unzähligen Gelegenheiten 
seither haben Millionen Menschen aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt: Es ist ein fröhliches, ungezwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem 
Deutschland, auf das wir stolz sein können. Ein patriotisches Bekenntnis, das niemanden ausschließt 
und sich gegen niemanden richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, Menschen mit 
und ohne deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso wie 
ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und bitten alle, an einer 
guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 

Der deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem Gesetz 
haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – rechtlich 
verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie bürokratische Hürden 
abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus-geweitet und Maßnahmen zur Integration 
in den Arbeitsmarkt verbessert. 

1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

Antwort: Ja 

Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu großem 
Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der Kultur: Sie machen 
unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen und tragen erheblich zum 
Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht 
möglich – von den Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. 

Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, die sich in 
den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu Engagement in 
Vereinen und Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. 

Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die 
Migrantenselbstorganisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im 
Integrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen deutschen 
Organisationen.  

Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit Einwanderungsgeschichte häufig besser als 
andere Institutionen und etablierten Bildungsträger erreichen, denn sie sind oft die ersten 
Anlaufstellen. 

Heike Brehmer 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
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1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie 
in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Antwort: Nein 

Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie dafür 
entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 

Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll die 
Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch bei der Werbung 
von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei sowie für 
Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frauen, mehr Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen sowie ein 
größere Vielfalt an Berufen erreichen. 

2. Anti-Diskriminierung

2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nach-haltige Türkische Gemeinde in 
Deutschland Almanya Türk Toplumu gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: Neutral 

CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Wir sind uns 
darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen Menschen und 
die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein starkes Engagement sowohl auf Bundes- 
und Landes- als auch auf kommunaler Ebene erfordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als 
Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen 
präsent und integriert sein. Der gegenseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung 
der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf 
europäischer, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Aufbau 
von landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die Mobilen 
Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Das 
Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch 
neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und 
„Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt. 

2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Antwort: Nein 
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Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. Das Ziel 
von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb wollen wir 
bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf Bündnisse mit und in der 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche 
bürokratische Belastungen lehnen wir indes ab. 

Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns unterstützen 
CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander 
lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 

2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Um-setzung der Empfehlungen des 
NSU-Untersuchungsausschusses 

des Bundestags? 

Antwort: Ja 

2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Antwort: Nein 

Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: 

Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 
Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 
Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den Bereich 
der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen zügig umzusetzen. Bis 
heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist 
gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende 
Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt 
und bei wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden. 

2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 

Antwort: Ja 

Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperiode beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben.  

3. Bildung & Soziales

3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
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Antwort: Ja 

CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange der Menschen 
mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie 
besser berücksichtigt werden. 

3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen 
beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, 
dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert? 

Antwort: Nein 

Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. Daher 
sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder Diskriminierungsverbote 
ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu Beschwerderechten und -verfahren verankert 
werden. Zugleich sollten die Länder ein qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. 
Darüber hinaus sollte jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 

3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache 
bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach 
gestärkt werden? 

Antwort: Neutral 

In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzelnen als auch 
für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU dafür ein, dass mehr Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv 
fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. 
Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen Sprache entscheidend für Integration und 
Bildungserfolg hierzulande. 

4. Migration & Bürgerrechte

4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

Antwort: Neutral 

Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für Deutschland 
bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nicht-regierungs- und 
Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf 
Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung und 
Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt und 
gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 

4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
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Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie 
für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

Antwort: Nein 

Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie die 
vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land übernehmen wollen. Die 
Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- und 
kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die 
Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für Nicht-
EU-Bürger lehnen wir daher ab. 

4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staats-bürgerinnen 
und -bürger zu liberalisieren? 

Antwort: Neutral 

Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit zu 
ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Voraussetzungen für 
die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und die jüngsten Entwicklungen in 
der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen 
darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund 
der belasteten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in 
absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also kein 
Recht, innerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 

4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassen-des Einwanderungsgesetz geben? 

Antwort: Ja 

Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits erheblich 
verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen – aufgrund 
unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die 
neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen 
Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 

Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Arbeitsmarkt, 
das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ 
wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo nötig, effizienter gestalten. 
Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des 
Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug 
gesteuerten und begrenzten Einwanderungs-politik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die Attraktivität von illegaler Einwanderung 
und Migration. 

4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
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Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Antwort: Neutral 

Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre bei uns 
leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen die Möglichkeit nutzen, die 
deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 

Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll künftig nicht 
mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir bei 
Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen Generationenschnitt einführen. Dieser 
Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland geborenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in 
Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Hierzu streben wir den raschen 
Abschluss von Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an. 

5. Arbeitsmarkt

5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: Nein 

Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für 
Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein bewusstes 
Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 

5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Antwort: Neutral 

CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische 
Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungs-freie Gesellschaft – dies gilt auch für 
die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien 
Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
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Politische Teilhabe 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das 
Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen 
Namen auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage 
der Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der 
Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle 
Unterstützung migrantischer Organisationen?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen  
stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, 
die die verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen 
Engagements, miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das 
Funktionieren demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in 
politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv 
unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen 
endlich klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit 
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Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter 
sozialer Dienste, die ja zu den größten Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen 
und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne 
stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer Selbstverpflichtungen zu, nicht aber 
gesetzlich festgelegten Quoten. 

Anti-Diskriminierung 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine 
friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in 
Form eines Demokratiefördergesetzes)?  

Ja x

Nein 

Neutral 

Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu 
erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, 
jede Form von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese 
zivilgesellschaftlichen Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und 
Anerkennung. Damit solche Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne 
bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie dauerhaft mit einem 
Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen finanziellen Grundlagen 
garantiert.  

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf 
den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und 
Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  

Ja x

Nein 

Neutral 

In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im 



Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen 
durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im Bildungsbereich in 
Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche Eingriffsverwaltung, zum Beispiel 
im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die 
türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung 
der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen 
Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur beim 
Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht, 
worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch über den gemeinsamen 
Feststellungsteil hinausgehen. 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Ja 

Nein 

Neutral X 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die 
Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir 
Einiges herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die 
aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz 
und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und 
auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob dies am besten in einem weiteren 
Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen sollte. 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen 
von V-Leuten?  

Ja X 



Nein 

Neutral 

Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht 
auszutauschen, in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel 
Rechtsextremismus hat sich längst erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft 
sind regelmäßig viel besser über die Entwicklungen informiert als das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern daher einen 
institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges Institut zum Schutz 
der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie Islamismus oder 
Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar 
begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell 
und strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr 
überführt werden. Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren 
Erkenntnissen als völlig ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und 
Bekämpfung rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und wird von uns sehr kritisch 
gesehen. 

Bildung & Soziales 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft 
richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur 
mit einer interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen 
mit unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen 
fortgebildet werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei 
der psychosozialen Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der 
Jugendarbeit mit Kindern die in dritter Generation in Deutschland leben.   

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt 
Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn 
Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen 
etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 



Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert?   

Ja 

Nein 

Neutral X 

Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur 
modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es 
dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen 
deutlich schneller handeln. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren 
Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese 
Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in 
Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht 
anbieten. 

Migration & Bürgerrechte 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als 
zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den 
Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein 
eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  

Ja X 

Nein 

Natural 

Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- 
und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in 
grün mitregierten Bundesländern bewährt. 



Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen 
beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland 
leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts 
für sog. Drittstaatsangehörige?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der 
Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen 
mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem 
Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen 
an kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren 
ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir 
zusammenleben. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach 
Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder 
für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. 
Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und 
–bürger zu liberalisieren?

Ja X 

Nein 

Neutral 

Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan 
ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland 
und die EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese 
unterstützen. Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa 
helfen. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich 
im Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums 
nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – 
wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben?  

Ja X 



Nein 

Neutral 

Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf 
für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein 
möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu 
gewinnen. So können Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender 
Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser 
anerkennen und die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den 
Bereich der Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik 
ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich hier 
beruflich qualifizieren können. 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer 
eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. 
sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert 
sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit 
ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen 
legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei 
Pässen entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit 
aus dem Staatsangehörigkeitengesetz streichen.  

Arbeitsmarkt 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen 
Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen 
bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. 



Bestehende Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr 
begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des Projekts setzen wir uns dafür ein, dass 
das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere Verbreitung findet und auch in weiteren 
Unternehmen eingeführt wird 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag 
weist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende 
Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf 
Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, 
um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur 
in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich 
immer noch oft zu Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes beschrieben wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, den 
Anwendungsbereich auf staatliches Handeln erweitern und zur besseren 
Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen wir auf die 
Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen. 



Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu 
nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsüber- nahme erst 
möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einset- zen? 

Neutral. 

Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares Integrations- programm, 
das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in unterschiedli- chen Stufen  
ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler und geht nicht weit genug. 
Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung von Men- schen mit  
Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der 
Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nach- 
barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

Ja. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Nein. 

Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik und der 
öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen zu Platzhaltern 
degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt. 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich- keit und 
Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit 
bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehen- dem Modellcharakter. 
Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Men- schenfeindlichkeit eine 
nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines De- mokratiefördergesetzes)? 

Neutral. 
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. Unsere Re- publik 
braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an Wahlen Verantwortung 
übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir ehren- amtliches und 
bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche Grundlage dafür nicht für 
zwingend notwendig. 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Ge- setz zur 
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Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwi- schen Bürger*in 
und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa 
im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell veran- kerter Rassismus niederschlägt. 
Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetz- gebung auf den staatlichen Bereich? 

Neutral. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die 
Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfas- sungsschutz- 
Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Ver- trauen in die 
deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Un- terstützen Sie die 
konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

Ja. 
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie Demokraten uns 
nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des Untersu- 
chungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der nächsten 
Legislaturperiode  einsetzen. 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Neutral. 

Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag vertretenen Par- teien in 
der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt haben und daraus 
die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel stre- ben wir einen dritten 
Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch Zeit- ablauf wollen wir nicht 
zulassen. 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Ja. 

Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen können, 
wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine 
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine funktionie- rende 
Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) Standards beim Bundesamt für 
Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten und dessen Ausgestaltung 
sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht 
unterscheiden. 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend 
und Familie voranzutreiben? 

Neutral. 

Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und Sozialpo- litik um 
alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt profitieren. 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an 
Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten 
Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landes- weite 



Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde- stellen für 
Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Neutral. 

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen jegliche Ver- suche ab, 
ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, 
Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter oder eines sonstigen 
Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Instituti- onen und formalisierte 
Prozesse. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flä- 
chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehr- 
sprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

Ja. 

Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. Daher 
wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenange- bot der 
Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten ver- stärken. Darüber 
hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Mög- lichkeit zum Erlernen der 
deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unse- rem Land. 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf- gabe 
betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein 
eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

Nein. 
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern und 
vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, eigenständiges 
Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil seit 
Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nach- barn hingegen 
dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des 
kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

Nein. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, 
zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie 
dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisie- ren? 

Neutral. 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der von uns 
geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte Gruppen, wie 
zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer ge- meinsamen und 
realistischen Agenda sein. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeab- kommen 
zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des 
Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen 



Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

Ja. 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kul- turen, 
Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland ein- gewandert 
sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Ja. 

Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden können, 
allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz 
zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer außerhalb der Europäi- schen Union 
im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite 
Staatsbürgerschaft nicht ablegen können, müssen ihre deutsche Staatsbürger- schaft behalten können. 
Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu re- gistrieren. 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich 
für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellen- 
ausschreibungen  ein? 

Neutral. 

Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt voranbrin- gen. Es 
bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse bewusst. So schafft es 
Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. Anonymisierte Be- werbungsverfahren 
können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im ersten Schritt eines Be- werbungsprozesses zu 
verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Un- ternehmen die Einführung eines 
anonymen Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte Verzögerung der 
betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es 
weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu 
entscheiden. 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs- stelle 
des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf 
Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen 
Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Be- reich der 
Arbeitsvermittlung  entgegenzusteuern? 

Ja. 

Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfältige 
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf indivi- duellen 
Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen für ein 
ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der Wertschätzung und des Res- pekts vor der 
Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen die Tür in die 
Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit- 
)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall nied- rigschwellige Angebote zu 
machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und angemessen 
geschult werden. 

Bundesgeschäftsführer/Rechtsanwalt 

Freie Demokratische Partei 



Erläuterungen zu den Antworten für die Türkischen Gemeinde in Deutschland 

Zu Frage 1. 

Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes 
wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten „Integrationsgesetz“ 
beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften enthielt. Es kommt 
somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der Partizipations- und 
Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht oder im 
Aufenthaltsgesetz. 

Zu Frage 3. 

Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich. 
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 

Zu Frage 4. 

Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 

Zu Frage 6. und 7. 

Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten der 
Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss zum 
Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen und 
die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 

Zu Frage 11. 

Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 

Zu Frage 13. 

Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen. 

Zu Frage 14. 

Lars Büttner



DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen. 

Zu Frage 15. 

Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. Entscheidend wäre, was 
ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde. 

Bei der Forderung nach einem „Einwanderungsgesetz“ geht es den meisten politischen Akteuren vor 
allem um Regelungen zur gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft. Wir lehnen 
eine Einwanderungs- und Integrationspolitik jedoch ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen den 
richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten, gleiches gilt für Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme. Diese dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle 
Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. 

Wir stellen uns gegen Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten über 
angebliche Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, der nicht 
auf engste Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und im Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf nicht 
vom Familienstatus, Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig gemacht 
werden. 

Zu Frage 16. 

Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Das gilt auch bei der Einbürgerung, die wir insgesamt erleichtern wollen, damit alle Menschen, die 
dauerhaft hier leben, gleiche Rechte haben. Der Zwang, den bisherigen Pass abgeben zu müssen, ist 
für viele Einwanderinnen und Einwanderer ein Haupthindernis bei der Einbürgerung. 

Zu Frage 18. 

Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 

Zu Frage 12. 

Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 

Zu den Fragen 10., 18. 

Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 



Allgemeine Fragen 
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Baden-Württemberg SPD 

Politische Teilhabe 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: 
Ja. 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und 
Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich 
ein Studium abgeschlossen haben. 

Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen 
sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

Antwort: 
Ja. 
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 



insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 
Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und 
für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken. 

Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Antwort: 
Ja. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess. 

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der 
Partei bekannt. 

Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 
übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei. 

Anti-Diskriminierung 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 



demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: 
Ja. 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Antwort: 
Ja. 
Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses 
des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Antwort: 
Ja. 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses. 

Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen. 

Neutral. 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei 
NSUUntersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen. 

Ja. 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den VLeute-Einsatz 
im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 



Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Antwort: 
Ja. 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD 
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 

Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist 
es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. 

Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Antwort: 
Neutral. 
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 

Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in  
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. 

Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen 
herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. 
Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 



Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 
schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 

Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

Antwort: 
Ja. 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. 

Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 

Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 

Migration & Bürgerrechte 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

Antwort: 
Ja. 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, 
dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. 



Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

Antwort: 
Ja. 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

Antwort: 
Neutral 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

Antwort: 
Ja. 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer  
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Antwort: 
Ja. 



Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu 
dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

Arbeitsmarkt 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: 
Ja. 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

Antwort: 
Ja. 
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für  
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. 

Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 



Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Auftrag von Herrn Dr. Janosch Dahmen sende ich Ihnen nach seiner 
Beantwortung der Wahlprüfsteine noch einige zusätzliche Erläuterungen zu 
ebendiesen zu: 

1) 
Frage: 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben 
zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und 
macht Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich 
für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: 
Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das 
diesen Namen auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer 
Prozess auf Grundlage der Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht 
wird. 

2) 
Frage: 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von 
Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. 
Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

Antwort: 
Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit 
Flüchtlingsinitiativen  stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund 
geförderte professionelle Integrationsstruktur, die die verschiedenen  
Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, 
miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das 
Funktionieren demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 

3) 
Frage: 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. 
Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden 
bzw. für Ihre Partei? 

Antwort: 
Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein.  
Wir brauchen endlich klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. 
Und auch private Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den größten 
Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, 
dass Migrant*innen nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne stimmen wir 
„Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer Selbstverpflichtungen zu, nicht aber 
gesetzlich festgelegten Quoten. 

4) 
Frage: 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend 
über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. 
Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
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Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: 
Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer 
wieder neu erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen 
sich gegen Rassismus, jede Form von Menschenfeindlichkeit und für eine 
weltoffene Demokratie stark. Diese zivilgesellschaftlichen Institutionen 
verdienen staatliche und politische Unterstützung und Anerkennung. Damit 
solche Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne 
bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie dauerhaft mit 
einem Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen 
finanziellen Grundlagen garantiert. 

5) 
Frage: 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. 
Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings 
weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort 
(etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell  verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Antwort: 
In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie 
auch Klagen im Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den 
Anwendungsbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um 
öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen durch Hoheitsakt oder 
öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im Bildungsbereich in 
Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche 
Eingriffsverwaltung, zum Beispiel im Rahmen polizeilichen Handelns, soll 
erfasst werden. 

6) 
Frage: 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des 
NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

Antwort: 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der 
Empfehlungen beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur 
beim Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem Sondervotum zum 
Abschlussbericht, worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen 
noch über den gemeinsamen Feststellungsteil hinausgehen. 

7) 
Frage: 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Antwort: 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber 
die Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren 
konnten wir Einiges herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es 
bleibt unsere Aufgabe, die aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung 
im Bundesamt für Verfassungsschutz und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum 
NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und auf Aufarbeitung zu drängen. Es 
wird sich zeigen, ob dies am besten in einem weiteren Untersuchungsausschuss 



oder in einem anderen Forum erfolgen sollte. 

8) 
Frage: 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von 
V-Leuten? 

Antwort: 
Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten 
„Gefährdern“, einem unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, 
Informationen nicht auszutauschen, in seiner jetzigen Form ein 
Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel Rechtsextremismus hat sich längst 
erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft sind regelmäßig viel 
besser über die Entwicklungen informiert als das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern daher einen 
institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges 
Institut zum Schutz der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche 
Bestrebungen wie Islamismus oder Rechtsextremismus beobachten und 
analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar begrenzte Aufgaben des BfV mit 
Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell und 
strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr 
überführt werden. Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach 
unseren Erkenntnissen als völlig ungeeignetes, sogar kontraproduktives 
Instrument zur Analyse und Bekämpfung  rechtsextremistischer Gefahren 
erwiesen und sollte daher beendet werden. 

9) 
Frage: 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

Antwort: 
Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer 
Gesellschaft richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den 
Blick nehmen. Das geht nur mit einer interkulturellen Öffnung aller 
Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen mit unterschiedlichen 
Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen fortgebildet 
werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei 
es bei der psychosozialen Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei 
der Jugendarbeit mit Kindern die in dritter Generation in Deutschland leben. 

10) 
Frage: 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern  
und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, 
oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ 
Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder  
landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert? 

Antwort: 
Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort 
ist. Vom Bund nur modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein 
ausreichendes Instrument. Es dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. 
Hier müssen Länder und Kommunen deutlich schneller handeln. 

11) 
Frage: 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. 
In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet 



und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen 
zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

Antwort: 
Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre 
Familiensprache in Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier 
nach Möglichkeit Unterricht anbieten. 

12) 
Frage: 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf 
Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte 
es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 

Antwort: 
Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, 
flüchtlings-, integrations- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen 
zusammengefasst werden. Dies hat sich in grün mitregierten Bundesländern 
bewährt. 

13) 
Frage: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre 
griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf 
kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

Antwort: 
Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der 
Vielfalt der Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, 
dass mehr Menschen mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das 
kommunale Wahlrecht nach dem Wohnortprinzip regeln und nicht nach der 
Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen an kommunalen Wahlen 
teilnehmen, die keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren ständigen Wohnsitz 
hier haben. Menschen, die hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir 
zusammenleben. 

14) 
Frage: 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob 
aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor 
ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe  
für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

Antwort: 
Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von 
Präsident Erdogan ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch 
in Zukunft muss Deutschland und die EU in engem Kontakt mit der türkischen 
Zivilgesellschaft bleiben und diese unterstützen. Bedrohten Oppositionellen 
wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa helfen. 

15) 
Frage: 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge 
von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark 
eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen 
Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

Antwort: 



Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den 
Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein 
Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote 
mit Punktesystem. Auch ein möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und 
Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu gewinnen. So können 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation eine 
Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser 
anerkennen und die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen 
wir den Bereich der Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen 
Einwanderungspolitik ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in 
Deutschland studieren oder sich hier beruflich qualifizieren können. 

16) 
Frage: 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen 
Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass 
Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Antwort: 
Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur 
schnelle Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die 
Mehrstaatigkeit ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns 
deutsch, wenn ein Elternteil einen legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir 
wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei Pässen entscheiden zu 
müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit aus dem 
Staatsangehörigkeitengesetz  streichen. 

17) 
Frage: 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: 
Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und 
Geschlecht dürfen bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität  
ist heute eine andere. Bestehende Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir 
das Modelprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu anonymisierten 
Bewerbungsverfahren sehr begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des 
Projekts setzen wir uns dafür ein, dass das Verfahren im öffentlichen Dienst 
eine größere Verbreitung findet und auch in weiteren Unternehmen eingeführt 
wird. 

18) 
Frage: 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei 
den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie 
konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im 
Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Antwort: 
Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das 
ist nicht nur in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich 
Beschäftigung und Beruf auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich immer noch oft zu 
Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes beschrieben wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, 
den Anwendungsbereich auf staatliches Handeln erweitern und zur besseren 
Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen wir 
auf die Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. 



Wir brauchen mehr Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Christian Walker 
(Kreisgeschäftsstelle) 

-- 
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Michael Donth

1. Politische Teilhabe
1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement 
und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  
Antwort: Neutral  
Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren Identität. 
Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und unseren 
Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und bei 
unzähligen Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen Alters- und 
Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist ein fröhliches, 
ungezwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem Deutschland, auf das wir stolz sein 
können. Ein patriotisches Bekenntnis, das niemanden ausschließt und sich gegen niemanden 
richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen 
Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso wie ethnische und 
gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und bitten alle, an einer guten 
Zukunft Deutschlands mitzuwirken.  
Der deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem 
Gesetz haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – 
rechtlich verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie bürokratische 
Hürden abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse ausgeweitet und Maßnahmen zur 
Integration in den Arbeitsmarkt verbessert.  

1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und 
Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle 
Unterstützung migrantischer Organisationen?  

Antwort: Ja  
Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu 
großem Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der Kultur: 
Sie machen unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen und tragen 
erheblich zum Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in 
Deutschland nicht möglich – von den Rettungsdiensten bis zum Naturschutz.  
Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, die sich 
in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu Engagement in 
Vereinen und Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche.  
Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die Migrantenselbst-
organisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im 
Integrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen 
deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit 
Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten Bildungsträger 
erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen.  

1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen 
Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
Antwort: Nein  
Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie 
dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten.  
Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll die 
Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch bei der 



Werbung von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei sowie für 
Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frau-en, mehr Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen 
sowie ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 



2. Anti-Diskriminierung
2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  
Antwort: Neutral  
CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Wir sind 
uns darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen 
Menschen und die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein starkes Engagement 
sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene erfordern. 
Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Lebensbereichen 
und den alltäglichen Arbeitsabläufen präsent und integriert sein. Der gegenseitige Austausch und 
eine übergeordnete fachliche Besetzung der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG 
sieht die Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit 
Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und 
regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert in 
enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Aufbau von landesweiten 
Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsangebote 
verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die Mobilen Beratungsteams (z. B. 
Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Das Bundesprogramm 
„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ist ein 
weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch neue Modellprojekte in 
den beiden Themenfeldern „Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und 
„Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt.  

2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG 
ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  
Antwort: Nein  
Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. Das 
Ziel von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb wollen wir 
bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf Bündnisse mit und 
in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und 
zusätzliche bürokratische Belastungen lehnen wir indes ab.  
Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns 
unterstützen CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem 
diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen.  

2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die 
konsequente Um-setzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses  
des Bundestags?  
Antwort: Ja  
2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
Antwort: Nein  
Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d:  



Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 
Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 
Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den 
Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen zügig 
umzusetzen. Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in weiten Teilen 
umgesetzt. Es ist gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch 
entsprechende Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess 
sollte ständig verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden.  

2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten?  
Antwort: Ja  
Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperiode beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben.  

3. Bildung & Soziales
3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  
Antwort: Ja  
CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange der 
Menschen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie besser berücksichtigt werden.  

3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen 
beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert wer-den. Sind Sie 
dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert? 



Antwort: Nein  
Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. Daher 
sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder 
Diskriminierungsverbote ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu Beschwerderechten 
und -verfahren verankert werden. Zugleich sollten die Länder ein qualifiziertes 
Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus sollte jede Schule ein Konzept 
gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen.  

3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
Antwort: Neutral  
In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzelnen als 
auch für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU dafür ein, dass mehr 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und dort 
Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die 
Schülerinnen und Schüler. Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen Sprache 
entscheidend für Integration und Bildungserfolg hierzulande.  

4. Migration & Bürgerrechte
4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum 
sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium 
für Migration & Partizipation geben?  
Antwort: Neutral 



Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für 
Deutschland bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit 
Nichtregierungs- und Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe 
arbeiten. Dabei müssen auf Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. Die 
zentrale strategische Steuerung und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im 
Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land 
umsetzen.  



4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige?  
Antwort: Nein  
Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie die 
vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land übernehmen wollen. 
Die Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- 
und kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die 
Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für 
Nicht-EU-Bürger lehnen wir daher ab.  

4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und -bürger zu liberalisieren?  
Antwort: Neutral  
Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit zu 
ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Voraussetzungen 
für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und die jüngsten 
Entwicklungen in der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und 
Pressefreiheit lassen darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. 
Deshalb sowie aufgrund der belasteten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine 
Visabefreiung auch in absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine 
Niederlassungsfreiheit, also kein Recht, innerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz 
einzunehmen.  

4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte 
es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassen-des 
Einwanderungsgesetz geben?  
Antwort: Ja  
Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits erheblich 
verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen – aufgrund 
unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, 
die neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den 
verschiedenen Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die Schaffung weiterer 
Arbeitsplätze nach sich.  
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den 
Arbeitsmarkt, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-
Zuwanderungsgesetz“ wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo nötig, 
effizienter gestalten. Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die 
Sicherung des Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen 
wir ab. Mit einer klug gesteuerten und begrenzten Einwanderungspolitik für Fachkräfte 
unterstützen wir die Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die 
Attraktivität von illegaler Einwanderung und Migration.  

4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige 
nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland 
mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  



Antwort: Neutral  
Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre bei uns 
leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen die Möglichkeit nutzen, 
die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen.  
Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll künftig 
nicht mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen 
wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen Generationenschnitt 
einführen. Dieser Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland geborenen Kinder erfolgen, 
die durch Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Hierzu streben 
wir den raschen Abschluss von Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an.  

5. Arbeitsmarkt
5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  
Antwort: Nein  
Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für 
Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein bewusstes 
Umdenken bei den Personalverantwortlichen.  

5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
Antwort: Neutral  
CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder 
politische Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft – dies 
gilt auch für die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem 
diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften 
erzwingen.



Katja Dörner 

Politische Teilhabe 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz  einsetzen? 
Ja - Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen Namen 
auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage der Werte 
unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: 
In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 
Ja - Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen 
stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, die 
die verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, 
miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren 
demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
Ja - Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen 
endlich klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund 
im Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den 
größten Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass 
Migrant*innen nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ in dem 
Sinne überprüfbarer Selbstverpflichtungen zu, nicht aber gesetzlich festgelegten Quoten. 

Anti-Diskriminierung 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 



Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
Ja - Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu 
erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, jede 
Form von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese 
zivilgesellschaftlichen Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und 
Anerkennung. Damit solche Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne 
bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie dauerhaft mit einem 
Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen finanziellen Grundlagen 
garantiert. 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
Ja - In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im 
Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen durch Hoheitsakt 
oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im Bildungsbereich in Deutschland üblich sind, 
zu erweitern. Auch die staatliche Eingriffsverwaltung, zum Beispiel im Rahmen polizeilichen 
Handelns, soll erfasst werden. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. 
Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt 
werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des  Bundestags? 
Ja  - Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur beim Verfassungsschutz. Das 
fordern wir auch in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht, worin wir in unseren 
Bewertungen und Schlussfolgerungen noch über den gemeinsamen Feststellungsteil 
hinausgehen. 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Neutral - Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die 
Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir Einiges 
herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die 
aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz und zu 
den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und auf 
Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob dies am besten in einem weiteren 



Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen sollte. 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
Ja - Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht auszutauschen, in 
seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel Rechtsextremismus hat sich längst 
erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft sind regelmäßig viel besser über die 
Entwicklungen informiert als das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare 
Zäsur. Wir fordern daher einen institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues 
unabhängiges Institut zum Schutz der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche 
Bestrebungen wie Islamismus oder Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber 
der Polizeiarbeit klar begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel  
sollen in ein personell und strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und 
Spionageabwehr überführt werden. Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach 
unseren Erkenntnissen als völlig ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse 
und Bekämpfung  rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 

Bildung & Soziales 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 
Ja - Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft 
richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur mit 
einer interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen mit 
unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen fortgebildet 
werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei der 
psychosozialen Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der Jugendarbeit mit 
Kindern die in dritter Generation in Deutschland leben.  

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- 
oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
Neutral - Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund 
nur modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es 
dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen deutlich 
schneller handeln. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache 
bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach 
gestärkt werden? 
Ja - Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in 
Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht anbieten. 



Migration & Bürgerrechte 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 
Ja - Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- 
und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in grün 
mitregierten Bundesländern bewährt. 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum 
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie 
für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 
Ja - Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der 
Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen 
mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem 
Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen an 
kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren ständigen 
Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir 
zusammenleben. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden 
verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger 
zu liberalisieren? 
Ja - Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan 
ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland und die 
EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese unterstützen. 
Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa helfen. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 
Ja - Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf 
für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein möglicher 
Spurwechsel zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu gewinnen. So 
können Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation eine 
Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen und die 
Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der Bildungsmigration 
zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik ausbauen, damit Menschen einfacher 
als bisher in Deutschland studieren oder sich hier beruflich qualifizieren können. 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 



eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
Ja - Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit 
ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen 
legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei Pässen 
entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit aus dem 
Staatsangehörigkeitengesetz  streichen. 

Arbeitsmarkt 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen 
Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen  ein? 
Ja - Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen 
bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. Bestehende 
Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr begrüßt. Angesichts der positiven 
Ergebnisse des Projekts setzen wir uns dafür ein, dass das Verfahren im öffentlichen Dienst eine 
größere Verbreitung findet und auch in weiteren Unternehmen eingeführt wird 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
Ja - Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur 
in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich 
immer noch oft zu Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes beschrieben wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, den 
Anwendungsbereich auf staatliches Handeln erweitern und zur besseren Rechtsdurchsetzung ein 
Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen wir auf die Förderung von Diversität und 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen. 

-- 
Katja Dörner, MdB 
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen 
Politische Koordinatorin Arbeitskreis Wissen, Generationen und Gesundheit 
Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Platz der Republik 
11011 Berlin 
Tel: 030 227-72315 
Fax: 030 227-76315 



Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 
Ehrenamtliches Engagement muss durch entsprechende Regeln in den sozialen Sicherungssystemen 
unterstützt werden. Integration hingegen ist als Prozess glaube ich zu schwierig in ein Gesetz zu 
fassen. Wir brauchen ein entsprechendes Ministerium, dass Anstrengungen in verschidenen 
Bereichen bündelt und entsprechende gesetzlichen Änderungen auf den Weg bringt. 
___ 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
- Die Überlegung ist ansich gut, jedoch bringt eine Quote, wenn sie den verbindlich ist, das Problem 
mit sich, dass man Menschen kategorisieren muss. Zum Beispiel haben öffentliche Einrichtugnenja 
eine Quote für Menschen mit Handycap, dafür zählt der sog. Behindertenausweis. Auch bei 
Frauenquoten erfolgt eine eindeutige Zuordnung des Geschlechtes. Gerade wenn es um familiäre 
Migrationsbiografien geht, finde ich es schwierig, offiziell festzustellen "Du bist nicht richtig 
Deutsch". Das ist ja nicht zielführend. Passender fände ich beispielsweise in Behörden 
Mehrsprachigkeit zu fördern. Außerdem erschließt sich mir die Einschränkung auf Bundesbehörden 
nicht - Integration muss in allen öffentlichen Institutionen gelebt werden. 
___ 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz 
zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen 
Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich 
gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
auf den staatlichen Bereich? 
Das AGG passt von seinem Aufbau nicht um institutionellen Rassismus zu bekämpfen. Aber andere 
Initativen und Gesetzgebungen hierzu unterstütze ich. 
__ 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Im Moment wird eher überlegt eine Enquetekommission einzusetzen, diese Bestrebungen 
unterstütze ich. Die bisher geschehene Aufklärung ist unzureichend, gerade über das 
Behördenversagen. 
__ 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 
Prinzipell ja, das ist bereits seit Jahren überfällig. Im Moment halte ich es aber für ein wichtiges 
Druckmittel gegenüber der türkischen Regierung. 
___ 
 



Heike Engelhardt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihren Fragebogen, für den ich mich sehr herzlich bedanke, habe ich 
ausgefüllt und zurückgeschickt. Hier übermittle ich noch einige 
Anmerkungen zu einzelnen Fragen: 

Teilhabe, Frage 2: ja, soweit vergleichbare Organisationen diese 
Unterstützung ebenfalls bekommen; Ehrenamt muss Ehrenamt bleiben; 
gleiche Leistung muss aber entweder von allen ehrenamtlich oder von 
allen entgeltlich geleistet werden 

Teilhabe, Frage 3: Vielfalt auch bezüglich der Herkunft muss sich sowohl 
in der Politik als auch im öffentlichen Dienst abbilden. Über  Zielvorgaben 
lässt sich das meiner Meinung nach nicht regeln, da beispielweise im 
öffentlichen Dienst immer die Leistung als Entscheidungsgrundlage dient. 
Deshalb habe ich neutral angekreuzt. 
Sowohl in meinem Kreisverband als auch in meinem Ortsverein freuen wir 
uns, dass Menschen mit Migrationshintergrund in den Vorständen 
mitarbeiten und auch als Delegierte an Vertreterversammlungen 
teilnehmen. Für uns zählt der Mensch, nicht der Staatsangehörigkeitsausweis. 

Antidiskriminierung, Frage 2: Im Grundgesetz Artikel 3 ist jegliche Form 
der Diskriminierung ausgeschlossen. Daher erübrigt sich eine 
weitergehende Gesetzgebung in diesem Zusammenhang gegenüber Behörden und 
Einrichtungen des öffentlichen Dienstes. 

-- 
Mit freundlichen Grüßen 

Heike Engelhardt 
SPD-Kreisvorsitzende  Ravensburg 
Bundestagskandidatin 
Spohnstr. 9/1 
88212 Ravensburg 

heike.engelhardt@spd-rv.de 
heike.engelhardt.rv@gmx.de 

mailto:heike.engelhardt@spd-rv.de
mailto:heike.engelhardt.rv@gmx.de


Uwe Reiner Ewen 

FRAGE 1)  
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  

Neutral. 

Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand 
des Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares 
Integrationsprogramm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse 
in unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre 
ein großer Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und 
vollen Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben.  

FRAGE 2)  
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen?  

Ja. 

FRAGE 3)  
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie 
in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Nein. 

Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der 
Politik und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So 
werden Menschen zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen 
gewürdigt.  

FRAGE 4) 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Neutral. 



Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. 
Unsere Republik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der 
Teilnahme an Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als 
Lebensform, indem wir ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – 
halten aber eine gesetzliche Grundlage dafür nicht für zwingend notwendig.  

FRAGE 5) 
  Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  

Neutral. 

FRAGE 6)  
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Ja. 

Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie 
Demokraten uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der 
Ergebnisse des Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir 
werden uns dafür in der nächsten Legislaturperiode einsetzen.  

FRAGE 7)  
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Neutral. 

Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag 
vertretenen Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und 
Missstände aufgeklärt haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen 
ergreifen wollen. Im Zweifel streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine 
Erledigung der Thematik nur durch Zeitablauf wollen wir nicht zulassen.  

FRAGE 8)  
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  

Ja. 

Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter 
austauschen können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein 
Anfangsverdacht auf eine Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. 



Hierfür muss es eine funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter 
anderem Ausbildungs-) Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den 
Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die 
Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen sich zwischen 
Bundesländern nicht unterscheiden.  

FRAGE 9)  
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist 
notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, 
Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  

Neutral. 

Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten 
verstärkt profitieren.  

FRAGE 10)  
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  

Neutral. 

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen 
jegliche Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, 
sexueller Orientierung, Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei 
allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Institutionen und formalisierte Prozesse.  

FRAGE 11)  
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden?  

Ja. 

Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von 
dieser Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit 
Migrationshintergrund, profitieren. Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der 
Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht 
nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle 
Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der 
deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unserem Land.  

FRAGE 12) 



Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben?  

Nein. 

Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend 
verbessern und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert 
werden. Ein neues, eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant.  

FRAGE 13) 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige?  

Nein. 

FRAGE 14)  
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren?  

Neutral. 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und 
der von uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für 
ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. 
ein Baustein einer gemeinsamen und realistischen Agenda sein.  

FRAGE 15)  
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben?  

Ja. 

FRAGE 16)  
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Ja. 



Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich 
ist. Deshalb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren 
Staatsbürgerschaft eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des 
Betroffenen. Einwanderer müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre 
Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte 
Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden 
können, allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch 
Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer 
außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. 
Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen 
können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. 
Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren.  

FRAGE 17)  
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  

Neutral. 

Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste 
Hemmnisse bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch 
Leistung. Anonymisierte Bewerbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, 
Vorurteile im ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies 
ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Unternehmen die Einführung eines anonymen 
Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte Verzögerung 
der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich sein. Wir wollen 
daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen bleibt, sich für ein 
solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden.  

FRAGE 18)  
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern?  

Ja. 

Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine 
vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale 
Chance auf individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den 
Jobcentern und Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf 
eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen 
setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist 
die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu 



machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und 
angemessen geschult werden. 



Frage 1: Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  

Antwort: Ja. Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch 
in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung 
der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener 
Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 
Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. Für erfolgreiche Integration ist 
ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen 
Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist 
Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt 
auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an 
zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das 
schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene.  

Frage 2: Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in 
vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 

Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insgesamt 
deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 
Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter 
Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle 
Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch 
das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste 
werden wir finanziell weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ 
ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen 
annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. 
Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und 
längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen 
und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut 
werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das 
Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen. 

Frage 3: Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Antwort: Ja. In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. 
Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung 
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der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Die SPD hat 
sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Bundesparteitag 
im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die SPD setzt 
sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen 
Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. 
Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der 
immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. Wir eröffnen 
deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, bessere Chancen 
denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in 
allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine 
Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation 
bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen 
Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über 
die Fortschritte in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung 
gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die 
interkulturelle Öffnung der Partei. 

Frage 4: Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  

Antwort: Ja. Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes 
für unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat 
bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz 
vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an 
diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren.  

Frage 5: Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das 
Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl 
Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  

Antwort: Ja. Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten.  

Frage 6: Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkischstämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des 
NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? Sind Sie für einen erneuten 
Untersuchungsausschuss im Bundestag? Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im 



Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-
Leuten?  

Antwort: Ja. Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses. Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass 
Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige 
menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei 
mit geeigneten Programmen unterstützen. Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den 
bereits erfolgten zwei NSU-Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu 
erwarten wären oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben 
werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem 
für unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des 
Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden 
Wahlperiode den V-Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren 
gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen.  

Bildung & Soziales: 

Frage 7: Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden 
Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, 
Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  

Antwort: Ja. Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass 
sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle 
Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die 
interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, 
Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. Wir wollen unseren 
Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, in die alle 
einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine Zwei-
Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei 
Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und 
abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt.  

Frage 8: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. 
Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  

Antwort: Neutral. Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort 
für lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und 
gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich 
braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von 
Lebensmodellen altersgerecht abbildet. Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der 
Lehrkräfte in Schulen weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf 



neue Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen 
Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine 
zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den 
Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. Neben der 
bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz an 
Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung in 
Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden 
Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von 
Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt 
dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, 
dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen 
bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser 
Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. 
Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen 
sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig 
entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung 
der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für 
die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. Der Bericht der unabhängigen 
Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen 
in der Pflicht.  

Frage 9: Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Antwort: Ja. Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, 
weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir 
einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre 
Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt 
erhalten- auch für ihre Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen 
Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich 
in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. Wir begrüßen, dass in allen 
frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil 
ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und 
zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese 
Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen 
berücksichtigt werden. Migration & Bürgerrechte  

Frage 10: Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. 



Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben?  

Antwort: Ja. Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien 
verteilt. Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass 
Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es 
der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

Frage 11: Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  

Antwort: Ja. Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene.  

Frage 12: Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden 
verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger 
zu liberalisieren?  

Antwort: Neutral Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen 
erfüllt sind. Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. 
Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der 
Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der 
Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei 
der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend 
aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die 
Visaliberalisierung umsetzen kann.  

Frage 13: Ein erheblicher Teil der türkischstämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

Antwort: Ja. Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem 
Einwanderungsgesetz wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes 
Punktesystem nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend 
fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele 
qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel 
über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für 
die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in 
Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen 
und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen 
Einwanderungsrecht schaffen.  



Frage 14: Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Antwort: Ja. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für 
Integration. Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland 
geborene Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem 
Prinzip der Mehrstaatigkeit. Arbeitsmarkt  

Frage 15: Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  

Antwort: Ja. Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa 
aufgrund des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. In unserem 
Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der 
Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des 
öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire 
Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber 
unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen.  

Frage 16: In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Antwort: Ja. Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und 
Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Die von der Antidiskriminierungstelle in dem 
Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind 
dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund 
der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern 
sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 
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1. Politische Teilhabe

1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben 
zu be-teiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und 
macht Engage-ment und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie 
sich für ein Bundespar-tizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?

Antwort: Neutral
Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren 

Identi-tät. Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln 

bewahrt und unseren Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in 

Deutschland und bei unzähligen Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus 

allen Alters- und Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist 

ein fröhliches, unge-zwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem Deutschland, 

auf das wir stolz sein können. Ein patriotisches Bekenntnis, das niemanden ausschließt 

und sich gegen nieman-den richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, 

Menschen mit und ohne deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große 

Mehrheit ebenso wie ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen 

niemanden aus und bitten alle, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 

Der deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit die-

sem Gesetz haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für 

Flüchtlinge – rechtlich verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt 

sowie bürokratische Hürden abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus-

geweitet und Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. 

1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von 
Kindern und Jugend-lichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. 
Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen?

Antwort: Ja
Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir 

zu großem Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der 
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Kultur: Sie machen unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen 

Struktu-ren und tragen erheblich zum Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des 

Alltags. Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht möglich – von den 

Rettungsdiensten bis zum Na-turschutz. 

Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, 

die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu 

Engagement in Vereinen und Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. 

Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die 

Migrantenselbst-organisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine 

wichtige Arbeit im In-tegrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches 

gilt auch für die neuen deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass 

sie Familien mit Einwan-derungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und 

etablierten Bildungsträger erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 

1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in 
politischen Par-teien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv 
unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in 
den Bundesbehörden bzw. für Ihre Par-tei?

Antwort: Nein

Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer 

Migrationsbiogra-fie dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 

Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft 

soll die Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch 

bei der Werbung von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei 

sowie für Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frau-en, mehr 

Menschen mit Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer beruflichen 

Phase gewinnen sowie ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 
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2. Anti-Diskriminierung 
 
2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesell-

schaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 

Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 

demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nach-

haltige Türkische Gemeinde in Deutschland Almanya Türk Toplumu gesetzliche 

Grund-lage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
 
Antwort: Neutral 
 
CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Wir 

sind uns darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung be-

troffenen Menschen und die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein 

starkes Engagement sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene er-

fordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Le-

bensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen präsent und integriert sein. Der ge-

genseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung der Thematik sind ein 

wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstel-le 

des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf europäischer, Bundes-

, Landes- und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Auf-bau von 

landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 

Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die 

Mobilen Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Aus-

stiegsberatung. Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremis-mus, 

Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses 

Projektes wurden auch neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassis-mus und 

rassistische Diskriminierung“ und „Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ 

ausgewählt. 

 
 
 
 
2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 

spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im 

AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausge- 



5 

klammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich 
Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?

Antwort: Nein
Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. 

Das Ziel von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb 

wollen wir bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf 

Bündnisse mit und in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschränkungen der 

Privatautonomie und zusätzliche bürokratische Belastungen lehnen wir indes ab. 

Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns un-

terstützen CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminie-

rungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 

2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die 
türkeistämmige Be-völkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der 
Morde und bzgl. der Verwick-lungen der einzelnen Verfassungsschutz-
Behörden brachten und bringen institutionel-len Rassismus zum Vorschein. 
Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Um-setzung der 
Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags?

Antwort: Ja

2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?

Antwort: Nein
Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: 

Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 

Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 

Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betra- 
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fen den Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese 

Empfehlungen zügig umzusetzen. Bis heute wurden die Empfehlungen des 

Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist gelungen, zu fast allen 

Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende 

Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte 

ständig verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwick-lungen darüber berichtet werden. 
 
 
 
 
2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfas-
sungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 

 
 
Antwort: Ja 
 
Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperi- 
 
ode beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben. 
 
 
 
 
 
3. Bildung & Soziales 
 
3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrati-

onsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 

Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Berei-

chen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
 
Antwort: Ja 
 
CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange 

der Menschen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 

Kinder und Jugend und Familie besser berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern 

und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, 
oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-

/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 
Beschwerdestellen etabliert wer-den. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 

Beschwerdestellen für Diskriminierun-gen im Bildungsbereich initiiert? 
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Antwort: Nein 
 
Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es 

bleiben. Daher sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der 

Länder Diskrimi-nierungsverbote ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen 

zu Beschwerderechten und -verfahren verankert werden. Zugleich sollten die Länder 

ein qualifiziertes Beschwer-demanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus 

sollte jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 
 
 
 
 
3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen 
auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet 
und Mo-dellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen 
zur Förde-rung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
 
Antwort: Neutral 
 
In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den 

Einzel-nen als auch für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und 

CSU dafür ein, dass mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unseren 

Bildungseinrichtungen ar-beiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis hin zur 

Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. 

Dessen ungeachtet bleibt das Beherr-schen der deutschen Sprache entscheidend für 

Integration und Bildungserfolg hierzulan-de. 
 
 
 
 
4. Migration & Bürgerrechte 
 
4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesell-

schaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum 

sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 

Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministe-

rium für Migration & Partizipation geben? 

 
 
Antwort: Neutral 
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Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung 

für Deutschland bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam 

mit Nicht-regierungs- und Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser 

Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf Bundesebene alle Ressorts mehr 

Verantwortung übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung und Koordinierung 

verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt und 

gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 

4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen 
beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und 
arbeiten. Ihre griechi-schen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 
1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?

Antwort: Nein
Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn 

sie die vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land über-

nehmen wollen. Die Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf 

Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwande-

rungsgeschichte durch die Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. 

Ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger lehnen wir daher ab. 

4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland 
– ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie
vor ein mit etli-chen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die 
Visavergabe für türkische Staats-bürgerinnen und -bürger zu liberalisieren?

Antwort: Neutral
Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit 

zu ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 

Voraussetzungen für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und 

die jüngsten Entwicklungen in der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbe- 
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sondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen darauf schließen, dass dies auch in absehba-

rer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund der belasteten Beziehungen zwi-

schen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in absehbarer Zeit nicht zu 

denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also kein Recht, in-

nerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 

4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im 
Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur 
(noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen 
anderen Ländern – ein umfassen-des Einwanderungsgesetz geben?

Antwort: Ja

Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren 

bereits er-heblich verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten 

Jahren weiter stei-gen – aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und 

wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten. 

Ausreichend Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen Bereichen zur 

Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 

Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Ar-

beitsmarkt, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-

Zuwanderungsgesetz“ wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo 

nötig, effizienter gestalten. Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplat-

zes und die Sicherung des Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Siche-

rungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug gesteuerten und begrenzten Einwanderungs-

politik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland und 

verringern spürbar die Attraktivität von illegaler Einwanderung und Migration. 

4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identi-
tät mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienange- 
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hörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen 
in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen?

Antwort: Neutral
Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über 

Jahre bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese 

Menschen die Mög-lichkeit nutzen, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 

Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie 

soll künftig nicht mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel 

zu errei-chen, wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union 

stammen, einen Gene-rationenschnitt einführen. Dieser Schnitt soll nach der 

Generation der in Deutschland ge-borenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in 

Deutschland die deutsche Staatsbürger-schaft erworben haben. Hierzu streben wir 

den raschen Abschluss von Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an. 

5. Arbeitsmarkt

5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 

nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 

eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymi-

sierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: Nein
Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die 

Ursachen für Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen 

Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – 

und fördern daher ein bewusstes Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 

5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti-

diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsver-

mittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als 

auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
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Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 

entgegenzusteuern?

Antwort: Neutral
CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung 

aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, 

religiöse oder politische Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungs-

freie Gesellschaft – dies gilt auch für die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesell-

schaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch 

Rechtsvorschriften erzwingen. 



Sylvia Gabelmann 

Erläuterungen zu den Antworten für die Türkischen Gemeinde in Deutschland 
Zu Frage 1. 
Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes 
wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten „Integrationsgesetz“ 
beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften enthielt. Es kommt 
somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der Partizipations- und 
Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht oder im 
Aufenthaltsgesetz. 
Zu Frage 3. 
Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich. 
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 
Zu Frage 4. 
Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 
Zu Frage 6. und 7. 
Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten der 
Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss zum 
Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen und 
die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 
Zu Frage 11. 
Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 
Zu Frage 13. 
Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen. 
Zu Frage 14.DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der 
Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen. 
Zu Frage 15. 
Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. Entscheidend wäre, 
was 
ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde. 
Bei der Forderung nach einem „Einwanderungsgesetz“ geht es den meisten politischen Akteuren 
vor 
allem um Regelungen zur gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft. Wir lehnen 
eine Einwanderungs- und Integrationspolitik jedoch ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen 
den 
richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten, gleiches gilt für Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme. Diese dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle 
Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. 
Wir stellen uns gegen Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten über 
angebliche Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, der nicht 
auf engste Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und im Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf nicht 
vom Familienstatus, Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig gemacht 
werden. 
Zu Frage 16. 



Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Das gilt auch bei der Einbürgerung, die wir insgesamt erleichtern wollen, damit alle Menschen, die 
dauerhaft hier leben, gleiche Rechte haben. Der Zwang, den bisherigen Pass abgeben zu müssen, 
ist 
für viele Einwanderinnen und Einwanderer ein Haupthindernis bei der Einbürgerung. 
Zu Frage 18. 
Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen 
Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und 
sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 
Zu Frage 12. 
Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 
Zu den Fragen 10., 18. 
Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 



Matthias Gastel 

Politische Teilhabe 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 
Ja X 
Nein 
Neutral 
Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen 
Namen auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf 
Grundlage der Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und 
Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die 
finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 
Ja X 
Nein 
Neutral 
Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit 
Flüchtlingsinitiativen  stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte 
professionelle Integrationsstruktur, die die verschiedenen Bereiche der Integration, 
einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, miteinander verknüpft. Denn eine 
selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften 
unerlässlich. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
Ja X 
Nein 



Neutral 
Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen 
endlich klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu beschäftigen.  Und  auch  private 
Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den größten Arbeitgebern Deutschland zählen, 
sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen nicht benachteiligt 
werden. In diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer 
Selbstverpflichtungen zu, nicht aber gesetzlich festgelegten Quoten. 

Anti-Diskriminierung 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über 
spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden 
Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 
Ja x 
Nein 
Neutral 
Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder 
neu erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen 
Rassismus, jede Form von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie 
stark. Diese zivilgesellschaftlichen Institutionen verdienen staatliche und politische 
Unterstützung und Anerkennung. Damit solche Strukturen unabhängig von politischen 
Mehrheiten und ohne bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie 
dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen 
finanziellen Grundlagen garantiert. 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im 
AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend 
ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich 
Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
Ja x 
Nein 
Neutral 
In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch 
Klagen im Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den 
Anwendungsbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich- 
rechtliche Leistungsgewährungen durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, 
wie sie gerade im Bildungsbereich in Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die 
staatliche Eingriffsverwaltung, zum Beispiel im Rahmen polizeilichen Handelns, soll 
erfasst werden. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 



institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie 
die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 
Ja X 
Nein 
Neutral 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der 
Empfehlungen beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur 
beim Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem Sondervotum zum 
Abschlussbericht, worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch 
über den gemeinsamen Feststellungsteil hinausgehen. 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Ja 
Nein 
Neutral X 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber 
die Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten 
wir Einiges herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere 
Aufgabe, die aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für 
Verfassungsschutz und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, 
weiter klar anzusprechen und auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob 
dies am besten in einem weiteren Untersuchungsausschuss oder in einem anderen 
Forum erfolgen sollte. 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
Ja X 
Nein 
Neutral 
Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, 
einem unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht 
auszutauschen, in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel 
Rechtsextremismus hat sich längst erwiesen: Wissenschaft und engagierte 
Zivilgesellschaft sind regelmäßig viel besser über die Entwicklungen informiert als das 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern daher 
einen institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges Institut 
zum Schutz der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie 
Islamismus oder Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der 
Polizeiarbeit klar begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 
sollen in ein personell und strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung 
und Spionageabwehr überführt werden. Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene 
hat sich nach unseren Erkenntnissen als völlig ungeeignetes, sogar kontraproduktives 
Instrument zur Analyse und Bekämpfung  rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und 
sollte daher beendet werden. 

Bildung & Soziales 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 



Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
Ja X 
Nein 
Neutral 
Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer 
Gesellschaft richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick 
nehmen. Das geht nur mit einer interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die 
Begegnungen von Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch 
Spannungen. Fachkräfte müssen fortgebildet werden und in der Lage sein, mit 
kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei der psychosozialen Versorgung von 
neuankommenden Flüchtlingen oder bei der Jugendarbeit mit Kindern die in dritter 
Generation in Deutschland leben. 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert? 
Ja 
Nein 
Neutral X 
Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund 
nur modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes 
Instrument. Es dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder 
und Kommunen deutlich schneller handeln. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 
Ja X 
Nein 
Neutral 
Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache 
in Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit 
Unterricht anbieten. 

Migration & Bürgerrechte 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene 
kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- 
und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges 
Ministerium für Migration & Partizipation geben? 
Ja X 
Nein 
Natural 
Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, 
integrations- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst 
werden. Dies hat sich in grün mitregierten Bundesländern bewährt. 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 



sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen 
oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler 
Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 
Ja x 
Nein 
Neutral 
Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt 
der Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr 
Menschen mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale 
Wahlrecht nach dem Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. 
Dann können auch diejenigen an kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen 
deutschen oder EU-Pass, aber ihren ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die 
hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir zusammenleben. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit 
etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 
Ja X 
Nein 
Neutral 
Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident 
Erdogan ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft 
muss Deutschland und die EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft 
bleiben und diese unterstützen. Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung 
von humanitären Visa helfen. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein 
umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 
Ja X 
Nein 
Neutral 
Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den 
Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein 
Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit 
Punktesystem. Auch ein möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und 
Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu gewinnen. So können  
Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation eine 
Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen 
und die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der 
Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik  
ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich  
hier beruflich qualifizieren können. 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass 
Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
Ja x 



Nein 
Neutr
al 
Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die 
Mehrstaatigkeit ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, 
wenn ein Elternteil einen legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche 
Regelung, sich zwischen zwei Pässen entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen 
und das Verbot der Mehrstaatigkeit aus dem Staatsangehörigkeitengesetz streichen. 

Arbeitsmarkt 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen 
Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 
Ja 
Nei
n 
Neutral x 

Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht 
dürfen bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine 
andere. Bestehende Strukturen sind verfestigt. Darum hat die Bundestagsfraktion der 
Grünen das Modellprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu 
anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr begrüßt. Offen ist für mich, ob sich diese 
Art des Bewerbungsverfahrens mit vertretbarem bürokratischem Aufwand und für 
jede Art von Stellenbesetzung umsetzen lässt. 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichten Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung  entgegenzusteuern? 
Ja x 
Nein 
Neutr
al 
Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist 
nicht nur in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und 
Beruf auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der 
Praxis kommt es freilich immer noch oft zu Benachteiligungen, wie im aktuellen 
Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschrieben wird. Wir wollen 
daher das AGG effektiver gestalten, den Anwendungsbereich auf staatliches 
Handeln erweitern und zur besseren Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht 
vorsehen. Vor allem aber setzen wir auf die Förderung von Diversität und 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen. 

-------------------------------------- 



Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Ja 
Nein 
Neutral X 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die 
Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir Einiges 
herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die 
aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz 
und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und 
auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob dies am besten in einem weiteren 
Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen sollte. 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert?   

Ja 
Nein 
Neutral X 

Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur 
modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es 
dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen deutlich 
schneller handeln. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit 
etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan 
ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland 
und die EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese 
unterstützen. Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa 
helfen. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
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möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein 
umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf 
für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein 
möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu 
gewinnen. So können Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation 
eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen 
und die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der 
Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik ausbauen, 
damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich hier beruflich 
qualifizieren können. 

-- 
Stefan Gelbhaar, 
Mitglied des Abgeordnetenhauses 
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1. Politische Teilhabe
1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von 
Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsübernahme 
erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: Neutral 

Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und 
unverwechselbaren Identität. Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben 
unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und unseren Zusammenhalt gestärkt. Bei 
der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und bei unzähligen 
Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen Alters- und 
Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist ein 
fröhliches, ungezwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem 
Deutschland, auf das wir stolz sein können. Ein patriotisches Bekenntnis, das 
niemanden ausschließt und sich gegen niemanden richtet. Zu unserem Land 
gehören alte und neue Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen Pass, 
mit und ohne Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso wie 
ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus 
und bitten alle, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken.  
Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz 
verabschiedet. Mit diesem Gesetz haben wir unseren zentralen Leitsatz des 
Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – rechtlich verbindlich gemacht, 
den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie bürokratische Hürden 
abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus-geweitet und 
Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert.  

1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung 
von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen?  

Antwort: Ja 

Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich 
betätigen, sind wir zu großem Dank und Anerkennung verpflichtet, in den 
Hilfsdiensten, im Sport oder in der Kultur: Sie machen unser Land besser und 
menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen und tragen erheblich zum 
Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. Ohne ihren Einsatz wäre 
Vieles in Deutschland nicht möglich – von den Rettungsdiensten bis zum 
Naturschutz.  
Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle 
erreichen, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass 
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sich mehr Menschen zu Engagement in Vereinen und Organisationen 
bereitfinden, insbesondere Jugendliche.  
Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die 
Migrantenselbst-organisationen (MSO), die ganz selbstverständlich 
tagtäglich eine wichtige Arbeit im Integrationsprozess leisten und als 
Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen deutschen 
Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit 
Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und 
etablierten Bildungsträger erreichen, denn sie sind oft die ersten 
Anlaufstellen.  

1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in 
politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv 
unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Antwort: Nein 

Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer 
Migrationsbiografie dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten.  
Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und 
Mandatsträgerschaft soll die Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich 
abbilden. Deshalb wollen wir auch bei der Werbung von Mitgliedern, für die 
Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei sowie für 
Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr junge Menschen, 
mehr Frau-en, mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte und mehr 
ältere Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen sowie ein größere 
Vielfalt an Berufen erreichen.  

2. Anti-Diskriminierung
2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine 
friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
eine nach-haltige gesetzliche Grund-lage erhalten sollte (bspw. in Form 
eines Demokratiefördergesetzes)?  

Antwort: Neutral 

CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie 
Gesellschaft ein. Wir sind uns darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung 
der von Diskriminierung betroffenen Menschen und die Bekämpfung von 
Benachteiligungen auf allen Ebenen ein starkes Engagement sowohl auf 
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Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene er-fordern. 
Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- und Daueraufgabe in allen 
Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen präsent und integriert 
sein. Der gegenseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche 
Besetzung der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes  sieht die Zusammenarbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen 
und Einrichtungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene 
vor. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert 
in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Auf-bau von 
landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- 
und Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen 
Opferberatungsstellen, die Mobilen Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen 
Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Das Bundesprogramm 
„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses 
Projektes wurden auch neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern 
„Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und „Antidiskriminierung und 
Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt.  
 
2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf 
den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und 
Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. 
Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
auf den staatlichen Bereich?  
Antwort: Nein  
 
Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt 
und verringert. Das Ziel von CDU und CSU ist weiterhin eine 
diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb wollen wir bestehende 
Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf Bündnisse 
mit und in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Erfahrungen und Stimmen 
von Menschen mit Migrationshintergrund sind wichtige Sensoren, ob sie von 
einzelnen Persönlichkeiten in Politik oder Medien vorgetragen werden oder 
von MSOs kommen. Sie müssen von der Politik gehört und ernstgenommen 
werden. Dafür mache ich mich auch in Zukunft stark.  
 Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche bürokratische 
Belastungen lehnen wir indes ab.  
Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen 
Handelns unterstützen CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft 
zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich nun einmal nicht allein 
durch Rechtsvorschriften erzwingen.  
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2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die 
türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der 
Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-
Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte 
bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente 
Um-setzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses  
des Bundestags?  

Antwort: Ja 

2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Antwort: Nein 

Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d:  
Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 
parteiübergreifende Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und 
Verfassungsschutz, Vertrauensleute der Sicherheitsbehörden und 
Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den Bereich 
der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen 
zügig umzusetzen. Bis heute wurden die Empfehlungen des 
Untersuchungsausschusses in weiten Teilen umgesetzt. Es ist gelungen, zu 
fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch 
entsprechende Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser 
fortlaufende Prozess muss ständig verfolgt und bei wesentlichen neuen 
Entwicklungen darüber berichtet werden. Der NSU ist eine Schande für unser 
Land. Einmal verlorengegangenes Vertrauen kann leider schwer 
zurückgewonnen werden. Zu keinem Vorgang hat es jedoch im Bundestag 
und vielen Landtagen je so eine umfassende parlamentarische 
Aufklärungsarbeit gegeben wie zum Thema NSU. Ein neuer Ausschuss hilft 
nicht weiter, sondern die konsequente Umsetzung der Erkenntnisse und 
Empfehlungen. So etwas darf einfach nie wieder passieren.  

2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt 
für Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen 
von V-Leuten?  

Antwort: Ja 

Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser 
Legislaturperiode beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den 
Landesämtern bereits gegeben.  

3. Bildung & Soziales
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3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen 
mit Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der 
Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, 
Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  

Antwort: Ja 

CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigten kulturellen 
Belange der Menschen mit Migrationshintergrund in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie besser 
berücksichtigt werden. Im Bereich der Pflege zum Beispiel hat die jetzt 
alternde Generation der Gastarbeiter besondere Bedürfnisse, unter anderem 
weil damals weder gefördert noch gefordert wurde, dass sie gut Deutsch 
lernen. Sie brauchen kultursensible Pflegeangebote und Menschen, die sie in 
ihrer Muttersprache verstehen. Gleichzeitig heißt Integration für mich, dass 
Menschen unterschiedlicher Herkunft in möglichst vielen Lebensbereichen 
gemeinsam sind und sein können.  

3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, 
Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen 
vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-
/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landesweite Beschwerdestellen etabliert wer-den. Sind Sie dafür, dass der 
Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert? 
Antwort: Nein  
Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird 
es bleiben. Daher sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die 
Schulgesetze der Länder Diskriminierungsverbote ausdrücklich enthalten und 
dort auch Regelungen zu Beschwerderechten und -verfahren verankert 
werden. Zugleich sollten die Länder ein qualifiziertes 
Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus sollte jede 
Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen.  

3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren 
Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität 
wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend 
umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. 
der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden?  

Antwort: Neutral  
In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für 
den Einzelnen als auch für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich 
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CDU und CSU dafür ein, dass mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte 
in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv 
fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die 
Schülerinnen und Schüler. Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der 
deutschen Sprache entscheidend für Integration und Bildungserfolg 
hierzulande.  

4. Migration & Bürgerrechte

4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als 
zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen 
auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration 
& Partizipation geben?  

Antwort: Neutral 
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Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große 
Herausforderung für Deutschland bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und 
Kommunen gemeinsam mit Nicht-regierungs- und 
Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe 
arbeiten. Dabei müssen auf Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung 
übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung und Koordinierung 
verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir 
abgestimmt und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen.  

4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen 
beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und 
arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 
1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  

Antwort: Nein 

Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft 
sehen, wenn sie die vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit 
Verantwortung für unser Land über-nehmen wollen. Die Einbürgerung steht 
für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- und 
kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte durch die Einbürgerung auf allen Ebenen politisch 
mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger 
lehnen wir daher ab. Die besonderen Freiheiten und Rechte von EU-Bürgern 
innerhalb der Europäischen Union haben sich in einer jahrzehntelangen 
Geschichte des Zusammenwachsens und der Rechtsangleichung entwickelt.  

4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach 
Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für 
Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind 
Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu 
liberalisieren?  

Antwort: Neutral 

Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die 
Visa-Freiheit zu ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei 
insgesamt alle 72 Voraussetzungen für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist 
bis heute nicht geschehen und die jüngsten Entwicklungen in der Türkei im 
Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit 
lassen darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen 
wird. Deshalb sowie aufgrund der belasteten Beziehungen zwischen der EU 
und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in absehbarer Zeit nicht zu 
denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also kein 
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Recht, innerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz 
einzunehmen.  

4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich 
im Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute 
ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des 
Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung 
nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassen-des 
Einwanderungsgesetz geben?  

Antwort: Ja 

Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren 
bereits erheblich verbessert und vereinfacht. Deutschland hat 
nachgewiesener Maßen eines der liberalsten Zuwanderungssysteme für 
Fachkräfte. Die Gesetze an sich sind schon da und die Hürden für qualifizierte 
Personen im internationalen Vergleich niedrig. Aber dennoch haben wir hier 
Verbesserungsbedarf. Denn die Regelungen und ihre Umsetzung sollten noch 
transparenter, effizienter und attraktiver für interessierte Zuwanderer 
gestaltet werden. Die Nachfrage nach Arbeitskräften wird in den nächsten 
Jahren weiter steigen – aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung 
und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben 
eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den 
verschiedenen Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die 
Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich.  
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von 
Einwanderung in den Arbeitsmarkt, das sich am Bedarf unserer 
Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ 
wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo nötig, 
effizienter gestalten. Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten 
Arbeitsplatzes und die Sicherung des Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in 
die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug gesteuerten und 
begrenzten Einwanderungs-politik für Fachkräfte unterstützen wir die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die 
Attraktivität von illegaler Einwanderung und Migration.  

4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer 
eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie 
selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. 
Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Antwort: Neutral 

Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die 
schon über Jahre bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, 
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dass diese Menschen die Möglichkeit nutzen, die deutsche 
Staatsangehörigkeit anzunehmen, dass sie selbstverständlich dazu gehören 
Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss jedoch die Ausnahme 
bleiben. Sie soll künftig nicht mehr über viele Generationen weitervererbt 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der 
Europäischen Union stammen, einen Generationenschnitt einführen. Dieser 
Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland geborenen Kinder 
erfolgen, die durch Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft 
erworben haben. Hierzu streben wir den raschen Abschluss von 
Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an.  

5. Arbeitsmarkt

5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen 
Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren 
bei Stellenausschreibungen ein?  

Antwort: Nein 

Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die 
Ursachen für Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance 
auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne 
Migrationshintergrund – und fördern daher ein bewusstes Umdenken bei den 
Personalverantwortlichen.  

5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag 
weist die Anti-diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende 
Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf 
Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Antwort: Neutral 

CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, 
Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische Anschauung ein. 
Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungs-freie Gesellschaft – dies gilt 
auch für die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem 
diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch 
Rechtsvorschriften erzwingen. 
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SPD-Parteivorstand, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin 

WPS Nr. 358 Berlin, 11. August 2017 

Türkische Gemeinde in Deutschland 

Politische Teilhabe 

Frage 1: 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und 
Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich 
ein Studium abgeschlossen haben. 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen 
sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 2: 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

Antwort: 
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 



Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und 
für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken. 
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen. 

Frage 3: 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Antwort: 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des  
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess. 

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der 
Partei bekannt. 
Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 

Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 
übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei. 

Anti-Diskriminierung 

Frage 4: 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 



Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

Frage 5: 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Antwort: 
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

Frage 6: 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Antwort: 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses. 
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen. 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU- 
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen. 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V- 
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 



Bildung & Soziales: 

Frage 7: 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Antwort: 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD 
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist 
es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

Frage 8: 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Antwort: 
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. 
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen 
herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. 
Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 



schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

 

 
 
Frage 9: 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

 
Antwort: 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. 
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 

 

 
 
Migration & Bürgerrechte 

 

Frage 10: 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

 
Antwort: 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, 
dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. 
Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 



Frage 11: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

Antwort: 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 12: 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

Antwort: 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

Frage 13: 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

Antwort: 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

Frage 14: 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 



Antwort: 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu 
dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

Arbeitsmarkt 

Frage 15: 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

Frage 16: 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

Antwort: 
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. 
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 
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Politische Teilhabe 

Frage 1:  
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  

Antwort:  
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere 
Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden 
und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung 
von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, 
die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben.  
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden 
oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass 
Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am 
politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 2:  
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

Antwort:  
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine  



Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die  
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden.  
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von 
und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell 
weiter aufstocken.  
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen. 

Frage 3:  
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen  
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten 
bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Antwort:  
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess. 

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung 
der Partei bekannt.  
Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land  
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 

Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor 
Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die 
interkulturelle Öffnung der Partei. 

Anti-Diskriminierung 

Frage 4:  
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 



Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
 
Antwort:  
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung 
und verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin 
Manuela Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- 
und Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 
 
 
Frage 5:  
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
 
Antwort:  
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
 
 
Frage 6:  
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden.  
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
 
Antwort:  
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses.  
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen.  
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen.  
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden 
wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 



Bildung & Soziales: 
 
Frage 7:  
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
 
Antwort:  
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die 
SPD will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden.  
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel 
ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen.  
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 
 
 
Frage 8:  
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
 
Antwort:  
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die 
Vielfalt von Lebensmodellen altersgerecht abbildet.  
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein.  
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, 
die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im 
Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an diese 
Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die 
wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 



schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann.  
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen 
wie auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind 
hier insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 
 
 
Frage 9:  
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 
 
Antwort:  
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen.  
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. 
Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern.  
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont.  
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 
 
 
Migration & Bürgerrechte 
 
Frage 10:  
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies 
macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 
 
Antwort:  
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit 
dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration 
nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der 
Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 



Frage 11:  
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 
 
Antwort:  
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
 
Frage 12:  
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 
 
Antwort:  
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 
 
 
Frage 13:  
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 
 
Antwort:  
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 
 
 
Frage 14:  
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere  
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 



Antwort:  
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin 
zu dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 
 
 
Arbeitsmarkt 
 
Frage 15:  
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 
 
Antwort:  
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des 
Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 
 
 
Frage 16:  
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 
 
Antwort:  
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und 
gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern.  
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 



Dr. Tobias Hammerl 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
hier meine Anmerkungen:  
  
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 
  
Ich bin der Meinung, dass in Bildungseinrichtungen zuallerst intensiv die deutsche Sprache gelehrt 
wird. Solange hier Kinder mit Migrationshintergrund immer noch Defizite aufweisen, sollte hierauf der 
Schwerpunkt gelegt werden. Ich bin dernnoch der Meinung, dass die Mehrsprachigkeit als Kompetenz 
gefördert werden sollte. Ich sehe vor allem auch einen positiven Aspekt für das Selbstvertrauen der 
SchülerInnen mit Migrationshintergrund, wären doch zum Beispiel in einem Wahlfach Arabisch die 
MigrantInnen die Experten und die deutschen Schüler die Anfänger. Dieses Vertauschen der Rollen 
hätte für die gegenseitige Akzeptanz durchaus Vorteile.  
  
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 
  
Ja, allerdings nur, wenn die Türkei die fünf Bedingungen erfüllt, die die EU gestellt hat. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Tobias Hammerl  
 



Erläuterungen zu den Antworten für die Türkischen Gemeinde in Deutschland 

Zu Frage 1. 

Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes 
wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten „Integrationsgesetz“ 
beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften enthielt. Es kommt 
somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der Partizipations- und 
Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht oder im 
Aufenthaltsgesetz. 

Zu Frage 3. 

Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich. 
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 

Zu Frage 4. 

Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 

Zu Frage 6. und 7. 

Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten der 
Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss zum 
Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen und 
die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 

Zu Frage 11. 

Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 

Zu Frage 13. 

Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen. 

Zu Frage 14. 

Niklas Haupt



DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen. 

Zu Frage 15. 

Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. Entscheidend wäre, was 
ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde. 

Bei der Forderung nach einem „Einwanderungsgesetz“ geht es den meisten politischen Akteuren vor 
allem um Regelungen zur gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft. Wir lehnen 
eine Einwanderungs- und Integrationspolitik jedoch ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen den 
richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten, gleiches gilt für Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme. Diese dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle 
Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. 

Wir stellen uns gegen Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten über 
angebliche Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, der nicht 
auf engste Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und im Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf nicht 
vom Familienstatus, Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig gemacht 
werden. 

Zu Frage 16. 

Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Das gilt auch bei der Einbürgerung, die wir insgesamt erleichtern wollen, damit alle Menschen, die 
dauerhaft hier leben, gleiche Rechte haben. Der Zwang, den bisherigen Pass abgeben zu müssen, ist 
für viele Einwanderinnen und Einwanderer ein Haupthindernis bei der Einbürgerung. 

Zu Frage 18. 

Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 

Zu Frage 12. 

Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 

Zu den Fragen 10., 18. 

Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 



Frau Heinrich hat den Fragebogen online ausgefüllt. Sie hat zu folgenden Punkten folgende 
Erläuterungen: 

1 a.) 
Die SPD hat das Integrationsgesetz durchgesetzt, das letztes Jahr in Kraft getreten ist. Wir 
werden darauf weiter aufbauen. In Nürnberg fördert der Bund bereits Programme zur 
beruflichen Eingliederung von Müttern mit Migrationshintergrund, Sprach-Kitas, die 
Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen, Jugendmigrationsdienste und 
investiert mit Programmen wie „Soziale Stadt“ in den Zusammenhalt im Quartier. Diesen 
Kurs müssen wir fortsetzen und die Angebote weiter ausbauen. 

1 b.) 
Die SPD will die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
deutlich aufstocken. Ich unterstütze diesen Kurs nachdrücklich. Das gilt auch für das 
Programm „Demokratie leben!“, das in Nürnberg vom Menschenrechtsbüro umgesetzt wird. 
Wir haben die Mittel für das Programm, das ehrenamtliche Initiativen gegen 
Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit unterstützt, verdreifacht. 

2 a.) 
Wir wollen und müssen auf dem von der SPD eingeführten Programm „Demokratie leben!“ 
aufbauen. Dazu wollen wir ein Gesetz zur Demokratieförderung umsetzen und damit die 
Strukturen der Präventionsarbeit langfristig sichern. Persönlich engagiere ich mich beim No- 
Hate-Speech-Movement des Europarats. 

2 d.) 
Ich unterstütze die Einsetzung einer Enquetekommission zum Thema Rechtsterrorismus. 

2 e.) 
Wir haben die notwendige Reform des Bundesamtes für Verfassungsschutz gestartet sowie 
klarere und strengere Regeln für die Anwerbung und Führung von V-Personen und die 
Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle durchgesetzt. Damit hatten wir die 
Empfehlungen des Abschlussberichts des NSU-Untersuchungsausschusses im Bereich des 
Bundesverfassungsschutzes  umgesetzt. 

3 b.) 
Generell sind hierfür sind die Bundesländer zuständig. Auf Bundesebene haben wir die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die unter anderem ein Beratungstelefon anbietet. Ich 
unterstütze es jedoch, in allen Bundesländern flächendeckend Antidiskriminierungsstellen 
sowie unabhängige Beschwerdestellen einzurichten. Unabhängig davon versuche ich, in 
zahlreichen Schulbesuchen mit den Schülerinnen und Schülern genau über diese Themen zu 
sprechen und das Bewusstsein für Diskriminierung zu schärfen. 



4 a.) 
Wir haben mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration bereits eine notwendige Bündelung. In diese Richtung müssen wir weitergehen. 
Ob das durch andere Zuschnitte der bestehenden Ministerien oder ein eigenständiges 
Ministerium erfolgen muss, ist noch zu klären. 

4 c.) 
Die Visafreiheit hängt davon ab, ob und wann die türkische Regierung die dafür seitens der 
EU festgelegten Bedingungen erfüllt. 

Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Ingo Ziprik

Gabriela Heinrich MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 



Politische Teilhabe  
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für 
ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

Neutral. Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren 
Identität. Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und 
unseren Zusammenhalt gestärkt. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, Menschen 
mit und ohne deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso 
wie ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und bitten alle, 
an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 

Gesellschaftliche Teilhabe muss für alle offen stehen und gefördert werden - im Gegenzug 
können der Staat und die Gesellschaft den Willen zur Integration von Zuwanderern 
erwarten. Die Möglichkeiten der Partizipation sind in Deutschland gegeben, wenn der 
Wille da ist. 

Wir haben im Jahr 2016 ein Integrationsgesetz verabschiedet. Nach dem Leitsatz „Fördern 
und Fordern“ haben wir Rechte und Pflichten von Zuwanderern spezifiziert. Das Gesetz 
muss auf seine Wirksamkeit hin laufend überprüft und gegebenenfalls aktuellen 
Herausforderungen angepasst werden. 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von 
Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. 
Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

Ja. Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu 
großem Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der Kultur: 
Sie machen unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen und 
tragen erheblich zum Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. Ohne ihren Einsatz wäre 
Vieles in Deutschland nicht möglich – von den Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. 

Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, 
die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu 
Engagement in Vereinen und Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. 

Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die Migrantenselbst-
organisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im 
Integrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die 
neuen deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit 
Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten 
Bildungsträger erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 

Rudolph Henke



Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in 
politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv 
unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten 
in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Nein. Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer 
Migrationsbiografie dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 

Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft 
soll die Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch 
bei der Werbung von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der 
Partei sowie für Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frauen, 
mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer 
beruflichen Phase gewinnen sowie ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 

Anti-Diskriminierung  
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Neutral. CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft 
ein. Wir sind uns darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung 
betroffenen Menschen und die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein 
starkes Engagement sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene 
erfordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts-  
und Daueraufgabe in allen Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen präsent 

und integriert sein. Der gegenseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung 
der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen 
auf europäischer, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Die Mittel in den Haushalten 
zur Förderung von zivilgesellschaftlichen Projekten sind in den vergangenen Jahren nicht 
gekürzt worden. 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das 
Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl 
Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Ja. Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. 
Das Ziel von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. 



Deshalb wollen wir bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei 
verstärkt auf Bündnisse mit und in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Diskriminierung muss 
auch im staatlichen Bereich bekämpft werden. Wenn dazu die Erweiterung des AGG auch 
auf den staatlichen Bereich behilflich sein kann, sollte man diesen Schritt in Erwägung 
ziehen. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden.  
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
des NSUUntersuchungsausschusses des Bundestags? 

Ja 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Nein. Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 
parteiübergreifende Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, 
Vertrauensleute der Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 
Empfehlungen betrafen den Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, 
diese Empfehlungen zügig umzusetzen. Bis heute wurden die Empfehlungen des 
Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist gelungen, zu fast allen 
Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende 
Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte 
ständig verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden. Nur 
wenn weitere Erkenntnisse dazu führen, dass eine erneute Befassung Sinn macht, dann 
würde ich dafür stimmen. 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 

Ja. Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser 
Legislaturperiode beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern 
bereits gegeben. 

Bildung & Soziales  
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Ja. Die Herausforderungen in diesen Bereichen werden aufgrund der gesellschaftlichen  
Entwicklung in Deutschland weiter zunehmen, die nur durch eine gesamtgesellschaftliche  
Kraftanstrengung zu meistern sind. 



 
 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Nein. Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es 
bleiben. Daher sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder 
Diskriminierungsverbote ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu 
Beschwerderechten und -verfahren verankert werden. Zugleich sollten die Länder ein 
qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus sollte 
jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
Ja. Das Erlernen der deutschen Sprache ist für die persönliche Zukunft in Deutschland 
natürlich eine Grundvoraussetzung und muss oberste Priorität bei der Bildung haben. 
Darüber hinaus werden Fremdsprachen in einer globalisierten Welt immer 
bedeutender, weshalb ich die Stärkung von Sprachen bereits im Kindesalter befürworte. 
 
Migration & Bürgerrechte  
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies 
macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 

 
Neutral. Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung 
für Deutschland bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit 
Nicht-regierungs- und Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe 
arbeiten. Dabei müssen auf Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. 
Die zentrale strategische Steuerung und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im 
Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land 
umsetzen. 
 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre 
griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest 
auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des 
kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
Ja. Das kommunale Wahlrecht für EU-Bürger in Deutschland beruht auf Gegenseitigkeit, 
Deutsche genießen in den übrigen Ländern der EU ebenfalls kommunales Wahlrecht. Auf der 



Grundlage einer derartigen Gegenseitigkeit kann ich mir ein kommunales Wahlrecht für 
langjährig in Deutschland lebende Ausländer aus Nicht-EU-Ländern grundsätzlich 
vorstellen. Eine diesbezügliche Reform könnte dazu beitragen, die Teilhabe vor Ort zu 
stärken. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

Neutral. Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die 
Visa-Freiheit zu ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 
72 Voraussetzungen für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen 
und die jüngsten Entwicklungen in der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, 
insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen darauf schließen, dass dies auch in 
absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund der belasteten 
Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in absehbarer 
Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also kein 
Recht, innerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben? 

Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits 
erheblich verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter 
steigen – aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen 
Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die 
dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits 
die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 

Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den 
Arbeitsmarkt, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-
Zuwanderungsgesetz“ wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo 
nötig, effizienter gestalten. Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes 
und die Sicherung des Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen 
Sicherungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug gesteuerten und begrenzten 
Einwanderungspolitik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung von Arbeitsplätzen in 
Deutschland und verringern spürbar die Attraktivität von illegaler Einwanderung und 
Migration. 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere  
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 



Neutral. Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über  
Jahre bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen die 
Möglichkeit nutzen, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 

Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll 
künftig nicht mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen 
Generationenschnitt einführen. Dieser Schnitt soll nach der Generation der in 
Deutschland geborenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in Deutschland die deutsche 
Staatsbürgerschaft erworben haben. Hierzu streben wir den raschen Abschluss von 
Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an. 

Arbeitsmarkt  
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Nein. Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen 
für Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs-
oder Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher 
ein bewusstes Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Neutral. CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und 
Herkunft, Glaube, religiöse oder politische Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine 
diskriminierungsfreie Gesellschaft – dies gilt auch für die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken 
in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich jedoch nicht allein 
durch Rechtsvorschriften erzwingen. 



Torsten Herbst 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben 
zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit 
und macht Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. 
Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz 
einsetzen?  
Neutral.  

Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte 
Zuwanderung anhand des Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem 
Zusammenhang auch ein neues, modulares Integrationsprogramm, das 
die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in 
unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein 
Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler und geht nicht weit genug. 
Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung von 
Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Leben. Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren 
sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich 
der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen?  

Ja. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in 
politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv 
unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten 
in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Nein. Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in 
Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik und der öffentlichen 
Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden 
Menschen zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer 
Leistungen gewürdigt. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen 
sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und 
für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form 
eines Demokratiefördergesetzes)? 

Neutral. 

Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für 
völlig inakzeptabel. Unsere Republik braucht engagierte und mutige 
Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an Wahlen 



Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als 
Lebensform, indem wir ehrenamtliches und bürgerschaftliches 
Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche Grundlage dafür 
nicht für zwingend notwendig. Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung 
von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, 
Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  

Neutral. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die 
türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der 
Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-
Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. 
Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung 
der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

 Ja. 

Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode 
konnten wir Freie Demokraten uns nicht beteiligen. Die konsequente und 
schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des 
Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir 
werden uns dafür in der nächsten Legislaturperiode einsetzen. Sind Sie für 
einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  

Neutral. 

Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im 
Bundestag vertretenen Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun 
wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt haben und daraus die 
richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel 
streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine 
Erledigung der Thematik nur durch Zeitablauf wollen wir nicht zulassen. 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von 
V-Leuten?  

Ja. 

Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und 
Informationen leichter austauschen können, wenn angemessene rechtliche 
Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine Straftat, 



vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es 
eine funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter 
anderem Ausbildungs-) Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz 
und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten und 
dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen 
Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden. 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder 
und Jugend und Familie voranzutreiben?  

Neutral. 

Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, 
Jugend- und Alten- und Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten 
kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt profitieren. Schule ist 
kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, 
oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ 
Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der 
Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert?  

Neutral. 

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte 
und lehnen jegliche Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir 
wenden uns gegen jede Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, 
Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, 
Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei 
allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Institutionen und 
formalisierte Prozesse. Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt 
an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen 
wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Ja. 

Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen 
diese nutzen. Von dieser Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht 
nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. Daher wollen wir 
Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären 
Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als 
Muttersprachlichen Unterricht für Migranten verstärken. Darüber hinaus 



müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die 
Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der 
Schlüssel zur Integration in unserem Land. Migration und Integration sind, 
obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe 
betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. 
Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein 
eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  

Nein. 

Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik 
grundlegend verbessern und vereinfachen. Dazu müssen die 
Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen 
beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und 
arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 
1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  

Nein. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland 
– ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach
wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die 
Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu 
liberalisieren?  

Neutral. 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union 
mit der Türkei und der von uns geforderten Beendigung der 
Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte Gruppen, 
wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein 
Baustein einer gemeinsamen und realistischen Agenda sein. Ein 
erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge 
von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums 
nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie 
in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben? Ja. Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in 
ihrer eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil 
bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert 
sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Ja. 



Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit 
grundsätzlich möglich ist. Deshalb soll die deutsche Staatsbürgerschaft 
nicht mehr bei Annahme einer weiteren Staatsbürgerschaft eines anderen 
Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des Betroffenen. 
Einwanderer müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne 
ihre Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu 
müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch 
Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis maximal 
durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz zur 
Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer 
außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht 
gleichbehandelt werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre 
zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen können, müssen ihre deutsche 
Staatsbürgerschaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften sind 
zudem von den Meldebehörden zu registrieren. Der Name (ob etwa 
türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 

 Neutral. 

Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in 
der Arbeitswelt voranbringen. Es bekämpft systematisch offene 
Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse bewusst. So schafft 
es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. 
Anonymisierte Bewerbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen 
kann, Vorurteile im ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu 
verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes 
Unternehmen die Einführung eines anonymen Bewerbungsverfahrens 
einfach umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte Verzögerung der 
betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich 
sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der 
Unternehmen bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu 
entscheiden. In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den 
Bundestag weist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf 
diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in 
Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 Ja. 

Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, 
sondern auch eine vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der 



tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf individuellen Aufstieg und 
Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und 
Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf 
eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts vor der 
Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der 
Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste 
Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall 
niedrigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und 
Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und angemessen geschult 
werden. 



Gero Hocker 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares Integrations-
programm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in 
unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer 
Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung 
von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben.  

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik 
und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen 
zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt.  

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehen-dem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  



Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. Unsere Re-
publik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an Wahlen 
Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir ehren-
amtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche Grundlage 
dafür nicht für zwingend notwendig.  

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Ver-trauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie Demokraten 
uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des 
Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der 
nächsten Legislaturperiode einsetzen.  

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag vertretenen 
Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt 
haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel 
streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch 
Zeit-ablauf wollen wir nicht zulassen.  

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen 
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine  



Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine 
funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) 
Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz 
von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen 
Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden.  

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben?  
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt 
profitieren.  

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landes-
weite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde-
stellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen jegliche Ver-
suche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter 
oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf 
Institutionen und formalisierte Prozesse.  

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehr-
sprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. 
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären 
Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht 
für Migranten ver-stärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der 
Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur 
Integration in unse-rem Land.  



Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf-
gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern 
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant.  

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische  
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren?  
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der von 
uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte 
Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer 
gemeinsamen und realistischen Agenda sein.  

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
ein-gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich ist. Des-
halb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren Staatsbürgerschaft 



eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des Betroffenen. Einwanderer 
müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem 
Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch 
Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis maximal durch die Enkel der 
Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen 
alle Herkunftsländer außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt 
werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen 
können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften 
sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren.  

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen 
Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellen-
ausschreibungen ein?  
Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse 
bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. 
Anonymisierte Be-werbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im 
ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings 
kann nicht jedes Unternehmen die Einführung eines anonymen Bewerbungsverfahrens einfach 
umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in 
Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige 
Entscheidung der Unternehmen bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden.  

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug 
auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Be-
reich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfältige 
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf indivi-
duellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen 
für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der Wertschätzung und des 
Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der 
Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die 
Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf an, im 
Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und 
Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 



Dr. Anton Hofreiter: 

Politische Teilhabe 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für 
ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen 
Namen auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf 
Grundlage der Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von 
Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. 
Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 



Ja X 
Nein 
Neutral 

Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit 
Flüchtlingsinitiativen  stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte 
professionelle Integrationsstruktur, die die verschiedenen Bereiche der Integration, 
einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, miteinander verknüpft. Denn eine 
selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften 
unerlässlich. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. 
Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden 
bzw. für Ihre Partei? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen 
endlich klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Und auch private 
Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den größten Arbeitgebern Deutschland zählen, 
sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen nicht benachteiligt 
werden. In diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer 
Selbstverpflichtungen zu, nicht aber gesetzlich festgelegten Quoten. 

Anti-Diskriminierung 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über 
spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. 
Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder 
neu erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen 
Rassismus, jede Form von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie 
stark. Diese zivilgesellschaftlichen Institutionen verdienen staatliche und politische 
Unterstützung und Anerkennung. Damit solche Strukturen unabhängig von politischen 
Mehrheiten und ohne bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie 
dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen 



finanziellen Grundlagen garantiert. 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. 
Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings 
weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort 
(etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch 
Klagen im Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den 
Anwendungsbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich- 
rechtliche Leistungsgewährungen durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, 
wie sie gerade im Bildungsbereich in Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die 
staatliche Eingriffsverwaltung, zum Beispiel im Rahmen polizeilichen Handelns, soll 
erfasst werden. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses  des Bundestags? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der 
Empfehlungen beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur 
beim Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem Sondervotum zum 
Abschlussbericht, worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch 
über den gemeinsamen Feststellungsteil hinausgehen. 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Ja 
Nein 
Neutral X 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber 
die Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten 
wir Einiges herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere 



Aufgabe, die aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für 
Verfassungsschutz und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, 
weiter klar anzusprechen und auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob 
dies am besten in einem weiteren Untersuchungsausschuss oder in einem anderen 
Forum erfolgen sollte. 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V- 
Leuten? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, 
einem unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht 
auszutauschen, in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel 
Rechtsextremismus hat sich längst erwiesen: Wissenschaft und engagierte 
Zivilgesellschaft sind regelmäßig viel besser über die Entwicklungen informiert als das 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern  
daher einen institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges 
Institut zum Schutz der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen 
wie Islamismus oder Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der 
Polizeiarbeit klar begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 
sollen in ein personell und strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung 
und Spionageabwehr überführt werden. Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene 
hat sich nach unseren Erkenntnissen als völlig ungeeignetes, sogar kontraproduktives 
Instrument zur Analyse und Bekämpfung  rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und 
sollte daher beendet werden. 

Bildung & Soziales 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen 
Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und 
Familie voranzutreiben? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer 
Gesellschaft richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick 
nehmen. Das geht nur mit einer interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die 
Begegnungen von Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch 
Spannungen. Fachkräfte müssen fortgebildet werden und in der Lage sein, mit 
kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei der psychosozialen Versorgung von 
neuankommenden Flüchtlingen oder bei der Jugendarbeit mit Kindern die in dritter 
Generation in Deutschland leben. 



Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder 
für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ 
Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 
Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Ja 
Nein 
Neutral X 

Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund 
nur modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes 
Instrument. Es dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder 
und Kommunen deutlich schneller handeln. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen 
auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet 
und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten 
Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache 
in Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit 
Unterricht anbieten. 

Migration & Bürgerrechte 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf 
Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

Ja X 
Nein 
Natural 

Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, 
integrations- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst 
werden. Dies hat sich in grün mitregierten Bundesländern bewährt. 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 



obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre 
griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf 
kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt 
der Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr 
Menschen mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale 
Wahlrecht nach dem Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. 
Dann können auch diejenigen an kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen 
deutschen oder EU-Pass, aber ihren ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die 
hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir zusammenleben. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob 
aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein 
mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für 
türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 
Ja X 
Nein 
Neutral 

Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident 
Erdogan ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft 
muss Deutschland und die EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft 
bleiben und diese unterstützen. Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung 
von humanitären Visa helfen. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge 
von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur 
(noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen 
anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den 
Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein 
Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit 
Punktesystem. Auch ein möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und 
Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu gewinnen. So können  
Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation eine 
Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen 
und die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der 
Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik ausbauen, 



damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich hier beruflich 
qualifizieren können. 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen 
Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass 
Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
Ja X 
Nein 
Neutral 

Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit 
ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil 
einen legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich 
zwischen zwei Pässen entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot 
der Mehrstaatigkeit aus dem Staatsangehörigkeitengesetz streichen. 

Arbeitsmarkt 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen 
Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen  ein? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht 
dürfen bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine 
andere. Bestehende Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr 
begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des Projekts setzen wir uns dafür ein, 
dass das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere Verbreitung findet und auch in 
weiteren Unternehmen eingeführt wird. 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie 
konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im 
Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Ja X 
Nein 
Neutral 



Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das 
ist nicht nur in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung 
und Beruf auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. 
In der Praxis kommt es freilich immer noch oft zu Benachteiligungen, wie im 
aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschrieben wird. Wir 
wollen daher das AGG effektiver gestalten, den Anwendungsbereich auf 
staatliches Handeln erweitern und zur besseren Rechtsdurchsetzung ein 
Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen wir auf die Förderung von 
Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen. 



SPD-Parteivorstand, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin 

WPS Nr. 358 Berlin, 11. August 2017 

Türkische Gemeinde in Deutschland 

Politische Teilhabe 

Frage 1: 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und 
Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich 
ein Studium abgeschlossen haben. 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen 
sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 2: 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

Antwort: 
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 



Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und 
für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken. 
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen. 

 

 
 
Frage 3: 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Antwort: 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des  
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess. 

 
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der 
Partei bekannt. 
Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 

 
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 
übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei. 

 

 
 
Anti-Diskriminierung 

 

Frage 4: 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 



Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

Frage 5: 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Antwort: 
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

Frage 6: 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Antwort: 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses. 
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen. 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU- 
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen. 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V- 
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 



Bildung & Soziales: 
 

Frage 7: 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Antwort: 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD 
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist 
es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

 

 
 
Frage 8: 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Antwort: 
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. 
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen 
herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. 
Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 



schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

Frage 9: 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

Antwort: 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. 
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 

Migration & Bürgerrechte 

Frage 10: 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

Antwort: 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, 
dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. 
Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 



Frage 11: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

 
Antwort: 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 
 
Frage 12: 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

 
Antwort: 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

 

 
 
Frage 13: 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

 
Antwort: 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

 

 
 
Frage 14: 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 



Antwort: 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu 
dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

 

 
 
Arbeitsmarkt 

 

Frage 15: 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 
Antwort: 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

 

 
 
Frage 16: 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

 
Antwort: 
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. 
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 



 
 
 

Antworten auf die Wahlprüfsteine der 
Türkischen Gemeinde in Deutschland anlässlich 
der Bundestagswahl 2017 

 
 
 
 

Politische Teilhabe 
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen Namen auch 
verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage der Werte unseres 
Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen   stärker 
fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, die die 
verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, 
miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren 
demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 

 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen endlich klare 
und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im Öffentlichen 
Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den größten 
Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen 
nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer 
Selbstverpflichtungen zu, nicht aber gesetzlich festgelegten Quoten. 

 
 
 
Anti-Diskriminierung 



Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu erklärt und 
erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, jede Form von 
Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese zivilgesellschaftlichen 
Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und Anerkennung. Damit solche 
Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne bürokratischen Mehraufwand arbeiten 
können, wollen wir sie dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die 
nötigen finanziellen Grundlagen garantiert. 

 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls diskriminierungsrelevant 
sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im Bereich des Verwaltungsrechts. 
Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um 
öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie 
sie gerade im Bildungsbereich in Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche 
Eingriffsverwaltung, zum Beispiel im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 

 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen Abschlussbericht 
vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen beider NSU-Ausschüsse 
des Bundestages und für eine echte Zäsur beim Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem 
Sondervotum zum Abschlussbericht, worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch 
über den gemeinsamen Feststellungsteil hinausgehen. 

 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 



Ja 
Nein 
Neutral X 

 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die Aufklärung ist 
für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir Einiges herausarbeiten, aber 
es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die aufgedeckten Missstände, z.B. zur 
Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum 
NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob 
dies am besten in einem weiteren Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen 
sollte. 

 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht auszutauschen, in  
seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel Rechtsextremismus hat sich längst 
erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft sind regelmäßig viel besser über die 
Entwicklungen informiert als das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. 
Wir fordern daher einen institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges  
Institut zum Schutz der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie  
Islamismus oder Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar 
begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell und 
strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr überführt werden. 
Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren Erkenntnissen als völlig 
ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und Bekämpfung  
rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 

 
 
 
Bildung & Soziales 

 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist 
notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft richten und 
die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur mit einer 
interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen mit 
unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen fortgebildet 
werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei der psychosozialen 
Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der Jugendarbeit mit Kindern die in dritter 
Generation in Deutschland leben. 

 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 



Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Ja 
Nein 
Neutral X 

 
Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur modellhaft 
eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es dauert zu lange, bis 
sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen deutlich schneller handeln. 

 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache 
bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach 
gestärkt werden? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in Wort und 
Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht anbieten. 

 
 
 
Migration & Bürgerrechte 

 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

 
Ja X 
Nein 
Natural 

 
Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- und 
staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in grün 
mitregierten Bundesländern bewährt. 

 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der Menschen 
organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen mitmachen und sich 
beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem Wohnortprinzip regeln und nicht 



nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen an kommunalen Wahlen teilnehmen, die 
keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier 
leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir zusammenleben. 

 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan ab. 
Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland und die EU in 
engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese unterstützen. Bedrohten 
Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa helfen. 

 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf für ein 
Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche und 
schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein möglicher Spurwechsel 
zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu gewinnen. So können 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. 
Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen und die Arbeitsaufnahme in  
Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der Bildungsmigration zum Markenkern einer 
zeitgemäßen Einwanderungspolitik ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland 
studieren oder sich hier beruflich qualifizieren können. 

 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle Einbürgerungen, 
sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit ermöglicht. Wer in 
Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen legalen Aufenthaltstitel 
besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei Pässen entscheiden zu müssen, 
gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit aus dem Staatsangehörigkeitengesetz 
streichen. 



Arbeitsmarkt 
 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen bei 
Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. Bestehende Strukturen 
sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu 
anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des Projekts 
setzen wir uns dafür ein, dass das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere Verbreitung findet 
und auch in weiteren Unternehmen eingeführt wird. 

 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

 
Ja X 
Nein 
Neutral 

 
Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur in der 
Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich immer noch oft zu 
Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschrieben 
wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, den Anwendungsbereich auf staatliches Handeln 
erweitern und zur besseren Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber 
setzen wir auf die Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen 
mehr Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Türkische Gemeinde in Deutschland  
Frau Lena Graser  
Obentrautstraße 72 
 
10963 Berlin 
 
 
 
 
Beantwortung Wahlprüfstein 2017 Türkische 
Gemeinde in Deutschland 
 
Sehr geehrte Frau Graser, 
 
vielen Dank für die Zusendung Ihrer Fragen zum 
Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017. Sehr gerne 
beantworte ich Ihnen Ihre Fragen, wie folgt: 
 
Die nachstehenden Antworten erfolgen auf der Grundlage des 
Regierungsprogramms von CDU und CSU für die Jahre 2017-
2021, online unter: http://bit.ly/2uBPdzJ. 
 
 
1. Politische Teilhabe  
1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt 
das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für 
ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 
 
Antwort: Neutral  
Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und 
unverwechselbaren Identität. Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir 
haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und unseren Zusammenhalt 
gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und bei 
unzähligen Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen 
Alters- und Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt: Es ist ein fröhliches, ungezwungenes und selbstbewusstes 
Bekenntnis zu einem Deutschland, auf das wir stolz sein können. Ein 
patriotisches Bekenntnis, das niemanden ausschließt und sich gegen 
niemanden richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, 
Menschen mit und ohne deutschen Pass, mit und ohne 
Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso wie ethnische und 
gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und bitten 
alle, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 
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Der deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz 
verabschiedet. Mit diesem Gesetz haben wir unseren zentralen Leitsatz 
des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – rechtlich verbindlich 
gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie 
bürokratische Hürden abgebaut. Wir haben die Sprach- und 
Integrationskurse aus-geweitet und Maßnahmen zur Integration in den 
Arbeitsmarkt verbessert. 
 
 
 
1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich 
in ihren Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im 
Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in 
vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die 
finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 
 
Antwort: Ja  
Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich 
betätigen, sind wir zu großem Dank und Anerkennung verpflichtet, in 
den Hilfsdiensten, im Sport oder in der Kultur: Sie machen unser Land  
besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen und 
tragen erheblich zum Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. 
Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht möglich – von den 
Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. 
 
Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit 
für alle erreichen, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wir 
wollen, dass sich mehr Menschen zu Engagement in Vereinen und 
Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. 
 
Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die 
Migrantenselbst-organisationen (MSO), die ganz selbstverständlich 
tagtäglich eine wichtige Arbeit im Integrationsprozess leisten und als 
Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen deutschen 
Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit 
Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und 
etablierten Bildungsträger erreichen, denn sie sind oft die ersten 
Anlaufstellen. 
 
 
 
1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in 
politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv 
unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
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Antwort: Nein  
Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. 
familiärer Migrationsbiografie dafür entscheiden, im öffentlichen 
Dienst zu arbeiten. 
 
Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und 
Mandatsträgerschaft soll die Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie 
möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch bei der Werbung von 
Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei 
sowie für Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, 
mehr Frau-en, mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte und mehr 
ältere Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen sowie ein 
größere Vielfalt an Berufen erreichen. 
 

 
2. Anti-Diskriminierung  
2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine 
friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass  
demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nach-haltige Türkische Gemeinde in 
Deutschland Almanya Türk Toplumu gesetzliche Grund-lage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
 
Antwort: Neutral  
CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie 
Gesellschaft ein. Wir sind uns darin einig, dass eine nachhaltige 
Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen Menschen und die 
Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein starkes 
Engagement sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler 
Ebene er-fordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- 
und Daueraufgabe in allen Lebensbereichen und den alltäglichen 
Arbeitsabläufen präsent und integriert sein. Der gegenseitige Austausch 
und eine übergeordnete fachliche Besetzung der Thematik sind ein 
wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit 
Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf europäischer, 
Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert in enger Zusammenarbeit 
mit den Länderministerien den Auf-bau von landesweiten 
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Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen 
Opferberatungsstellen, die Mobilen Beratungsteams (z. B. Fachstellen 
gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Das 
Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, 
Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im 
Rahmen dieses Projektes wurden auch neue Modellprojekte in den beiden 
Themenfeldern „Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und 
„Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt. 
 
 
 
2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz zur 
Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend 
ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa 
im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine 
Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den 
staatlichen Bereich? 
 
Antwort: Nein  
Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich 
beseitigt und verringert. Das Ziel von CDU und CSU ist weiterhin eine 
diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb wollen wir bestehende 
Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf 
Bündnisse mit und in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere 
Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche bürokratische 
Belastungen lehnen wir indes ab. 
 
Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des 
staatlichen Handelns unterstützen CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in 
der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich 
nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
 
 
 
2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die 
türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der 
Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen 
Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt 
werden. Unterstützen Sie die konsequente Um-setzung der 
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Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des 
Bundestags? 
 
Antwort: Ja 
 
2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im 
Bundestag? 
 
Antwort: Nein  
Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d:  
Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 
parteiübergreifende Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und 
Verfassungsschutz, Vertrauensleute der Sicherheitsbehörden und 
Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den 
Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese 
Empfehlungen zügig umzusetzen. Bis heute wurden die Empfehlungen 
des Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist 
gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen 
bzw. durch entsprechende Weiterentwicklungen in den Behörden 
umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt und bei 
wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden. 
 

 
2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im 
Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im 
Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 
 
Antwort: Ja  
Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es 
in dieser Legislaturperiode beim Bundesamt für 
Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben. 
 
 
3. Bildung & Soziales  
3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und 
Menschen mit Migrationsgeschichte in verschiedenen 
Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden 
Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen 
Öffnung in den Berei-chen Gesundheit, Altenpflege, Kinder 
und Jugend und Familie voranzutreiben? 
 
Antwort: Ja  
CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen 
kulturellen Belange der Menschen mit Migrationshintergrund in den 
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Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und 
Familie besser berücksichtigt werden. 
 
 
 
3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt 
Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an 
Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-
/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert wer-den. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen 
für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
 
Antwort: Nein  
Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache 
und wird es bleiben. Daher sprechen sich CDU und CSU dafür aus, 
dass die Schulgesetze der Länder Diskriminierungsverbote 
ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu 
Beschwerderechten und - verfahren verankert werden. Zugleich 
sollten die Länder ein qualifiziertes Beschwerdemanagement für 
Schulen schaffen. Darüber hinaus sollte jede Schule ein Konzept 
gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 
 

 
3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit 
mehreren Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen 
wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen 
zur Förde-rung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach 
gestärkt werden? 
 
Antwort: Neutral  
In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, 
sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft insgesamt. 
Deshalb setzen sich CDU und CSU dafür ein, dass mehr Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen 
arbeiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis hin zur 
Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und 
Schüler. Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen 
Sprache entscheidend für Integration und Bildungserfolg hierzulande. 
 
 
4. Migration & Bürgerrechte 
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4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend 
als zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den 
Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein 
eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 
 
Antwort: Neutral  
Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große 
Herausforderung für Deutschland bleiben. Wir werden in Bund, 
Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nichtregierungs- und 
Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser 
Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf Bundesebene 
alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. Die zentrale 
strategische Steuerung und Koordinierung verbleibt bei einer 
zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt 
und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 
 

 
4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an 
Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in 
Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf 
kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung 
des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 
 
Antwort: Nein  
Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre 
Zukunft sehen, wenn sie die vollen Bürgerrechte und -pflichten und 
damit Verantwortung für unser Land über-nehmen wollen. Die 
Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe 
auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene. Wir wollen, dass 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die Einbürgerung auf 
allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales 
Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger lehnen wir daher ab. 
 

 
4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise 
nach Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum 
Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für 
türkische Staats-bürgerinnen und -bürger zu liberalisieren? 
 
Antwort: Neutral 
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Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich 
beschlossen, die Visa-Freiheit zu ermöglichen. Entscheidend ist 
dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Voraussetzungen für 
die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen 
und die jüngsten Entwicklungen in der Türkei im Hinblick auf 
Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit 
lassen darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht 
erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund der belasteten Beziehungen 
zwischen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in 
absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine 
Niederlassungsfreiheit, also kein Recht, innerhalb der Europäischen 
Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 
 

 
4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam 
ursprünglich im Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach 
Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der 
Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen 
Ländern – ein umfassen-des Einwanderungsgesetz geben? 
 
Antwort: Ja  
Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den 
vergangenen Jahren bereits erheblich verbessert und vereinfacht. 
Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen – 
aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen 
der rückläufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben 
eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den 
verschiedenen Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits 
die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 
 
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von 
Einwanderung in den Arbeitsmarkt, das sich am Bedarf unserer  
Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-
Zuwanderungsgesetz“ wird die bereits bestehenden Regelungen 
zusammenfassen und, wo nötig, effizienter gestalten. Voraussetzung 
sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung 
des Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Siche-
rungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug gesteuerten und 
begrenzten Einwanderungs-politik für Fachkräfte unterstützen wir die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar 
die Attraktivität von illegaler Einwanderung und Migration. 
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4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in 
ihrer eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, 
weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in 
Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
 
Antwort: Neutral  
Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, 
die schon über Jahre bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. 
Wir wollen, dass diese Menschen die Möglichkeit nutzen, die 
deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 
 
Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die 
Ausnahme bleiben. Sie soll künftig nicht mehr über viele 
Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union 
stammen, einen Gene-rationenschnitt einführen. Dieser Schnitt soll 
nach der Generation der in Deutschland geborenen Kinder erfolgen, 
die durch Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft 
erworben haben. Hierzu streben wir den raschen Abschluss von 
Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an. 
 
 
5. Arbeitsmarkt  
5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben 
anderen Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob 
Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. 
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymi-
sierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 
 
Antwort: Nein  
Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung 
nicht die Ursachen für Diskriminierung. Wir wollen, dass alle 
Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern 
daher ein bewusstes Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 
 

 
5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den 
Bundestag weist die Anti-diskriminierungsstelle des Bundes 
auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
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bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
 
Antwort: Neutral  
CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, 
Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische 
Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungs-freie 
Gesellschaft – dies gilt auch für die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in 
der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich 
jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
Bettina Hornhues MdB 
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Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Bundestagskandidat im Wahlkreis 273 Rastatt 
Manuel Hummel 
Hindenburgstr. 1              76437 Rastatt             Tel. 07222 - 1658 388 
manuel-hummel.eu 
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
nachfolgend meine Kommentare und Antworten.  
Vorausschicken möchte ich noch, dass ich in einem Dorf in Württemberg aufgewachsen 
bin, in einer Strasse voll türkischer Kinder. Meine Heimatstadt Ebersbach/Fils war 
lange Zeit (noch vor West-Berlin!) die Stadt in Deutschland mit dem höchsten Anteil 
türkischer EinwohnerInnen. Nach den Anschlägen von Solingen habe ich dort als 
Stadtrat einen Runden Tisch ins Leben gerufen. Unsere Hochzeit haben wir in einem 
türkischen Lokal gefeiert. Aus all dem mögen Sie meine enge Verbundenheit mit den 
türkischen und türkischstämmigen MitbürgerInnen ersehen. 
  
Freundliche Grüße 
Manuel Hummel 
  
  
  
Politische Teilhabe 
  
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen Namen 
auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage der 
Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 
  
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und 
Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die 
finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit 
Flüchtlingsinitiativen  stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte 
professionelle Integrationsstruktur, die die verschiedenen Bereiche der Integration, 
einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, miteinander verknüpft. Denn eine 



selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften 
unerlässlich. 
  
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Dies ist einerseits 
notwendig, damit auch die Verwaltung das gesamte Spektrum der Wohnbevölkerung 
abbildet. Andererseits muss davon aber auch das Signal an MigrantInnen ausgehen, dass sie 
– genau so wie allen anderen – eine Chance auf eine berufliche Zukunft in der Verwaltung 
und Aufstieg in der Gesellschaft haben. Wir brauchen endlich klare und überprüfbare 
Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu 
beschäftigen. Und auch private Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den größten Arbeitgebern 
Deutschland zählen, sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen nicht 
benachteiligt werden. In diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer 
Selbstverpflichtungen zu, nicht aber gesetzlich festgelegten Quoten. 
  
  
Anti-Diskriminierung 
  
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über 
spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden 
Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine 
nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu 
erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, 
jede Form von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese 
zivilgesellschaftlichen Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und 
Anerkennung. Damit solche Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne 
bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie dauerhaft mit einem 
Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen finanziellen Grundlagen 
garantiert. 
  
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im 
AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend 
ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich 
Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 



niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im 
Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen 
durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im Bildungsbereich in 
Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche Eingriffsverwaltung, zum Beispiel 
im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 
  
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie 
die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des 
Bundestags?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur beim Verfassungsschutz. 
Das fordern wir auch in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht, worin wir in unseren 
Bewertungen und Schlussfolgerungen noch über den gemeinsamen Feststellungsteil 
hinausgehen. 
  
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
  
Ja 
Nein 
Neutral X 
  
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die 
Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir 
Einiges herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die 
aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz 
und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und 
auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob dies am besten in einem weiteren 
Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen sollte. 
  
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
  



Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht 
auszutauschen, in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel 
Rechtsextremismus hat sich längst erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft 
sind regelmäßig viel besser über die Entwicklungen informiert als das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern daher einen 
institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges Institut zum Schutz 
der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie Islamismus oder 
Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar begrenzte 
Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell und 
strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr überführt 
werden. Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren Erkenntnissen 
als völlig ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und 
Bekämpfung  rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 
  
  
Bildung & Soziales 
  
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft 
richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur 
mit einer interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von 
Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte 
müssen fortgebildet werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. 
Sei es bei der psychosozialen Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der 
Jugendarbeit mit Kindern die in dritter Generation in Deutschland leben.  
  
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert?   
  
Ja 
Nein 
Neutral X 
  



Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur 
modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es 
dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen 
deutlich schneller handeln. 
  
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in 
Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht 
anbieten. 
  
  
Migration & Bürgerrechte 
  
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene 
kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- 
und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges 
Ministerium für Migration & Partizipation geben?  
  
Ja X 
Nein 
Natural 
  
Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, 
integrations- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. 
  
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre 
griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf 
kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der 
Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen 
mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem 
Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen 
an kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren 



ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir 
zusammenleben. 
  
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit 
etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan 
ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland 
und die EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese 
unterstützen. Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa 
helfen. 
  
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein 
umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf 
für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein 
möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu 
gewinnen. So können Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender 
Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser 
anerkennen und die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den 
Bereich der Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik 
ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich hier 
beruflich qualifizieren können. 
  
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass 
Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Ich habe selbst viele Verwandte im Ausland, die selbst oder deren Vorfahren aus 
Deutschland ausgewandert sind. Auch sie fühlen sich als StaatsbürgerInnen ihrer neuen 
Heimat, sind aber gleichzeitig kulturell und emotional noch mit der alten Heimat verbunden. 



Dies bedeutet aber keine mangelnde oder geteilte Loyalität zu dem einen oder anderen Staat. 
Deshalb setze ich mich schon immer für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht 
nur schnelle Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die 
Mehrstaatigkeit ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein 
Elternteil einen legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich 
zwischen zwei Pässen entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der 
Mehrstaatigkeit aus dem Staatsangehörigkeitengesetz streichen. 
  
  
Arbeitsmarkt 
  
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen 
bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. Bestehende 
Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr begrüßt. Angesichts der positiven 
Ergebnisse des Projekts setzen ich mich dafür ein, dass das Verfahren im öffentlichen Dienst 
eine größere Verbreitung findet und auch in weiteren Unternehmen eingeführt wird. Einen 
entsprechenden Antrag werde ich auch im Rastatter Kreistag einbringen. 
  
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
  
Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur 
in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es 
freilich immer noch oft zu Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschrieben wird. Wir wollen daher das AGG 
effektiver gestalten, den Anwendungsbereich auf staatliches Handeln erweitern und zur 
besseren Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen wir 
auf die Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen 
mehr Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen. 
 



 
Markus Hümpfer 
 
Zu Frage 8: 

Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von 
Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne 
Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen 
Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb 
fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte 
schließt in unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und 
insbesondere Strategien dagegen mit ein. 

Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, 
die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung 
im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht 
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an 
diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da 
Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen 
in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser 
Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen 
aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen 
kommunalen Stellen sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, 
die z. T. im Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert 
sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen 
Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin 
über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen 
kann. 

Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

 
Zu Frage 12: 

Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. 
Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 



Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

 



Tim Hundertmark 
 
 
Musterantworten für Direktkandidatinnen und -kandidaten  
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese  
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsüber- 
nahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz 
einset- 
zen?  
 
Neutral.  
 
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand 
des  
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares 
Integrations- 
programm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in 
unterschiedli- 
chen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler 
und  
geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung 
von Men- 
schen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben.  
 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In  
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in 
vielfältigen Nach- 
barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen?  
 
Ja.  
 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie 
in der  
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende  
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
 
Nein.  
 
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der 
Politik  
und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden 
Menschen  
zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt.  
 



Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlich- 
keit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik 
unterstützt  
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) 
vorübergehen- 
dem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Men- 
schenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form 
eines De- 
mokratiefördergesetzes)?  
 
Neutral.  
 
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. 
Unsere Re- 
publik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an 
Wahlen  
Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir 
ehren- 
amtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche 
Grundlage  
dafür nicht für zwingend notwendig.  
 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Ge- 
setz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwi- 
schen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen,  
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
veran- 
kerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetz- 
gebung auf den staatlichen Bereich?  
 
Neutral.  
 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein  
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfas- 
sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Ver- 
trauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Un- 
terstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses  
des Bundestags?  
 
Ja.  



 
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie 
Demokraten  
uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des 
Untersu- 
chungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der 
nächsten  
Legislaturperiode einsetzen.  
  
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
 
Neutral.  
 
Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag 
vertretenen Par- 
teien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände 
aufgeklärt  
haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel 
stre- 
ben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur 
durch Zeit- 
ablauf wollen wir nicht zulassen.  
 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben,  
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
 
Ja.  
 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter 
austauschen  
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf 
eine  
 
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine 
funktionie- 
rende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) Standards 
beim  
Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-
Leuten  
und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen 
dürfen  
sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden.  
 
  
 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
in  
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist 
notwendig,  



Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder 
und  
Jugend und Familie voranzutreiben?  
 
  
 
Neutral.  
 
  
 
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpo- 
litik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt 
profitieren.  
 
  
 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw.  
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen  
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landes- 
weite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerde- 
stellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  
 
  
 
Neutral.  
 
  
 
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen 
jegliche Ver- 
suche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung 
aufgrund  
von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, 
Behinderung, Alter  
oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf 
Instituti- 
onen und formalisierte Prozesse.  
 
  
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen  
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flä- 
chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehr- 



sprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
 
  
 
Ja.  
 
  
 
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von 
dieser  
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, 
profitieren.  
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären 
Fremdsprachenange- 
bot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten 
ver- 
stärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die 
Mög- 
lichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in 
unse- 
rem Land.  
 
  
 
 
  
 
  
 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Auf- 
gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine  
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte 
es  
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  
 
  
 
Nein.  
 
  
 
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend 
verbessern  
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein 
neues,  
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant.  
 
  
 



Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum  
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nach- 
barn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die  
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  
 
  
 
Nein.  
 
  
 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen  
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden 
verbundenes  
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu 
liberalisie- 
ren?  
 
  
 
Neutral.  
 
  
 
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und 
der von  
uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für 
ausgewählte  
Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein 
einer ge- 
meinsamen und realistischen Agenda sein.  
 
  
 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeab- 
kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, 
der  
Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung 
nach –  
wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  
 
  
 
Ja.  
 
  



 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kul- 
turen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
ein- 
gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten  
haben dürfen?  
 
  
 
Ja.  
 
  
 
Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben 
werden  
können, allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch 
Kohärenz  
 
 
  
 
  
 
zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer außerhalb der 
Europäi- 
schen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. Deutsche, welche aus 
rechtlichen  
Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen können, müssen ihre deutsche 
Staatsbürger- 
schaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu 
re- 
gistrieren.  
 
  
 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich  
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. 
Setzen  
Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellen- 
ausschreibungen ein?  
 
  
 
Neutral.  
 
  
 



Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbrin- 
gen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse 
bewusst.  
So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. 
Anonymisierte Be- 
werbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im ersten Schritt 
eines Be- 
werbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings kann nicht 
jedes Un- 
ternehmen die Einführung eines anonymen Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. 
Insbesondere  
eine damit verursachte Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des 
Fachkräftemangels  
hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der 
Unternehmen  
bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden.  
 
  
 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungs- 
stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in 
Bezug  
auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen 
bzw.  
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen 
im Be- 
reich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
 
  
 
Ja.  
 
  
 
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine 
vielfältige  
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf 
indivi- 
duellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und 
Arbeitsagenturen  
für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der Wertschätzung und 
des Res- 
pekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der 
Menschen  
die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die 
Qualifikation  
von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall 
nied- 



rigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen 
müssen  
hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 
 



Ulla Ihnen 
 
Online-Umfrage Türkische Gemeinde in Deutschland  
Hinweis: In der Online-Umfrage gibt es die Möglichkeit zwischen „Ja“, „Neutral“ und „Nein“ aus zu-
wählen. Für Erklärungen / Erläuterungen zu Ihrer Auswahl bei den einzelnen Fragen haben Sie die 
Möglichkeit, Kommentare per E-Mail an die Türkische Gemeinde in Deutschland zu senden (wahl-
pruefsteine@tgd.de). Diese werden bei der Auswertung dann berücksichtigt.  
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  
Neutral.  
 
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares 
Integrationsprogramm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in 
unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer 
Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung 
von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben.  
 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen?  
 
Ja.  
 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
 
Nein. 
 
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik 
und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen 
zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt. 
 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehen-dem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  
 
Neutral.  
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Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. Unsere 
Republik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an 
Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir 
ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche 
Grundlage dafür nicht für zwingend notwendig.  
 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  
 
Neutral.  
 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  
 
Ja.  
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie Demokraten 
uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des 
Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich geboten und daher für alternativlos. Wir 
werden uns dafür in der nächsten Legislaturperiode einsetzen. 
 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
 
Neutral.  
Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag vertretenen 
Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt 
haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel 
streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch 
Zeitablauf wollen wir nicht zulassen.  
 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
 
Ja.  
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen 
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine 
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig.  
Hierfür muss es eine funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem 
Ausbildungs-) Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. 
Insbesondere der Einsatz von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum 
Austausch von wichtigen Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden.  
 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben?  



 
Neutral.  
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt 
profitieren.  
 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landes-
weite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  
 
Neutral.  
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen alle Versuche 
ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter 
oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf 
Institutionen und formalisierte Prozesse.  
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehr-
sprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
 
Ja.  
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. 
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären 
Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht 
für Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der 
Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur 
Integration in unserem Land.  
 



Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf-
gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  
 
Nein.  
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern 
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant.  
 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum 
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  
 
Nein.  
 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu 
liberalisieren?  
 
Neutral.  
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der von 
uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte 
Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer 
gemeinsamen und realistischen Agenda sein.  
 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  
 
Ja.  
 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
ein-gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  
 
Ja.  
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich ist. Des-
halb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren Staatsbürgerschaft 
eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des Betroffenen. Einwanderer 
müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem 
Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch 
Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis maximal durch die Enkel der 
Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen 
alle Herkunftsländer außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt 
werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen 
können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften 
sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren.  
 



Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen 
Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellen-
ausschreibungen ein?  
 
Neutral. 
Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse 
bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. Das 
erscheint uns der bessere Weg zur Chancengleichheit. Anonymisierte Bewerbungsverfahren können 
zwar grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu 
verhindern. Allerdings kann nicht jedes Unternehmen die Einführung eines anonymen 
Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte Verzögerung der 
betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich sein. Ähnliches gilt auch im 
Bereich des Öffentlichen Dienstes. Wir wollen daher, dass es weiterhin bei der freiwilligen 
Entscheidung bleibt, sich für ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 
 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichten Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
 
Ja.  
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern darüber hinaus auch 
eine vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale 
Chance auf individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und 
Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der 
Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist 
der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In 
Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf 
an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und 
Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 
 
Ulla Ihnen 
 



 
Olaf in der Beek, FDP 
 
Wahlkreis 140 / Bochum I 
 
 
 
1. Politische Teilhabe 
 
a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 

und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Nein, denn ein solches Gesetz halte ich für nicht machbar und auch entbehrlich. Integration 
läßt sich nicht von Gesetzes wegen verordnen, da die unübersehbare Vielzahl von 
Lebenssachverhalten keiner gesetzlichen Normierung zugänglich ist. Ein solches Gesetz wäre 
uferlos und ließe sich daher nur in sehr abstrakten und allgemein gehaltenen Formulierungen 
realisieren, und das nützt in der Praxis nichts. Zudem sehe ich unlösbare Konflikte mit den 
Freiheitsgarantien unserer Verfassung, wenn solcherart gesetzliche Verhaltensvorgaben 
gemacht werden. 

 
 
 
b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 

ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder 
in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

 
Ja, eine solche Unterstützung befürworte ich! Integration ist ein mühseliges und langwieriges 
Unterfangen, das vielfältige Ansätze und Strategien erfordert. Menschen mit 
Migrationsgeschichte kommt dabei eine besondere Funktion als Mittler und Brückenbauer zu, 
um jenen, die zu uns kommen, das Hineinfinden in unsere Gesellschaft, Kultur und 
Wertvorstellungen zu erleichtern. Wo ein solches Bemühen aus der Mitte unserer 
Gesellschaft erwächst sollten wir dies unterstützen. 

 
 
 
c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie 

in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Nein, solche Quoten halte ich für nicht praktikabel. Maßstab für uns Liberale ist der Mensch 
als Individuum mit seinen Fähigkeiten und Talenten, und so sollen die Besten und 
Geeignetsten ausgewählt werden. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Minderheit ist für 
mich kein zwingendes Kriterium für die Einführung von Quoten, denn dann müßte es auch 
Quoten für Senioren, für Menschen mit Behinderungen, für LGBT und eine Vielzahl weiterer 
Gruppen geben. Das ist nicht umsetzbar und widerspricht auch meinem Freiheitsverständnis. 

 
 
 
2. Anti-Diskriminierung 



a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
Nein, auch hier bin ich der Auffassung, daß nicht alles, was ausgesellschaftlicher oder 
politischer Sicht wünschenswert ist, von Gesetzes wegen verordnet werden soll. Staat und 
Politik können mancherlei leisten, doch können wir die Menschen in unserem Land nicht aus 
ihrer gemeinsamen Mitverantwortung für das Ringen um Demokratie entlassen. Demokratie 
muß gelebt und weitergegeben werden, und das können nur wir Menschen leisten. 

 
 
 
b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 

Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Nein, dies halte ich für entbehrlich, weil bereits das bestehende Verwaltungsrecht eine 
Vielzahl von Regelungen enthält, die eine Handhabe gegen Rassismus bieten. Auch die 
Justiz leistet hierzu in ihrer Gesetzesanwendung einen wichtigen Beitrag. Die 
grundgesetzlich geschützte Menschenwürde und die Gleichheitssätze sind von jeder 
Behörde bei jedem einzelnen Verwaltungsakt zu beachten und führen bei jedem Verstoß 
dagegen zur Rechtswidrigkeit. Das Funktionieren eines Rechtstaates fußt vor allem auf 
Transparenz und effektiver Kontrolle. 

 
 
 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
 
 
 
c) Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des 

NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
 

Daß die Fehler bei der Aufklärung der Taten des NSU Ausdruck eines institutionellen Rassismus 
sein halte ich in dieser Pauschalität für unzutreffend, ebenso die Behauptung, es habe das 
Vertrauen der türkischstämmigen Bevölkerung in die deutschen Sicherheitsbehörden nicht 
wiederhergestellt werden können. Es ist viel Vertrauen verspielt worden und der Staat hat hier 
versagt, jedoch bin ich mir sicher, daß die übergroße Mehrheit der türkischstämmigen 
Bevölkerung gerade deshalb in Deutschland leben wird, weil sie weiß, daß solches 
Staatsversagen aufgearbeitet wird, auch von Untersuchungsausschüssen. Dies unterscheidet 
Deutschland von der Türkei. Die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses müssen 
konsequent umgesetzt werden, und hier wird noch viel Arbeit zu leisten sein. 



d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
 

Nein, denn der NSU-Untersuchungsausschuß hat alles geleistet, was ein solches Gremium 
überhaupt zu leisten imstande ist. Die Protokolle seiner Vernehmungen und Beratungen 
zeigen dies in aller Deutlichkeit. Zudem hat er einen überaus umfangreichen Abschlußbericht 
mit 49 (!) zum Teil sehr detaillierten Empfehlungen vorgelegt. Diese müssen nun erst einmal 
umgesetzt werden. Mehr geht nun wirklich nicht. 

 
 
 
e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 

geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
 

Zunächst einmal müssen die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses im Hinblick 
auf den Einsatz von V-Leuten umgesetzt werden, und diese Empfehlungen sind zahlreich 
und konkret! Diese müssen umgesetzt werden und ihr Nutzen in der Praxis untersucht und 
bewertet werden. Erst danach stellt sich die Frage nach möglichen weiteren und 
weitergehenden Veränderungen. 

 
 
 
3. Bildung & Soziales 
 
a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 

in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist 
notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Sofern eine solche Unterversorgung besteht müssen wir prüfen, in welchem Bereich sie 
besteht, in welchem Ausmaß und worauf dies zurückzuführen ist. Erst auf der Basis gesicherter 
Informationen kann entschieden werden, was zu tun ist. Dabei hat meines Erachtens die 
interkulturelle Öffnung bereits begonnen und Fahrt aufgenommen, denn vor allem in 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist das Personal bereits heute sehr international und 
damit auch kulturell vielfältig. 

 
 
 
b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 

bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt-oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Nein, denn der Bund hat hierfür kein Mandat, da die Kulturhoheit bei den Ländern liegt. Die 
Initiative kann und muß daher allein von den Ländern ausgehen und die modellhafte 
Einrichtung einer solchen Beschwerdestelle nur auf der Ebene eines oder mehrerer 
Bundesländer erfolgen. Dies halte ich durchaus für sinnvoll, da nur auf diese Weise ermittelt 
werden kann, ob dies ein geeignetes Instrument zum Abbau von Diskriminierungen im 
Bildungsbereich ist. Manchmal muß man auch neue Wege gehen. 

 
 
 
c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 

formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 



werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
Nur dann, sofern diese Förderung allen Kindern und Jugendlichen zugute kommt, ohne 
Rücksicht auf ihren familiären Hintergrund. In einer globalisierten Welt kommt 
Fremdsprachenkenntnissen eine immer größere Bedeutung zu, und dies nicht allein in der 
Arbeitswelt. Dabei muß jedoch einer Beherrschung der Deutschen Sprache als 
Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen, aber auch für das Miteinander eines Lebens in 
Deutschland Vorrang eingeräumt werden. Die Sprache ist der Träger der Kultur und das 
Mittel ihrer Kommunikation und Weitergabe, und in Deutschland ist dies die Deutsche 
Sprache. Eine sprachliche Förderung allein von Kindern aus Migrantenfamilien in den 
Sprachen ihrer jeweiligen Familien ist da kontraproduktiv und fördert nur das Entstehen von 
Parallelgesellschaften. Wichtiger erscheint mir eine sprachliche Förderung älterer Migranten, 
die schon lange in Deutschland leben und von denen viele trotz dieser langen Zeit nur 
unvollkommen Deutsch sprechen. 

 
 
 
4. Migration & Bürgerrechte 
 
a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 

Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies 
macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 

 
Ich habe Zweifel, ob die Einrichtung eines solchen Ministeriums tatsächlich den 
beabsichtigten Nutzen haben würde. Migrations- und Integrationspolitik findet bereits in 
erheblichen Umfang statt, und zwar in allen Bundesministerien. Aus meiner Sicht bedarf es 
hier keines neuen Ministeriums, sondern der Einrichtung einer interministeriellen 
Koordinationsstelle zur Abstimmung der jeweiligen Aktivitäten und Maßnahmen. 

 
 
 
b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 

zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie 
für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
Eine solche Einführung bedarf m.E. zunächst einer Verfassungsänderung, und zwar sowohl des 
Grundgesetzes, als auch sämtlicher Landesverfassungen. Angesichts der Versuche eine 
Einmischung in Wahlen, wie wir sie seitens Rußland oder Türkei gesehen haben, sollte ein 
solches kommunales Wahlrecht allerdings nur als aktives Wahlrecht gewährt werden und das 
passive Wahlrecht an das Innehaben der deutschen Staatsbürgerschaft gebunden bleiben. 

 
 
 
c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 

beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und – bürger zu liberalisieren? 



Eine solche Liberalisierung kommt nur im Rahmen eines Assoziierungs - oder 
Beitrittsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Türkei in Betracht. Einen 
deutschen Alleingang hier lehne ich ausdrücklich ab. Visaregelungen unterliegen darüber 
hinaus dem völkerrechtlichen Grundsatz der Reziprozität mit der Folge, daß deutsche 
Visaerleichterungen eine gleichwertige Entsprechung im türkischen Recht finden müssen. 

 
 
 
d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 

Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben? 

 
Eindeutig ja! Die FDP fordert ein geordnetes Einwanderungsrecht, das nach Möglichkeit in 
einem Einwanderungsgesetzbuch zusammengefaßt werden sollte. Dabei muß klar 
zwischen individuell politisch Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und dauerhaften Einwanderern 
unterschieden werden. 

 
 
 
e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 

Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Die Staatsangehörigkeit ist für mich Ausdruck des Bekenntnisses zu einem Land, seiner Kultur 
und Gesellschaft ebenso wie zu seiner Rechts- und Werteordnung. Insofern sollten wir sehr 
zurückhaltend sein mit der Etablierung mehrfacher Staatsangehörigkeit. Weitaus hilfreicher 
sind hier bilaterale Abkommen zwischen Deutschland und Ländern außerhalb der 
Europäischen Union, sofern auf europäischer Ebene nicht bereits entsprechende Abkommen 
bestehen. Gegenstand solcher Abkommen ist dann auch die Reisefreiheit, und dies beseitigt so 
gut wie alle Schwierigkeiten diesseits einer Staatsbürgerschaft. 

 
 
 
5. Arbeitsmarkt 
 
a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 

nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat im November 2010 ein deutschlandweites 
Modellprojekt gestartet. Ich möchte erst abwarten, bis die hieraus gewonnenen Erfahrungen 
detailliert vorliegen. Ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren kann durchaus hilfreich sein, 
wie die Erfahrungen in den USA gezeigt haben, eignet sich jedoch nicht für alle 
Konstellationen von Bewerbungen. Und vor einer Diskriminierung nach dem 
Bewerbungsgespräch schützt es nicht. 

 
 
 
b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 



insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
In diesem Bericht werden acht Empfehlungen ausgesprochen, die nun diskutiert und auf ihre 
Umsetzbarkeit geprüft werden müssen. Dabei handelt es sich um zum Teil sehr konkrete 
Vorschläge, die vor allem darauf abzielen, Benachteiligungen zu vermeiden, die aus 
strukturellen Problemen in der Arbeitsvermittlung resultieren, z.B. intransparente 
Zuständigkeitsregelungen innerhalb der Arbeitsverwaltung. Hier liegt zweifellos noch 
erhebliches Verbesserungspotenzial und deshalb werden die von der 
Antidiskriminierungsstelle ausgearbeiteten Vorschläge sehr ernsthaft zu prüfen sein. Die Frage 
nach weitergehenden Maßnahmen stellt sich daher einstweilen nicht. 
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Vorname 
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Nachname 
Jantz-Herrmann 

Geschlecht 
weiblich [F] 

Geburtsjahr (freiwillig) 
1978 

Migrationshintergrund (freiwillig) 

Bundesland 

Niedersachsen [9] 

Wahlkreis 
Osterholz–Verden [034] [34] 

Parteizugehörigkeit 
SPD [A6] 

Politische Teilhabe 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, 
stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. 
Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 
Ja [A1] 

Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb 
erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit 
Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere 
Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; 
Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle 
Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches 
Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den 
Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass 
Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen 
Entscheidungsprozessen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu 
können. Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
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Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der 
Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 
Ja [A1] 

Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insgesamt deutlich 
aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. 
Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, 
über den Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. Den 
Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich 
ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm 
„Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns 
geflüchteten Menschen annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von 
Flüchtlingen leisten. Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und 
längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das Entdecken 
von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen und profitieren 
voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. Gerade die 
freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. 
Dieses Programm wollen wir ausbauen. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der öffentlichen 
Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den 
Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Ja [A1] 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der 
Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des öffentlichen 
Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen 
Prozess. Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem 
Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die SPD 
setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen 
Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind 
unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land zusammenleben, muss 
auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren 
Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in 
ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre 
konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen 
eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die 
Fortschritte in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 
übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der Partei. 

Anti-Diskriminierung 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und 
Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang 
weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche 
Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Ja [A1] 

Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für unverzichtbar 
und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für Demokratie und gegen 
Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und verlässliche Rahmenbedingungen 
brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf 
für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das 
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entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz zur 
Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat 
allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich 
Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine 
Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
Ja [A1] 

Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken sowie 
den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der 
Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. 

Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Ja [A1] 

Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses. Eine wichtige 
Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf antisemitische, 
rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen reagieren müssen. 
Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. Ob von weiteren 
Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSUUntersuchungsausschüssen noch neue 
Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf 
andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll 
als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft funktionieren. Den 
Reformprozess des Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende 
kommenden Wahlperiode den VLeute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen 
klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Neutral [A2] 
vgl. oben 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere 
im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
Ja [A1] 
vgl.o 

Bildung & Soziales 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in verschiedenen 
Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen 
Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
Ja [A1] 

Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, 
öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass sie sich migrations-, kultur-, und 
religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie 
einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die interkulturelle Organisations- und 
Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von 
Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familienförderung 
auch tatsächlich eingehalten werden. Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen 
wir u.a. eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche 
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Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu 
erkennen und abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es 
fördert Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an 
Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ 
Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
Neutral [A3] 

Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für lebendige Demokratie. Die 
größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita 
über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die 
Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. Darüber hinaus wollen wir die Aus- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder 
auf neue Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an ihrer 
Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf 
neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden 
wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit 
ein. Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz an 
Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. 
Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich 
Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung 
im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder 
von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige 
Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen 
aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie 
unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen 
und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin 
über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. Der Bericht der 
unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist 
deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend 
umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Ja [A1] 

Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. Das heißt weg von 
„Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle 
Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich 
erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung 
wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre 
Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch 
für ihre Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und Mehrsprachigkeit. 
Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren 
Erfahrungshorizont. Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung 
selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen 
anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
diese Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen 
berücksichtigt werden. 

Migration & Bürgerrechte 
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Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet 
werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein 
eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  

Ja [A1] 

Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir wollen dieses 
wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes 
Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern 
gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem 
Innenministerium. 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil seit 
Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen 
seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  

Ja [A1] 

Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige 
auf kommunaler Ebene. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum 
Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die 
Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 
Neutral [A3] 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die 
Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 
18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt 
allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. 
Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz 
und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin 
dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung 
umsetzen kann. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeabkommen zum 
Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums 
nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein 
umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  

Ja [A1] 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte nach 
Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen wir ein flexibles und an der 
Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie 
berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele 
qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine 
Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes 
Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird 
transparent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir 
perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und 
Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen 
und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, 
dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
Ja [A1] 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder ausländischer 
Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern haben wir die 
Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

Arbeitsmarkt 
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Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob 
Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 
Ja [A1] 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des Geschlechts, 
Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für anonymisierte Bewerbungen ein, um 
Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen 
Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten 
auch in der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen 
und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber 
unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin 
(sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, 
um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
Ja [A1] 
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um Asylbewerbern und 
Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich 
gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende 
und gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Die von der Antidiskriminierungstelle in 
dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den 
Bericht auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen 
in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend 
unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 
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1. Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- 
und Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung 
anhand des Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, 
modulares Integrationsprogramm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher 
Bedürfnisse in unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein 
Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen 
stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund 
am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 

 
2. Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 

ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle 
Unterstützung migrantischer Organisationen? 

 
Ja. 

 
3. Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 

sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen 
Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Nein. 

 
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der 
Politik und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So 
werden Menschen zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen 
gewürdigt 

 
4. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. 
Unsere Republik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der 
Teilnahme an Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als 
Lebensform, indem wir ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – 
halten aber eine gesetzliche Grundlage dafür nicht für zwingend notwendig. 
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5. Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 

spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Neutral. 

 
6. Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 

ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der 
Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

 
Ja. 

 
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie 
Demokraten uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der 
Ergebnisse des Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir 
werden uns dafür in der nächsten Legislaturperiode einsetzen. 

 
7. Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im 

Bundestag? Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag 
vertretenen Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und 
Missstände aufgeklärt haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen 
ergreifen wollen. Im Zweifel streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine 
Erledigung der Thematik nur durch Zeitablauf wollen wir nicht zulassen. 

 
8. Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 

geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
 

Ja. 

 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter 
austauschen können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein 
Anfangsverdacht auf eine Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. 
Hierfür muss es eine funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter 
anderem Ausbildungs-) Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den 
Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die 
Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen sich zwischen 
Bundesländern nicht unterscheiden. 
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9. Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten 
verstärkt profitieren. 

 
10. Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 

bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen 
jegliche Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller 
Orientierung, Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings 
auf verstärkte Aufklärung statt auf Institutionen und formalisierte Prozesse. 

 
11. Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 

formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von 
dieser Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit 
Migrationshintergrund, profitieren. Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der 
Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht 
nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle 
Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der 
deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unserem Land. 

 
12. Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 

Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies 
macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 

 
Nein. 
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Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend 
verbessern und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert 
werden. Ein neues, eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 

 
13. Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 

zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

 
Nein. 

 
14. Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 

beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

 
Neutral. 

 
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und 
der von uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für 
ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. 
ein Baustein einer gemeinsamen und realistischen Agenda sein. 

 
15. Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 

Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte 
es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

 
Ja. 

 
16. Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 

mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige 
nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland 
mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich 
ist. Deshalb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren 
Staatsbürgerschaft eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des 
Betroffenen. Einwanderer müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre 
Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte 
Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden 
können, allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch 
Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer 
außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. 
Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen 
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können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können.  
Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren. 

 
17. Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 

nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste 
Hemmnisse bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch 
Leistung. Anonymisierte Bewerbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, 
Vorurteile im ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies 
ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Unternehmen die Einführung eines anonymen 
Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte Verzögerung 
der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich sein. Wir wollen 
daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen bleibt, sich für ein 
solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 

 
18. In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine 
vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale 
Chance auf individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den 
Jobcentern und Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf 
eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen 
setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist 
die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu 
machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert 
und angemessen geschult werden. 



1. Die Möglichkeit sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Das Ziel muss sein, dass in Deutschland alle Menschen durch gute Integration am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen können. Für Deutschland als Einwanderungsland ist 2016 das Integrationsgesetz in 
Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden bei der 
Aufnahme einer Ausbildung über bei Eintritt den Arbeitsmarkt abbaut. Wenn eine Bleibeperspektive 
besteht, gilt es eine rasche Integration in Gesellschaft und Arbeitswelt zu ermöglichen. Weitere 
Maßnahmen dafür, wie die Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten 
oder das Verbinden berufsbezogener Sprachförderung wird mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen, wird die SPD anstreben. 

2. Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

Das bürgerschaftliche Engagement bereichert unsere Gesellschaft als Ganzes. Die SPD setzt sich dafür 
ein die Mittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insgesamt aufzustocken. Davon 
profitieren am Ende auch migrantische Organisationen. 

3. Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie 
in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Die SPD hat sich verpflichtet, dass in den Führungsgremien der Bundespartei zukünftig mindestens 
15% der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Damit soll eine adäquate 
Repräsentation sichergestellt sein. Allen anderen Gliederungen sollen bezogen auf die eigene 
Situation eigen Ziele abstecken. In besonderer Verantwortung sind dafür die Mitgliederbeauftragten 
vor Ort. 

In Bezug auf Bundesbehörden gilt es das Integrationsgesetz weiterzuentwickeln, damit sich der Anteil 
von familiären Einwanderungsgeschichten auch im öffentlichen Dienst niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagne und faire Bewerbungsverfahren unterstützen dieses Anliegen. 

4. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichekit und Rassismus für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein, Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches 
Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche 
Grundlage erhalten sollte (bspw. In Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Die SPD setzt sich weiter für ein Demokratiefördergesetz ein. Nachdem die Union den Entwurf von 
Manuela Schwesig abgelehnt hat, werden wir uns in der neuen Wahlperiode erneut für eine 
bundesgesetzliche Grundlage einsetzten, damit lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
unsere demokratische Gesellschaft einsetzten in den Genuss einer dauerhaften Förderung kommen. 

5. Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitgehend ausgeklammert – obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 



institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Die SPD wird das AGG weiterentwickeln und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken. 

6. Die Aufdeckung der NSU Mordserie war insbesondere für die türkischstämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücke in der Aufklärung der Morde bzgl. Der Verwicklung der einzelnen 
Verfassungsschutzbehörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. 
Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt 
werden. Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? Sollte es Ihrer 
Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschuss wird von der SPD unterstützt.  

Geeignete Programme bei der Sensibilisierung von Sicherheitsbehörden auf antisemitische, 
rassistische und sonstige menschenfeindliche Einstellungen, gilt es in Zukunft stärker zu 
unterstützen. 

Ob ein weiterer Untersuchungsausschuss neue Erkenntnisse hervorbringen kann, gilt es in der 
kommenden Wahlperiode zu prüfen. Möglicherweise bieten sich anderen Formen besser zur 
Aufarbeitung der NSU-Verbrechen an. 

In dieser Wahlperiode haben wir einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und 
die Vergütung von V-Leuten durch das Bundesamt für Verfassungsschutz geschaffen. Dennoch gilt es 
den Reformprozess weiter fortzusetzen. 

7. Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Es ist richtig, dass sich Einrichtungen der Altenpflege, Wohlfahrtsverbände, öffentliche Verwaltungen 
und weitere Einrichtungen interkulturell öffnen. Die SPD setzt sich dafür ein, dass bestehende Regeln 
auf gleichen Zugang zur Wohlfahrtspflege auch tatsächlich eingehalten werden.  

8. Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. An Anlaufstellen, wen Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierung im Bildungsbereich initiiert? 

Aus den Berichten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wird deutlich, dass die Menschen bei 
der Erfahrung von Diskriminierung den Wunsch nach niedrigschwelliger Beratung vor Ort wünschen. 
Solche Einrichtungen sind sicher sinnvoll. Es gilt zu prüfen, wie Länder und Kommunen in dieser 
Aufgabe unterstützt werden können. 

9. Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 



Ein inklusives Bildungssystem in dem Vielfalt Normalität ist, bleibt ein Kernanliegen der SPD. Das 
schließt auch die Sprachförderung, das Kennenlernen anderer Sprachen und interkulturelles Lernen 
mit ein. Wir setzten uns dafür ein, dass diese Vorgaben in den Kitas und Schulen auch tatsächlich 
berücksichtigt werden. 

10. Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies 
macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration und 
Partizipation geben? 

Noch sind die Zuständigkeiten für Integration und Migration auf viele Ministerien verteilt. Die SPD 
möchte die Zuständigkeiten aus dem Innenministerium herauslösen und stärker ministeriell bündeln. 
Ziel ist es Integration aus der sicherheitspolitischen in einen gesellschaftspolitischen Kontext zu 
überführen. 

11. Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl Sie 
seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen und polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind 
Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

Die SPD wird auch für die kommende Wahlperiode an ihrem Ziel, das Kommunalwahlrecht für 
Drittstaatsangehörige zu öffnen, festhalten. 

12. Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etliche 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird. Gleichzeitig muss aber auch die Türkei die 
vereinbarten Bedingungen erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

13. Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

Die SPD hat bereits einen konkreten Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorgelegt. Wir wollen 
legale Wege der Einwanderung nach Deutschland schaffen. Kern des Gesetzentwurfs ist ein 
Punktesystem nach kanadischem Vorbild. 

14. Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Die Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern hat die SPD bereits 
abgeschafft. Das Prinzip der Mehrstaatigkeit bleibt Teil des Programms der SPD. 

15. Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzten Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren ein? 



Anonymisierte Bewerbungen helfen dabei Diskriminierung zu verhindern. Deswegen unterstützt die 
SPD dieses Vorhaben. 

16. In einem Ende Juni 2017 veröffentlichten Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch bei den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

Die Vermeidung von Diskriminierung ist ein kontinuierlicher Prozess. Findet sie dennoch statt ist das 
nicht akzeptabel. Das gilt auch für den Bereich der Arbeitsvermittlung. 



Türkische Gemeinde in Deutschland  

1. Politische Teilhabe  

1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations-und 
Integrationsgesetz einsetzen?  

Antwort: Neutral  

Wir leben in einem modernen und starken Land und haben auch durch die Bewahrung unserer 
Wurzeln und unseres Zusammenhalts eine starke und unverwechselbare Identität. Unser 
patriotisches Bekenntnis ist eines, wie wir es bei den Feiern im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft 
2006 erlebt haben - fröhlich und selbstbewusst. Es schließt niemanden aus und richtet sich gegen 
niemanden. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen 
Pass, mit und ohne Migrationshintergrund, eine große ethnische und gesellschaftliche Mehrheit wie 
auch Minderheiten. Sie alle bitten wir, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken.  

Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem Gesetz 
haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – rechtlich 
verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie bürokratische Hürden 
abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse ausgeweitet und Maßnahmen zur Integration 
in den Arbeitsmarkt verbessert.  

1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in 
vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen?  

Antwort: Ja  

Viele Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. Dafür danken wir ihnen mit großer 
Anerkennung. Sie tragen enorm zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zu mehr Miteinander und 
Zusammenhalt bei. Sie entlasten darüber hinaus die staatlichen Strukturen. Ohne diese Leistungen 
im Dienst für die Allgemeinheit, wäre Vieles in Deutschland nicht möglich – von der Feuerwehr, in 
Hospizen bis zu Besuchsdiensten bei kranken und älteren Menschen. 

Für sie wollen wir Respekt und Aufmerksamkeit durch die ganze Gesellschaft. Wir wollen, dass sich 
mehr Menschen, insbesondere in Vereinen und Organisationen engagieren.  

Auch die Migrantenselbstorganisationen (MSO), leisten mit großem Einsatz viel für den 
Integrationsprozess. Zu ihnen gehören auch die neuen deutschen Organisationen. Als erste 
Anlaufstellen können sie Familien mit Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere 
Institutionen und Bildungsträger. Das ist ein wichtiges Pfund.  

1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Antwort: Nein  

Wir begrüßen es, und es ist ein Gewinn, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer 
Migrationsbiografie dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten.  



Unsere Mitgliedschaft, unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll die Vielfalt unserer 
Gesellschaft so gut wie möglich spiegeln. Deshalb wollen wir mehr Junge, mehr Frauen, mehr 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Senioren für Aufgaben, Funktionen und Mandate im 
gesamten Parteispektrum gewinnen.  

2. Anti-Diskriminierung  

2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige Türkische Gemeinde in Deutschland 
Almanya Türk Toplumu gesetzliche Grund-lage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)?  

Antwort: Neutral  

Wir als Union setzen uns für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Für eine nachhaltige 
Unterstützung von Diskriminierung Betroffener und für die Bekämpfung von Benachteiligungen auf 
allen Ebenen brauchen wir ein starkes Engagement sowohl auf Bundes- und Landes- und 
kommunaler Ebene. Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- und Daueraufgabe in allen 
Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen stattfinden. Wichtig sind dabei ein 
gegenseitiger Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung der Thematik.  

§ 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit 
Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und regionaler 
Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert in enger 
Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Aufbau von landesweiten Beratungsnetzwerken, die 
die lokalen Beratungs- und Unterstützungsangebote verknüpfen. Es gibt Opferberatungsstellen, 
Mobile Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Im 
Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ wurden auch neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassismus 
und rassistische Diskriminierung“ und „Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ 
ausgewählt.  

2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  

Antwort: Nein  

Durch das AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. Unser 
Ziel bleibt eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Wir wollen bestehende Diskriminierungen weiter 
abbauen. Bündnisse mit und in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft haben dabei eine wichtige 
Aufgabe. Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche bürokratische Belastungen 
lehnen wir indes ab.  

Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns unterstützen 
CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander 
lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen.  



2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Um-setzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Antwort: Ja  

2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  

Antwort: Nein  

Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d:  

Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 
Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 
Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den 
Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen zügig umzusetzen. 
Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist 
gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende 
Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig 
verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden.  

2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten?  

Antwort: Ja  

Wir haben in dieser Legislaturperiode eine umfassende Verfassungsschutzreform beim Bundesamt 
für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern umgesetzt. 

3. Bildung & Soziales  

3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben?  

Antwort: Ja  

Die kulturellen Belange der Menschen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, 
Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie sind berechtigt und wir wollen, dass sie besser 
berücksichtigt werden.  

3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- 
oder landesweite Beschwerdestellen etabliert wer-den. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  

Antwort: Nein  

Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. Daher sind 
wir dafür, dass die Schulgesetze der Länder Diskriminierungsverbote und Regelungen zu 
Beschwerderechten und -verfahren ausdrücklich enthalten. Wir werben dafür, dass die Länder ein 



qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen und jede Schule ein Konzept gegen 
Diskriminierung erarbeitet und umsetzt.  

3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Antwort: Neutral  

Mehrere Sprachen zu sprechen ist – gerade in einer globalisierten Welt – eine wunderbare Gabe und 
ein Gewinn für diejenigen, die dies können, aber auch für eine Gesellschaft insgesamt. Deshalb 
setzen sich CDU und CSU dafür ein, dass mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unseren 
Bildungseinrichtungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis hin zur Durchführung 
zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. Das Beherrschen der deutschen 
Sprache bleibt aber eine entscheidende Voraussetzung für Integration und Bildung in unserem Land. 

4. Migration & Bürgerrechte  

4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  

Antwort: Neutral  

 

Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für Deutschland 
bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nichtregierungs- und 
Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf 
Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung 
und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt 
und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen.  

4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  

Antwort: Nein  

Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie die 
vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land übernehmen wollen. In 
der Einbürgerung sehen wir insbesondere für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- und 
kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen, die zu uns kommen durch die Einbürgerung auf 
allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger 
lehnen wir daher ab.  

4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu 
liberalisieren?  

Antwort: Neutral  



Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit zu 
ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Voraussetzungen für 
die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und die jüngsten Entwicklungen in 
der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen 
darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund 
der belasteten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in 
absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also 
kein Recht, innerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen.  

4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassen-des Einwanderungsgesetz geben?  

Antwort: Ja  

Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits erheblich 
verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Fachkräfte 
wiederum, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, schaffen weitere Arbeitsplätze. 

Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Arbeitsmarkt, 
das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ 
wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo nötig, effizienter gestalten. 
Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des 
Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab. Mit einer 
klugen und begrenzten Einwanderungspolitik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die Attraktivität von illegaler Einwanderung 
und Migration.  

4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Antwort: Neutral  

Einwanderer, die schon über Jahre bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind, sollen eine klare 
Einbürgerungsperspektive haben. Wir wollen, dass sie die Möglichkeit nutzen, die deutsche 
Staatsangehörigkeit anzunehmen.  

Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll künftig nicht 
mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir bei 
Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen Generationenschnitt einführen. 
Dieser Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland geborenen Kinder erfolgen, die durch 
Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Hierzu streben wir den 
raschen Abschluss von Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an.  

5. Arbeitsmarkt  

5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymi-sierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  



Antwort: Nein  

Nach unserer Auffassung behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für 
Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein bewusstes 
Umdenken bei den Personalverantwortlichen.  

5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Antwort: Neutral  

CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische 
Anschauung ein. Unser Ziel bleibt eine diskriminierungsfreie Gesellschaft – auch bei der 
Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander 
lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 



Politische Teilhabe 
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  
 
Ja  
 
Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen 
Namen auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage 
der Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 
 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und 
Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die 
finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen?  
 
Ja  
 
 
Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen  
stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, 
die die verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen 
Engagements, miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das 
Funktionieren demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 
 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
 
Ja 
 
 
Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen 
endlich klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter 
sozialer Dienste, die ja zu den größten Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen 
und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne 
stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer Selbstverpflichtungen zu, nicht aber 
gesetzlich festgelegten Quoten. 
 
 
Anti-Diskriminierung 
 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über 
spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden 
Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)?  
 



Ja  
 
 
Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu 
erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, 
jede Form von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese 
zivilgesellschaftlichen Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und 
Anerkennung. Damit solche Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne 
bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie dauerhaft mit einem 
Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen finanziellen Grundlagen 
garantiert.  
 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im 
AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend 
ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich 
Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  
 
Ja 
 
In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im 
Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen 
durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im Bildungsbereich in 
Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche Eingriffsverwaltung, zum Beispiel 
im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 
 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie 
die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags?  
 
Ja  
 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur beim 
Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht, 
worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch über den gemeinsamen 
Feststellungsteil hinausgehen. 
 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
 
Neutral  
 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die 
Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir 
Einiges herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die 



aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz 
und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und 
auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob dies am besten in einem weiteren 
Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen sollte. 
 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
 
Ja  
 
Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht 
auszutauschen, in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel 
Rechtsextremismus hat sich längst erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft 
sind regelmäßig viel besser über die Entwicklungen informiert als das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern daher einen institutionellen 
Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges Institut zum Schutz der Verfassung 
demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie Islamismus oder Rechtsextremismus 
beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar begrenzte Aufgaben des BfV 
mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell und strukturell völlig neues 
Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr überführt werden. Der V-
Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren Erkenntnissen als völlig 
ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und Bekämpfung  
rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 
 
 
Bildung & Soziales 
 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  
 
Ja  
 
Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft 
richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur 
mit einer interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen 
mit unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen 
fortgebildet werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei 
der psychosozialen Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der 
Jugendarbeit mit Kindern die in dritter Generation in Deutschland leben.   
 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert?   
 
Neutral  
 
Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur 
modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es 



dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen deutlich 
schneller handeln. 
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
 
Ja  
 
Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in 
Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht 
anbieten. 
 
 
Migration & Bürgerrechte 
 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene 
kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- 
und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges 
Ministerium für Migration & Partizipation geben?  
 
Ja  
 
Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- 
und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in 
grün mitregierten Bundesländern bewährt. 
 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre 
griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf 
kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  
 
Ja  
 
Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der 
Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen 
mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem 
Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen 
an kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren 
ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir 
zusammenleben. 
 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit 
etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 
  
Ja  
 



Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan 
ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland 
und die EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese 
unterstützen. Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa 
helfen. 
 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein 
umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  
 
Ja  
 
Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf 
für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein 
möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu 
gewinnen. So können Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation 
eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen 
und die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der 
Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik ausbauen, 
damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich hier beruflich 
qualifizieren können. 
 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass 
Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
  
Ja  
 
Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit 
ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen 
legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei 
Pässen entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit aus 
dem Staatsangehörigkeitengesetz streichen.  
 
 
Arbeitsmarkt 
 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  
 
Ja  
 
Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen 
bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. Bestehende 
Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr begrüßt. Angesichts der positiven 



Ergebnisse des Projekts setzen wir uns dafür ein, dass das Verfahren im öffentlichen Dienst 
eine größere Verbreitung findet und auch in weiteren Unternehmen eingeführt wird. 
 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
 
Ja  
 
Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur 
in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich 
immer noch oft zu Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes beschrieben wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, den 
Anwendungsbereich auf staatliches Handeln erweitern und zur besseren 
Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen wir auf die 
Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen. 
 



Michael Kießling 
 
1. Politische Teilhabe 
1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 
Antwort: Neutral 
Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren Identität. 
Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und unseren 
Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und bei unzähligen 
Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten dies 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist ein fröhliches, ungezwungenes und selbstbewusstes 
Bekenntnis zu einem Deutschland, auf das wir stolz sein können. Ein patriotisches Bekenntnis, das 
niemanden ausschließt und sich gegen niemanden richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue 
Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große 
Mehrheit ebenso wie ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und 
bitten alle, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 
Der deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem Gesetz 
haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – rechtlich 
verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie bürokratische Hürden 
abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus-geweitet und Maßnahmen zur Integration 
in den Arbeitsmarkt verbessert. 
  
1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugend-lichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 
Antwort: Ja 
Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu großem 
Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der Kultur: Sie machen 
unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen und tragen erheblich zum 
Zusammenhalt bei. Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht möglich – von den 
Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. 
Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, die sich in 
den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu Engagement in 
Vereinen und Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. 
Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die 
Migrantenselbstorganisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im 
Integrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen 
deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit 
Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten Bildungsträger 
erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 
  
1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
Antwort: Nein 
Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie dafür 
entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 
Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll die 
Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch bei der Werbung 
von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei sowie für 
Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frauen, mehr Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen sowie 
ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 
  
  
2. Anti-Diskriminierung 
2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 



Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) 
vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus 
und Menschenfeindlichkeit eine nach-haltige Türkische Gemeinde in Deutschland Almanya Türk 
Toplumu gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
Antwort: Neutral 
CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Wir sind uns 
darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen Menschen und 
die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein starkes Engagement sowohl auf 
Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene erfordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als 
Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen 
präsent und integriert sein. Der gegenseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung 
der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf 
europäischer, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Auf-
bau von landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die Mobilen 
Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Aus-stiegsberatung. Das 
Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch 
neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und 
„Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt. 
 
2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
Antwort: Nein 
Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. Das Ziel 
von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb wollen wir 
bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf Bündnisse mit und in 
der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche 
bürokratische Belastungen lehnen wir indes ab. 
Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns unterstützen 
CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander 
lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
 
2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Be-völkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwick-lungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionel-len Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Um-setzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 
Antwort: Ja 
 
2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Antwort: Nein 
Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: 
Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 
Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 
Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den 
Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen zügig umzusetzen. 
Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist 
gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende 
Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt 
und bei wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden. 
  



2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfas-sungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 
Antwort: Ja 
Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperiode beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben. 
 
3. Bildung & Soziales 
3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 
Antwort: Ja 
CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange der Menschen 
mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie 
besser berücksichtigt werden. 
 
3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 
Beschwerdestellen etabliert wer-den. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für 
Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
Antwort: Nein 
Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. Daher 
sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder Diskriminierungsverbote 
ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu Beschwerderechten und -verfahren verankert 
werden.  
  
3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förde-rung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 
Antwort: Neutral 
In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzelnen als auch 
für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU dafür ein, dass mehr Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit 
aktiv fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. 
Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen Sprache entscheidend für Integration und 
Bildungserfolg hierzulande. 
  
4. Migration & Bürgerrechte 
4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesell-schaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer 
Meinung nach ein eigenständiges Ministe-rium für Migration & Partizipation geben? 
Antwort: Neutral 
Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für Deutschland 
bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nichtregierungs- und 
Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf 
Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung 
und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt 
und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 
 
4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum 
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechi-schen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 
Antwort: Nein 
Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie die 
vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land übernehmen wollen. Die 
Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- und 
kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die 



Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für Nicht-
EU-Bürger lehnen wir daher ab. 
 
4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etli-chen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staats-bürgerinnen und -bürger zu liberalisieren? 
Antwort: Neutral 
Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit zu 
ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Voraussetzungen für 
die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und die jüngsten Entwicklungen in 
der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen 
darauf schließen, dass dies auch in absehba-rer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund 
der belasteten Beziehungen zwi-schen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in 
absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also kein 
Recht, in-nerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 
  
4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, 
der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach 
– wie in vielen anderen Ländern – ein umfassen-des Einwanderungsgesetz geben? 
Antwort: Ja 
Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits erheblich 
verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen – aufgrund 
unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die 
neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen 
Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Arbeitsmarkt, 
das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ 
wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo nötig, effizienter gestalten. 
Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des 
Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug 
gesteuerten und begrenzten Einwanderungspolitik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die Attraktivität von illegaler Einwanderung und 
Migration. 
 
4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identi-tät mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen? 
Antwort: Neutral 
Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre bei uns 
leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen die Möglichkeit nutzen, die 
deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 
Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll künftig nicht 
mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir bei 
Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen Generationenschnitt einführen. Dieser 
Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland geborenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in 
Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Hierzu streben wir den raschen 
Abschluss von Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an. 
  
5. Arbeitsmarkt 
5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie 
sich für die standardmäßige Einführung von anonymi-sierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 
Antwort: Nein 
Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für 
Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein bewusstes 
Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 



 
5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsver-mittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
Antwort: Neutral 
CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische 
Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft – dies gilt auch für die 
Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander 
lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
 



 Katja Kipping 
 

Zu Frage 1. 
Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes 
wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten „Integrationsgesetz“ 
beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften enthielt. Es kommt 
somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der Partizipations- und 
Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht oder im 
Aufenthaltsgesetz. 
Zu Frage 3. 
Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist 
erforderlich. 
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 
Zu Frage 4. 
Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 
Zu Frage 6. und 7. 
Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten 
der Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht 
vollständig aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss zum 
Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen 
und die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 
Zu Frage 11. 
Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 
Zu Frage 13. 
Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene, damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das 
Wahlrecht ab der Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden 



Menschen. 
Zu Frage 14. 
DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen. 
Zu Frage 15. 
Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. Entscheidend wäre, 
was ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde. 
Bei der Forderung nach einem „Einwanderungsgesetz“ geht es den meisten politischen Akteuren 
vor allem um Regelungen zur gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft. Wir 
lehnen eine Einwanderungs- und Integrationspolitik jedoch ab, die Rechte danach vergibt, ob 
Menschen den richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten, gleiches gilt für 
Quoten, Kontingente und Punktesysteme. Diese dienen lediglich der Verwertungslogik des 
Kapitals und sind Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. DIE LINKE steht für offene 
Grenzen für alle Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. 
Wir stellen uns gegen Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten 
über angebliche Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, 
der nicht auf engste Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und im Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf 
nicht vom Familienstatus, Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig 
gemacht werden. 
Zu Frage 16. 
Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten 
und ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu 
müssen. Das gilt auch bei der Einbürgerung, die wir insgesamt erleichtern wollen, damit alle 
Menschen, die dauerhaft hier leben, gleiche Rechte haben. Der Zwang, den bisherigen Pass 
abgeben zu müssen, ist für viele Einwanderinnen und Einwanderer ein Haupthindernis bei der 
Einbürgerung. 
Zu Frage 18. 
Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete 
werden am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn 
und wollen Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir 
lehnen Quoten, Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik 
des Kapitals und sind Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 
Zu Frage 12. 
Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem 
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. 
Zu den Fragen 10., 18. 
Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 

 
Mit freundlichen Grüßen – Ute Bortlik (Wahlkreismitarbeiterin) 

 
 

----- 
Wahlkreisbüro MdB Katja Kipping 
Martin-Luther-Straße  21 
01099 Dresden



 



Katharina Kloke 
 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und  Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung 
anhand des Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, 
modulares Integrationsprogramm, dass die individuelle Förderung entsprechend persönlicher 
Bedürfnisse in unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein 
Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen 
stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund   
am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 

 

 
 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der 
Politik und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So 
werden Menschen zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen 
gewürdigt. 

 

 
 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über 
spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden 
Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

 
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. 
Unsere Republik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der 
Teilnahme an Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als 
Lebensform, indem wir ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – 
halten aber eine gesetzliche Grundlage dafür nicht für zwingend notwendig. 

 

 
 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie 
die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 

 
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie 
Demokraten uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der 
Ergebnisse des Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir 
werden uns dafür in der nächsten Legislaturperiode einsetzen. 

 

 
 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 



Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag 
vertretenen Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und 
Missstände aufgeklärt haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen 
ergreifen wollen. Im Zweifel streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine 
Erledigung der Thematik nur durch Zeitablauf wollen wir nicht zulassen. 

 

 
 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V- 
Leuten? 

 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter 
austauschen können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein 
Anfangsverdacht auf eine 
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine 
funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) 
Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere 
der Einsatz von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch 
von wichtigen Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden. 

 

 
 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten 
verstärkt profitieren. 

 

 
 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde-stellen für Diskriminierungen   
im Bildungsbereich initiiert? 

 
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen 
jegliche Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller 
Orientierung, Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings 
auf verstärkte Aufklärung statt auf Institutionen und formalisierte Prozesse. 

 

 
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von 
dieser Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, 
profitieren. Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären 
Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen 
Unterricht für Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten 



noch vor der Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie 
ist der Schlüssel zur Integration in unserem Land. 

 

 
 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene 
kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- 
und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges 
Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend 
verbessern und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert 
werden. Ein neues, eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 

 

 
 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit 
etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

 
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei 
und der von uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die 
Visaliberalisierung für ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, 
Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer gemeinsamen und realistischen Agenda sein. 

 

 
 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass 
Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich 
ist. Deshalb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren 
Staatsbürgerschaft 
eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des Betroffenen. 
Einwanderer müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und 
etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte 
Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden 
können, allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch 
Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer 
außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. 
Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen 
können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. 
Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren. 

 

 
 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellen-ausschreibungen ein? 

 
Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste 
Hemmnisse bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg 
durch Leistung. Anonymisierte Bewerbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen 
kann, Vorurteile im ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen 



dies ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Unternehmen die Einführung eines anonymen 
Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte 
Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich  
sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen 
bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 

 

 
 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung   entgegenzusteuern? 

 
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine 
vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale 
Chance auf individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den 
Jobcentern und Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf 
eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen 
setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist 
die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu 
machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert 
und angemessen geschult werden. 



Erläuterungen zu den Antworten für die Türkischen Gemeinde in Deutschland 
 
Zu Frage 3. 
Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich.  
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 
Zu Frage 4. 
Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 
Zu Frage 6. und 7.  
Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten der 
Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss zum 
Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen und 
die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 
Zu Frage 11.  
Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 
Zu Frage 13.  
Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen.  
Zu Frage 14.  
DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen. Unter den gegenwärtig innenpolitischen Verhältnissen, 
den Demokratie- und Menschenrechtseinschränkungen in der Türkei halten wir als Linke diese 
Freiheit, die Visabefreiung für nicht verantwortbar und deshalb lehnen wir sie gegenwärtig ab. 
Zu Frage 16.  
Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Wir wollen Migrantinnen und Migranten nach drei Jahren legalem Aufenthalt in der Bundesrepublik 
einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung ermöglichen. 
Zu Frage 18.  
Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 
Zu Frage 12. 
Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 



Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 
Zu den Fragen 10., 18.  
Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 
 



Denise Köcke 
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Neutral 

 
Ich stehe für ein Einwanderungsgesetz, welches gesteuerte Zuwanderung ermöglicht, die sich nach dem 
Bedarf des deutschen Arbeitsmarktes richtet. Im Zuge dessen fordere ich ein neues, modulares 
Integrationsprogramm, welches auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen eingeht und so die 
Integration eines Jeden – nicht anhand eines Standardkatalogs, sondern auf die Person zugeschnitten – 
fördert. 
Daher geht ein bloßes Integrationsgesetz – wie solches, was 2016 von der Bundesregierung initiiert wurde 
– nicht weit genug. Ich möchte, dass jeder Zugezogene in Deutschland befähigt wird und sich eingeladen 
fühlt, am gesellschaftlichen Leben mitsamt politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Angeboten, 
teilzuhaben. 

 

 
 
 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Nein 

 
Ich befürworte gleiche Start- sowie Aufstiegschancen für Menschen mit Migrationshintergrund. Mehr 
Diversität hat nachweislich einen positiven Effekt auf die Innovationsfreudigkeit und Offenheit in Politik und 
Wirtschaft. 
Eine Quote jedoch würde Menschen als reine Platzhalter degradieren und eine diskriminierende 
Zweiklassengesellschaft – mit Menschen ohne Migrationshintergrund, welche ohne Quote in 
Führungspositionen kommen und Menschen mit Migrationshintergrund, welche eine Quote benötigen (so 
das äußere Bild), um aufzusteigen – hervorrufen. 

 

 
 
 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und 



Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form 
eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
Neutral 

 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind völlig inakzeptabel. Daher sind Organisationen, welche dies 
bekämpfen absolut lobenswert. Als Freie Demokratin setze ich mich für ehrenamtliches Engagement als 
wichtigen Teil unserer demokratischen Gesellschaft ein und möchte dies unterstützen, wo ich kann. Eine 
gesetzliche Grundlage halte ich jedoch nicht für zwingend notwendig. 

 

 
 
 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

 
Neutral 

 
Da sich die FDP beim letzten Untersuchungsausschuss im Bundestag nicht beteiligen konnten, verfüge ich 
als Freie Demokratin über kein internes Wissen, inwiefern alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt 
wurden. Die Freien Demokraten werden daher Zweifelsfall einen dritten Untersuchungsausschuss 
anstreben, denn eine Erledigung der Thematik durch Zeitablauf wollen wir nicht zulassen. 

 

 
 
 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 
Ja 

 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen können, 
wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine Straftat vorliegen - 
das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine funktionierende Koordinationsstelle 
geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz 
und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die 
Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationendürfen sich zwischen Bundesländern nicht 
unterscheiden. 

 

 
 
 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

 
Ja 

 
Mehrsprachigkeit ist eine Chance, die es zu nutzen gilt. Von dieser Chance sollten jedoch neben den 
Kindern mit Migrationshintergrund auch die Kinder ohne Migrationshintergrund profitieren. Daher will ich 
Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenangebot der 



Bildungseinrichtungen – nicht nur als muttersprachlichen Unterricht für Migranten – realisieren. Denn 
Integration ist immer ein zweischneidiges Schwert. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten 
noch vor der Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten – sie ist der 
Schlüssel zur erfolgreichen Teilhabe an der Gesellschaft. 

 

 
 
 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene 
kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- 
und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges 
Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
Neutral. 

 
Ich verstehe die Intentionen hinter der Einrichtung eines eigenständigen Ministeriums, jedoch weiß ich 
nicht, inwiefern die zusätzliche Bürokratisierung dem gesamtgesellschaftlichen Ziel der Partizipation von 
Menschen mit Migrationshintergrund zweckdienlich ist. Selbstverständlich müssen Einwanderungs- und 
Integrationspolitik verbessert werden. Die wahre Herausforderung, der wir uns stellen müssen, ist jedoch, 
die Menschen zu einem toleranteren Denken innerhalb der Gesellschaft zu motivieren. Dies ist Arbeit in 
den Köpfen der Menschen, nicht im Verwaltungsapparat. 

 

 
 
 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und – bürger zu liberalisieren? 

 
Neutral 

 
Da Deutschlands sowie Europas Verhältnis zur Türkei sich momentan in einer Neuausrichtung befindet und 
die Beitrittsgespräche zum EU-Beitritt – wie nach unserer Forderung – höchstwahrscheinlich bald enden 
werden, kann die Visaliberalisierung ein Baustein einer zukünftigen gemeinsamen Agenda sein. 

 

 
 
 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Ja 

 
Die doppelte Staatsangehörigkeit soll grundsätzlich möglich sein. Deshalb soll die deutsche 
Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren Staatsbürgerschaft 
eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des Betroffenen. Einwanderer müssen zu 
deutschen Staatsbürgern werden können – ohne ihre Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland 
aufgeben zu 



müssen. 
Bei Mehrfachstaatsbürgerschaften sind jegliche Herkunftsländer gleich zu behandeln. 

 

 
 
 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
Ja 

 
Als Freie Demokratin möchte ich nicht nur Diskriminierung verhindern, sondern auch eine vielfältige 
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf individuellen 
Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen für ein 
ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts vor der 
Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen die Tür in die 
Arbeitswelt öffnet. 

 

Beste Grüße und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, Denise Köcke 
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Anette Kramme 

Frage 1: 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: 
Ja. 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und 
Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich 
ein Studium abgeschlossen haben. 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen 
sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 2: 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

Antwort: 
Ja. 

Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 
Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 

Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von 
und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell 
weiter aufstocken. 
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 



Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen. 

Frage 3: 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Antwort: 
Ja. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch 
in der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess. 

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der 
Partei bekannt. 
Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land zusammenleben, muss auch 
die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 

Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 
übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei. 

Anti-Diskriminierung 

Frage 4: 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine 
nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: 
Ja. 



Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

Frage 5: 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Antwort: 
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

Frage 6: 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Antwort: 
Ja. 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses. 
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen. 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen. 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 
 
Bildung & Soziales:  



Frage 7: 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Antwort: 
Ja. 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD 
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist 
es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

Frage 8: 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen 
beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, 
dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert? 

Antwort: 
Neutral. 
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. 
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen 
herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. 

http://bspw.an/


Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 
schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

Frage 9: 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

Antwort: 
Ja. 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. 
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 

Migration & Bürgerrechte 

Frage 10: 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 



Antwort: 
Ja. 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, 
dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. 
Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 
 
Frage 11: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

Antwort: 
Ja. 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 12: 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

Antwort: 
Neutral. 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

Frage 13: 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

Antwort: 
Ja. 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 



kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

Frage 14: 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
 
Antwort: 
Ja. 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu 
dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

Arbeitsmarkt 

Frage 15: 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: 
Ja. 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

Frage 16: 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

Antwort: 
Ja. 
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 



Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. 
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 
 
 



Guten Tag, 
 
hier meine Antworten auf Ihre Wahlprüfsteine: 
 
Viele Grüße 
 
Michael Kruse, MdHB 
1. PolitischeTeilhabe  

a)  

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  

Ja. 

b)  

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und 
Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die 
finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen?  

Ja. 

c)  

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. 
Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden 
bzw. für Ihre Partei?  

Nein. Wir lehnen Quoten generell ab. 
2. Anti-Diskriminierung  

a)  

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über 
spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. 
Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Ja. 

 

b)  

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. 
Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend 
ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich 



Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  

Nein. Probleme der Diskriminierung werden nicht mit Gesetzen gelöst, sondern im 
täglichen Handeln.  

c)  

d) 
e)  

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden.  

Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V- 
Leuten?  

Ja. Der Verfassungsschutz muss besser als bisher zusammenarbeiten. Dafür sind 
auch länderübergreifende Kooperationen notwendig. 

3. Bildung&Soziales  

a)  

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen 
Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie 
voranzutreiben?  

Ja. 

 

b)  

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert 
werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für 
Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  

Nein, denn Bildung ist Ländersache. 
c)  Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. 



In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Ja, bilinguales Aufwachsen ist eine große Chance für viele Menschen. Diese 
Chancen sollten von staatlichen Bildungseinrichtungen gefördert werden. 

4. Migration & Bürgerrechte  

a)  

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene 
kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche 
Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein 
eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  

Nein. Entscheidend für gute Politik ist nicht ein eingeständiges Ministerium, 
sondern die richtige Politik. Und die muss in vielen unterschiedlichen 
Fachministerien gelebt werden. 

b)  

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre 
griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf 
kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

Nein. Wer so lange in Deutschland lebt, kann eine Staatsangehörigkeit beantragen und 
damit auch das aktives und passives Wahlrecht erlangen. 

c)  

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob 
aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein 
mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für 
türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

 

d)  

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein 
umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  

Ja. 

e)  
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass 



Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Ja. 
5. Arbeitsmarkt  

a)  

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  

Nein, sondern für den Abbau von Diskriminierung. 

b)  

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Ja. 
 
 



Politische Teilhabe 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das 
Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen 
Namen auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage 
der Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der 
Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle 
Unterstützung migrantischer Organisationen?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen  
stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, 
die die verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen 
Engagements, miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das 
Funktionieren demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 

 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in 
politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv 
unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Ja X 

Nein 

Neutral  

 

Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen 
endlich klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit 



Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter 
sozialer Dienste, die ja zu den größten Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen 
und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne 
stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer Selbstverpflichtungen zu, nicht aber 
gesetzlich festgelegten Quoten. 

 

Anti-Diskriminierung 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine 
friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in 
Form eines Demokratiefördergesetzes)?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu 
erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, 
jede Form von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese 
zivilgesellschaftlichen Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und 
Anerkennung. Damit solche Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne 
bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie dauerhaft mit einem 
Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen finanziellen Grundlagen 
garantiert.  

 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf 
den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und 
Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im 



Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen 
durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im Bildungsbereich in 
Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche Eingriffsverwaltung, zum Beispiel 
im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die 
türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung 
der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen 
Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur beim 
Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht, 
worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch über den gemeinsamen 
Feststellungsteil hinausgehen. 

 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  

Ja 

Nein 

Neutral X 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die 
Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir 
Einiges herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die 
aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz 
und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und 
auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob dies am besten in einem weiteren 
Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen sollte. 

 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen 
von V-Leuten?  

Ja X 



Nein 

Neutral 

Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht 
auszutauschen, in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel 
Rechtsextremismus hat sich längst erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft 
sind regelmäßig viel besser über die Entwicklungen informiert als das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern daher einen 
institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges Institut zum Schutz 
der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie Islamismus oder 
Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar 
begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell 
und strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr 
überführt werden. Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren 
Erkenntnissen als völlig ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und 
Bekämpfung  rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 

 

Bildung & Soziales 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft 
richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur 
mit einer interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen 
mit unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen 
fortgebildet werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei 
der psychosozialen Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der 
Jugendarbeit mit Kindern die in dritter Generation in Deutschland leben.   

 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt 
Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn 
Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen 
etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 



Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert?   

Ja 

Nein 

Neutral X 

Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur 
modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es 
dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen 
deutlich schneller handeln. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren 
Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese 
Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in 
Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht 
anbieten. 

 

Migration & Bürgerrechte 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als 
zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den 
Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein 
eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  

Ja X 

Nein 

Natural 

Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- 
und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in 
grün mitregierten Bundesländern bewährt. 

 



Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen 
beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland 
leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts 
für sog. Drittstaatsangehörige?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der 
Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen 
mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem 
Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen 
an kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren 
ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir 
zusammenleben. 

 

 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach 
Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder 
für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. 
Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und 
–bürger zu liberalisieren?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan 
ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland 
und die EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese 
unterstützen. Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa 
helfen. 

 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich 
im Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums 
nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – 
wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben?  

Ja X 



Nein 

Neutral 

Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf 
für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein 
möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu 
gewinnen. So können Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender 
Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser 
anerkennen und die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den 
Bereich der Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik 
ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich hier 
beruflich qualifizieren können. 
 

 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer 
eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. 
sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert 
sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit 
ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen 
legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei 
Pässen entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit 
aus dem Staatsangehörigkeitengesetz streichen.  

 

Arbeitsmarkt 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen 
Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen 
bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. 



Bestehende Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr 
begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des Projekts setzen wir uns dafür ein, dass 
das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere Verbreitung findet und auch in weiteren 
Unternehmen eingeführt wird 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag 
weist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende 
Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf 
Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, 
um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur 
in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich 
immer noch oft zu Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes beschrieben wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, den 
Anwendungsbereich auf staatliches Handeln erweitern und zur besseren 
Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen wir auf die 
Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen. 

 



Erläuterungen zu den Antworten für die Türkischen Gemeinde in Deutschland 

 

Zu Frage 1. 

Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes 
wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten „Integrationsgesetz“ 
beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften enthielt. Es kommt 
somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der Partizipations- und 
Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht oder im 
Aufenthaltsgesetz. 

Zu Frage 3. 

Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich.  
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 

Zu Frage 15.  

Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. Entscheidend wäre, was 
ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde. 

Bei der Forderung nach einem „Einwanderungsgesetz“ geht es den meisten politischen Akteuren vor 
allem um Regelungen zur gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft. Wir lehnen 
eine Einwanderungs- und Integrationspolitik jedoch ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen den 
richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten, gleiches gilt für Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme. DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle Menschen in einem 
solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. 

Wir stellen uns gegen Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten über 
angebliche Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, der nicht 
auf engste Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und im Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf nicht 
vom Familienstatus, Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig gemacht 
werden.  



Erläuterungen zu den Antworten für die Türkischen Gemeinde in Deutschland 
 
 
 

Zu Frage 1. 
 

Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes 
wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten „Integrationsgesetz“ 
beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften enthielt. Es kommt 
somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der Partizipations- und 
Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht oder im 
Aufenthaltsgesetz. 

 
Zu Frage 3. 

 
Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich. 
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 

 
Zu Frage 4. 

 
Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 

 
Zu Frage 6. und 7. 

 
Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten der 
Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss zum 
Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen und 
die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 

 
Zu Frage 11. 

 
Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 

 
Zu Frage 13. 

 
Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen. 

 
Zu Frage 14. 



DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen. 

 
Zu Frage 15. 

 
Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. Entscheidend wäre, was 
ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde. 

 
Bei der Forderung nach einem „Einwanderungsgesetz“ geht es den meisten politischen Akteuren vor 
allem um Regelungen zur gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft. Wir lehnen 
eine Einwanderungs- und Integrationspolitik jedoch ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen den 
richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten, gleiches gilt für Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme. Diese dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle 
Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. 

 
Wir stellen uns gegen Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten über 
angebliche Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, der nicht 
auf engste Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und im Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf nicht 
vom Familienstatus, Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig gemacht 
werden. 

 
Zu Frage 16. 

 
Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Das gilt auch bei der Einbürgerung, die wir insgesamt erleichtern wollen, damit alle Menschen, die 
dauerhaft hier leben, gleiche Rechte haben. Der Zwang, den bisherigen Pass abgeben zu müssen, ist 
für viele Einwanderinnen und Einwanderer ein Haupthindernis bei der Einbürgerung. 

 
Zu Frage 18. 

 
Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 

 
Zu Frage 12. 

 
Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 

 
Zu den Fragen 10., 18. 

 
Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 



 



Christian Lindner 

 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares 
Integrationsprogramm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in 
unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer 
Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung 
von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik 
und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen 
zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt. 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehen-dem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. Unsere Re-
publik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an Wahlen 
Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir ehren-
amtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche Grundlage 
dafür nicht für zwingend notwendig. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie Demokraten 
uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des 
Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der 
nächsten Legislaturperiode einsetzen. 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag vertretenen 
Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt 
haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel 



streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch 
Zeit-ablauf wollen wir nicht zulassen. 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen 
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine 
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine 
funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) 
Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz 
von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen 
Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden. 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt 
profitieren. 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landes-
weite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde-
stellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen jegliche 
Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, 
Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte 
Aufklärung statt auf Institutionen und formalisierte Prozesse. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. 
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären 
Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht 
für Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der 
Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur 
Integration in unserem Land. 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf-
gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 



Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern 
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu 
liberalisieren? 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der von 
uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte 
Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer 
gemeinsamen und realistischen Agenda sein. 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
ein-gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich ist, auch 
bei Einbürgerungen. Einwanderer müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre 
Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte 
Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden können, 
allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz zur 
Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer außerhalb der Europäischen 
Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. Deutsche, welche aus rechtlichen 
Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen können, müssen ihre deutsche 
Staatsbürgerschaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den 
Meldebehörden zu registrieren. 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen 
Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 

Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse 
bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfältige 
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf 
individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und 
Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der 
Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist 
der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In 
Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf 
an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und 
Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 



Mit freundlichen Grüßen 
Christian Lindner 

 



 

Bernhard Loos 
CDU/CSU 
München-Nord 
Wk 217 
 
 
 
 

1. Politische Teilhabe 
 
 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 

a) Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für 
ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von 

b) Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. 
Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien  sowie  in  der  öffentlichen  Verwaltung  massiv  unterrepräsentiert. 

c) Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den 
Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Anti-Diskriminierung 
 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich  gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine 
friedliche,  demokratische  Gesellschaft  ein.  Die  Politik  unterstützt  derartige 
Arbeit  bislang  weitgehend  über  spezifische  Förderprogramme  mit  (meist) 

a) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches 
Engagement  gegen  Rassismus  und  Menschenfeindlichkeit  eine  nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:44:06 
-------------------------------------------- 
Nein. Einem Gesetz zuzustimmen, 
ohne dessen Inhalt dessen zu kennen, 
wäre fahrlässig.  

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:45:20 
-------------------------------------------- 
Nein. Es muss jeweils der Einzelfall 
betrachtet werden. Pauschale 
finanzielle Unterstützungen für 
migrantische Organisationen können 
nicht befürwortet werden. 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:45:45 
-------------------------------------------- 
Nein. Das Leistungsprinzip muss klar 
vor Quoten gestellt werden. 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:47:13 
-------------------------------------------- 
Nein. Das Verbot von Rassismus ist im 
Grundgesetz verankert. Der Staat geht 
in jedem Fall gegen Rassismus vor. 
Insofern braucht es nicht noch ein 
zusätzliches Gesetz.  



 

 
 
 
 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von  Diskriminierung  auf  den 
Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat 

b) allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich 
gerade  dort  (etwa  im  Bereich  Schule,  Polizei,  Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine 
Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen 
Bereich? 

 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und 
bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die 
deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt 
werden. 

 

c) Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

 
d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

 

e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V- 
Leuten? 

 
 
 
 
 
 
 

3. Bildung & Soziales 
 
 

Erste  Studien  weisen  darauf  hin,  dass  Migrant*innen  und  Menschen  mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 

a) unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:49:36 
-------------------------------------------- 
Nein. Das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gibt 
es bereits und betrifft den staatlichen 
Bereich. 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:57:39 
-------------------------------------------- 
Neutral. In diesem Punkt stimme ich 
mit der Haltung der CDU/CSU-Fraktion 
überein, die die Empfehlungen 
unterstützt. 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:50:05 
-------------------------------------------- 
Nein. 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:50:16 
-------------------------------------------- 
Neutral. 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:51:02 
-------------------------------------------- 
Nein. Denn Gesundheitsversorgung 
steht sowohl Migranten als auch 
Menschen ohne Migrationshintergrund 
gleichermaßen zu. 



 

 
 
 
 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder 
für       Fortbildungen.       Als       Anlaufstellen       könnten       Diversity-/ 

b) Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen  im Bildungsbereich 
initiiert? 

 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen 
auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig 
abgebildet  und  Modellkonzepte  werden  nicht  flächendeckend  umgesetzt. 

c) 
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit  in  Kindertageseinrichtungen  und  Schulen  Ihrer  Meinung 
nach gestärkt werden? 

 
 
 
 
 
 
 

4. Migration & Bürgerrechte 
 
 

Migration  und  Integration  sind,  obwohl  sie  parteiübergreifend als  zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf 

a)   Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre 
griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest 

b) 
auf  kommunaler  Ebene  mitbestimmen.  Sind  Sie  für  die  Einführung  des 
kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob 
aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor 

c) ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für 
türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:51:37 
-------------------------------------------- 
Nein. Denn der Bund ist für Bildung 
nicht zuständig. Dieser Bereich ist 
Ländersache. 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:52:47 
-------------------------------------------- 
Nein. Die Aufgabe des Staates ist es 
zunächst, die deutsche Sprache zu 
unterrichten. Dann erst werden weitere 
Fremdsprachen gelehrt. 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:52:59 
-------------------------------------------- 
Nein 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:53:06 
-------------------------------------------- 
Nein 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:53:15 
-------------------------------------------- 
Nein 



 

 
 
 
 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge 
von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 

d) Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur 
(noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen 
anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

 
 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen 
Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 

e) Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, 
dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Arbeitsmarkt 
 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen 
Merkmalen  nachweislich  Auswirkung  darauf,  ob  Bewerber*innen  für  ein 

a) Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige  Einführung  von  anonymisierten  Bewerbungsverfahren  bei 
Stellenausschreibungen ein? 

 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 

b) Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei 
den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie 
konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im 
Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:53:19 
-------------------------------------------- 
Nein. 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:53:26 
-------------------------------------------- 
Nein. 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:53:34 
-------------------------------------------- 
Nein 

Jasmin.Ladurner 
2017-08-08 08:53:57 
-------------------------------------------- 
Neutral. 



Antwort auf die Wahlprüfsteine der Türkischen Gemeinde in Deutschland 
von Dr. Gottfried Ludewig, Bundestagskandidat Wahlkreis 76 

 
 
 

1. Politische Teilhabe 
1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu be-teiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Antwort: Neutral 

 
Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren Identi- 
tät. Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und 
unseren Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und 
bei unzähligen Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen Alters- und 
Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist ein fröhliches, unge- 
zwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem Deutschland, auf das wir stolz sein 
können. Ein patriotisches Bekenntnis, das niemanden ausschließt und sich gegen nieman-den 
richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, Menschen mit und ohne 
deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso wie 
ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und bitten alle, 
an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 

 
Der deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem 
Gesetz haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge 
– rechtlich   verbindlich   gemacht,   den   Integrationsprozess   weiter   beschleunigt   sowie 
bürokratische Hürden abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus-geweitet 
und Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. 

 
1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

 
Antwort: Ja 

 
Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu 
großem Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der  
Kultur: Sie machen unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Struktu-ren 
und tragen erheblich zum Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. Ohne ihren Einsatz 
wäre Vieles in Deutschland nicht möglich – von den Rettungsdiensten bis zum Na-turschutz. 

 
Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, die 
sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass sich mehr 
Menschen zu Engagement in Vereinen und Organisationen bereitfinden, insbesondere 
Jugendliche. 
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Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die Migrantenselbst- 
organisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im In- 
tegrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen 
deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit Einwan- 
derungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten Bildungsträger 
erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 

 
1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Antwort: Nein 

 
Wir als CDU und CSU begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer 
Migrationsbiogra-fie dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 

 
Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll 
die Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch bei der 
Werbung von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei sowie 
für Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frau-en, mehr 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer beruflichen 
Phase gewinnen sowie ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 

 
2. Anti-Diskriminierung 
2a)   Viele   zivilgesellschaftliche   Organisationen   setzen   sich   gegen   gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nach-haltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
Antwort: Neutral 

 
Wir als CDU und CSU setzen uns gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. 
Wir sind uns darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung 
betroffenen Menschen und die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein 
starkes Engagement sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene 
erfordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Le- 
bensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen präsent und integriert sein. Der ge- 
genseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung der Thematik sind ein 
wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstel-le 
des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf europäischer, Bundes-, 
Landes- und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Auf-bau von 
landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die 
Mobilen Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Aus- 
stiegsberatung. Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremis-mus, 
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Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses 
Projektes wurden auch neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassis-mus und 
rassistische Diskriminierung“ und „Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ 
ausgewählt. 

 
2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Antwort: Nein 

 
Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. 
Mein Ziel ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb wollen wir bestehende 
Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf Bündnisse mit und in der 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und 
zusätzliche bürokratische Belastungen lehne ich indes ab. 

 
Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns un- 
terstützen wir als CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminie- 
rungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 

 
2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Be- 
völkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen 
der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionel-len Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 

Antwort: Ja 

2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Antwort: Nein 

 
Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: 
Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 
Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 
Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betra- 
fen den Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen 
zügig umzusetzen. Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschusses in 
weiten Teilen umgesetzt. Es ist gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen 
aufzulegen bzw. durch entsprechende Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. 
Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwick- 
lungen darüber berichtet werden. 
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2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfas- 
sungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 

 
Antwort: Ja 

 
Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperiode 
beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben. 

 
3. Bildung & Soziales 
3a)  Erste  Studien  weisen  darauf  hin,  dass  Migrant*innen  und  Menschen  mit  Migrati- 
onsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden 
Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, 
Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Antwort: Ja 

 
Wir als CDU und CSU möchten uns dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange 
der Menschen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder 
und Jugend und Familie besser berücksichtigt werden. 

 
3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen 
beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, 
dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert? 

 
Antwort: Nein 

 
Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. Daher 
sprechen wir uns als CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder 
Diskriminierungsverbote ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu 
Beschwerderechten und -verfahren verankert werden. Zugleich sollten die Länder ein 
qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus sollte jede 
Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 

 
3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

 
Antwort: Neutral 

 
In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzel-nen 
als auch für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setze ich mich dafür dafür ein, dass mehr 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und dort 
Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die 
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Schülerinnen und Schüler. Dessen ungeachtet bleibt das Beherr-schen der deutschen Sprache 
entscheidend für Integration und Bildungserfolg hierzulande. 

 
 
 
 

4. Migration & Bürgerrechte 
4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesell- 
schaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. 
Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 

 
Antwort: Neutral 

 
Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für 
Deutschland bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nicht- 
regierungs- und Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe 
arbeiten. Dabei müssen auf Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. 
Die zentrale strategische Steuerung und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im 
Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land 
umsetzen. 

 
4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

 
Antwort: Nein 

 
Ich freue mich, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie 
die vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land über-nehmen 
wollen. Die Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, 
Länder- und kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwande-rungsgeschichte 
durch die Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales 
Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger lehnen wir als CDU und CSU daher ab. 

 
4c) Türkische  Staatsbürger*innen benötigen für  die Einreise nach Deutschland –  ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und -bürger zu liberalisieren? 

 
Antwort: Neutral 

 
Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit zu 
ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 
Voraussetzungen für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und 
die jüngsten Entwicklungen in der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere 
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Meinungs- und Pressefreiheit lassen darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft 
nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund der belasteten Beziehungen zwischen der EU und 
der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit 
bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also kein Recht, innerhalb der Europäischen 
Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 

 
4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben? 

 
Antwort: Ja 

 
Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits er- 
heblich verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter stei-gen 
– aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen Zahl 
junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem 
Arbeitsmarkt in den verschiedenen Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die 
Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 

 
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Ar- 
beitsmarkt, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte- 
Zuwanderungsgesetz“ wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo 
nötig, effizienter gestalten. Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplat-zes 
und die  Sicherung des Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die  sozialen Siche- 
rungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug gesteuerten und begrenzten Einwanderungs- 
politik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland und 
verringern spürbar die Attraktivität von illegaler Einwanderung und Migration. 

 
4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Antwort: Neutral 

 
Wir als CDU und CSU stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die 
schon u ̈ber Jahre bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese 
Menschen die Möglichkeit nutzen, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 
Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll 
künftig nicht mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu errei- 
chen, wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen Gene- 
rationenschnitt einführen. Dieser Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland ge- 
borenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft 
erworben haben. Hierzu streben wir den raschen Abschluss von Vereinbarungen mit den 
hauptbetroffenen Staaten an. 
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5. Arbeitsmarkt 
5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 
Antwort: Nein 

 
Aus unserer Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen 
für Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein 
bewusstes Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 

 
5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti- 
diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsver-mittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

 
Antwort: Neutral 

 
Ich setze mich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder 
politische Anschauung ein. Mein Ziel ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft – 
dies gilt auch für die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem 
diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften 
erzwingen. 

7  



1. Politische Teilhabe 

1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: Neutral 

Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren Identität. 
Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und unseren 
Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und bei unzähligen 
Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten dies 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist ein fröhliches, ungezwungenes und selbstbewusstes 
Bekenntnis zu einem Deutschland, auf das wir stolz sein können. Ein patriotisches Bekenntnis, das 
niemanden ausschließt und sich gegen niemanden richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue 
Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große 
Mehrheit ebenso wie ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und 
bitten alle, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 

Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem Gesetz 
haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – rechtlich 
verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie bürokratische Hürden 
abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus-geweitet und Maßnahmen zur Integration 
in den Arbeitsmarkt verbessert. 

 1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

Antwort: Ja 

Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu großem 
Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der Kultur: Sie machen 
unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen und tragen erheblich zum 
Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht 
möglich – von den Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. Deshalb wollen wir eine Kultur des 
Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. 
Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu Engagement in Vereinen und Organisationen bereitfinden, 
insbesondere Jugendliche. 

Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die 
Migrantenselbstorganisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im 
Integrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen 
deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit 
Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten Bildungsträger 
erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 

 1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Antwort: Nein 

Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie dafür 
entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 



Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll die 
Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch bei der Werbung 
von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei sowie für 
Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frauen, mehr Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen sowie 
ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 

  

2. Anti-Diskriminierung 

2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nach-haltige Türkische Gemeinde in 
Deutschland Almanya Türk Toplumu gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form 
eines Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: Neutral 

CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Wir sind uns 
darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen Menschen und 
die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein starkes Engagement sowohl auf 
Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene erfordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als 
Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen 
präsent und integriert sein. Der gegenseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung 
der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf 
europäischer, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Aufbau 
von landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die Mobilen 
Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Das 
Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch 
neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und 
„Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt. 

 2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Antwort: Nein 

Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. Das Ziel 
von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb wollen wir 
bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf Bündnisse mit und in 
der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche 
bürokratische Belastungen lehnen wir indes ab. 

Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns unterstützen 
CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander 
lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 



 2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. 
Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt 
werden. Unterstützen Sie die konsequente Um-setzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses 

des Bundestags? 

Antwort: Ja 

 2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Antwort: Nein 

Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: 

Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 
Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 
Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den 
Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen zügig umzusetzen. 
Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist 
gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende 
Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt 
und bei wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden. 

 2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 

Antwort: Ja 

Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperiode beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben. 

  

3. Bildung & Soziales 

3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Antwort: Ja 

CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange der Menschen 
mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie 
besser berücksichtigt werden. 

3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen 
beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, 
dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert? 

Antwort: Nein 



Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. Daher 
sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder Diskriminierungsverbote 
ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu Beschwerderechten und -verfahren verankert 
werden. Zugleich sollten die Länder ein qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. 
Darüber hinaus sollte jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 

 3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache 
bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach 
gestärkt werden? 

Antwort: Neutral 

In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzelnen als auch 
für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU dafür ein, dass mehr Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit 
aktiv fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. 
Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen Sprache entscheidend für Integration und 
Bildungserfolg hierzulande. 

  

4. Migration & Bürgerrechte 

4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

Antwort: Neutral 

Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für Deutschland 
bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nicht-regierungs- und 
Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf 
Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung 
und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt 
und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 

 4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

Antwort: Nein 

Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie die 
vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land übernehmen wollen. Die 
Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- und 
kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die 
Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für Nicht-
EU-Bürger lehnen wir daher ab. 

 4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staats-bürgerinnen 
und -bürger zu liberalisieren? 



Antwort: Neutral 

Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit zu 
ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Voraussetzungen für 
die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und die jüngsten Entwicklungen in 
der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen 
darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund 
der belasteten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in 
absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also kein 
Recht, innerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 

4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassen-des Einwanderungsgesetz 
geben? 

Antwort: Ja 

Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits erheblich 
verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen – aufgrund 
unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die 
neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen 
Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 

Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Arbeitsmarkt, 
das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ 
wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo nötig, effizienter gestalten. 
Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des 
Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug 
gesteuerten und begrenzten Einwanderungs-politik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die Attraktivität von illegaler Einwanderung und 
Migration. 

 4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Antwort: Neutral 

Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre bei uns 
leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen die Möglichkeit nutzen, die 
deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 

Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll künftig nicht 
mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir bei 
Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen Generationenschnitt einführen. Dieser 
Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland geborenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in 
Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Hierzu streben wir den raschen 
Abschluss von Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an. 

  

5. Arbeitsmarkt 

5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 



werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: Nein 

Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für 
Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein bewusstes 
Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 

 5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Antwort: Neutral 

CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische 
Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungs-freie Gesellschaft – dies gilt auch für 
die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander 
lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 

 
 
 
 



Karin Maag  
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 
Antwort: Neutral 
Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren Identität. 
Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und unseren 
Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und bei unzähligen 
Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten dies 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist ein fröhliches, ungezwungenes und selbstbewusstes 
Bekenntnis zu einem Deutschland, auf das wir stolz sein können. Ein patriotisches Bekenntnis, das 
niemanden ausschließt und sich gegen niemanden richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue 
Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große 
Mehrheit ebenso wie ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus 
und bitten alle, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 
Der deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem Gesetz 
haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – rechtlich 
verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie bürokratische Hürden 
abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus-geweitet und Maßnahmen zur 
Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. 
  
1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in 
vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 
Antwort: Ja 
Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu großem 
Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der Kultur: Sie machen 
unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen und tragen erheblich zum 
Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht 
möglich – von den Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. 
Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, die sich in 
den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu Engagement in 
Vereinen und Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. 
Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die 
Migrantenselbstorganisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im 
Integrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen 
deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit 
Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten Bildungsträger 
erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 
  
  
1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
Antwort: Nein 
Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie dafür 
entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 
Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll die 
Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch bei der Werbung 
von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei sowie für 



Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frauen, mehr Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen sowie 
ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 
  
2. Anti-Diskriminierung 
2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nach-haltige Türkische Gemeinde in Deutschland 
Almanya Türk Toplumu gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 
Antwort: Neutral 
CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Wir sind uns 
darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen Menschen und 
die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein starkes Engagement sowohl auf Bundes- 
und Landes- als auch auf kommunaler Ebene erfordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als 
Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen 
präsent und integriert sein. Der gegenseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung 
der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf 
europäischer, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den 
Aufbau von landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die Mobilen 
Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Das 
Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch 
neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und 
„Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt. 
  
  
  
2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
Antwort: Nein 
Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. Das Ziel 
von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb wollen wir 
bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf Bündnisse mit und in 
der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche 
bürokratische Belastungen lehnen wir indes ab. 
Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns unterstützen 
CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander 
lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
  
2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 



Unterstützen Sie die konsequente Um-setzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 
Antwort: Ja 
  
2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Antwort: Nein 
Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: 
Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 
Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 
Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den 
Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen zügig umzusetzen. 
Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist 
gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende 
Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig 
verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden. 
  
2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 
Antwort: Ja 
Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperiode beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben. 
  
3. Bildung & Soziales 
3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 
Antwort: Ja 
CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange der Menschen 
mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie 
besser berücksichtigt werden. 
  
3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- 
oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
Antwort: Nein 
Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. Daher 
sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder Diskriminierungsverbote 
ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu Beschwerderechten und -verfahren verankert 
werden. Zugleich sollten die Länder ein qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. 
Darüber hinaus sollte jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 
  
3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 
Antwort: Neutral 
In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzelnen als auch 
für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU dafür ein, dass mehr Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit 



aktiv fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und 
Schüler. Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen Sprache entscheidend für 
Integration und Bildungserfolg hierzulande. 
  
4. Migration & Bürgerrechte 
4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 
Antwort: Neutral 
Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für Deutschland 
bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nicht-regierungs- und 
Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf 
Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung 
und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt 
und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 
  
4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 
Antwort: Nein 
Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie die 
vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land übernehmen wollen. Die 
Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- und 
kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die 
Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für 
Nicht-EU-Bürger lehnen wir daher ab. 
  
4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staats-bürgerinnen und -bürger zu 
liberalisieren? 
Antwort: Neutral 
Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit zu 
ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Voraussetzungen für 
die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und die jüngsten Entwicklungen in 
der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen 
darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund 
der belasteten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in 
absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also 
kein Recht, innerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 
  
  
4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassen-des Einwanderungsgesetz geben? 
Antwort: Ja 
Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits erheblich 
verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen – aufgrund 
unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die 



neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen 
Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Arbeitsmarkt, 
das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ 
wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo nötig, effizienter gestalten. 
Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des 
Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug 
gesteuerten und begrenzten Einwanderungs-politik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung 
von Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die Attraktivität von illegaler 
Einwanderung und Migration. 
  
4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
Antwort: Neutral 
Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre bei uns 
leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen die Möglichkeit nutzen, die 
deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 
Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll künftig nicht 
mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir bei 
Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen Generationenschnitt einführen. 
Dieser Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland geborenen Kinder erfolgen, die durch 
Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Hierzu streben wir den 
raschen Abschluss von Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an. 
  
5. Arbeitsmarkt 
5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 
Antwort: Nein 
Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für 
Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein bewusstes 
Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 
  
5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
Antwort: Neutral 
CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische 
Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungs-freie Gesellschaft – dies gilt auch für 
die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien 
Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
 



 

Antworten von Heiko Maas, Landesvorsitzender der SPD Saar und 
 

Direktkandidat im Wahlkreis 297 
 

Politische Teilhabe 
 

Frage 1: 
 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Antwort: 

 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang zum 
Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. 
Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und 
Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der 
Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener 
Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 
Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. Für erfolgreiche Integration ist 
ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen 
Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist 
Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt 
auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an 
zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das 
schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb setzen 
wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 
Frage 2: 

 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 

 
Antwort: 

 
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insgesamt 
deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 
Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter 
Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle 



 

Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch 
das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste 
werden wir finanziell weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ 
ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen 
annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. 
Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das Entdecken von 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen und profitieren 
voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. Gerade die 
freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher 
Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen. 

 
Frage 3: 

 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Antwort: 

 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass 
sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. 

 
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem 
Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. 
Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das 
bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von 
ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In 
einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in 
unserem Land zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, 
bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich 
verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über 
eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete 
Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen 
eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der die Gremien 
regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die 
weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung 
für die interkulturelle Öffnung der Partei. 



 

Anti-Diskriminierung 
 

Frage 4: 
 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem 
Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

 
Antwort: 

 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und verlässliche 
Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat bereits im 
August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. 
Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem 
Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

 
Frage 5: 

 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz 
zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen 
Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich 
gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
auf den staatlichen Bereich? 

 
Antwort: 

 
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

 
Frage 6: 

 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses 
des Bundestags? Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? Sollte es Ihrer 
Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im 
Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 



 

Antwort: 
 

Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses. Eine 
wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf 
antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen 
reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. Ob von weiteren 
Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSUUntersuchungsausschüssen noch neue 
Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären, oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf 
andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz 
soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft funktionieren. Den 
Reformprozess des Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt endenden 
Wahlperiode den VLeute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren 
gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 

 
Bildung & Soziales 

 

Frage 7: 
 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Antwort: 

 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentlichen Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass 
sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle 
Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die 
interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, 
Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. Wir wollen unseren 
Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen 
und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen- 
Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei 
Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und 
abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

 
Frage 8: 

 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an 
Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 
Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für 
Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 



 

Antwort: 
 

Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für lebendige 
Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut bezahlte 
Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht Schule 
gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen 
altersgerecht abbildet. Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in 
Schulen weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an 
ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen 
Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine 
zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den 
Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. Neben der 
bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz an 
Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung in 
Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden 
Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von 
Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt 
dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, 
dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. 
diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser 
Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. Sie 
bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen 
sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig 
entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung 
der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für 
die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. Der Bericht der unabhängigen 
Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen 
in der Pflicht. 

 
Frage 9: 

 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
Antwort: 

 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. Das 
heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben 
dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr 
Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr 
Engagement beim Lernen. 



 

Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit  leisten.  Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass 
alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten – auch für ihre Besonderheiten. Dazu zählt auch die 
Anerkennung einer anderen Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer 
Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung 
selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das 
Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich 
in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden. 

 
 
 

Migration & Bürgerrechte 
 

Frage 10: 
 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe 
betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige 
und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung 
nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
Antwort: 

 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür 
sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht 
sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung 
von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

 
Frage 11: 

 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil 
seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
Antwort: 

 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 
Frage 12: Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden 
verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu 
liberalisieren? 



 

Antwort: 
 

Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die 
Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU- 
Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung 
verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 
vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es 
bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der 
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend 
aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die 
Visaliberalisierung umsetzen kann. 

 
Frage 13: Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

 
Antwort: 

 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen wir 
ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach kanadischem 
Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter 
und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und ein 
Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über 
das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die 
Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt 
werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir 
perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr 
Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

 
Frage 14: 

 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen? 

 
Antwort: 

 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir setzen 
uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder ausländischer 
Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip der 
Mehrstaatigkeit. 



 

Arbeitsmarkt 
 

Frage 15: 
 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie 
sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 

 
Antwort: 

 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des 
Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für anonymisierte 
Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. In unserem Land haben rund 20 
Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen 
mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes 
niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen 
diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

 
Frage 16: 

 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
Antwort: 

 
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und 
Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Jobcentern. Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 
30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht 
auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, 
dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 



Caren Marks 
 

 
 

Themenblock Politische Teilhabe 
 

Frage 1a) Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 
Antwort: Ja! 
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Alle Menschen sollen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive will die SPD 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; 
Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; 
Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen 
sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen 
haben. 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, 
im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in 
Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil 
der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an 
politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an  
demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb setzt sich die SPD auch für die 
Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige 
auf kommunaler Ebene. 

 
Frage 1b) Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 
Antwort: Ja - Das bürgerschaftliche Engagement insgesamt muss finanziell gefördert werden. 
Die Mittel dafür müssen aufstockt und strukturell absichert werden. Die SPD will, dass dafür eine 
Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, 
darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für 
die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im 
Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die 
Jugendfreiwilligendienste will die SPD finanziell weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm 
„Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich der 
zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden 
Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht 
es, voneinander zu lernen und längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. 

 
Frage 1c) Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden 
bzw. für Ihre Partei? 
Antwort: Nein – keine festen Quoten, dafür aber Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen, faire 



Bewerbungsverfahren und die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes 
In Deutschland haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Die SPD will, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Dazu wollen wir die interkulturelle 
Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes stärken. 
Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen 
Prozess. 
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem 
Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei 
bekannt. Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen 
Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu 
geben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Religion und Weltanschauung in unserem Land zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger 
werden, um Volkspartei zu bleiben. Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren 
nach Deutschland eingewandert sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen 
und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der 
Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle 
anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. 
Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 
übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei. 

 
Themenblock  Anti -Diskriminierung 

 
Frage 2a) Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form 
eines  Demokratiefördergesetzes)? 
Antwort: Ja! 
Die SPD hält eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig 
hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren 
blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu 
intensivieren und zu stabilisieren. 

 
Frage 2b) Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den 
staatlichen Bereich? 
Antwort: Ja! 
Die SPD will das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

 
Frage 2c) Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 



Antwort: Ja 
 
 

Frage 2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Antwort: Neutral 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU- 
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die 
erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen. 

 
Frage 2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
Antwort: Ja 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wird 
die SPD fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den 
V-Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 

 
Themenblock Bildung & Soziales 

 
Frage 3a) Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
Antwort: Ja! 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD  
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu 
Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich  
eingehalten werden. 

 
Frage 3b) Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen 
im Bildungsbereich initiiert? 
Antwort: Neutral – Die bereits vorhandenen Beratungsstrukturen müssen kritisch überprüft 
und ausgebaut werden; der Ausbau liegt in der Pflicht der Länder und Kommunen. 
Die SPD will die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren 
Augen den Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. Neben 
der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes 
Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene von 
Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und 
Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung 
der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. 
auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der 



Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und 
niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem 
Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von 
Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus 
staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. Der Bericht der unabhängigen 
Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und 
Kommunen in der Pflicht. 

 
Frage 3c) Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 
Antwort: Ja! 
Mit guter sprachlicher Bildung will die SPD einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. Wir 
wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten - auch für ihre Besonderheiten. 
Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch 
die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere hineinzuversetzen und 
erweitern ihren Erfahrungshorizont. Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen 
der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch 
Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch 
explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für 
Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen 
berücksichtigt werden. 

 
Themenblock Migration & Bürgerrechte 

 
Frage 4a) Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 
Antwort: Nein – Jedoch müssen alle Migrationsthemen stärker gebündelt und zentral an ein 
Ministerium angedockt werden. Welches das ist, gilt es zu prüfen. 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit 
dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration 
nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der 
Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

 
Frage 4b) Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 
Antwort: Ja! 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 



Frage 4c) Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu 
liberalisieren? 
Antwort: Ja – aber nur wenn die Bedingungen der Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt 
werden 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die 
Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem 
EU-Türkei-Gipfel am 18. März 2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen 
der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute 
nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und 
insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher 
weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit 
die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

 
Frage 4d) Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz  geben? 
Antwort: Ja! 
Die SPD will ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser gesteuert werden kann. Mit unserem 
Einwanderungsgesetz wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften 
orientiertes Punktesystem nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche 
Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. 
Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für 
potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach 
welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir 
perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr 
Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

 
Frage 4e) Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen? 
Antwort: Ja 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir 
setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem 
Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

 
Themenblock  Arbeitsmarkt 

 
Frage 5a) Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 
Antwort: Ja! 
Die SPD setzt sich für anonymisierte  Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren 
herzustellen. Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären 
Einwanderungsgeschichten    auch    in    der    Zusammensetzung    des    öffentlichen   Dienstes 



niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und  faire  Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen 
Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

 
Frage 5b) Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
Antwort: Ja 
Durch Druck der SPD wurde der rechtliche Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach 
angepasst, um Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich zu machen. Zusätzliche Mittel für Eingliederung 
und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Die von der Antidiskriminierungstelle in 
dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir 
sind dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch 
Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden 
werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Caren Marks MdB 
-------------------------- 
Parlamentarische Staatssekretärin bei der  
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
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11011 Berlin 
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Ergänzende Kommentierung 
 

 
 
 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für 
ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte 
Zuwanderung anhand des Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem 
Zusammenhang auch ein neues, modulares Integrationsprogramm, das die 
individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in unterschiedlichen 
Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer 
Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und 
vollen Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 

 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und 
Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die 
finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

 
Ja. 

 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. 
Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden 
bzw. für Ihre Partei? 

 
Nein. 
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Seite 2/6 Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade 
auch in der Politik und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen 
wir jedoch ab: So werden Menschen zu Platzhaltern degradiert und nicht 
entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt. 

 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über 
spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. 
Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig 
inakzeptabel. Unsere Re-publik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und 
Bürger, die jenseits der Teilnahme an Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir 
stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir ehren-amtliches und 
bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche 
Grundlage dafür nicht für zwingend notwendig. 

 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. 
Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend 
ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich 
Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Neutral. 

 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

 
Ja. 

 
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir 
Freie Demokraten uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche 
Umsetzung der Ergebnisse des Untersuchungsausschusses halten wir für 
rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der nächsten 
Legislaturperiode einsetzen. 



 
 
 
 
 
 
 

Seite 3/6 Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
 

Neutral. 
 

Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag 
vertretenen Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle 
Hintergründe und Missstände aufgeklärt haben und daraus die richtigen Schlüsse 
ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel streben wir einen dritten 
Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch 
Zeitablauf wollen wir nicht zulassen. 

 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V- 
Leuten? 

 
Ja. 

 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen 
leichter austauschen können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie 
etwa ein Anfangsverdacht auf eine Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der 
Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine funktionierende Koordinierungsstelle 
geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) Standards beim Bundesamt 
für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V- 
Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von 
wichtigen Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden. 

 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen 
Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie 
voranzutreiben? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und 
Alten- und Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden 
auch Migranten verstärkt profitieren. 

 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder 
für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ 
Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 
Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Neutral. 



 
 
 
 
 
 
 

Seite 4/6 Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und 
lehnen jegliche Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns 
gegen jede Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, 
ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter oder eines 
sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf 
Institutionen und formalisierte Prozesse. 

 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. 
In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen 
zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese 
nutzen. Von dieser Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit 
Migrationshintergrund, profitieren. Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen 
der Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenangebot der 
Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht für 
Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch 
vor der Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - 
sie ist der Schlüssel zur Integration in unserem Land. 

 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf 
Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

 
Nein. 

 
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik 
grundlegend verbessern und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf 
jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, eigenständiges Ministerium haben wir 
dazu derzeit aber nicht geplant. 

 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre 
griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf 
kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
Nein. 

 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob 
aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein 



 
 
 
 
 
 
 

Seite 5/6 mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für 
türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

 
Neutral. 

 
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der 
Türkei und der von uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die 
Visaliberalisierung für ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, 
Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer gemeinsamen und 
realistischen Agenda sein. 

 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge 
von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur 
(noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen 
anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

 
Ja. 

 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen 
Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland ein-gewandert sind. Befürworten Sie, dass 
Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich 
möglich ist. Des-halb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme 
einer weiteren Staatsbürgerschaft eines anderen Staates aberkannt werden, 
sondern nur auf Antrag des Betroffenen. Einwanderer müssen zu deutschen 
Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem 
Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher 
auch durch Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis  
maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz zur 
Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer außerhalb 
der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. 
Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht 
ablegen können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. 
Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren. 

 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen 
Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige 
Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen 
ein? 

 
Neutral. 



 
 
 
 
 
 
 

Seite 6/6 Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der 
Arbeitswelt voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und 
macht unbewusste Hemmnisse bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und 
gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. Anonymisierte B-werbungsverfahren 
können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im ersten Schritt eines 
Bewerbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings 
kann nicht jedes Unternehmen die Einführung eines anonymen 
Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte 
Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels 
hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der 
Unternehmen bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 

 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie 
konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im 
Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern  
auch eine vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder 
und jede eine reale Chance auf individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir 
setzen uns bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity 
Management ein, das auf eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts vor der 
Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der 
Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In 
Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund 
kommt es darauf an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu machen. Die 
Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und 
angemessen geschult werden. 
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Politische Teilhabe 

 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Ja 

 
Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen Namen auch 
verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage der Werte unseres 
Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

 
Ja 

 
Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen   stärker 
fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, die die 
verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, 
miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren 
demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 

 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Ja 

 
Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen endlich klare 
und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im Öffentlichen 
Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den größten 
Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen 
nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer 
Selbstverpflichtungen zu, nicht aber gesetzlich festgelegten Quoten. 

 
 
 
Anti-Diskriminierung 



Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
Ja 

 
Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu erklärt und 
erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, jede Form von 
Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese zivilgesellschaftlichen 
Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und Anerkennung. Damit solche 
Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne bürokratischen Mehraufwand arbeiten 
können, wollen wir sie dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die 
nötigen finanziellen Grundlagen garantiert. 

 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Ja 

 
In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls diskriminierungsrelevant 
sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im Bereich des Verwaltungsrechts. 
Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um 
öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie 
sie gerade im Bildungsbereich in Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche 
Eingriffsverwaltung, zum Beispiel im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 

 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

 
Ja 

 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen Abschlussbericht 
vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen beider NSU-Ausschüsse 
des Bundestages und für eine echte Zäsur beim Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem 
Sondervotum zum Abschlussbericht, worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch 
über den gemeinsamen Feststellungsteil hinausgehen. 

 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

 
Neutral 

 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die Aufklärung ist 
für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir Einiges herausarbeiten, aber 
es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die aufgedeckten Missstände, z.B. zur 



Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum 
NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob 
dies am besten in einem weiteren Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen 
sollte. 

 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 
Ja 

 
Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht auszutauschen, in  
seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel Rechtsextremismus hat sich längst 
erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft sind regelmäßig viel besser über die 
Entwicklungen informiert als das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. 
Wir fordern daher einen institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges  
Institut zum Schutz der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie  
Islamismus oder Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar 
begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell und 
strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr überführt werden. 
Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren Erkenntnissen als völlig 
ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und Bekämpfung  
rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 

 
 
 
Bildung & Soziales 

 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist 
notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Ja 

 
Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft richten und 
die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur mit einer 
interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen mit 
unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen fortgebildet 
werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei der psychosozialen 
Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der Jugendarbeit mit Kindern die in dritter 
Generation in Deutschland leben. 

 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Neutral 

 
Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur modellhaft 
eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es dauert zu lange, bis 
sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen deutlich schneller handeln. 

 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 



formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache 
bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach 
gestärkt werden? 

 
Ja 

 
Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in Wort und 
Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht anbieten, auch wenn dies 
nicht flächendeckend für alle Kinder möglich sein wird. 

 
 
 
Migration & Bürgerrechte 

 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

 
Ja 

 
Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- und 
staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in grün 
mitregierten Bundesländern bewährt. 

 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

 
Ja 

 
Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der Menschen 
organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen mitmachen und sich 
beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem Wohnortprinzip regeln und nicht 
nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen an kommunalen Wahlen teilnehmen, die 
keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier 
leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir zusammenleben. Ich halte dies persönlich für eine zentrale 
Forderung. 

 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

 
Ja 

 
Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan ab. 
Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland und die EU in 
engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese unterstützen. Bedrohten 
Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa helfen. 

 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 



Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben? 

 
Ja 

 
Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf für ein 
Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche und 
schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein möglicher Spurwechsel 
zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu gewinnen. So können 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. 
Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen und die Arbeitsaufnahme in 
Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der Bildungsmigration zum Markenkern einer 
zeitgemäßen Einwanderungspolitik ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland 
studieren oder sich hier beruflich qualifizieren können. 

 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Ja 

 
Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle Einbürgerungen, 
sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit ermöglicht. Wer in 
Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen legalen Aufenthaltstitel 
besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei Pässen entscheiden zu müssen, 
gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit aus dem Staatsangehörigkeitengesetz 
streichen. 

 
 
 
Arbeitsmarkt 

 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 
Ja 

 
Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen bei 
Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. Bestehende Strukturen 
sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu 
anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des Projekts 
setzen wir uns dafür ein, dass das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere Verbreitung findet 
und auch in weiteren Unternehmen eingeführt wird. 

 
Ich habe selbst 11 Jahre in London gelebt und anonymisierte Bewerbungsverfahren in der Praxis 
erfahren, sowohl als Bewerberin als auch in Einstellungsverfahren für Mitarbeiter*innen. Sie haben 
sich sehr bewährt, um ein gerechteres Verfahren für alle Bewerber*innen sicherzustellen. 

 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 



als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

 
Ja 

 
Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur in der 
Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich immer noch oft zu 
Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschrieben 
wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, den Anwendungsbereich auf staatliches Handeln 
erweitern und zur besseren Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber 
setzen wir auf die Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen 
mehr Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen. 



Frage 1.) 
 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und 
Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich 
ein Studium abgeschlossen haben. 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen 
sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
 
Frage 2.) 
 
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 
Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und 
für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken. 
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen. 
 
Frage 3.) 
 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 



unterstützen diesen Prozess. 
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der 
Partei bekannt. 
Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 
übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei. 
 
Frage 4.) 
 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 
 
Frage 5.) 
 
Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
 
Frage 6.) 
 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses. 
 
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen. 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei 
NSUUntersuchungsausschüssen 
noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen. 



Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir  
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den 
VLeute-Einsatz 
im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 
 
Frage 7.) 
 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD 
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist 
es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 
 
Frage 8.) 
 
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von 
Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. 
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen 
herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. 
Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 



Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 
schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 
 
 
Frage 9.) 
 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. 
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. 
Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 
 
 
Frage 10.) 
 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, 
dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. 
Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 
 
Frage 11.) 
 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 



Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene 
 
Frage 12.) 
 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. 
Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann 
 
Frage 13.) 
 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland  
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 
 
Frage 14.) 
 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin 
zu 
dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 
 
 
Frage 15.) 
 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 



gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 
 
 
Frage 16.) 
 
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Die von der 
Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände 
waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus 
notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist 
dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen 
in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und 
müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses 
in Zukunft ausgeschlossen ist. 



Felix Möller 
 
bitte berücksichtigen Sie die folgenden Erläuterungen zu meinen Antworten auf Ihren 
Fragenkatalog. 
 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie 
in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
Ich bin kein Anhänger von Quotenregelungen, da ich diese zu starr finde. Stattdessen würde 
ich auf anonymisierte Bewerbungsverfahren setzen, um die Chancengleichheit für Menschen 
mit Migrationshintergrund zu erhöhen. Solche Verfahren wurden bereits in von Grünen 
geführten Landesministerien erfolgreich umgesetzt. 
 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren?  
Die Türkei wendet sich zur Zeit der Diktatur zu und das Regime Erdogan greift bis nach 
Deutschland aus, um seinen Einfluss geltend zu machen und seine Gegner zu verfolgen. 
Unter diesen Umständen müssen die deutschen Behörden leider sehr genau hin schauen, 
wer aus der Türkei nach Deutschland einreisen will. Ich hoffe, dass die Türkei eines Tage sich 
wieder der Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit zuwendet. Dann würde 
ich eine Visaerleichterung befürworten. 
 
 



Elisabeth Motschmann 
 
 
 

1. Politische Teilhabe 
1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben 
zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und 
macht Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie 
sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 
Antwort: Neutral 
Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren 
Identität. Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln 
bewahrt und unseren Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in 
Deutschland und bei unzähligen Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus 
allen Alters- und Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist 
ein fröhliches, ungezwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem Deutschland, 
auf das wir stolz sein können. Ein patriotisches Bekenntnis, das niemanden ausschließt 
und sich gegen niemanden richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, 
Menschen mit und ohne deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die 
große Mehrheit ebenso wie ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen 
niemanden aus und bitten alle, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 
Der deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit 
diesem Gesetz haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – 
auch für Flüchtlinge – rechtlich verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter 
beschleunigt sowie bürokratische Hürden abgebaut. Wir haben die Sprach- und 
Integrationskurse aus-geweitet und Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt 
verbessert. 
 
1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von 
Kindern und Jugend-lichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. 
Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 
Antwort: Ja 
Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir 
zu großem Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in 
der Kultur: Sie machen unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen 
Strukturen und tragen erheblich zum Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. 
Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht möglich – von den 
Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. 
Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle 
erreichen, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass sich mehr 
Menschen zu Engagement in Vereinen und Organisationen bereitfinden, insbesondere 
Jugendliche. 
Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die 
Migrantenselbst-organisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine 
wichtige Arbeit im Integrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. 
Gleiches gilt auch für die neuen deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt 
darin, dass sie Familien mit Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere 
Institutionen und etablierten Bildungsträger erreichen, denn sie sind oft die ersten 
Anlaufstellen. 

 
1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. 
Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden 
bzw. für Ihre Partei? 



Antwort: Nein 
Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer 
Migrationsbiografie dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 
Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und 
Mandatsträgerschaft soll die Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. 
Deshalb wollen wir auch bei der Werbung von Mitgliedern, für die Besetzung von 
Ämtern und Funktionen in der Partei sowie für Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen 
Wahlen mehr Junge, mehr Frau-en, mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte und 
mehr ältere Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen sowie ein größere 
Vielfalt an Berufen erreichen. 

 
2. Anti-Diskriminierung 
2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, 
demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang 
weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem 
Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nach-haltige Türkische Gemeinde in 
Deutschland Almanya Türk Toplumu gesetzliche Grund-lage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
Antwort: Neutral 
CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. 
Wir sind uns darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung 
betroffenen Menschen und die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen 
ein starkes Engagement sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler 
Ebene er-fordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- und Daueraufgabe 
in allen Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen präsent und integriert 
sein. Der gegenseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung der 
Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und 
Einrichtungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert in enger 
Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Auf-bau von landesweiten 
Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, 
die Mobilen Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die 
Ausstiegsberatung. Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen 
Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger 
Baustein. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch neue Modellprojekte in den 
beiden Themenfeldern „Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und 
„Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt. 

 
2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg 
gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings 
weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort 
(etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
Antwort: Nein 
Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und 
verringert. Das Ziel von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie 
Gesellschaft. Deshalb wollen wir bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und 
setzen dabei verstärkt auf Bündnisse mit und in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 
Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche bürokratische 
Belastungen lehnen wir indes ab. 



Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns 
unterstützen CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem 
diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften 
erzwingen. 

 
2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden.  
Unterstützen Sie die konsequente Um-setzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 
Antwort: Ja 
2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Antwort: Nein 
Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: 
Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 
parteiübergreifende Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und 
Verfassungsschutz, Vertrauensleute der Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung 
ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den Bereich der Polizei. Im 
Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen zügig umzusetzen. Bis 
heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in weiten Teilen 
umgesetzt. Es ist gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen 
bzw. durch entsprechende Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser 
fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwicklungen 
darüber berichtet werden. 

 
2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von 
VLeuten? 
Antwort: Ja 
Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser 
Legislaturperiode beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern 
bereits gegeben. 

 
3. Bildung & Soziales 
3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen 
Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und 
Familie voranzutreiben? 
Antwort: Ja 
CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange 
der Menschen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie besser berücksichtigt werden. 

 
3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern 
und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, 
oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity- 
/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 
Beschwerdestellen etabliert wer-den. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
Antwort: Nein 
Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es 



bleiben. Daher sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der 
Länder Diskriminierungsverbote ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu 
Beschwerderechten und -verfahren verankert werden. Zugleich sollten die Länder ein 
qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus sollte 
jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 

 
3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren 
Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig 
abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten 
Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 
Antwort: Neutral 
In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den 
Einzelnen als auch für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU 
dafür ein, dass mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unseren 
Bildungseinrichtungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis hin zur 
Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. Dessen 
ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen Sprache entscheidend für Integration 
und Bildungserfolg hierzulande. 

 
4. Migration & Bürgerrechte 
4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf 
Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 
Antwort: Neutral 
Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für 
Deutschland bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit 
Nicht-regierungs- und Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser 
Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf Bundesebene alle Ressorts mehr 
Verantwortung übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung und Koordinierung 
verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt und 
gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 

 
4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen 
beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und 
arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 
zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des 
kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 
Antwort: Nein 
Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, 
wenn sie die vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser 
Land über-nehmen wollen. Die Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle 
politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene. Wir wollen, dass 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die Einbürgerung auf allen Ebenen 
politisch mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger 
lehnen wir daher ab. 

 
4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – 
ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor 
ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für 
türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu liberalisieren? 
Antwort: Neutral 



Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa- 
Freiheit zu ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 
72 Voraussetzungen für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht 
geschehen und die jüngsten Entwicklungen in der Türkei im Hinblick auf 
Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen darauf 
schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie 
aufgrund der belasteten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine 
Visabefreiung auch in absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem 
keine Niederlassungsfreiheit, also kein Recht, innerhalb der Europäischen Union einen 
festen Wohnsitz einzunehmen. 

 
4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im 
Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur 
(noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen 
anderen Ländern – ein umfassen-des Einwanderungsgesetz geben? 
Antwort: Ja 
Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits 
erheblich verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter 
stei-gen – aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der 
rückläufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend 
Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen Bereichen zur Verfügung 
stehen, ziehen ihrerseits die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den 
Arbeitsmarkt, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches 
„Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ wird die bereits bestehenden Regelungen 
zusammenfassen und, wo nötig, effizienter gestalten. Voraussetzung sind der 
Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des Lebensunterhalts. 
Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug 
gesteuerten und begrenzten Einwanderungs-politik für Fachkräfte unterstützen wir die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die Attraktivität 
von illegaler Einwanderung und Migration. 

 
4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen 
Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass 
Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
Antwort: Neutral 
Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über 
Jahre bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen 
die Möglichkeit nutzen, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 
Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie 
soll künftig nicht mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, 
einen Generationenschnitt einführen. Dieser Schnitt soll nach der Generation der in 
Deutschland geborenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in Deutschland die deutsche 
Staatsbürgerschaft erworben haben. Hierzu streben wir den raschen Abschluss von 
Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an. 

 
5. Arbeitsmarkt 
5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen 
Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen  ein? 



Antwort: Nein 
Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die 
Ursachen für Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – 
und fördern daher ein bewusstes Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 

 
5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Anti-diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie 
konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im 
Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
Antwort: Neutral 
CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder 
politische Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungs-freie Gesellschaft – dies 
gilt auch für die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem 
diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften 
erzwingen. 



Sascha Müller 
 

Politische Teilhabe 
 
 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- 
und Integrationsgesetz einsetzen? 

 

 
Ja X 

 
 

Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen Namen 
auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage der Werte 
unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

 

 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

 
 

Ja X 
 

Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen stärker 
fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, die die 
verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, 
miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren 
demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 



Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie 
in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
 

 
Ja X 

 
 

Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen endlich 
klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im 
Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den 
größten Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass 
Migrantinnen und Migranten nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ 
in dem Sinne überprüfbarer Selbstverpflichtungen zu, nicht aber gesetzlich festgelegten Quoten. 

 
 
 
 

Anti-Diskriminierung 
 

 
 
 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine 
nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

 

 
 
 

Ja X 
 

 
 
 

Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu erklärt 
und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, jede Form von 
Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese zivilgesellschaftlichen 
Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und Anerkennung. Damit solche 
Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne bürokratischen Mehraufwand arbeiten 
können, wollen wir sie dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich 
die nötigen finanziellen Grundlagen garantiert.



Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
 

 
Ja X 

 
 

In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls diskriminierungsrelevant 
sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im Bereich des 
Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich- rechtliche Leistungsgewährungen durch Hoheitsakt 
oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im Bildungsbereich in Deutschland üblich sind, 
zu erweitern. Auch die staatliche Eingriffsverwaltung, zum Beispiel im Rahmen polizeilichen 
Handelns, soll erfasst werden. 

 
 
 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz- Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

 

 
Ja X 

 
 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen Abschlussbericht 
vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen beider NSU-
Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur beim Verfassungsschutz. Das fordern wir 
auch in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht, worin wir in unseren Bewertungen und 
Schlussfolgerungen noch über den gemeinsamen Feststellungsteil hinausgehen. 

 

 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?



Neutral X 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die Aufklärung 
ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir Einiges herausarbeiten, 
aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die aufgedeckten Missstände, z.B. 
zur Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz und zu den Mängeln in den Ermittlungen 
zum NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich 
zeigen, ob dies am besten in einem weiteren Untersuchungsausschuss oder in einem anderen 
Forum erfolgen sollte. 
 

 
 
 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 

 
Ja X 

 
 

Gerade beim Beispiel Rechtsextremismus hat sich längst erwiesen: Wissenschaft und engagierte 
Zivilgesellschaft sind regelmäßig viel besser über die Entwicklungen informiert als das Bundesamt 
für Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern daher einen institutionellen 
Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges Institut zum Schutz der Verfassung 
demokratie- und menschenfeindliche Bestrebungen wie Islamismus oder Rechtsextremismus 
beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar begrenzte Aufgaben des BfV mit 
Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell und strukturell völlig neues 
Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr überführt werden. Der V-Personen-
Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren Erkenntnissen als völlig ungeeignetes, sogar 
kontraproduktives Instrument zur Analyse und Bekämpfung rechtsextremistischer Gefahren 
erwiesen und sollte daher beendet werden. 

 
 
 

Bildung & Soziales 
 

 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 



Ja X  
 

Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft richten 
und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur mit einer 
interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen mit 
unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen fortgebildet 
werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei der 
psychosozialen Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der Jugendarbeit mit 
Kindern, die in dritter Generation in Deutschland leben. 

 

 
 
 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert? 

 

 
 
 

Neutral X 
 

 
 
 

Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur 
modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es dauert 
zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen stattdessen Länder und Kommunen 
deutlich schneller handeln. 

 

 
 
 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

 
 

Ja X 
 
 

Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in Wort 
und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht anbieten.



 

 
Migration & Bürgerrechte 

 

 
 
 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies 
macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 

 

 
 
 

Ja X 
 

 
 
 

Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- und 
staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in grün 
mitregierten Bundesländern bewährt. 

 

 
 
 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

 
 

Ja X 
 
 

Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der 
Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen 
mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem 
Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen an 
kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren ständigen 
Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir 
zusammenleben. 

 

 
 
 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland 
– ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit 
etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 



Ja X  
 
 

 

Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan ab. 
Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland und die 
EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese unterstützen. 
Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa helfen. 

 

 
 
 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein 
umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

 

 
Ja X 

 

 

Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf für 
ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein 
möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu 
gewinnen. So können Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation 
eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen und 
die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der 
Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik ausbauen, damit 
Menschen einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich hier beruflich qualifizieren 
können. 
 

 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige 
nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland 
mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 

 
Ja X 

 

 

Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die 



 

Mehrstaatigkeit ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein 
Elternteil einen legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen 
zwei Pässen entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit aus 
dem Staatsangehörigkeitengesetz streichen. 

 
 
 
 

Arbeitsmarkt 
 

 
 
 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 

 
Ja X 

 

 

Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen bei 
Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. Bestehende 
Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr begrüßt. Angesichts der positiven 
Ergebnisse des Projekts setzen wir uns dafür ein, dass das Verfahren im öffentlichen Dienst eine 
größere Verbreitung findet und auch in weiteren Unternehmen eingeführt wird. 

 

 
 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
 

Ja X 
 

 

Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur in der 
Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich immer noch oft zu 
Benachteiligungen, wie im 



 

aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschrieben wird. Wir wollen daher 
das AGG effektiver gestalten, den Anwendungsbereich auf staatliches Handeln erweitern und zur 
besseren Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen wir auf 
die Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sascha Müller 
Bundestagskandidat BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Wahlkreis Nürnberg-Süd/Schwabach 



Antworten auf Wahlprüfsteine TGD 

 

1. Politische Teilhabe  

1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  

Antwort: Neutral  

Deutschland ist heute ein modernes und weltoffenes Land mit einer starken und 
unverwechselbaren Identität und kulturellen Wurzeln, die es zu bewahren gilt. Dies stärkt auch 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wie wir ihn beispielsweise bei der 
Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und bei unzähligen Gelegenheiten seither erlebt 
haben: Es ist ein fröhliches, ungezwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem 
Deutschland, auf das wir stolz sein können. Ein patriotisches Bekenntnis, das niemanden 
ausschließt und sich gegen niemanden richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue 
Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die 
große Mehrheit ebenso wie ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen 
niemanden, der sich hier integrieren möchte, aus und bitten alle, an einer guten Zukunft 
Deutschlands mitzuwirken.  

Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem 
Gesetz haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – 
rechtlich verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie bürokratische 
Hürden abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse ausgeweitet und Maßnahmen 
zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert.  

1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen?  

Antwort: Ja  

Jedem, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigt, sind wir zu großem Dank und 
Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der Kultur: Sie machen unser 
Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen und tragen erheblich zum 
Zusammenhalt bei. Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht möglich – von den 
Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. Dieser Dienst an der Allgemeinheit muss stärker 
anerkannt werden. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu Engagement in Vereinen und 
Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. Zum Bürgerschaftlichen Engagement in 
unserem Land gehören auch die Migrantenselbstorganisationen (MSO), die ganz 
selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im Integrationsprozess leisten und als 
Brückenbauer fungieren. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit 
Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten Bildungsträger 
erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen.  



1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Antwort: Nein  

In einer pluralistischen Gesellschaft begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit 
Migrationsbiografie dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Auch die 
Mitgliedschaft, sowie unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll die Vielfalt unserer 
Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Dies kann jedoch nur auf freiwilliger Basis geschehen. 
Deshalb begrüßen wir auch bei der Werbung von Mitgliedern, bei der Besetzung von Ämtern und 
Funktionen in der Partei sowie bei der Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen, wenn 
sich mehr Junge, Frauen, Ältere und Menschen mit Einwanderungsgeschichte einbringen und 
engagieren. 

2. Anti-Diskriminierung  

2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige Türkische Gemeinde in 
Deutschland Almanya Türk Toplumu gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)?  

Antwort: Neutral  

CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Dies 
erfordert auf allen Ebenen ein starkes Engagement sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf 
kommunaler Ebene. Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- und Daueraufgabe in allen 
Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen präsent und integriert sein. § 29 AGG 
sieht die Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit 
Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und 
regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert in 
enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Aufbau von landesweiten 
Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsangebote 
verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die Mobilen Beratungsteams (z. B. 
Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Das Bundesprogramm 
„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ist ein 
weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch neue Modellprojekte in 
den beiden Themenfeldern „Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und 
„Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt.  

2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das 
Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl 
Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  

Antwort: Nein  



Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. Das 
Ziel von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Weitere 
Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche bürokratische Belastungen lehnen wir 
indes ab. Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns 
unterstützen CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem 
diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen.  

2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. 
Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt 
werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Antwort: Ja  

2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  

Antwort: Nein  

Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in 
seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz 
und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung 
ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben 
wir bekräftigt, diese Empfehlungen zügig umzusetzen. Bis heute wurden die Empfehlungen des 
Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist gelungen, zu fast allen Empfehlungen 
neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende Weiterentwicklungen in den Behörden 
umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt und bei wesentlichen neuen 
Entwicklungen darüber berichtet werden.  

2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  

Antwort: Ja  

Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperiode 
beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben.  

 

3. Bildung & Soziales  

3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  

Antwort: Ja  

CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange der 
Menschen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie besser berücksichtigt werden.  

3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 



Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?   

Antwort: Nein  

In unserem föderalen System ist Schulbildung Ländersache und wird es bleiben. Daher sprechen sich 
CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder Diskriminierungsverbote ausdrücklich 
enthalten und dort auch Regelungen zu Beschwerderechten und -verfahren verankert werden. 
Zugleich sollten die Länder ein qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen.  

3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Antwort: Neutral  

In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil. Deshalb setzen sich CDU und CSU 
dafür ein, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund in unseren Bildungseinrichtungen 
arbeiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter 
Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der 
deutschen Sprache entscheidend für Integration und Bildungserfolg hierzulande.  

 

4. Migration & Bürgerrechte  

4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  

Antwort: Neutral  

 Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für Deutschland 
bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nichtregierungs- und 
Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf 
Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung 
und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt 
und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 

 

4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  

Antwort: Nein  

Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie die 
vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land übernehmen wollen. Die 
Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- und 
kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die 



Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für 
Nicht-EU-Bürger lehnen wir daher ab.  

4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu 
liberalisieren?  

Antwort: Neutral  

Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit zu 
ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Voraussetzungen für 
die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und die jüngsten Entwicklungen in 
der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen 
darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund 
der belasteten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in 
absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also 
kein Recht, innerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen.  

4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  

Antwort: Ja  

Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits erheblich 
verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen – aufgrund 
unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die 
neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen 
Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Arbeitsmarkt, 
das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „FachkräfteZuwanderungsgesetz“ 
wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo nötig, effizienter gestalten. 
Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des 
Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab.  

4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Antwort: Neutral  

Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre bei uns 
leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen die Möglichkeit nutzen, die 
deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer 
die Ausnahme bleiben. Sie soll künftig nicht mehr über viele Generationen weitervererbt werden. 
Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, 
einen Generationenschnitt einführen. Dieser Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland 
geborenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft 
erworben haben. Hierzu streben wir den raschen Abschluss von Vereinbarungen mit den 
hauptbetroffenen Staaten an.  



 

5. Arbeitsmarkt  

5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  

Antwort: Nein  

Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für 
Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein bewusstes 
Umdenken bei den Personalverantwortlichen.  

5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Antwort: Neutral  

CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische 
Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft – dies gilt auch für 
die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien 
Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 



http://umfrage.tgd.de/index.php/964865?lang=de  

Özcan Mutlu, Wahlkreis 075: Berlin-Mitte 
Bündnis 90/Die Grünen 
-------------------------------------------------------------------- 

Politische Teilhabe 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das 
Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen 
Namen auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage 
der Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der 
Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle 
Unterstützung migrantischer Organisationen?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen  
stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, 
die die verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen 
Engagements, miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das 
Funktionieren demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 

 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in 
politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv 
unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Ja X 

http://umfrage.tgd.de/index.php/964865?lang=de


Nein 

Neutral  

 

Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen 
endlich klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter 
sozialer Dienste, die ja zu den größten Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen 
und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne 
stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer Selbstverpflichtungen zu, nicht aber 
gesetzlich festgelegten Quoten. 

 

Anti-Diskriminierung 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine 
friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in 
Form eines Demokratiefördergesetzes)?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu 
erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, 
jede Form von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese 
zivilgesellschaftlichen Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und 
Anerkennung. Damit solche Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne 
bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie dauerhaft mit einem 
Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen finanziellen Grundlagen 
garantiert.  

 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf 
den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und 
Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  



Ja x 

Nein 

Neutral 

In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im 
Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen 
durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im Bildungsbereich in 
Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche Eingriffsverwaltung, zum Beispiel 
im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die 
türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung 
der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen 
Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur beim 
Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht, 
worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch über den gemeinsamen 
Feststellungsteil hinausgehen. 

 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  

Ja X 

Nein 

Neutral  

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die 
Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir 
Einiges herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die 
aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz 
und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und 
auf Aufarbeitung zu drängen.  

 



Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen 
von V-Leuten?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht 
auszutauschen, in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel 
Rechtsextremismus hat sich längst erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft 
sind regelmäßig viel besser über die Entwicklungen informiert als das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern daher einen 
institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges Institut zum Schutz 
der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie Islamismus oder 
Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar 
begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell 
und strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr 
überführt werden. Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren 
Erkenntnissen als völlig ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und 
Bekämpfung  rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 

 

Bildung & Soziales 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft 
richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur 
mit einer interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen 
mit unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen 
fortgebildet werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei 
der psychosozialen Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der 
Jugendarbeit mit Kindern die in dritter Generation in Deutschland leben.   

 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt 
Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn 



Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen 
etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert?   

Ja 

Nein 

Neutral X 

Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur 
modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es 
dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen 
deutlich schneller handeln. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren 
Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese 
Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in 
Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht 
anbieten. 

 

Migration & Bürgerrechte 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als 
zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den 
Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein 
eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  

Ja X 

Nein 

Natural 



Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- 
und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in 
grün mitregierten Bundesländern bewährt. 

 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen 
beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland 
leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts 
für sog. Drittstaatsangehörige?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der 
Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen 
mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem 
Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen 
an kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren 
ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir 
zusammenleben. 

 

 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach 
Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder 
für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. 
Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und 
–bürger zu liberalisieren?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan 
ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland 
und die EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese 
unterstützen. Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa 
helfen. 

 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich 
im Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums 



nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – 
wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf 
für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein 
möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu 
gewinnen. So können Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender 
Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser 
anerkennen und die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den 
Bereich der Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik 
ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich hier 
beruflich qualifizieren können. 
 

 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer 
eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. 
sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert 
sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit 
ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen 
legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei 
Pässen entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit 
aus dem Staatsangehörigkeitengesetz streichen.  

 

Arbeitsmarkt 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen 
Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein?  

Ja x 



Nein 

Neutral 

Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen 
bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. 
Bestehende Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr 
begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des Projekts setzen wir uns dafür ein, dass 
das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere Verbreitung findet und auch in weiteren 
Unternehmen eingeführt wird 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag 
weist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende 
Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf 
Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, 
um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur 
in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich 
immer noch oft zu Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes beschrieben wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, den 
Anwendungsbereich auf staatliches Handeln erweitern und zur besseren 
Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen wir auf die 
Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen. 
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Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- 
und Integrationsgesetz einsetzen? 

 
 

Ja 
 
 

Als Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung 
anhand des Fachkräftebedarfs. Es ist deshalb wichtig zu betonen, dass eine Beschränkung 
auf ein reines Integrationsgesetz zu kurz greifen würde. Allerdings ist ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz ein wichtiger Baustein einer individuellen 
Förderung in Rahmen unseres Konzeptes eines neuen modularen Integrationsprogramms, 
welches die Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in unterschiedlichen Stufen 
ermöglicht. Deshalb werde ich mich für ein solches Gesetz einsetzen. Davon abgesehen 
stehe ich zur Integration und vollen Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund 
am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 

 

 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten  Sie  die  finanzielle 
Unterstützung migrantischer Organisationen? 

 
 

Ja. 

mailto:fdp@dennis-nusser.de
mailto:info@fdp-heidelberg.de


Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen 
Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
 

Nein. 
 
 

Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der 
Politik und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So 
werden Menschen zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen 
gewürdigt. 

 

 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine 
nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

 
 

Neutral. 
 
 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft sind für mich völlig inakzeptabel. 
Unsere Republik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der 
Teilnahme an Wahlen Verantwortung übernehmen. Deswegen muss die Politik aus meiner 
Sicht ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement stärker unterstützen. Spezifische 
Förderprogramme, die in der Modellphase Erfolg mit sich gebracht haben, sollten teilweise 
verstetigt werden. Dazu ist aber eine gesetzliche Grundlage in Form eines 
Demokratieförderungsgesetzes nicht zwingend notwendig. 

 

 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG 
ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen 
Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

 
 

Ja 
 
 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die 
konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des 
Bundestags? 

 
 

Ja. 
 
 

Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie 
Demokraten uns im Bundestag nicht beteiligen. Im Untersuchungsausschuss im  Landtag 
Baden-Württemberg hat die FDP/DVP-Fraktion dagegen eine zentrale Rolle eingenommen, 
und  hat  mehrfach  notwendige  Reformmaßnahmen  in  den  Mittelpunkt  gestellt  und eine 



größere Transparenz bezüglich der Ausschussarbeit gefordert. Die konsequente und 
schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse auf Bundes- wie 
auf Landesebene halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Dafür werde ich mich in der 
nächsten Legislaturperiode einsetzen. 

 
 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
 
 

Ja 
 
 

Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag 
vertretenen Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und 
Missstände aufgeklärt haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen 
ergreifen wollen. Deswegen befürworte ich einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn 
eine Erledigung der Thematik nur durch Zeitablauf ist für mich nicht akzeptabel. 

 
 
 
 
 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 
 

Ja. 
 
 

Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter 
austauschen können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein 
Anfangsverdacht auf eine Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. 
Hierfür muss es eine funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter 
anderem Ausbildungs-) Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den 
Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die 
Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen sich zwischen 
Bundesländern nicht unterscheiden. 

 

 
Erste Studien weisen darauf hin, dass  Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
 

Ja 
 
 
 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde- stellen für Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert? 

 
 

Neutral. 
 
 

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen 
jegliche Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller 
Orientierung, Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status. Im Zuge unseres 



Bildungsreformkonzeptes möchten wir den Schulen vor Ort mehr Kontrolle über Ihre eigenen 
Anliegen geben. Zentrale Institutionen außerhalb der Schulebene halte ich für nicht 
zugänglich genug, insbesondere für Schüler*innen. Stattdessen sollten wir hier auf verstärkte 
Aufklärung und Anlaufstellen auf Schulebene setzen. 

 
 
 
 
 
 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
 

Ja. 
 
 

Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. 
Von dieser Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit 
Migrationshintergrund, profitieren. Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der 
Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und 
nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten verstärken. Darüber hinaus 
müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Möglichkeit zum 
Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unserem 
Land. 

 
 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene 
kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- 
und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges 
Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
 

Nein. 
 
 

Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend 
verbessern und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert 
werden. Ein neues, eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 

 

 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil  seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

 
 

Ja 
 
 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

 
 

Neutral. 
 
 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und 



der von uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für 
ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. 
ein Baustein einer gemeinsamen und realistischen Agenda sein. 

 

 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte 
es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz  geben? 

 
 

Ja. 
 
 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige 
nach Deutschland ein- gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland 
mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
 

Ja. 
 
 

Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben 
werden können. Grundsätzlich sollen dabei alle Herkunftsländer außerhalb der Europäischen 
Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. 

 
 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 
 

Neutral. 
 
 

Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste 
Hemmnisse bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch 
Leistung. Anonymisierte Bewerbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, 
Vorurteile im ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies 
ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Unternehmen die Einführung eines anonymen 
Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte Verzögerung 
der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich sein. Wir wollen 
daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen bleibt, sich für ein 
solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 

 

 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung  entgegenzusteuern? 

 
 

Ja. 
 
 

Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine 
vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale 
Chance auf individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den 



Jobcentern und Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf 
eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen 
setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist 
die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu 
machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert 
und angemessen geschult werden. 



Lena Graser 
 

Von: Oppermann Thomas Mitarbeiter 02 <thomas.oppermann.ma02 
@bundestag.de> 

Gesendet: Montag, 28. August 2017 15:27 
An: Lena Graser 
Betreff: AW: Einladung zum Online-Fragebogen // Wahlprüfsteine der Türkischen 

Gemeinde in Deutschland 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Graser, 

hier die Antworten von Thomas Oppermann: 

Zu Frage 1: 
Ja. 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs‐ und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und 
Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen; Kita‐Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich 
ein Studium abgeschlossen haben. 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen 
sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben ‐ auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Zu Frage 2: 

Ja. 
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insgesamt deutlich 
aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche Engagementstiftung gegründet wird.  
Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über 
den Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich 
ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm 
„Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten 
Menschen annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten.  
Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige Beziehungen 
oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das Entdecken von Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste 
können im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen. 

 
Zu Frage 3: 
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Ja. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der 
Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des öffentlichen 
Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen 
Prozess. 
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Bundesparteitag im 
Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die SPD setzt sich für soziale 
Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem  
Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis 
und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion 
und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, bessere Chancen 
denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in allen 
Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. 
Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand 
benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den 
Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere 
Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei. 

 
Zu Frage 4: 
Ja. 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für unverzichtbar und 
dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für Demokratie und gegen 
Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die 
ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder‐ 
und Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir 
werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

 
Zu Frage 5: 
Ja. 
Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken sowie den 
Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

 
Zu Frage 6: 
Ja. 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU‐Untersuchungsausschusses. 
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU‐Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf 
antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen reagieren 
müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU‐Untersuchungsausschüssen noch 
neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere 
Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und demokratische 
Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V‐Leute‐Einsatz im 
Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz 
und die Vergütung von V‐Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 

 
Zu Frage 7: 
Ja. 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, öffentliche 
Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass sie sich migrations‐, kultur‐, und religionssensibel 
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aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu 
begreifen. Die SPD will, dass die interkulturelle Organisations‐ und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits‐, Altenpflege‐, Kinder‐, Jugend‐  
und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, in die alle 
einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine Zwei‐Klassen‐Medizin soll 
es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, 
Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert Bürgerbeteiligung, das 
zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So unterstützen wir lebendige Nachbarschaften 
und den sozialen Zusammenhalt. 

 
Zu Frage 8: 
Neutral. 
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für lebendige Demokratie. Die 
größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita 
über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht Schule gutes Lern‐ und Lehrmaterial, das die 
Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 
Darüber hinaus wollen wir die Aus‐ und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen weiterentwickeln, denn  
Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle 
Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne 
Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. 
Eine zeitgemäße Aus‐ und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den 
Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. Neben der bundeszentralen 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche 
weitere Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz 
unterschiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die 
auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. 
auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an diese 
Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und 
niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser 
kennen. Die Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst 
heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen 
sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen 
und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin 
über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht‐staatlichen Beratungsstrukturen ist 
deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

 
Zu Frage 9: 
Ja. 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. Das heißt weg von 
„Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle 
Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich 
erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. 
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin 
unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten‐ auch für ihre Besonderheiten. Dazu zählt auch die 
Anerkennung einer anderen Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen 
Kinder u.a., sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 

3  



Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher 
Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum 
Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden. 

 
Zu Frage 10: 
Ja. 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir wollen dieses 
wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes 
Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern 
gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem 
Innenministerium. 

 
Zu Frage 11: 
Ja. 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf 
kommunaler Ebene. 

 
Zu Frage 12: 
Neutral 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die Visaliberalisierung 
mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU‐Türkei‐Gipfel am 18.3.2016 hat man 
sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die 
Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute 
nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der 
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr 
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

 
Zu Frage 13: 
Ja. 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte nach 
Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen wir ein flexibles und an der 
Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie 
berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll 
flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige 
Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. 
Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr 
Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

 
Die SPD‐Fraktion hat deshalb im November 2016 einen Gesetzentwurf vorgelegt. Kernpunkte sind eine jährlich 
flexible Einwanderungsquote, die Deutschlands Fachkräftebedarf berücksichtigt, und ein transparentes 
Punktesystem nach kanadischem Vorbild. Sie finden den Entwurf hier: 
http://www.spdfraktion.de/einwanderungsgesetz 

 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Konrad Kögler 
Büro Thomas Oppermann 
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Von: Lena Graser [mailto:lena.graser@tgd.de] 
Gesendet: Montag, 28. August 2017 15:11 
An: Oppermann Thomas Mitarbeiter 02 <thomas.oppermann.ma02@bundestag.de> 
Betreff: AW: Einladung zum Online‐Fragebogen // Wahlprüfsteine der Türkischen Gemeinde in Deutschland 

 
Sehr geehrter Herr Kögler, 

 
im Anhang schicke ich Ihnen das Word‐Dokument mit den Fragen. Diese Woche sitzen wir an der Auswertung – falls 
Sie bzw. Herr Oppermann bis Mittwoch die Fragen beantworten könnte (JA/NEIN/NEUTRAL, falls gewünscht mit 
Ausführungen), kann ich diese manuell im Umfragesystem einfügen. Das mache ich sehr gerne, allerdings muss das 
tatsächlich bis Mittwoch sein. Entschuldigen Sie bitte die Zeitknappheit. 

 
Bei Rückfragen können Sie mich gerne erreichen! 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Lena Graser 
Politische Referentin 

 
Türkische Gemeinde in Deutschland 
Obentrautstraße 72, 10963 Berlin 
Tel.: 030 – 21 96 80 84 
lena.graser@tgd.de 
www.tgd.de 

 
 
 
Von: Oppermann Thomas Mitarbeiter 02 [mailto:thomas.oppermann.ma02@bundestag.de] 
Gesendet: Montag, 28. August 2017 15:07 
An: lena.graser@tgd.de 
Betreff: AW: Einladung zum Online-Fragebogen // Wahlprüfsteine der Türkischen Gemeinde in Deutschland 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
falls Sie die Umfrage trotz abgelaufener Frist noch mal öffnen, nehmen wir gerne teil. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Konrad Kögler 
Büro Thomas Oppermann 

 
 
 

Von: Wahlprüfsteine TGD [mailto:wahlpruefsteine@tgd.de] 
Gesendet: Donnerstag, 20. Juli 2017 12:41 
An: Wahlprüfsteine TGD <wahlpruefsteine@tgd.de> 
Betreff: Einladung zum Online‐Fragebogen // Wahlprüfsteine der Türkischen Gemeinde in Deutschland 

Sehr geehrte Direktkandidatinnen und Direktkandidaten, 

am 24. September 2017 ist Bundestagswahl. Für diese Wahl sind 1,4 Mio. WählerInnen türkischer Herkunft und ca. 6 
Mio. Menschen mit Migrationsgeschichte wahlberechtigt. 

 
Unser Ziel als Türkische Gemeinde in Deutschland ist es, möglichst viele BürgerInnen mit türkischer bzw. anderer 
Migrationsgeschichte zum Wählen zu mobilisieren. Die Teilnahme an Wahlen ist ein zentrales demokratisches 
Grundrecht und eine Möglichkeit, ein Stück weit unsere Gesellschaft mitzugestalten. Dafür ist es unabdingbar zu 
wissen, wie Sie als BundestagskandidatIn zu migrations‐ und integrationspolitischen Themen stehen. 
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Wir möchten Ihre Einschätzungen zu Themenfeldern und gesellschaftlichen Schieflagen erfahren, die insbesondere 
Menschen mit eigener oder familiärer Migrationsgeschichte direkt betreffen: Dies schließt die Bereiche der 
politischen Teilhabe und Anti‐Diskriminierung genauso mit ein wie Bildung, Soziales, Bürgerrechte und Arbeitsmarkt. 

 
Wir laden Sie daher ein, Ihre politischen Positionen öffentlich und insbesondere migrantischen Communities 
zugänglich zu machen. 
Bitte nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit und folgen Sie dem Link zur Online‐Umfrage „Wahlprüfsteine der TGD zur 
Bundestagswahl 2017“: http://umfrage.tgd.de/index.php/964865?lang=de 

 
Die Ergebnisse werden Anfang September auf unserer Homepage www.tgd.de veröffentlicht und Wählerinnen und 
Wählern als Informationen zur Verfügung gestellt. 

 
Wir würden uns freuen, Ihre Antworten bis zum 15. August zu erhalten, damit uns genügend Zeit für die Bearbeitung 
bleibt. Sollten Sie Fragen zu den Wahlprüfsteinen haben, so wenden Sie sich bitte an unsere politische Referentin Lena 
Graser (lena.graser@tgd.de). 

 
Hoffend auf Ihre Teilnahme verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen 

Atila Karabörklü & Gökay Sofuoğlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland e.V. 
 
 
 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐ 
i.A. Lena Graser 
Politische Referentin 

 
Türkische Gemeinde in Deutschland 
Obentrautstraße 72, 10963 Berlin 
Tel.: 030 – 23 63 51 00 
lena.graser@tgd.de 
www.tgd.de 
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Mahmut Özdemir 
 
Antwort auf Frage 1: 
 
Ja. Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch 
in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung 
der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener 
Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 
Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. Für erfolgreiche Integration ist 
ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen 
Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist 
Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt 
auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an 
zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das 
schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
 
Antwort auf Frage 2: 
 
Ja. Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 
Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter 
Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle 
Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch 
das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste 
werden wir finanziell weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ 
ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen 
annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. 
Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und 
längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen 
und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut 
werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das 
Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen. 
 
Antwort auf Frage 3: 
 
Ja. In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Die SPD hat 
sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Bundesparteitag 
im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die SPD setzt 
sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen 
Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. 
Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der 



immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. Wir eröffnen 
deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, bessere Chancen 
denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in 
allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine 
Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation 
bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen 
Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über 
die Fortschritte in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung 
gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die 
interkulturelle Öffnung der Partei. 
 
Antwort auf Frage 4: 
 
Ja. Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat 
bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz 
vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an 
diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 
 
Antwort auf Frage 5: 
 
Ja. Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
 
Antwort auf Frage 6: 
 
Ja. Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses. Eine 
wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf 
antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen 
reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. Ob von weiteren 
Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSUUntersuchungsausschüssen noch 
neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung 
besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. Das Bundesamt für 
Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft 
funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits 
in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den VLeute-Einsatz im Bundesamt für 
Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz 
und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
geschaffen. 
 
Antwort auf Frage 7: 
 
Ja. Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass 
sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle 
Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die 
interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, 
Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. Wir wollen unseren 



Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, in die alle 
einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine Zwei-
Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei 
Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und 
abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 
 
Antwort auf Frage 8: 
 
Neutral. Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut 
bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht 
Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen 
altersgerecht abbildet. Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in 
Schulen weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an 
ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen 
Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine 
zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den 
Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. 
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene 
von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und 
Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der 
Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an 
Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der 
ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige 
Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. 
Die Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, 
einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, 
die z. T. im Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. 
Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine 
Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu 
einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. Der Bericht der unabhängigen 
Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen 
in der Pflicht. 
 
Antwort auf Frage 9: 
 
Ja. Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. 
Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir 
werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir 
mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr 
Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur 
Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre 
Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 



Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. Wir begrüßen, dass in allen 
frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil 
ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und 
zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese 
Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen 
berücksichtigt werden. 
 
Antwort auf Frage 10: 
 
Ja. Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür 
sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht 
sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung 
von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 
 
Antwort auf Frage 11: 
 
Ja. Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
Antwort auf Frage 12: 
 
Neutral. Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-
Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung 
verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 
vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es 
bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der 
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend 
aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die 
Visaliberalisierung umsetzen kann. 
 
Antwort auf Frage 13: 
 
Ja. Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen 
wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach 
kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, 
Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche 
Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte 
Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine 
Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für 
die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in 
Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen 
und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen 
Einwanderungsrecht schaffen. 
 
Antwort auf Frage 14: 
 
Ja. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir 
setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder 



ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip 
der Mehrstaatigkeit. 
 
Antwort auf Frage 15: 
 
Ja. Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des 
Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. In unserem 
Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der 
Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des 
öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire 
Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber 
unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 
 
Antwort auf Frage 16: 
 
Ja. Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und 
Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Die von der Antidiskriminierungstelle in dem 
Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind 
dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund 
der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern 
sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 
 



Markus Paschke 
 
Politische Teilhabe 
Frage 1: 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu 
nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsübernahme 
erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 
 
Antwort: 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang 
zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. 
Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und 
Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der 
Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener 
Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 
Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im 
Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in 
Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der 
Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an 
politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen 
Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – 
beispielsweise für dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
Frage 2: 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 
 
Antwort: 
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insgesamt 
deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 
Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter 
Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle 
Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch 
das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste 
werden wir finanziell weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ 
ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen 
annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. 
Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und 
längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen 
und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut 
werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das 
Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen. 
 
Frage 3: 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 



Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
 
Antwort: 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. 
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem 
Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei 
bekannt. Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für 
die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und 
Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, 
bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich 
verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder 
über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD 
Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle 
Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich 
informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die 
Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der Partei. 
 
Anti-Diskriminierung 
Frage 4: 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige 
Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem 
Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 
 
Antwort: 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat 
bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz 
vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an 
diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 
 
Frage 5: 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz 
zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen 
Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich 
gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
auf den staatlichen Bereich? 
 



Antwort: 
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
 
Frage 6: 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. 
Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
 
Antwort: 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses. 
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel 
auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen 
Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die 
erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu 
prüfen. 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-Leute-
Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für 
die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz geschaffen. 
 
Bildung & Soziales: 
Frage 7: 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 
 
Antwort: 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass 
sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle 
Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die 
interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, 
Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, 
in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine 
Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei 
Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und 
abzubauen. 



Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 
 
Frage 8: 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an 
Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten 
Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 
Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für 
Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
 
Antwort: 
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für lebendige 
Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut bezahlte 
Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht Schule 
gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen 
altersgerecht abbildet. 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen weiterentwickeln, 
denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen – 
auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das gemeinsame 
Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue 
Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern 
werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der 
Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und 
insbesondere Strategien dagegen mit ein. 
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene 
von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und 
Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der 
Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an 
Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende 
direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da 
Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 
schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft 
dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen 
aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen 
Stellen sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig 
entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung 
der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für 
die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des 
Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen 
in der Pflicht. 
 
Frage 9: 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 
 



Antwort: 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. Das 
heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben 
dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr 
Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr 
Engagement beim Lernen. 
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder 
sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre Besonderheiten. 
Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die 
Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren 
Erfahrungshorizont. 
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung 
selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das 
Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch 
tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden. 
 
Migration & Bürgerrechte 
Frage 10: 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe 
betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige 
und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung 
nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 
 
Antwort: 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür 
sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht 
sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung 
von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 
 
Frage 11: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil 
seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 
 
Antwort: 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
Frage 12: 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 
 
Antwort: 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die 
Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-
Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung 
verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 
vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es 



bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der 
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend 
aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die 
Visaliberalisierung umsetzen kann. 
 
Frage 13: 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, 
der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach 
– wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 
 
Antwort: 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen 
wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach 
kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, 
Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche 
Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte 
Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine 
Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für 
die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in 
Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen 
und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen 
Einwanderungsrecht schaffen. 
 
Frage 14: 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kulturen, 
Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert 
sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
 
Antwort: 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir 
setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip 
der Mehrstaatigkeit. 
 
Arbeitsmarkt 
Frage 15: 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie 
sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 
 
Antwort: 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des 
Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen 



und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit 
gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 
 
Frage 16: 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf 
Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im 
Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
 
Antwort: 
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und 
Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. 
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten 
Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus 
notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist dieser 
Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der 
Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend 
unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen 
ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Markus Paschke 
 



 
Antworten auf die Wahlprüfsteine der 
Türkischen Gemeinde in Deutschland anlässlich 
der Bundestagswahl 2017  

 
 

 
Politische Teilhabe 
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen Namen auch 
verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage der Werte unseres 
Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 
 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen  stärker 
fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, die die 
verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, 
miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren 
demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 
 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral  
 
Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen endlich klare 
und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im Öffentlichen 
Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den größten 
Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen 
nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer 
Selbstverpflichtungen zu, nicht aber gesetzlich festgelegten Quoten. 
 
 



Anti-Diskriminierung 
 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu erklärt und 
erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, jede Form von 
Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese zivilgesellschaftlichen 
Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und Anerkennung. Damit solche 
Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne bürokratischen Mehraufwand arbeiten 
können, wollen wir sie dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die 
nötigen finanziellen Grundlagen garantiert.  
 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls diskriminierungsrelevant 
sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im Bereich des Verwaltungsrechts. 
Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um 
öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie 
sie gerade im Bildungsbereich in Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche 
Eingriffsverwaltung, zum Beispiel im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 
 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen Abschlussbericht 
vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen beider NSU-Ausschüsse 
des Bundestages und für eine echte Zäsur beim Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem 
Sondervotum zum Abschlussbericht, worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch 
über den gemeinsamen Feststellungsteil hinausgehen. 
 



Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
 
Ja 
Nein 
Neutral X 
 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die Aufklärung ist 
für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir Einiges herausarbeiten, aber 
es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die aufgedeckten Missstände, z.B. zur 
Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum 
NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob 
dies am besten in einem weiteren Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen 
sollte. 
 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht auszutauschen, in 
seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel Rechtsextremismus hat sich längst 
erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft sind regelmäßig viel besser über die 
Entwicklungen informiert als das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. 
Wir fordern daher einen institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges 
Institut zum Schutz der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie 
Islamismus oder Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar 
begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell und 
strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr überführt werden. 
Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren Erkenntnissen als völlig 
ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und Bekämpfung  
rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 
 
 
Bildung & Soziales 
 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist 
notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft richten und 
die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur mit einer 
interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen mit 
unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen fortgebildet 
werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei der psychosozialen 
Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der Jugendarbeit mit Kindern die in dritter 
Generation in Deutschland leben.   
 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 



bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?   
 
Ja 
Nein 
Neutral X 
 
Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur modellhaft 
eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es dauert zu lange, bis 
sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen deutlich schneller handeln. 
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache 
bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach 
gestärkt werden?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in Wort und 
Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht anbieten. 
 
 
Migration & Bürgerrechte 
 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben?  
 
Ja X 
Nein 
Natural 
 
Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- und 
staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in grün 
mitregierten Bundesländern bewährt. 
 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der Menschen 
organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen mitmachen und sich 



beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem Wohnortprinzip regeln und nicht 
nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen an kommunalen Wahlen teilnehmen, die 
keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier 
leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir zusammenleben. 
 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan ab. 
Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland und die EU in 
engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese unterstützen. Bedrohten 
Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa helfen. 
 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf für ein 
Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche und 
schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein möglicher Spurwechsel 
zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu gewinnen. So können 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. 
Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen und die Arbeitsaufnahme in 
Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der Bildungsmigration zum Markenkern einer 
zeitgemäßen Einwanderungspolitik ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland 
studieren oder sich hier beruflich qualifizieren können. 
 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle Einbürgerungen, 
sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit ermöglicht. Wer in 
Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen legalen Aufenthaltstitel 
besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei Pässen entscheiden zu müssen, 
gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit aus dem Staatsangehörigkeitengesetz 
streichen.  
 



 
Arbeitsmarkt 
 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen bei 
Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. Bestehende Strukturen 
sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu 
anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des Projekts 
setzen wir uns dafür ein, dass das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere Verbreitung findet 
und auch in weiteren Unternehmen eingeführt wird. 
 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur in der 
Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich immer noch oft zu 
Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschrieben 
wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, den Anwendungsbereich auf staatliches Handeln 
erweitern und zur besseren Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber 
setzen wir auf die Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen 
mehr Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen. 
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Mitglied des Deutschen Bundestages 

 
Stv. Vorsitzende  
Ausschuss für Bildung, Forschung und  
Technikfolgenabschätzung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, 22.08.2017 WPS zur Bundestagswahl 

 

Dr. Simone Raatz, MdB Politische Teilhabe  

Platz der Republik 1  

 
 

11011 Berlin 
Frage 1: 

 

Büro: Paul-Löbe-Haus 
 

Raum: 7.435 Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und 
 

Telefon: +49 30 227-72455 wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu nutzen,  

Fax: +49 30 227-76455  

stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht  

simone.raatz@bundestag.de  

Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich.  

 
 

Wahlkreisbüro Freiberg: Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
 

Moritzstraße 16 Integrationsgesetz einsetzen? 
 

09599 Freiberg  
 

Telefon: +49 03731-7980980 Antwort:  

Fax: +49 03731-7980981  

Ja. Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen  

simone.raatz.ma02@bundestag.de  

durch gute Integration am gesellschaftlichen Leben  

 
 

Wahlkreisbüro Mittweida: teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft 
 

Tzschirnerstraße 2 getreten, das Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb 
 

09648 Mittweida erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und 
 

Telefon: +49 03727-9990820 Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit  

Fax: +49 03727-9990821  

Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in  

simone.raatz.ma02@bundestag.de  

Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere 
 

 
 

Wahlkreisbüro Döbeln: Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der 
 

Breite Straße 5 Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; 
 

04720 Döbeln Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit 
 

Telefon: +49 03431-7046877 arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle  

simone.raatz.ma02@bundestag.de  

Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen  

 
 

www.simone-raatz.de Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
 

www. facebook.com/simone.raatz Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen 
 

 haben. 
 

 Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement 
 

 unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im Sportverein, in 
 

 sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
  

eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist 
Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. 
Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben 
- auch an zivilgesellschaftlichen Engagement-möglichkeiten und an politischen 
Entscheidungsprozessen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen 
Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung des 
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Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf 
kommunaler Ebene. 
 
Frage 2:  
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 
 
Antwort:  
Ja. Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass 
dafür eine Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden.  
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von 
und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell 
weiter aufstocken.  
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen. 
 
Frage 3: 
 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen  
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten 
bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
 
Antwort: Ja.  
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess.  
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der 
Partei bekannt. Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen 
Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen 
zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und 
unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land zusammenleben, muss auch die 
SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben.  
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 



 
 
 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor 
Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die 
interkulturelle Öffnung der Partei. 
 
Anti-Diskriminierung 
 
Frage 4:  
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
 
Antwort:  
Ja. Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes 
für unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich 
für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung 
und verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 
 
Frage 5:  
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
 
Antwort:  
Ja. Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
 
Frage 6:  
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der 
Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? Sind Sie für einen 
erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? Sollte es Ihrer Meinung nach 
grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im 
Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
 
Antwort:  
Ja. Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungs-
ausschusses. 
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 



 
 
 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen.  
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen.  
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden 
wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 
 
Bildung & Soziales: 
 
Frage 7:  
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
 
Antwort:  
Ja. Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die 
SPD will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden.  
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel 
ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen.  
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 
 
Frage 8:  
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
 
Antwort:  
Neutral. Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 



 
 
 
 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. 
 
Neben der Bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, 
die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im 
Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 
schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann.  
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen 
wie auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind 
hier insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 
 
Frage 9:  
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 
 
Antwort:  
Ja. Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen.  
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. 
Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern.  
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 



 
 
 
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 
 
Migration & Bürgerrechte 
 
Frage 10:  
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 
 
Antwort:  
Ja. Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, 
dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu 
bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 
 
Frage 11:  
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 
 
Antwort:  
Ja. Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf 
dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
Frage 12:  
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 
 
Antwort:  
Neutral. Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt 
sind. Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. 
Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider 
bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische 
Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen 
zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 
 
Frage 13:  
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 



 
 
 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 
 
Antwort:  
Ja. Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem 
Einwanderungsgesetz wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften 
orientiertes Punktesystem nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche 
Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit 
berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann 
nach Deutschland  
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser 
Land kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an 
der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 
 
Frage 14:  
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
 
Antwort:  
Ja. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für 
Integration. Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in 
Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in 
Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht 
abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 
 
Arbeitsmarkt 
Frage 15:  
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 
 
Antwort:  
Ja. Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa 
aufgrund des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir 
setzen uns für anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren 
herzustellen.  
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 



 
 
 
Frage 16:  
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 
 
Antwort:  
Ja. Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern.  
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 



 
Martin Rabanus 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Türkische Gemeinde in Deutschland  
 
Frage 1:  
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsüber-
nahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einset-
zen?  
 
Antwort:  
Ja. Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zu-
gang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ab-
baut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und 
Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrations-
kurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von aus-
ländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich 
ein Studium abgeschlossen haben.  
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im 
Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorgani-
sationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft ver-
stehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - 
auch an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozes-
sen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. 
Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene.  
 
Frage 2:  
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nach-
barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen?  
 
Antwort:  
Ja. Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insge-
samt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche Engage-
mentstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kir-
chen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung 
des Engagements mitentscheiden.  
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und für Ge-
flüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter aufstocken.  
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige 
gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu 
einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe 
ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzu-
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bauen. Durch den direkten Austausch und das Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
lernen sich beide Seiten kennen und schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste 
können im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu 
Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm 
wollen wir ausbauen.  
 
Frage 3:  
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen  
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen 
Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
 
Antwort:  
Ja. In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusam-
mensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung der Ver-
waltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampag-
nen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess.  
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Bun-
desparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die 
SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das be-
deutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von 
ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In 
einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in 
unserem Land  
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben.  
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, 
bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich 
verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder 
über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen  
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD 
Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle Öff-
nung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich informiert 
und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauf-
tragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der Partei.  
 
Frage 4: Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unter-
stützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorüberge-
hendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)?  
 
Antwort:  
Ja. Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für un-
verzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für Demokratie 
und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und verlässliche Rah-
menbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat bereits im Au-
gust 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. 
Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem 
Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren.  
Frage 5:  
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Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Ge-
setz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwi-
schen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass 
sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
auf den staatlichen Bereich?  
 
Antwort:  
Ja. Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten.  
 
Frage 6:  
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfas-
sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Ver-
trauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden.  
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags? Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss 
im Bundestag?  
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
 
Antwort:  
Ja. Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses.  
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel 
auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen 
Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen.  
 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die 
erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu 
prüfen.  
 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und demo-
kratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir fortsetzen. 
Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-Leute-Einsatz im Bun-
desamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, 
den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz geschaffen.  
  
Frage 7:  
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in ver-
schiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maß-
nahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend 
und Familie voranzutreiben?  
 
Antwort:  
Ja. Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, Wohlfahrtsver-
bänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass sie sich migrati-
ons-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle Öffnung als Teil 
der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die interkulturelle Organisa-
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tions- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von 
Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die beste-
henden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Fami-
lienförderung auch tatsächlich eingehalten werden.  
 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversiche-
rung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. 
Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschan-
cen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und 
abzubauen.  
 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert Bürgerbeteili-
gung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So unterstützen wir 
lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt.  
 
Frage 8:  
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an 
Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten 
Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Be-
schwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für 
Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  
 
Antwort:  
Neutral. Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für leben-
dige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut be-
zahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht 
Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen 
altersgerecht abbildet.  
 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen weiterentwickeln, 
denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen – 
auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das gemeinsame 
Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwick-
lungen in der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden 
wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte 
schließt in unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
(ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen 
für Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Ziel-
stellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die 
Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, 
u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle.  
 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende 
direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da Be-
troffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer 
Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser Beratungsstellen für Be-
troffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus 
staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband Deutsch-
land (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von staat-
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lichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der 
Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lö-
sung beitragen kann.  
 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des 
Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommu-
nen in der Pflicht.  
 
Frage 9:  
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flä-
chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrspra-
chigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
 
Antwort:  
Ja. Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. 
Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir wer-
ben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr 
Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engage-
ment beim Lernen.  
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder 
sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern.  
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre Besonderheiten. 
Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die 
Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren 
Erfahrungshorizont.  
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung 
selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Ken-
nenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in 
den Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden.  
 
Frage 10:  
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe 
betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige 
und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung 
nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  
 
Antwort:  
Ja. Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür 
sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht sicher-
heitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung von 
Kompetenzen aus dem Innenministerium.  
 
Frage 11:  
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil 
seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einfüh-
rung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  
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Antwort:  
Ja. Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige Dritt-
staatsangehörige auf kommunaler Ebene.  
 
Frage 12:  
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisie-
ren?  
 
Antwort:  
Neutral Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem 
EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung 
verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 ver-
einbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen 
unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung 
der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von 
ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann.  
 
Frage 13:  
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeabkom-
men zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbil-
dung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in 
vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  
 
Antwort:  
Ja. Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter Ar-
beitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen wir 
ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach kanadischem 
Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter 
und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobange-
bot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das 
Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die 
Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festge-
legt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transpa-
rent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wol-
len wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr 
Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen.  
 
Frage 14:  
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kultu-
ren, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland einge-
wandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten ha-
ben dürfen?  
 
Antwort:  
Ja. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir 
setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder aus-
ländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder ausländischer 
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Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip der Mehr-
staatigkeit.  
 
Frage 15:  
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie 
sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenaus-
schreibungen ein?  
 
Antwort:  
Ja. Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des 
Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für anonymisier-
te Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen.  
 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusam-
mensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und 
faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber 
unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen.  
 
Frage 16:  
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungsstel-
le des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf 
Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unter-
stützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
 
Antwort:  
Ja. Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um Asyl-
bewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und Ausbildungsförderin-
strumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und Verwaltung sind dafür 
ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Jobcentern.  
 
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Um-
stände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus notwendi-
gen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess 
noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermitt-
lung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden 
werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 
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Politische Teilhabe 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  
Ja X 
Nein 
Neutral 
Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen 
Namen auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage 
der Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 
 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen?  
Ja X 
Nein 
Neutral 
Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit 
Flüchtlingsinitiativen  stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle 
Integrationsstruktur, die die verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des 
bürgerschaftlichen Engagements, miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste 
Bürgerschaft ist für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 
 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
Ja X 
Nein 
Neutral  
 
Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen 
endlich klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter 
sozialer Dienste, die ja zu den größten Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen 
und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne 
stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer Selbstverpflichtungen zu, nicht aber 
gesetzlich festgelegten Quoten. 
 
Anti-Diskriminierung 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem 
Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)?  
Ja x 
Nein 
Neutral 
Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu 
erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, 
jede Form von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese 
zivilgesellschaftlichen Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und 



Anerkennung. Damit solche Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne 
bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie dauerhaft mit einem 
Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen finanziellen Grundlagen 
garantiert.  
 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz 
zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen 
Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich 
gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
auf den staatlichen Bereich?  
Ja x 
Nein 
Neutral 
In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im 
Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen 
durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im Bildungsbereich in 
Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche Eingriffsverwaltung, zum Beispiel 
im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 
 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags?  
Ja X 
Nein 
Neutral 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur beim 
Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht, 
worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch über den gemeinsamen 
Feststellungsteil hinausgehen. 
 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
Ja 
Nein 
Neutral X 
Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die 
Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir 
Einiges herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die 
aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz 
und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und 
auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob dies am besten in einem weiteren 
Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen sollte. 
 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
Ja X 
Nein 
Neutral 



Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht 
auszutauschen, in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel 
Rechtsextremismus hat sich längst erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft 
sind regelmäßig viel besser über die Entwicklungen informiert als das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern daher einen 
institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges Institut zum Schutz 
der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie Islamismus oder 
Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar 
begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell 
und strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr 
überführt werden. Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren 
Erkenntnissen als völlig ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und 
Bekämpfung  rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 
 
Bildung & Soziales 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben?  
Ja X 
Nein 
Neutral 
Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft 
richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur 
mit einer interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen 
mit unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen 
fortgebildet werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei 
der psychosozialen Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der 
Jugendarbeit mit Kindern die in dritter Generation in Deutschland leben.   
 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an 
Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 
Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen 
für  Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?   
Ja 
Nein 
Neutral X 
Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur 
modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es 
dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen 
deutlich schneller handeln. 
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
Ja X 
Nein 
Neutral 
Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in 
Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht 
anbieten. 
 
Migration & Bürgerrechte 



Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe 
betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige 
und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung 
nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  
Ja X 
Nein 
Natural 
Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- 
und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in 
grün mitregierten Bundesländern bewährt. 
 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil 
seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  
Ja x 
Nein 
Neutral 
Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der 
Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen 
mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem 
Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen 
an kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren 
ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir 
zusammenleben. 
 
 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren?  
Ja X 
Nein 
Neutral 
Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan 
ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland 
und die EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese 
unterstützen. Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa 
helfen. 
 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  
Ja X 
Nein 
Neutral 
Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf 
für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein 
möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu 
gewinnen. So können Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender 
Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser 
anerkennen und die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den 
Bereich der Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik 
ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich hier 
beruflich qualifizieren können. 



 
 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen?  
Ja x 
Nein 
Neutral 
Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit 
ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen 
legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei 
Pässen entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit 
aus dem Staatsangehörigkeitengesetz streichen.  
 
Arbeitsmarkt 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie 
sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein?  
Ja x 
Nein 
Neutral 
Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen 
bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. 
Bestehende Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr 
begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des Projekts setzen wir uns dafür ein, dass 
das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere Verbreitung findet und auch in weiteren 
Unternehmen eingeführt wird 
 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
Ja x 
Nein 
Neutral 
Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur 
in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich 
immer noch oft zu Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes beschrieben wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, den 
Anwendungsbereich auf staatliches Handeln erweitern und zur besseren 
Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen wir auf die 
Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen. 
 
 



Zusätzliche Erklärungen zum Online-Fragebogen von Sönke Rix, Mitglied des Deutschen Bundestages 
 
 
 

Politische Teilhabe 

Frage 1: 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu 
nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsübernahme 
erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

 

Antwort: 
 

Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang 
zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. 
Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und 
Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der 
Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener 
Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 
Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. 

 

Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in derNachbarschaft, im 
Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in 
Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der 
Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an 
politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen 
Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein 
– beispielsweise für dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 
 
 

Frage 2: 
 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der 
Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 

 

Antwort: 
 

Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insgesamt 
deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 
Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter 
Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle 
Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch 
das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste 
werden wir finanziell weiter aufstocken. 

 
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige 
gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu 
einer  gelingenden  Integration  von  Flüchtlingen  leisten.  Denn  ein  persönlicher  Kontakt  auf 



Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige Beziehungen oder 
Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das Entdecken von 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen und profitieren 
voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. Gerade 
die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das Gefühl 
gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen. 

Frage 3: 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Antwort: 

In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. 

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem 
Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei 
bekannt. 

Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das 
bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von 
ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In 
einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung 
in unserem Land zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 

Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, 
bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich 
verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder 
über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete 
Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen 
eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien 
regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die 
weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere 
Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der Partei. 

Anti-Diskriminierung 

Frage 4: 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige 
Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme  mit (meist) vorübergehendem 
Modellcharakter.    Finden    Sie,    dass    demokratisches    Engagement    gegen    Rassismus    und 



Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: 

Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat 
bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz 
vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter 
an diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

Frage 5: 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz 
zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen 
Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich 
gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf 
den staatlichen Bereich? 

Antwort: 

Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

Frage 6: 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. 
Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz- 
Behörden brachten und bringen  institutionellen Rassismus zum  Vorschein. Das Vertrauen in  die 
deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 

Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses 
des Bundestags? 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Antwort: 

Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses. Eine 
wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf 
antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen 
reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. 

Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei 
NSUUntersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die 



erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig 
zu prüfen. 

 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den VLeute- 
Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für 
die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 

 
 
 

Bildung & Soziales: 

Frage 7: 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind.  Finden  Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung  in den  Bereichen  Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Antwort: 

 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass 
sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle 
Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die 
interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits- 
, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. Wir 
wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, in 
die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine 
Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei 
Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und 
abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement.  So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

 
 
 

Frage 8: 
 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an 
Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten 
Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 
Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für 
Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 

Antwort: 
 

Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für lebendige 
Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut bezahlte 
Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht Schule 



gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen 
altersgerecht abbildet. 

 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen weiterentwickeln, 
denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen – 
auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das gemeinsame 
Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue 
Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und 
Ländern werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den Themenblock 
Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. 

 

Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene 
von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und 
Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der 
Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an 
Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der 
ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige 
Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. 
Die Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 

 

Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen 
von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die 
Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen 
zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 

 

Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit 
des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht- 
staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und 
Kommunen in der Pflicht. 

 
 
 

Frage 9: 
 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache  bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
Antwort: 

 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. Das 
heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben 
dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr 
Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr 
Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur 
Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre 



Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. Wir begrüßen, dass in allen 
frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil 
ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und 
zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese 
Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen 
berücksichtigt werden. 

 
 
 

Migration & Bürgerrechte 

Frage 10: 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe 
betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige 
und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung 
nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
Antwort: 

 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür 
sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht 
sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung 
von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

 
 
 

Frage 11: 
 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil 
seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 

Antwort: 
 

Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 
 
 

Frage 12: 
 

Türkische Staatsbürger*innen  benötigen  für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

 
Antwort: 

 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die 
Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU- 
Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung 



verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 
vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es 
bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der 
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend 
aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die 
Visaliberalisierung umsetzen kann. 

 
 
 

Frage 13: 
 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, 
der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach 
– wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

 
Antwort: 

 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen 
wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach 
kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, 
Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche 
Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte 
Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine 
Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für 
die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in 
Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen 
und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen 
Einwanderungsrecht schaffen. 

 
 
 

Frage 14: 
 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kulturen, 
Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert 
sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Antwort: 

 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir 
setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 

 

Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip 
der Mehrstaatigkeit. 



Arbeitsmarkt 

Frage 15: 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie 
sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: 

Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des 
Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. In unserem 
Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der 
Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des 
öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire 
Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch  die  Offenheit gegenüber 
unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

Frage 16: 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf 
Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im 
Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Antwort: 

Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und 
Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Die von der Antidiskriminierungstelle in dem 
Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind 
dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch 
Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. 
Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 



Petra Rode-Bosse 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Petra Rode-Bosse, MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

An die Türkische Gemeinde in 
Deutschland 

Ausführliche Antworten auf die 
Wahlprüfsteine der TGD zur 
Bundestagswahl 2017 

Sehr geehrter Herr Karabörklu, 
sehr geehrter Herr Sofuoglu, 

 

Büro Berlin  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin  
Telefon: +49 30 227-73822  
Fax: +49 30 227-76260  
petra.rode-bosse@bundestag.de 

Berlin, 18. August 2017 

anbei übersende ich Ihnen meine ausführliche Antworten auf die Wahlprüfsteine der TGD zur 
Bundestagswahl 2017. 

Mit freundlichen Grüßen  

Petra Rode-Bosse, MdB 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Politische Teilhabe 

Frage 1:  
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  
Antwort:  
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; 
Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; 
Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 



Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. Für erfolgreiche Integration 
ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen 
Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist 
Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe 
heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an 
zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. 
Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. 
Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für 
dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
 
 
 
Frage 2:  
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen?  
Antwort:  
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 
Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann  
auch die Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über 
den Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 
 
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und für 
Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken.  
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir 
ausbauen. 
 
Frage 3:  
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Antwort:  
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären 



Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes 
niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die 
Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire 
Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess.  
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem 
Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei 
bekannt. Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen 
Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu 
geben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Religion und Weltanschauung in unserem Land 

 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. Wir 
eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, 
bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich 
verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der 
Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 

 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD 
Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle 
Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich 
informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die 
Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der Partei. 
 
 
 
 
Anti-Diskriminierung 

 
Frage 4:  
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
Antwort:  
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren 
blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu 
intensivieren und zu stabilisieren. 



Frage 5:  
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus  
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den 
staatlichen Bereich?  
Antwort:  
Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
 

 
Frage 6:  
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. 
Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt 
werden.  
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
Antwort:  
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses. 
 
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden  
besonders sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende 
Einstellungen in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten 
Programmen unterstützen.  
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die 
erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen.  
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 

 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-Leute-
Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen 
für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 
 
Bildung & Soziales: 

 
Frage 7: 



Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben?  
Antwort:  
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD 
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker 
gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für 
gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch 
tatsächlich eingehalten werden. 

Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, 
ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. 

Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert  
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

Frage 8:  
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- 
oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Antwort:  
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für lebendige 
Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut 
bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich 
braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von 
Lebensmodellen altersgerecht abbildet.  
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und 



Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den Themenblock 
Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein.  
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, 
die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im 
Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen 
werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. 
diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser 
Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen 
aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen 
kommunalen Stellen sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, 
die z. T. im Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. 
Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. 
Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent 
ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 
 
 
 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 
 
Frage 9:  
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur  
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
Antwort:  
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. 
 
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 



Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung 
selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das 
Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und 
auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden. 
 
 
 
Migration & Bürgerrechte 

 
Frage 10:  
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations-und Integrationspolitik schwierig. 
 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben?  
Antwort:  
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass 
Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf 
es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 
 
 
 
Frage 11:  
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie 
für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
Antwort:  
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
Frage 12:  
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden 
verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –
bürger zu liberalisieren?  
Antwort:  
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und 



insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher 
weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit 
die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 
 
Frage 13:  
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

 
Antwort:  
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach 
kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, 
Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche 
Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 

 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl 
für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, 
nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir 
perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr 
Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 
 
 
 
Frage 14:  
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  
Antwort:  
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir 
setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem 
Prinzip der Mehrstaatigkeit. 
 
Arbeitsmarkt 

 
Frage 15:  
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. 
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren 
bei Stellenausschreibungen ein?  
Antwort: 



Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes  
niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen 
Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 
 
 
 
Frage 16:  
In  einem  Ende  Juni  2017  veröffentlichte  Bericht  an  den  Bundestag  weist  die  
Antidiskriminierungsstelle  des  Bundes  auf  diskriminierende  Strukturen  in  der  
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den  
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete  
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der  
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
Antwort:  
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung 
und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. 
 
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten 
Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus 
notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist 
dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in 
der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen 
umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft 
ausgeschlossen ist. 



Frage 1 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang 
zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. 
Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und 
Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der 
Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener 
Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 
Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. Für erfolgreiche Integration ist 
ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen 
Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist 
Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt 
auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an 
zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das 
schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 2 
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insgesamt 
deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 
Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter 
Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle 
Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch 
das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste 
werden wir finanziell weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ 
ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen 
annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. 
Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und 
längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen 
und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut 
werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das 
Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen. 

Frage 3 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Die SPD hat 
sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Bundesparteitag 
im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die SPD setzt 
sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen 
Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. 
Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der 
immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. Wir eröffnen 
deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, bessere Chancen 
denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in 
allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine 
Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation 



bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen 
Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über 
die Fortschritte in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung 
gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die 
interkulturelle Öffnung der Partei. 
 
Frage 4 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat 
bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz 
vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an 
diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 
 
Frage 5 
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
 
Frage 6 a/b/c 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses. Eine 
wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf 
antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen 
reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen.  
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die 
erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu 
prüfen.  
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-Leute-
Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für 
die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz geschaffen. 
 
Frage 7 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass 
sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle 
Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die 
interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, 
Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. Wir wollen unseren 
Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, in die alle 
einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine Zwei-
Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei 
Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und 
abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 
 
Frage 8 



Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für lebendige 
Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut bezahlte 
Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht Schule 
gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen 
altersgerecht abbildet. Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in 
Schulen weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an 
ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen 
Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine 
zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den 
Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. Neben der 
bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz an 
Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung in 
Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden 
Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von 
Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt 
dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, 
dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen 
bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser 
Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. 
Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen 
sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig 
entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung 
der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für 
die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. Der Bericht der unabhängigen 
Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen 
in der Pflicht. 

Frage 9 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. Das 
heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben 
dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr 
Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr 
Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur 
Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre 
Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. Wir begrüßen, dass in allen 
frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil 
ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und 
zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese 
Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen 
berücksichtigt werden. 

Frage 10 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür 



sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht 
sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung 
von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

Frage 11 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 12 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die 
Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-
Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung 
verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 
vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es 
bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der 
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend 
aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die 
Visaliberalisierung umsetzen kann. 

Frage 13 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen 
wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach 
kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, 
Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche 
Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte 
Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine 
Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für 
die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in 
Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen 
und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen 
Einwanderungsrecht schaffen. 

Frage 14 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir 
setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip 
der Mehrstaatigkeit. 

Frage 15 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des 
Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. In unserem 
Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der 
Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des 
öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire 
Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber 
unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 
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Frage 1: 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu 

nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsübernahme 

erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  

Antwort: 

Ja. 

Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang zum 

Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. 

Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und 

Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der 

Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener 

Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 

Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 

Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben.  

Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im 

Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in 

Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der 

Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und 

gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen 

Entscheidungsprozessen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen 

teilnehmen zu können. Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – 

beispielsweise für dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 Frage 2: 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der 

Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 

Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 

Organisationen?  

Antwort: 

Ja. 

Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insgesamt 

deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 

Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter 

Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle 

Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch 

das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste 

werden wir finanziell weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ 

ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen 

annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. 

Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 

Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das Entdecken von 
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Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen und profitieren 

voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. Gerade die 

freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher 

Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen. 

Frage 3: 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 

öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 

Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Antwort: 

Ja. 

In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass 

sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung 

des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch 

die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire 

Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess.  

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem 

Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. 

Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das 

bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer 

Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, 

in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem 

Land zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben.  

Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, 

bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich 

verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über 

eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen  

Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD-

Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle 

Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich informiert 

und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die 

Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der Partei. 

Frage 4: 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige 

Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem 

Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 

Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 

Demokratiefördergesetzes)?  

Antwort: 
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Ja.  

Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 

unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 

Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und verlässliche 

Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat bereits im 

August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. 

Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem 

Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

 

Frage 5:  

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz 

zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen 

Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich 

gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 

Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf 

den staatlichen Bereich?  

Antwort:  

Ja.  

Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken 

sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

 

Frage 6:  

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. 

Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-

Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die 

deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die 

konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? Sollte es Ihrer Meinung nach 

grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das 

Einsetzen von V-Leuten?  

Antwort:  

Ja.  

Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses.  

Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf 

antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen 

reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen.  

Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-

Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die 

erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu 

prüfen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
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demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 

fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-Leute-Einsatz 

im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für die 

Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz geschaffen. 

 

Frage 7:  

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 

verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 

Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 

Jugend und Familie voranzutreiben?  

Antwort:  

Ja.  

Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 

Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass sie 

sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle 

Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die 

interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen 

und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür 

einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, 

Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. Wir wollen unseren 

Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen 

und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin 

soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, 

Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. Zudem werden wir 

das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert Bürgerbeteiligung, das 

zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So unterstützen wir lebendige 

Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. Ich bin Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt im 

Ennepe-Ruhr-Kreis: Wir arbeiten seit Jahren an und mit IKÖ z. B. im Bereich Kindergarten und Pflege.  

 

Frage 8:  

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an 

Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten 

Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 

Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für 

Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  

Antwort:  

Neutral.  

Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für lebendige 

Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut bezahlte 

Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht Schule gutes 
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Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen altersgerecht 

abbildet.  

Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen weiterentwickeln, 

denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen – auf 

die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen 

von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in 

der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir 

deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte 

schließt in unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 

Strategien dagegen mit ein. Neben der zentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es 

ein ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene 

von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und 

Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der 

Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an 

Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle.  

Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende 

direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da 

Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer 

Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser Beratungsstellen für 

Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit 

aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 

zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 

Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von 

staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte 

der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden 

Lösung beitragen kann.  

Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des 

Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 

Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen 

in der Pflicht. 

 

Frage 9:  

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 

Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 

flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 

Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Antwort:  

Ja.  

Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. Das 

heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben 

dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr 

Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr 

Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur 
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Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre 

Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 

Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 

Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 

hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen 

Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. 

auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch 

explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 

Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden. 

 

Frage 10:  

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe 

betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige 

und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung 

nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  

Antwort:  

Ja.  

Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir wollen 

dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür sollte an 

ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht 

sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung 

von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

 

Frage 11:  

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil 

seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 

hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 

Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  

Antwort:  

Ja.  

Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 

Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene.  

 

Frage 12:  

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 

Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 

Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu liberalisieren?  

Antwort:  

Neutral  
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Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die 

Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-

Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung 

verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 

vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen 

unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der 

Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr 

eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

 

Frage 13:  

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 

Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, 

der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach 

– wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  

Antwort:  

Ja.  

Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 

Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen wir 

ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach kanadischem 

Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter 

und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und ein 

Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über 

das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die 

Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt 

werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 

dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir 

perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr 

Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

 

Frage 14:  

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kulturen, 

Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert 

sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Antwort:  

Ja.  

Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir 

setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder 

ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder ausländischer 

Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip der 

Mehrstaatigkeit. 
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Frage 15: 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 

Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie 

sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 

Stellenausschreibungen ein?  

Antwort: 

Ja. 

Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des 

Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für anonymisierte 

Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen.  

In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass 

sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung 

des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire 

Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber 

unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

Frage 16: 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf 

Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 

unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im 

Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Antwort: 

Ja. 

Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 

Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 

Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für  

Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern.  

Die von der Antidiskriminierungsstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten 

Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus 

notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist dieser 

Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der 

Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend 

unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen 

ist. 



Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und 
Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Die von der Antidiskriminierungsstelle in dem 
Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind 
dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund 
der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern 
sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 
 



ich habe Ihre Wahlprüfsteine ausgefüllt und möchte die von Ihnen genannte 
Mölichkeit wahrnehmen zusätzliche Erläuterungen mitzuschicken: 

Zu den Quoten in den Bundesbehörden: 
Wir als Partei Bündnis 90/Die Grünen machen ja ständig gute Erfahrungen mit 
der Frauenquote. Diese führt zu einer höheren Repräsentanz auf der äußeren 
Seite, aber gerade auch im Hintergrund zu einer anderen Kultur gegenüber 
geschlechtsspezifischen Benachteiligungen. Deswegen stehe ich Quoten 
grundsätzlich positiv gegenüber. Als ersten Schritt könnte es hier zu 
überprüfbaren Selbstverpflichtungen kommen, die die gesellschaftliche Debatte 
anregen - sowohl bei der Höhe der Quote zum Zeitraum der Festlegung, als auch 
die Zielerreichung zum Zeitpunkt der Überprüfung. 

Zur Demokratieförderung: 
Dass sich Vereine, die sich für Toleranz, Demokratie und gegen Fremdenhass 
einsetzen, immer nur auf temporäre Finanzierungen verlassen können, halte ich 
für einen der größten Fehler überhaupt. Ein stetige Förderung dieser Aktivitäten 
ist mir eines der wichtigsten Anliegen überhaupt! 

Zu den Fragen bezüglich des NSU: 
Ich finde es manchmal frustrierend, wie wenig in der Allgemeinheit angekommen 
ist, was dort alles schief gelaufen ist! Hier gilt es noch ganz viel aufzuklären und 
Konsequenzen zu ziehen. 

Zum V-Leute-Wesen: 
Ich lehne den Einsatz von V-Leuten grundsätzlich ab. Zum Einen weil dafür ja 
keine Leute in die Szene eingeschleust, sondern überzeugte Täter*innen aus der 
betreffenden Szene angeworben werden. Allein das halte ich für moralisch 
verwerflich. Es folgt, dass im Anschluss Straftaten der V-Leute gedeckt werden 
und dass die Bezahlung der V-Leute zur Finanzierung der betreffenden Szenen 
beiträgt. Deshalb kann es für mich auch keine guten und schlechten V-Leute 
geben, sondern die Probleme sind im V-Leute-Wesen systemimmanent. 

Zur Zweisprachigkeit: 
Mein Bruder und einer meiner Cousins sind jeweils mit polnischen Frauen 
verheiratet und haben Kinder, die sie zweisprachig erziehen. Hier erlebe ich den 
Bedarf, den sie mit Ihren Fragen ansprechen sehr nahe und dass noch viel nötig 
ist, um diesen Bedarf zu entsprechen. 

Zum Wahlrecht: 
Ich bin grundsätzlich dafür, dass Menschen dort wählen, wo sie wohnen. Ich bin 
z.B. auch dagegen dass Deutsche, die dauerhaft im Ausland wohnen, an Wahlen
in Deutschland teilnehmen. 

Zur mehrfachen Staatsbürgerschaft: 
Ich bin durchaus für die Möglichkeit der mehrfachen Staatsbürgerschaft. Gerade 
Kinder von Eltern mit unterschiedlichen Staatsbürgerschaften, sollten die der 
Eltern annehmen können. Oder auch Eltern die einem anderen Land geboren 
werden, als jenes der Staatsbürgerschaft der Eltern. Allerdings möchte ich dazu 
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sagen, dass ich zwar für die Möglichkeit bin, aber es nicht erstrebenswert finde, 
dies über viele Generationen weiter zu geben. Deshalb bin ich bei den 
Folgegenerationen nicht für einen Automatismus, sondern für eine Antragspflicht. 
Gestellten Anträgen muss dann entsprochen werden. Wer keinen Antrag stellt, 
bekommt dann nur die Staatsbürgerschaft des Landes, in dem er/sie geboren ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
Clemens Rostock 

Am 07.08.2017 um 12:54 schrieb Wahlprüfsteine TGD: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

- Wer bereits an dem Fragebogen teilgenommen hat: ganz herzlichen Dank (auch 
für die zusätzlichen Erläuterungen, die uns erreicht haben) und bitte ignorieren Sie 
diese Erinnerung - 

noch eine gute Woche haben Sie die Gelegenheit, an der Online-Umfrage 
„Wahlprüfsteine der TGD zur Bundestagswahl 2017“ teilzunehmen! Hier noch 
einmal der Link zur Umfrage: http://umfrage.tgd.de/index.php/964865?lang=de . 
Zusätzliche Erläuterungen können Sie gerne an diese E-Mail-Adresse schicken; 
diese werden bei der Auswertung und Online-Veröffentlichung der Ergebnisse mit 
berücksichtigt. 

Eine erste öffentliche Resonanz erhielt das Wahlprüfsteinprojekt am Wochenende: 
http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Tuerkische-Gemeinde-prueft- 
Bundestagskandidaten;art19070,3892702 
http://www.zeit.de/news/2017-08/06/deutschland -tuerkische-gemeinde -legt- 
wahlpruefstein-fuer-bundestagswahl-vor-06134603 http://www.moz.de/artikel  
-ansicht/dg/0/1/1594387 

An dieser Stelle eine abschließende Bemerkung: Zahlreiche 
Wahlkreiskandidat*innen haben bereits teilgenommen, insbesondere bei den 
„großen“ Parteien ist die Beteiligung allerdings noch ausbaufähig… Wir weisen 
darauf hin, dass wir bewusst einerseits die Direktkandidatinnen und –kandidaten 
der einzelnen Wahlkreise anschreiben und andererseits gesondert die 
Parteivorstände. Dadurch möchten wir dem Zweistimmen-Wahlsystem gerecht 
werden und der lokalen Ebene und den individuellen Einstellungen der 
Kandidat*innen Raum geben. Die Positionen zu integrations- und 
migrationspolitischen Themen sind ja innerhalb Ihrer Parteien sehr vielfältig, dies 
kann für die Wählerinnen und Wähler sehr relevant sein. 

Hoffend auf Ihre Teilnahme verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, 

i.A. Lena Graser
Politische Referentin 
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Politische Teilhabe 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu 
nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsübernahme 
erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

JA 

Wir Grüne plädieren für ein Einwanderungsgesetz und ein Integrationsgesetz, das diesen Namen 
auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage der Werte 
unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen?  

JA 

Wir Grüne wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen 
stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, welche 
die verschiedenen Bereiche der Integration einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements 
miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren 
demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

JA 

Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen endlich klare 
und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im Öffentlichen 
Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den größten 
Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen 
nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer 
Selbstverpflichtungen zu, nicht aber gesetzlich festgelegten Quoten. 



Anti-Diskriminierung 

 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige 
Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem 
Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)?  

JA 

Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu erklärt 
und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, 
Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese zivilgesellschaftlichen 
Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und Anerkennung. Damit solche 
Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne bürokratischen Mehraufwand arbeiten 
können, wollen wir Grüne sie dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen 
verlässlich die nötigen finanziellen Grundlagen garantiert. 

 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz 
zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen 
Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert – obwohl Studien belegen, dass sich 
gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
auf den staatlichen Bereich?  

JA 

In der Tat kann staatliches Handeln in der Praxis ebenfalls diskriminierungsrelevant sein. Das belegen 
empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir 
Grüne, den Anwendungsbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich-
rechtliche Leistungsgewährungen (durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie 
gerade im Bildungsbereich in Deutschland üblich sind) zu erweitern. Auch die staatliche 
Eingriffsverwaltung, zum Beispiel im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 

 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. 
Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags?  

JA 



Der zweite NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen Abschlussbericht 
vorgestellt. Wir Grüne stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen beider NSU-
Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur beim Verfassungsschutz. Das fordern wir auch 
in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht, in dem wir in unseren Bewertungen und 
Schlussfolgerungen noch über den gemeinsamen Feststellungsteil hinausgehen. 

 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

NEUTRAL 

Der zweite NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die Aufklärung 
ist für uns Grüne noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir Einiges 
herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die aufgedeckten 
Missstände, beispielsweise zur Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz und zu den 
Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und auf Aufarbeitung zu 
drängen. Es muss sich allerdings zeigen, ob dies am besten in einem weiteren 
Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen sollte. 

 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  

JA 

Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten (sogenannten) Gefährdern, 
einem unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht auszutauschen, 
in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel Rechtsextremismus hat sich längst 
erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft sind regelmäßig viel besser über die 
Entwicklungen informiert als das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. 
Wir fordern daher einen institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges 
Institut zum Schutz der Verfassung demokratie- und menschenfeindliche Bestrebungen wie 
Islamismus oder Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar 
begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell und 
strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr überführt werden. 
Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren Erkenntnissen als völlig 
ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und Bekämpfung  
rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 

  



Bildung und Soziales 

 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben?  

JA 

Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft richten und 
die Bedürfnisse aller Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur mit einer interkulturellen Öffnung 
aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnung von Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen 
erzeugt auch Spannungen. Fachkräfte müssen deshalb fortgebildet werden und in der Lage sein, mit 
kultureller Vielfalt richtig umzugehen – sei es bei der psychosozialen Versorgung von 
neuankommenden Flüchtlingen oder bei der Jugendarbeit mit Kindern, die in dritter Generation in 
Deutschland leben.   

 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
beispielsweise an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommt, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?   

NEUTRAL 

Wir Grüne teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur 
modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument, um dem 
entgegenzutreten – denn unter anderem dauert es viel zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier 
müssen Länder und Kommunen deutlich schneller handeln. 

 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

JA 

Kinder und Jugendliche sollten auch ihre Familiensprache in Wort und Schrift beherrschen. Wir 
Grüne setzen uns deshalb dafür ein, dass Schulen hier nach Möglichkeit den passenden Unterricht 
anbieten. 

  



Migration und Bürgerrechte 

 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe 
betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige 
und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung 
nach ein eigenständiges Ministerium für Migration und Partizipation geben?  

JA 

Wir Grüne wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations- und flüchtlingspolitischen 
Abteilungen mit den integrationspolitischen und staatsangehörigkeitsrechtlichen Arbeitsbereichen 
zusammengefasst werden. Das hat sich in grün-mitregierten Bundesländern bewährt. 

 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil 
seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  

JA 

Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der Menschen 
organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass sich mehr Menschen beteiligen 
dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem Wohnortprinzip regeln und nicht nach 
der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen an kommunalen Wahlen teilnehmen, die 
keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier 
leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir zusammenleben. 

 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu liberalisieren?  

JA 

Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan ab. 
Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft müssen Deutschland und die EU 
in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese unterstützen. Bedrohten 
Oppositionellen wollen wir Grüne mit der Erteilung von humanitären Visa helfen. 

 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, 
der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach 
– wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  



JA 

Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir Grüne den Entwurf für 
ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir darin ein Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein möglicher 
Spurwechsel zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu gewinnen. So können 
Asylbewerber*innen bei entsprechender Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. Das entlastet 
dann auch das Asylsystem. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen und die 
Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der Bildungsmigration zum 
Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik ausbauen, damit Menschen einfacher als 
bisher in Deutschland studieren oder sich hier beruflich qualifizieren können. 

 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kulturen, 
Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert 
sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

JA 

Wir Grüne setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit ermöglicht. 
Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen legalen 
Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei Pässen entscheiden 
zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit aus dem 
Staatsangehörigkeitengesetz streichen. 

  



Arbeitsmarkt 

 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie 
sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein?  

JA 

Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen bei 
Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist leider eine andere. Bestehende Strukturen 
sind verfestigt. Darum haben wir Grüne das Modellprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
zu anonymisierten Bewerbungsverfahren ausdrücklich begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse 
des Projekts setzen wir uns dafür ein, dass das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere 
Verbreitung findet und auch in Unternehmen eingeführt wird. 

 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf 
Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im 
Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

JA 

Niemand darf wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur in der 
Verfassung verankert, sondern für den Bereich „Beschäftigung und Beruf“ auch im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es häufig aber immer noch zu 
Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschrieben. 
Wir Grüne wollen das AGG daher effektiver gestalten, den Anwendungsbereich auf staatliches 
Handeln erweitern und zur besseren Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor 
allem aber setzen wir auf die Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. 
Wir brauchen mehr Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen. 



 Politische Teilhabe  

Frage 1:  

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  

Antwort:  

Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und 
Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich 
ein Studium abgeschlossen haben.  

Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen 
sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene.  

Frage 2:  

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen?  

Antwort:  

Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine  



Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden.  

Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und 
für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken.  

Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen.  

Frage 3:  

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen  

Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Antwort:  

In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess.  

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der 
Partei bekannt. Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und 
solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, 
gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches 
Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land  

zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben.  

Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen  

Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 



übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei.  

Anti-Diskriminierung  

Frage 4:  

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische  



Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  

Antwort:  

Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren.  

Frage 5:  

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  

Antwort:  

Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten.  

Frage 6:  

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden.  

Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  

Antwort:  

Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses.  

Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen.  



Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen.  

Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen.  



Bildung & Soziales:  

Frage 7:  

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  

Antwort:  

Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD 
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden.  

Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist 
es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen.  

Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt.  

Frage 8:  

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  

Antwort:  

Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet.  

Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 



unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein.  

Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen 
herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. 
Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle.  

Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung  



schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann.  

Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht.  

Frage 9:  

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden?  

Antwort:  

Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen.  

Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern.  

Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont.  

Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden.  

Migration & Bürgerrechte  

Frage 10:  

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben?  



Antwort:  

Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, 
dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. 
Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium.  



Frage 11:  

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige?  

Antwort:  

Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene.  

Frage 12:  

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren?  

Antwort:  

Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann.  

Frage 13:  

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben?  

Antwort:  

Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen.  



Frage 14:  

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  



Antwort:  

Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu 
dem Prinzip der Mehrstaatigkeit.  

Arbeitsmarkt  

Frage 15:  

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  

Antwort:  

Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen.  

In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen.  

Frage 16:  

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern?  

Antwort:  

Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern.  

Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht 
auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund 
der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch 
Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend 



unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft 
ausgeschlossen ist. 

 



 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares Integrations- 
programm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in unterschiedli- 
chen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler und 
geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung von Men- 
schen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 

 
 
 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nach- 
barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

 
Ja. 

 
 
 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Nein. 

 
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik 
und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen 
zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt. 

 
 
 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich- 
keit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehen- 
dem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Men- 
schenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines De- 
mokratiefördergesetzes)? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. Unsere Re- 
publik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an Wahlen 
Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir ehren- 
amtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche Grundlage 
dafür nicht für zwingend notwendig. 

 
 
 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Ge- 
setz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwi- 
schen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 



dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell veran- 
kerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetz- 
gebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Neutral. 

 
 
 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfas- 
sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Ver- 
trauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Un- 
terstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 

 
Ja. 

 
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie Demokraten 
uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des Untersu- 
chungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der nächsten 
Legislaturperiode einsetzen. 

 
 
 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
 

Neutral. 
 

Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag vertretenen Par- 
teien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt 
haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel stre- 
ben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch Zeit- 
ablauf wollen wir nicht zulassen. 

 
 
 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 
Ja. 

 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen 
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine 
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine funktionie- 
rende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) Standards beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten 
und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen 
sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden. 

 
 
 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Neutral. 



Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und Sozialpo- 
litik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt profitieren. 

 
 
 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landes- 
weite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde- 
stellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen jegliche Ver- 
suche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter 
oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Instituti- 
onen und formalisierte Prozesse. 

 
 
 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flä- 
chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehr- 
sprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. 
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenange- 
bot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten ver- 
stärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Mög- 
lichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unse- 
rem Land. 

 
 
 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf- 
gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
Nein. 

 
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern 
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 

 
 
 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum 
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nach- 
barn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
Nein. 



Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisie- 
ren? 

 
Neutral. 

 
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der von 
uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte 
Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer ge- 
meinsamen und realistischen Agenda sein. 

 
 
 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeab- 
kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der 
Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – 
wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

 
Ja. 

 
 
 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kul- 
turen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland ein- 
gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen? 

 
Ja. 

 
Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden 
können, allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz 
zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer außerhalb der Europäi- 
schen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. Deutsche, welche aus rechtlichen 
Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen können, müssen ihre deutsche Staatsbürger- 
schaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu re- 
gistrieren. 

 
 
 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen 
Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellen- 
ausschreibungen ein? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt voranbrin- 
gen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse bewusst. 
So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. Anonymisierte Be- 
werbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im ersten Schritt eines Be- 
werbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Un- 
ternehmen die Einführung eines anonymen Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere 
eine damit verursachte Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels 
hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen 
bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 



In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs- 
stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug 
auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Be- 
reich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
Ja. 

 
 

Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfältige 
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf indivi- 
duellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen 
für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der Wertschätzung und des Res- 
pekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen 
die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation 
von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall nied- 
rigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen 
hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 



Politische Teilhabe 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das 
Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen 
Namen auch verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage 
der Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der 
Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle 
Unterstützung migrantischer Organisationen?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen  
stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, 
die die verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen 
Engagements, miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das 
Funktionieren demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 

 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in 
politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv 
unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Ja X 

Nein 

Neutral  

 

Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen 
endlich klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit 



Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter 
sozialer Dienste, die ja zu den größten Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen 
und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne 
stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer Selbstverpflichtungen zu, nicht aber 
gesetzlich festgelegten Quoten. 

 

Anti-Diskriminierung 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine 
friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in 
Form eines Demokratiefördergesetzes)?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu 
erklärt und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, 
jede Form von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese 
zivilgesellschaftlichen Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und 
Anerkennung. Damit solche Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne 
bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie dauerhaft mit einem 
Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die nötigen finanziellen Grundlagen 
garantiert.  

 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf 
den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und 
Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls 
diskriminierungsrelevant sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im 



Bereich des Verwaltungsrechts. Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen 
durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im Bildungsbereich in 
Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche Eingriffsverwaltung, zum Beispiel 
im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die 
türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung 
der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen 
Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen 
Abschlussbericht vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
beider NSU-Ausschüsse des Bundestages und für eine echte Zäsur beim 
Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht, 
worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch über den gemeinsamen 
Feststellungsteil hinausgehen. 

 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  

Ja 

Nein 

Neutral X 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die 
Aufklärung ist für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir 
Einiges herausarbeiten, aber es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die 
aufgedeckten Missstände, z.B. zur Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz 
und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und 
auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob dies am besten in einem weiteren 
Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen sollte. 

 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen 
von V-Leuten?  

Ja X 



Nein 

Neutral 

Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht 
auszutauschen, in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel 
Rechtsextremismus hat sich längst erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft 
sind regelmäßig viel besser über die Entwicklungen informiert als das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. Wir fordern daher einen 
institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges Institut zum Schutz 
der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie Islamismus oder 
Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar 
begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell 
und strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr 
überführt werden. Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren 
Erkenntnissen als völlig ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und 
Bekämpfung  rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 

 

Bildung & Soziales 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft 
richten und die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur 
mit einer interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen 
mit unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen 
fortgebildet werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei 
der psychosozialen Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der 
Jugendarbeit mit Kindern die in dritter Generation in Deutschland leben.   

 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt 
Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn 
Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen 
etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 



Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert?   

Ja 

Nein 

Neutral X 

Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur 
modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es 
dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen 
deutlich schneller handeln. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren 
Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese 
Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in 
Wort und Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht 
anbieten. 

 

Migration & Bürgerrechte 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als 
zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den 
Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein 
eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  

Ja X 

Nein 

Natural 

Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- 
und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in 
grün mitregierten Bundesländern bewährt. 

 



Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen 
beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland 
leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts 
für sog. Drittstaatsangehörige?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der 
Menschen organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen 
mitmachen und sich beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem 
Wohnortprinzip regeln und nicht nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen 
an kommunalen Wahlen teilnehmen, die keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren 
ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir 
zusammenleben. 

 

 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach 
Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder 
für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. 
Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und 
–bürger zu liberalisieren?  

Ja X 

Nein 

Neutral 

Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan 
ab. Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland 
und die EU in engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese 
unterstützen. Bedrohten Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa 
helfen. 

 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich 
im Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums 
nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – 
wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben?  

Ja X 



Nein 

Neutral 

Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf 
für ein Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche und schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein 
möglicher Spurwechsel zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu 
gewinnen. So können Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender 
Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser 
anerkennen und die Arbeitsaufnahme in Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den 
Bereich der Bildungsmigration zum Markenkern einer zeitgemäßen Einwanderungspolitik 
ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland studieren oder sich hier 
beruflich qualifizieren können. 
 

 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer 
eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. 
sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert 
sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle 
Einbürgerungen, sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit 
ermöglicht. Wer in Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen 
legalen Aufenthaltstitel besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei 
Pässen entscheiden zu müssen, gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit 
aus dem Staatsangehörigkeitengesetz streichen.  

 

Arbeitsmarkt 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen 
Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen 
bei Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. 



Bestehende Strukturen sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr 
begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des Projekts setzen wir uns dafür ein, dass 
das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere Verbreitung findet und auch in weiteren 
Unternehmen eingeführt wird 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag 
weist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende 
Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf 
Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, 
um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Ja x 

Nein 

Neutral 

Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur 
in der Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich 
immer noch oft zu Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes beschrieben wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, den 
Anwendungsbereich auf staatliches Handeln erweitern und zur besseren 
Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber setzen wir auf die 
Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen. 

 



Von: Sawade Annette Wahlkreis 
An: Wahlprüfsteine TGD 
Betreff: AW: Letzte Erinnerung: Wahlprüfsteine der TGD zur Bundestagswahl 2017 - noch 5 Tage 
Datum: Freitag, 25. August 2017 17:01:55 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

hier die Antworten von Frau Sawade zu Ihren Fragen: 
 
 

Frage 1: Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz  einsetzen? 
Antwort: Ja. Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; 
Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; 
Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen 
sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen 
haben. Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich 
als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an 
politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an 
demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung 
des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf 
kommunaler Ebene. 

 
Frage 2: Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder 
in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer  Organisationen? 
Antwort: Ja. Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür 
eine Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz 
der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. Den 
Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und für 
Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken. Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit 
werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so 
einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
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schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir 
ausbauen. 

 
Frage 3: Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
Antwort: Ja. In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen 
Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären 
Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes 
niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die 
Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire 
Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Die SPD hat sich in ihrem 
Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Bundesparteitag im 
Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die SPD setzt 
sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, 
allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer 
Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In 
einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und 
Weltanschauung in unserem Land zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um 
Volkspartei zu bleiben. Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach 
Deutschland eingewandert sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in 
ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei 
zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD 
Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle 
Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich 
informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die 
Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der 
Partei.  Anti-Diskriminierung 

 
Frage 4: Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
Antwort: Ja. Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines 
Demokratiefördergesetzes für unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und 
Einrichtungen, die sich für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine 
gesicherte Finanzierung und verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige 
Bundesministerin Manuela Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein 
Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das 
entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, 
um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

 
Frage 5: Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 



spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das 
Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl 
Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
Antwort: Ja. Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
Frage 6: Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen 
der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des 
NSUUntersuchungsausschusses des Bundestags? Sind Sie für einen erneuten 
Untersuchungsausschuss im Bundestag? Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen 
im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V- 
Leuten? 
Antwort: Ja. Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des 
NSUUntersuchungsausschusses. Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass 
Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige 
menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie 
dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen 
nach den bereits erfolgten zwei NSUUntersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen 
überhaupt zu erwarten wären oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere 
Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz 
soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft funktionieren. 
Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt 
zu Ende kommenden Wahlperiode den VLeute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz 
reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die  
Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
geschaffen. 

 
Frage 7: Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
Antwort: Ja. Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD  
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu 
Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich  
eingehalten werden. Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. 
eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, 
ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm 



Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche 
Engagement und das Quartiersmanagement. So unterstützen wir lebendige Nachbarschaften 
und den sozialen Zusammenhalt. 

 
Frage 8: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen 
beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, 
dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
Antwort: Neutral. Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der 
Lernort für lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut 
qualifizierte und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur 
Hochschule. Und natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität 
und die Vielfalt von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. Darüber hinaus wollen wir die Aus- 
und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer 
müssen sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt 
und die Vielfalt von Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern 
mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der 
digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir 
deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der 
Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und 
insbesondere Strategien dagegen mit ein. Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere 
Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz 
unterschiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen 
herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. 
Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. Aus 
dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende 
direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da 
Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in 
ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser Beratungsstellen 
für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. Sie bildet sich 
derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie 
unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig 
entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine 
Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer 
Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. Der Bericht der 
unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus 
der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und 
Kommunen in der Pflicht. 

 
Frage 9: Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache 
bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach 
gestärkt werden? 



Antwort: Ja. Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives 
Bildungssystem einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen 
und Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher 
Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin 
unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder 
Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre Besonderheiten. Dazu zählt auch die 
Anerkennung einer anderen Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer 
Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren 
Erfahrungshorizont. Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 

 
Frage 10: Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum 
sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für 
Migration & Partizipation geben? 
Antwort: Ja. Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien 
verteilt. Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass 
Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf 
es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

 
Frage 11: Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 
Antwort: Ja. Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 
Frage 12: Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und 
–bürger zu liberalisieren? 
Antwort: Neutral Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die  
Bedingungen erfüllt sind. Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die 
Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere 
Beschleunigung der Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die 
Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. 
Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische 
Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen 



zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 
 
 

Frage 13: Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 
Antwort: Ja. Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem 
Einwanderungsgesetz wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften 
orientiertes Punktesystem nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche 
Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. 
Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für 
potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach 
welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir 
perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr 
Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

 
Frage 14: Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
Antwort: Ja. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für 
Integration. Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland 
geborene Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland 
geborene Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen 
weiterhin zu dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

 
Frage 15: Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 
Antwort: Ja. Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa 
aufgrund des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen 
uns für anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. In 
unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

 
Frage 16: In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 



bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
Antwort: Ja. Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, 
um Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung 
und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Die von der Antidiskriminierungstelle in 
dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir 
sind dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch 
Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden 
werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
Christian Gaus 

 
 

Von: Wahlprüfsteine TGD [mailto:wahlpruefsteine@tgd.de] 
Gesendet: Dienstag, 15. August 2017 10:53 
An: Wahlprüfsteine TGD <wahlpruefsteine@tgd.de> 
Betreff: Letzte Erinnerung: Wahlprüfsteine der TGD zur Bundestagswahl 2017 - noch 5 Tage 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wir bedanken uns herzlich für die erfreulich hohe Beteiligung an den Wahlprüfsteinen der 
Türkischen Gemeinde in Deutschland für die Bundestagswahl 2017! Heute möchten wir 
diejenigen, die noch nicht daran teilgenommen haben, ein letztes Mal an den Online- 
Fragebogen erinnern: Sie haben bis einschließlich Sonntag, den 20.08.2017, die Möglichkeit, 
als Direktkandidat*in an der Umfrage teilzunehmen (falls Sie diese Frist zeitlich bedingt nicht 
schaffen sollten, können Sie sich im Einzelfall gerne an uns wenden). Bitte nehmen Sie sich 10 
Minuten Zeit und folgendem Link: http://umfrage.tgd.de/index.php/964865?lang=de . 
Zusätzliche Erläuterungen können Sie an diese E-Mail-Adresse schicken; diese werden bei der 
Auswertung und Online-Veröffentlichung der Ergebnisse mit berücksichtigt. 

 
Die Ergebnisse werden Anfang September im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert und auf 
der TGD-Webseite veröffentlicht (www.tgd.de). 

 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Lena Graser 
Politische Referentin 

 
Türkische Gemeinde in Deutschland 
Obentrautstraße 72, 10963 Berlin 
Tel.: 030 – 21 96 80 84 
lena.graser@tgd.de
 www.tgd.de 
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Online-Umfrage Türkische Gemeinde in Deutschland 
Musterantworten für Direktkandidatinnen und -kandidaten 

 
Hinweis: In der Online-Umfrage gibt es die Möglichkeit zwischen „Ja“, „Neutral“ und „Nein“ auszu- 
wählen. Für Erklärungen / Erläuterungen zu Ihrer Auswahl bei den einzelnen Fragen haben Sie die 
Möglichkeit, Kommentare per E-Mail an die Türkische Gemeinde in Deutschland zu senden (wahl- 
pruefsteine@tgd.de). Diese werden bei der Auswertung dann berücksichtigt. 

 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsüber- 
nahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einset- 
zen? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares Integrations- 
programm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in unterschiedli- 
chen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler und 
geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung von Men- 
schen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 

 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nach- 
barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

 
Ja. 

 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Nein. 

 
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik 
und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen 
zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt. 

 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich- 
keit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehen- 
dem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Men- 
schenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines De- 
mokratiefördergesetzes)? 

 
Neutral. 
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Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. Unsere Re- 
publik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an Wahlen 
Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir ehren- 
amtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche Grundlage 
dafür nicht für zwingend notwendig. 

 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Ge- 
setz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwi- 
schen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell veran- 
kerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetz- 
gebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Neutral. 

 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfas- 
sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Ver- 
trauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Un- 
terstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 

 
Ja. 

 
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie Demokraten 
uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des Untersu- 
chungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der nächsten 
Legislaturperiode einsetzen. 

 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag vertretenen Par- 
teien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt 
haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel stre- 
ben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch Zeit- 
ablauf wollen wir nicht zulassen. 

 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 
Ja. 

 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen 
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine 



Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine funktionie- 
rende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) Standards beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten 
und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen 
sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden. 

 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und Sozialpo- 
litik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt profitieren. 

 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landes- 
weite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde- 
stellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen jegliche Ver- 
suche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter 
oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Instituti- 
onen und formalisierte Prozesse. 

 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flä- 
chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehr- 
sprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. 
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenange- 
bot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten ver- 
stärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Mög- 
lichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unse- 
rem Land. 



Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf- 
gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
Nein. 

 
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern 
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 

 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum 
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nach- 
barn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
Nein. 

 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisie- 
ren? 

 
Neutral. 

 
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der von 
uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte 
Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer ge- 
meinsamen und realistischen Agenda sein. 

 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeab- 
kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der 
Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – 
wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

 
Ja. 

 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kul- 
turen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland ein- 
gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich ist. Des- 
halb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren Staatsbürgerschaft 



eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des Betroffenen. Einwanderer müs- 
sen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem Her- 
kunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in 
Deutschland erworben werden können, allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. 
Dies schafft auch Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer 
außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. Deutsche, 
welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen können, müssen ihre 
deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den 
Meldebehörden zu registrieren. 

 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen 
Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellen- 
ausschreibungen ein? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt voranbrin- 
gen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse bewusst. 
So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. Anonymisierte Be- 
werbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im ersten Schritt eines Be- 
werbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Un- 
ternehmen die Einführung eines anonymen Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere 
eine damit verursachte Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels 
hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen 
bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 

 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs- 
stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug 
auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Be- 
reich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfältige 
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf indivi- 
duellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen 
für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der Wertschätzung und des Res- 
pekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen 
die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation 
von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall nied- 
rigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen 
hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 
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Frage 1:  
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 

 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Antwort: Ja.  
Wir leben in einem Einwanderungsland und wollen, dass alle Menschen durch gute Integra-
tion am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getre-
ten. Es erleichtert Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb und baut Hürden beim Ein-
tritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ab. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Als SPD fordern wir 
eine politische Strategie, die Einwanderung dauerhaft und stabil regelt. Wir setzen uns nicht 
nur für ein europäisches Asylsystem ein, das eine effektive Lastenteilung unter den 
Mitgliedsstaaten ermöglicht. Sondern auch für Fluchtursachenbekämpfung und ein europä-
isches Einwanderungsrecht, das das von uns vorgeschlagene deutsche Einwanderungsrecht 
ergänzt. Zudem brauchen wir einen neuen Ansatz zur Teilhabe von Zuwanderern: Durch die 
hohen Flüchtlingszahlen seit 2015 haben die Herausforderungen bei der Unterbringung und 
Betreuung von Schutzsuchenden im Vordergrund gestanden. Damit sind viele andere 
Probleme in den Hintergrund gerückt. Jetzt ist es "Zeit für mehr Gerechtigkeit". Für die vie-
len Menschen, die Deutschland mit aufgebaut haben und über Generationen hier lebten, 
muss es nicht um Integration gehen, sondern um Teilhabe – um bessere Chancen, mehr Be-
teiligung und den Abbau von Diskriminierung. So sind Menschen mit Einwanderungsge-
schichte bislang in öffentlichen Institutionen wie Polizei, Justiz, Ministerien oder in Bil-
dungseinrichtungen unterrepräsentiert. Doch auch der öffentliche Dienst muss ein Spiegel-
bild der Gesellschaft werden. Von mir wurde dies bereits im Jahr 2000 bei der Stadt Stuttgart 
im Rahmen eines EU-Integrationsprogramms thematisiert. Bislang sind die Zuständigkeiten 
für Migration und Integration in der Regierung zudem auf viele Ministerien verteilt. Das 
Innenressort ist federführend. Nach unseren Vorstellungen müssen die Kompetenzen minis-
teriell gebündelt und an ein Fachressort wie das Arbeits- und Sozial- oder Familienministe-
rium angegliedert werden. 
Als weitere Maßnahmen planen wir:  
Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von be-
rufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für 
alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein 
dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen ha-
ben. Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nach-
barschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben 
in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen  
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sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, 
kul-turellen und gesellschaftlichen Leben – auch an zivilgesellschaftlichen Möglichkeiten 
zum Engagement und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für 
dauerhaft ansässige Drittstaats-angehörige auf kommunaler Ebene. 
 
Frage 2: Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder 
in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 
 
Antwort: Ja.  
Unser Ziel als SPD ist es, die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements insgesamt deutlich aufzustocken und strukturell abzusichern. Hierfür soll eine 
Deutsche Engagementstiftung gegründet werden. Über die Stiftung kann auch die Zivilge-
sellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz 
der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfrei-
willigendienst, in dessen Rahmen auch das geregelte Engagement von und für Geflüchtete 
möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter aufstocken. Das 
Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden Frei-
willige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen. Sie können so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten.  
Persönliche Kontakte auf Augenhöhe, auch zu Migrant*innen-Organisationen, ermöglichen 
es, voneinander zu lernen und längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. 
Durch den direkten Austausch und das Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschie-den 
lernen sich beide Seiten kennen und schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und 
Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaft-liche 
Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Migrant*innen aller Generationen und Ge-flüchteten 
das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. 
 
Frage 3: Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Par-teien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. pla-nen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
Antwort: Ja.  
Siehe auch Antwort auf Frage 1.  
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkultu-relle 
Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvor-gaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Die SPD 
hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem 
Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei 
bekannt. Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen 
Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen  
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zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und 
unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land zusammenleben, muss auch die SPD 
vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben.  
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen, sich zu engagieren und in ihr 
aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei 
zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD-Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die inter-
kulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem 
Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort über-
nehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle Öff-
nung der Partei. 
 
Frage 4:  
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Po-litik 
unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) 
vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement ge-gen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  
Antwort: Ja.  
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes 
für unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die 
sich für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte 
Finanzierung und verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige 
Bundesministerin Manuela Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein 
Demokratieförder- und Extre-mismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union 
das entsprechende Verfahren blo-ckiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben 
festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 
 
Frage 5:  
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhält-nis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert – obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) insti-
tutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidis-
kriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  
Antwort: Ja.  
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
 
Frage 6: Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevöl-
kerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der  
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einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wieder-
hergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags? Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsaus-
schuss im Bundestag? Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
Antwort: Ja.  
Ja, wir unterstützen als SPD die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsaus-
schusses. Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden 
besonders sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Ein-
stellungen in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten 
Programmen unterstützen. Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits er-
folgten zwei NSU-Untersuchungsausschüssen und weiteren auf den Landesebenen noch 
neue Erkenntnisse überhaupt zu erwarten wären, oder ob die erforderliche weitere Aufar-
beitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen.  
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche 
und demokratische Gesellschaft funktionieren. Insofern werden wir den Reformprozess 
des Bundesamtes fortsetzen. In der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode haben wir 
bereits den V-Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen 
klaren gesetzli-chen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-
Leuten im Zuständig-keitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 
 
Frage 7:  
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist not-
wendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  
Antwort: Ja.  
Die SPD setzt sich für eine interkulturelle Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrts-verbänden, öffentlichen Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir 
wollen, dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Insofern 
werben wir dafür, inter-kulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation 
zu begreifen. Wir wollen als SPD, dass die interkulturelle Organisations- und 
Personalentwicklungspolitik zivilge-sellschaftlicher Organisationen und die Einbindung 
von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Daher machen wir uns dafür 
stark, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, 
Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familienförderung tat-sächlich eingehalten werden.  
Um unseren Sozialstaat noch besser zu machen, schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, 
in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekom-
men. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Ge-
sundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und 
Pflege zu erkennen und abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt 
weiter ausbauen. Es fördert Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und 
das Quartiersmanagement. So unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen 
Zusammenhalt.  
 

 
TGD-WPS 2017 



Dr. Dorothee Schlegel 
Seite 5

 Mitglied des Deutschen Bundestages  
 
 
 
 
 

 
Frage 8: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbil-
dungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauf-tragt 
sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der 
Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  
Antwort: Neutral.  
Schule ist ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und Lernort für lebendige Demokratie. 
Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut bezahlte Lehr-
kräfte. Und natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und 
die Vielfalt von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. Darüber hinaus wollen wir die Aus- 
und Weiterbildung von Lehrkräften in Schulen weiterentwickeln, denn Lehrer*innen müssen 
sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Viel-falt und 
verschiedene Lebensmodelle an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kin-dern mit 
und ohne Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der 
digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir 
fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte 
umfasst für uns natürlich den Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien 
dagegen.  
Neben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz 
an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminie-
rung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und Auf-
gaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung 
der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbe-reich, 
u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stel-
len wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die 
wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer 
Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. Sie bildet sich 
derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stel-len 
sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im An-
tidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleich-
zeitig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. 
Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent 
ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann.  
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwen-digkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der 
staatlichen wie auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – 
allerdings sind hier insbe-sondere Länder und Kommunen gefordert. 
 
Frage 9:  
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte  
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werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Mutterspra-
che bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach 
gestärkt werden?  
Antwort: Ja.  
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem ein-
setzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausfor-
derungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einneh-men. 
Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger 
Frustration und mehr Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir 
einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin unter-stützt werden, 
ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und 
Respekt erhalten – auch für ihre Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer 
anderen Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung an-derer Sprachen lernen 
Kinder u.a., sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. Wir 
begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bun-desländer Sprachförderung 
selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausfüh-rungen zu Mehrsprachigkeit, 
das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch expli-zit zu interkulturellem Lernen. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt 
und tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berück-sichtigt werden. 
 
Frage 10: Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesell-
schaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. 
Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Par-
tizipation geben?  
Antwort: Ja.  
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien 
verteilt. Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die 
zentrale Zu-ständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. 
Wir möchten, dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch 
gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem 
Innenministerium. Siehe auch Antwort auf Frage 1. 
 
Frage 11: Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mit-
bestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsan-
gehörige?  
Antwort: Ja.  
Wir setzen uns seit langem für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Dritt-staatsangehörige auf kommunaler Ebene ein. 
 
Frage 12: Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen  
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Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren?  
Antwort: Neutral.  
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die dafür notwendigen Be-
dingungen erfüllt sind. Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zu-
ständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine wei-tere 
Beschleunigung der Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass 
die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisie-rung 
erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite 
beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzge-bung. Die 
türkische Regierung ist dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen Ver-pflichtungen 
zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann.  
Frage 13: Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben?  
Antwort: Ja.  
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizier-ter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem bereits vorliegen-den 
Einwanderungsgesetz wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften 
orientiertes Punktesystem nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche 
Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berück-
sichtigt. Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach 
Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem 
in unser Land kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll 
sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festge-legt 
werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird 
transparent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt 
wird. Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufent-
haltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwande-
rungsrecht schaffen. 
 
Frage 14: Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  
Antwort: Ja.  
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für 
Integration. Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in 
Deutschland gebo-rene Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in 
Deutschland gebo-rene Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht 
abgeschafft. Wir stehen als SPD weiterhin zu dem Prinzip der Mehrstaatigkeit.  
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Frage 15: Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingela-den 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewer-
bungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  
Antwort: Ja.  
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa 
aufgrund des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. 
Darum setzen wir uns für anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im 
Bewerbungsverfahren herzustel-len. 
 
Frage 16: In einem Ende Juni 2017 veröffentlichten Bericht an den Bundestag weist die Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Ar-
beitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung be-
stimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
Antwort: Ja.  
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um der 
Zielgruppe – Asylbewerbern, Geduldeten und Migrant*innen – den Zugang zum Arbeits-markt 
zu erleichtern und Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätz-liche 
Mittel für Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausrei-chende 
und gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern.  
Die von der Antidiskriminierungsstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorge-
brachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffent-lichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung 
bestimmter Bevölke-rungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und 
Jobcentern ist inak-zeptabel. Sie muss umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind 
Vorkehrungen zu tref-fen, dass sie in Zukunft ausgeschlossen ist.  
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Stellungnahme Türkische Gemeinde Deutschland 
 
 
 
Frage 1: 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für 
ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Antwort: 
Ja, diese Forderung ist seit Jahren eine Kernforderung der Grünen. 

 
 
 
Frage 2: 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communi- 
ties ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern 
und Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten 
Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

 
Antwort: 
Ja, selbstverständlich. Die Unterstützung muss erhöht werden. 

 
 
 
Frage 3: 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befür- 
worten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden 
bzw. für Ihre Partei? 

 
Antwort: 
Über diese Frage wurde bisher noch nicht ausführlich diskutiert. Generell bin ich be- 
züglich einer solchen Quote zurückhaltend. Bei zahlreichen staatlichen Behörden 
sollten wir aber dort hinkommen (Polizei, Zoll, Lehrpersonal etc.). 

 
 
 
Frage 4: 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezo- 
gene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokrati- 
sche Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitge- 
hend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modell- 
charakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus 
und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 



 

 
 

Antwort: 
Ein interessanter Gedanke, den ich für unterstützenwert halte. 

 
 
 
Frage 5: 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. 
Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend 
ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich 
Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus nie- 
derschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzge- 
bung auf den staatlichen Bereich? 

 
Antwort: 
Darüber müssen wir reden, wenn sich die Ergebnisse der Studie bestätigen. 

 
 
 
Frage 6: 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und brin- 
gen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 

 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- Un- 
tersuchungsausschusses des Bundestags? 

 
Antwort: 
Ja, uneingeschränkt. 

 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

 
Antwort: 
Nein, das Instrument sollte nicht überstrapaziert werden. 

 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Ver- 
fassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V- 
Leuten? 

 
Antwort: 
Unbedingt, diese Behörde muss grundlegend neu ausgerichtet werden. 



Frage 7: 

 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen 
mit Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrts- 
pflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen 
zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Antwort: 
Im Grundsatz ja, feste Quotenregelungen lehne ich derzeit aber ab. 

 
 
 
Frage 8: 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern 
und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, 
oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungs- 
beauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerde- 
stellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde- 
stellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Antwort: 
Bei der derzeitigen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in Sachen Bil- 
dung wird dieser Vorschlag schwer umsetzbar sein. Es wäre überlegenswert, Bun- 
desmittel für solche Projekte an die Bundesländer freizugeben, die dann über deren 
konkrete praktische Aufgleisung entscheidet. 

 
 
 
Frage 9: 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen 
auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebil- 
det und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maß- 
nahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kinder- 
tageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
Antwort: 
Diesen Vorschlag sehe ich sehr skeptisch. Es gibt in Ballungsräumen Kindertages- 
einrichtungen, wo von 18 betreuten Kindern in einer Gruppe 17 Kinder Migrationshin- 
tergrund und davon 10 verschiedene Muttersprachen haben. Es ist unmöglich, Ihrem 
Anspruch gerecht zu werden. Das ist auch pädagogisch nicht vernünftig. Ich erinnere 
an die pädagogische Fachdiskussion, in welchem Alter der Fremdsprachen-Unter- 
richt begonnen werden soll. Elternhäuser und Herkunftsländer dürfen hier nicht aus 
der Pflicht genommen werden. 



Frage 10: 

 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale ge- 
sellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundes- 
ebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftli- 
che Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach 
ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
Antwort: 
In zahlreichen Bundesländern wird es bereits erfolgreich praktiziert, Migration als 
Kernaufgabe auf ministerieller Ebene zu definieren. Ministerien-Organisation ist aber 
selten ein Ergebnis politischer Vernunft, sondern Ergebnis parteipolitischem Koaliti- 
onsproporz. Das wird auch nach dem 24.09. so sein. 

 
 
 
Frage 11: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre 
griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest 
auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommu- 
nalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
Antwort: 
Nein. Wer hier lange lebt, hat legale Möglichkeiten, dieses Recht zu erhalten. Ich bin 
eher dafür, EU-Bürger*innen das Wahlrecht für Bundes- und Landtagswahlen einzu- 
räumen. 

 
 
 
Frage 12: 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – 
ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie 
vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visa- 
vergabe für türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu liberalisieren? 

 
Antwort: 
Forderung ist in den Gesamtzusammenhang der weiteren europäischen Integration 
der Türkei zu sehen, die ich derzeit aufgrund der politischen Gesamtlage in der Tür- 
kei sehr kritisch sehe. 

 
 
 
Frage 13: 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge 
von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwande- 
rung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) 
stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen 
Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 



 

 
 

Antwort: 
Ja, das sollte es. Das Thema ist aber kein türkeispezifisches Thema. 

 
 
 
Frage 14: 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen 
Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, 
dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Antwort: 
Ja. 

 
 
 
Frage 15: 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merk- 
malen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstel- 
lungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Ein- 
führung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibun- 
gen ein? 

 
Antwort: 
Die Art Ihrer Fragestellung legt dem Befragten die Antwort in den Mund. Das Thema 
der anonymisierten Bewertungsverfahren ist ein Mosaik aus verschiedensten Ele- 
menten des Gesamtthemas „Diskriminierung“. So werde ich das auch diskutieren. 

 
 
 
Frage 16: 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei 
den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie 
konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im 
Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
Antwort: 
Dieses Thema muss umfangreich analysiert und diskutiert werden. Ich kenne den 
Bericht nicht und habe in den verbleibenden Wochen auch nicht die Freiräume, die- 
sen zu lesen. Ich werde mich bei meiner Wahl dafür einsetzen, dass dieses Thema in 
der Fraktion auf die Tagesordnung kommt. 



 

 
 

Zukunft wird aus Mut gemacht. LG 
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http://www.martinschmeding.de/
mailto:mail@martinschmeding.de
http://www.gruene-konstanz.de/


 
 

SPD-Bundestagskandidat 
Wahlkreis  Nürtingen 

 
SPD Wahlkreisbüro 

Bahnhofstraße 8 
72622 Nürtingen 

 
Tel: (0159) 0515 3333 
info@nils-schmid.de 
www.nils-schmid.de 

 
 
 
An die 
Türkische Gemeinde in Deutschland 
z.H. Frau Graser 

 
- per E-Mail - 

 
 
 
 
 

Nürtingen, den 15. August 2017 
 
Wahlprüfsteine der Türkischen Gemeinde in Deutschland 

 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Graser, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

 
gerne nehme ich das Angebot wahr, anstelle des Online-Fragebogens die Fra- 
gen ausführlich per E-Mail zu beantworten. Sie werden bemerken, dass sich 
meine Antworten mit denen des SPD-Parteivorstandes decken. Ich habe alle 
Antworten geprüft und mache sie mir bewusst zu eigen. 

 
Es gehört zum demokratischen Prozess, dass politische Lösungen im Dialog 
ausgehandelt werden. Komplexe Fragen sind deshalb nicht immer mit Ja oder 
Nein zu beantworten. 

 
Deshalb möchte ich Ihnen auch ausdrücklich anbieten, für den Fall meiner 
Wahl in den Deutschen Bundestag der Türkischen Gemeinde Deutschlands 
gerne zum Gespräch zur Verfügung zu stehen. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 
 
 
Dr. Nils Schmid 
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Spendenkonto: 
SPD Kreisverband Esslingen 

IBAN: DE11 6115 0020 0102 6387 41 
BIC: ESSLDE66XXX 

(KSK Esslingen-Nürtingen) 

mailto:info@nils-schmid.de
http://www.nils-schmid.de/


 

 
 
 
 
 
 
 

Politische Teilhabe 
 
 
Frage 1: Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirt- 
schaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl 
von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsüber- 
nahme erst möglich. 

 

Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz 
einsetzen? 

 

Antwort: Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch 
gute Integration am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das 
Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang zum 
Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. 
Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrations- 
kurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbe- 
zogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-
Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländi- schen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Aus- länder, 
die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. Für er- 
folgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in 
der Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den 
Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe 
ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesell- 
schaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kultu- 
rellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. 
Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen 
teilnehmen zu können. Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung 
des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige Dritt- 
staatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 

 
 
Frage 2: Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in 
ihren Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der 
Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbar- 
schaftsprojekten. 

 

Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisa- 
tionen? 

 

Antwort: Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bür- 
gerschaftlichen Engagements insgesamt deutlich aufstocken und struk- 
turell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 
Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
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Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorgani- 
sationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des 
Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rah- 
men dessen auch das geregelte Engagement von und für Geflüchtete 
möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell 
weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken 
Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich 
der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen wichtigen 
Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn 
ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu 
lernen und längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzubau- 
en. Durch den direkten Austausch und das Entdecken von Gemeinsam- 
keiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen 
und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltägli- 
chen Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Be- 
ziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesell- 
schaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen. 

 

 
 
Frage 3: Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind 
in politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv un- 
terrepräsentiert. 

 

Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundes- 
behörden bzw. für Ihre Partei? 

 

Antwort: In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen 
Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen 
mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammenset- 
zung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkul- 
turelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integ- 
rationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Be- 
werbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. 

 

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzpro- 
gramm, beschlossen auf dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu 
einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die SPD 
setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen 
Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land 
leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das 
sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zu- 
kunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land zusammenle- 
ben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 

 

Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach 
Deutschland eingewandert sind, bessere Chancen denn je, in unsere 
Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflich- 
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tet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Pro- 
zent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle ande- 
ren Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, ei- 
gene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Rei- 
hen eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der 
Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem 
Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öff- 
nung gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine beson- 
dere Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der Partei. 

 

 
 

Anti-Diskriminierung 
 
 
Frage 4: Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine 
friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derar- 
tige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. 

 

Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 

Antwort: Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines 
Demokratiefördergesetzes für unverzichtbar und dringend notwendig, 
da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für  Demokratie und 
gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung 
und verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bun- 
desministerin Manuela Schwesig hat bereits im August 2016 einen Ent- 
wurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz 
vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. 
Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die Pro- 
jektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

 

 
 
Frage 5: Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehand- 
lungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskri- 
minierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen 
Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl 
Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus nieder- 
schlägt. 

 

Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetz- 
gebung auf den staatlichen Bereich? 
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Antwort: Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die An- 
tidiskriminierungsstelle des Bundes stärken sowie den Anwendungsbe- 
reich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

 
 
Frage 6: Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die 
türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung 
der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungs- 
schutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte 
bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konse- 
quente Umsetzung der Empfehlungen des 
NSUUntersuchungsausschusses des Bundestags? Sind Sie für einen er- 
neuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen 
von V-Leuten? 

 

 
 
Antwort: Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des 
NSUUntersuchungsausschusses. Eine wichtige Erkenntnis aus dem 
NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf 
antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstel- 
lungen in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei 
mit geeigneten Programmen unterstützen. Ob von weiteren Untersu- 
chungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei 
NSUUntersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu 
erwarten wären oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung besser 
auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. Das 
Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere 
freiheitliche und demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Re- 
formprozess des Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir 
bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den VLeute- 
Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen kla- 
ren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergü- 
tung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Ver- 
fassungsschutz  geschaffen. 

 

 
 

Bildung & Soziales: 
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Frage 7: Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Men- 
schen mit Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohl- 
fahrtspflege unterversorgt sind. 



 
 
 
 
 
 
 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung 
in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Fami- 
lie voranzutreiben? 

 
Antwort: Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Alten- 
pflegeeinrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen 
und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass sie sich migrations-, 
kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, inter- 
kulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu 
begreifen. Die SPD will, dass die interkulturelle Organisations- und Per- 
sonalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen und die 
Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert  werden. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für 
gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. Wir wollen 
unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwen- 
digen medizinischen Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin 
soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschan- 
cen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation 
und Pflege zu erkennen und abzubauen. Zudem werden wir das Bun- 
desprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert Bürgerbeteili- 
gung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmana- 
gement. So unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozia- 
len Zusammenhalt. 

 
 
 
Frage 8: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schü- 
ler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskri- 
minierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt 
sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. 

 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskri- 
minierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Antwort: Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermitt- 
lung und der Lernort für lebendige Demokratie. Die größte und beste 
Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut bezahlte Lehr- 
kräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebens- 
realität und die Vielfalt von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in 
Schulen weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich 
immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen – auf die kultu- 
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relle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an ihrer Schule, auf 
das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen 
Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern 
werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße 
Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dem- 
entsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. Neben der bundeszentralen Antidiskrimi- 
nierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz an 
Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene 
von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unter- 
schiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden  Anlaufstruktu- 
ren haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der Betrof- 
fenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bil- 
dungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, 
dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der 
Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die wohn- 
ortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stel- 
len in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Land- 
schaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung 
zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus 
staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen 
Stellen sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminie- 
rungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband Deutschland 
(advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich 
neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. 
Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in im- 
merhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen zufrie- 
denstellenden Lösung beitragen kann. Der Bericht der unabhängigen 
Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des 
Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen 
wie auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prü- 
fen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen in der 
Pflicht. 

 
 
 
Frage 9: Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit meh- 
reren Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese 
Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flächende- 
ckend umgesetzt. 

 
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehr- 
sprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung 
nach gestärkt werden? 
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Antwort: Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein 
inklusives Bildungssystem einsetzen. Das heißt weg  von  „Defiziten“ 
und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir wer- 
ben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einneh- 
men. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich errei- 
chen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim 
Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bil- 
dungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, 
ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kin- 
der Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre Besonderheiten. 
Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder 
u.a., sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungs- 
horizont. Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen 
der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. 
Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen 
anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrich- 
tungen berücksichtigt werden. 

 
 
 

Migration & Bürgerrechte 
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Frage 10: Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend 
als zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institu- 
tionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige 
und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. 

 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migra- 
tion & Partizipation geben? 

 
Antwort: Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit 
auf viele Ministerien verteilt. Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthe- 
ma ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür sollte 
an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass 
Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch 
gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus 
dem  Innenministerium. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Frage 11: Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an 
Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland 
leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn hinge- 
gen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. 

 
Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Dritt- 
staatsangehörige? 

 
Antwort: Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahl- 
rechts auf dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler 
Ebene. 

 
 
 
Frage 12: Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach 
Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder 
für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. 

 
Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und – 
bürger zu liberalisieren? 

 
Antwort: Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn 
die Bedingungen erfüllt sind. Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist 
ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-Türkei- 
Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt  allerdings,  dass 
die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur 
Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es be- 
stehen unter anderen nach wie vor Defizite beim  Datenschutzgesetz 
und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türki- 
sche Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr 
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visalibe- 
ralisierung umsetzen kann. 

 
 
 
Frage 13: Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ur- 
sprünglich im Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach 
Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Aus- 
bildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. 

 
Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein um- 
fassendes Einwanderungsgesetz geben? 

 
Antwort: Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir 
die Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland besser 
steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen wir ein fle- 
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xibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesys- 
tem nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche 
Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrations- 
fähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und 
ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qua- 
lifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die 
Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren 
und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwan- 
derer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, 
nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. 
Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen 
und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und Transpa- 
renz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

 
 
 
Frage 14: Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in 
ihrer eigenen Identität mehrere  Kulturen, Sprachen und Länder, weil 
bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewan- 
dert sind. 

 
Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staats- 
angehörigkeiten haben dürfen? 

 
Antwort: Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche 
Voraussetzung für Integration. Wir setzen uns weiterhin für die Akzep- 
tanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder ausländi- 
scher Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. 
Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

 
 
 

Arbeitsmarkt 
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Frage 15: Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben 
anderen Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewer- 
ber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. 

 
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 
Antwort: Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu 
Diskriminierungen, etwa aufgrund des Geschlechts, Aussehens, Alters 
oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für anonymisierte 



 

 
 
 
 
 
 
 
Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrati- 
onshintergrund. Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit fa- 
miliären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des 
öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskam- 
pagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. 
Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, 
die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

 
 
 
Frage 16: In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundes- 
tag weist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminieren- 
de Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Mig- 
rant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagentu- 
ren). 

 
Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

 
Antwort: Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jah- 
ren mehrfach angepasst, um Asylbewerbern und Geduldeten den Zu- 
gang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und Ausbildungsförderinstru- 
mente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung 
und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung  wie  ausreichende 
und gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcen- 
tern.  Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 
30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir 
sind  dabei,  den  Bericht  auszuwerten  und  die  daraus  notwendigen 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr  späten Veröffentli- 
chung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung be- 
stimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Ar- 
beitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umge- 
hend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu  treffen, 
dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 

 
Seite 11 von 11 



 
 
 
 
 

Uwe Schmidt MdBB 
Kandidat für den Deutschen Bundestag im 
Wahlkreis Bremen II – Bremerhaven (WK055) 

c/o SPD Unterbezirk Bremerhaven 
Schifferstraße 22 
27568 Bremerhaven 

 
Tel.: 0471 45 0 82 
Mail: kandidat.wk55@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
Wahlprüfsteine der Türkischen Gemeinde Deutschland 

 
 
 
Meine ergänzenden Antworten zur Online-Befragung 

 
 
 

Politische Teilhabe 
 
 
 

Frage 1: Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit 
und macht Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden 
Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

 

Antwort: Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute 
Integration am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz 
in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und 
Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit 
Bleibeperspektive wollen wir als SPD unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und 
Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung 
der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von 
berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita- 
Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier 
erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. 

 

Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den 
Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist 
Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. 
Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen 
Leben - auch an Möglichkeiten zivilgesellschaftlichen Engagements sowie an 
politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an 
demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb setzen wir uns auch für die 
Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
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Frage 2: Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von 
Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. 
Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

 

Antwort: Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, 
dass dafür eine Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung 
kann auch die Zivilgesellschaft - darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungs- 
organisationen - über den Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des 
Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen 
auch das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die 
Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter aufstocken. 

 

Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit 
werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen 
und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen 
leisten. Denn durch persönlichen Kontakt auf Augenhöhe lernt man voneinander und 
baut längerfristige Beziehungen oder Freundschaften auf. Durch den direkten 
Austausch und das Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich 
beide Seiten kennen und schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und 
Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. Gerade die 
freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das Gefühl 
gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen. 

 
 
 
Frage 3: Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in 
politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv 
unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in 
den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 

Antwort: In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen 
Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären 
Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes 
wiederfindet. Wir stärken die interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die 
Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen 
und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. 

 

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, 
beschlossen auf dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten 
interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. 

 

Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen 
Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche 
Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches 
Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr 
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Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem 
Land zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu 
bleiben. 

 

Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland 
eingewandert sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in 
ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der 
Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte 
verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation 
bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen 
Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der 
den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich informiert und 
Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die 
Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle Öffnung 
der Partei. 

 
 
 
Anti-Diskriminierung 

 
 
 

Frage 4: Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine 
friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige 
Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) 
vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches 
Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

 

Antwort: Wir als SPD halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines 
Demokratiefördergesetzes für unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale 
Initiativen und Einrichtungen, die sich für Demokratie und gegen 
Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und verlässliche 
Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig 
hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um 
die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 
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Frage 5: Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den 
Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat 
allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich 
gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine 
Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen 
Bereich? 

 

Antwort: Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des 
AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

 
 
 
Frage 6: Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die 
türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der 
Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz- 
Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. 
Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der 
Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses des Bundestags? Sind Sie 
für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? Sollte es Ihrer 
Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 

Antwort: Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses. 

 

Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden 
besonders sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschen- 
verachtende Einstellungen in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie 
dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. 

 

Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU- 
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären 
oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben 
werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. 

 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere 
freiheitliche und demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des 
Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende 
kommenden Wahlperiode den V-Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz 
reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und 
die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz geschaffen. 
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Bildung & Soziales 
 
 
 

Frage 7: Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen 
mit Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

 

Antwort: Die SPD setzt sich für eine interkulturelle Öffnung in Altenpflege- 
einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren 
Einrichtungen ein. Wir wollen, dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel 
aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamt- 
strategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die interkulturelle 
Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang 
zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familien-förderung auch 
tatsächlich eingehalten werden. 

 

Wir werden unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen 
medizinischen Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht 
länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheits- 
förderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und 
abzubauen. 

 

Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiers- 
management. So unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen 
Zusammenhalt. 

 
 
 
Frage 8: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, 
Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen 
vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ 
Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert? 

 

Antwort: Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der 
Lernort für lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind 
daher gut qualifizierte und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die 
Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht Schule gutes Lern- und 
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Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen 
altersgerecht abbildet. 

 

Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von 
Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und 
ohne Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der 
digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern 
werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den 
Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. 

 

Neben der zentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen 
für Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz 
unterschiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Einrichtungen haben  
sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung 
spezialisiert sind. 

 

Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine 
Rolle. Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass 
sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der 
ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrig- 
schwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem 
Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene 
von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. Sie bildet sich 
derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen 
Stellen sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. 
T. im Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert 
sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaat- 
lichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der 
Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen 
zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 

 

Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der 
staatlichen wie auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen 
– allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 
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Frage 9: Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren 
Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig 
abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. 
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung 
nach gestärkt werden? 

 

Antwort: Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives 
Bildungssystem einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu 
Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle 
Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr 
Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und 
mehr Engagement beim Lernen. 

 

Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit 
leisten. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht 
zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch 
für ihre Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen 
Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen 
Kinder u.a., sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 

 

Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen 
zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit 
zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für 
Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungs- 
einrichtungen berücksichtigt werden. 

 
 
 
Migration & Bürgerrechte 

 
 
 

Frage 10: Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als 
zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf 
Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte 
es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 

 

Antwort: Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele 
Ministerien verteilt. Wir als SPD wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell 
stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes 
Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht 
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sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der 
Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

 
 
 
Frage 11: Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen 
beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und 
arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 
1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 

Antwort: Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf 
dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 
 
 
Frage 12: Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach 
Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für 
Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie 
dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu 
liberalisieren? 

 

Antwort: Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die 
Bedingungen erfüllt sind. Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in 
die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich 
auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung verständigt. 

 

Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 
vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht 
der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz 
und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische 
Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

 
 
 
Frage 13: Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam 
ursprünglich im Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach 
Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung 
oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

 

Antwort: Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die 
Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. 
Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage 
nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach kanadischem Modell einführen, 
das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter 
und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. 
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Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach 
Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das 
Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert 
werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren 
und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch 
für die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien 
Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die 
Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr 
Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

 
 
 
Frage 14: Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer 
eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst 
oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten 
Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben 
dürfen? 

 

Antwort: Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche  
Voraussetzung für Integration. Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von 
Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sowie bei 
Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern haben 
wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip der 
Mehrstaatigkeit. 

 
 
 
Arbeitsmarkt 

 
 
 

Frage 15: Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben 
anderen Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für 
ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 

 

Antwort: Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu 
Diskriminierungen, etwa aufgrund des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines 
Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für anonymisierte Bewerbungen ein, um 
Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 

 

In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. 
Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungs- 
geschichten auch in der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. 
Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen 
diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen 
Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 
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Frage 16: In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag 
weist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende 
Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen 
hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 

Antwort: Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach 
angepasst, um Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
erleichtern und Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. 
Zusätzliche Mittel für Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso 
Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Jobcentern. 

 

Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht 
auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund 
der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch 
Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend 
unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft 
ausgeschlossen ist. 
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Patrick Schnieder 
 
ergänzend zu meinen Antworten bitte ich Sie folgende Erklärungen zu berücksichtigen: 
 
Frage: Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 
Erklärung: Der Bundestag hat bereits im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Damit haben 
wir unseren Leitsatz des Förderns und Forderns rechtlich verbindlich gemacht, den Integrationsprozess 
weiter beschleunigt und bürokratische Hürden abgebaut. Die Sprach- und Integrationskurse wurden 
ausgeweitet und die Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. 
 
Frage: Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
Erklärung: Mit dem AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. 
Bestehende Diskriminierungen wollen wir insbesondere in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft abbauen. Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche 
bürokratische Belastungen lehnen wir jedoch ab. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem 
diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
 
Frage: Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V- Leuten?  
Erklärung: Eine entsprechende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislatur beim Bundesamt 
wie bei den Landesämtern bereits gegeben. 
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Online-Fragebogen der TGD / Erläuterungen zu den einzelnen Fragen 
 
 
Sehr geehrte Frau Graser, 
 
haben Sie vielen Dank für den Wahlprüfstein der TGD zur Bundestagswahl 2017, 
den ich heute beantwortet habe. Unten aufgeführt finden Sie bitte die Erläuterungen 
zu den einzelnen Fragen. Ich wäre dankbar, wenn Sie diese bei der Auswertung 
berücksichtigen würden. 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
 
 
 
F e l i x S c h r e i n e r MdL  
Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg  
Kreisvorsitzender der CDU im Landkreis Waldshut 
 
 
 
1. Politische Teilhabe 
 
1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben 
zu be-teiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und 
macht Engage-ment und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie 
sich für ein Bundespar-tizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 
 
Antwort: Neutral 
 
Erläuterung: Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechsel-
baren Identität. Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln be-
wahrt und unseren Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in 
 

Verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion  
Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr der CDU-Landtagsfraktion  

Mitglied im Ausschuss für Verkehr  
Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
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Deutschland und bei unzähligen Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus 
allen Alters- und Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist 
ein fröhli-ches, ungezwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem Deutschland, 
auf das wir stolz sein können. Ein patriotisches Bekenntnis, das niemanden ausschließt 
und sich gegen niemanden richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, 
Menschen mit und ohne deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große 
Mehrheit ebenso wie ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen 
niemanden aus und bitten alle, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. Der 
Deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem 
Gesetz haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für 
Flüchtlinge – rechtlich verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt 
sowie bürokratische Hürden abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse 
ausgeweitet und Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. 
 
1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von 
Kindern und Jugendli-chen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. 
Befürworten Sie die finanzielle Un-terstützung migrantischer Organisationen? 
 
Antwort: Ja 
 
1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Par-
teien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
 
Antwort: Nein 
 
Erläuterung: Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer 
Migra-tionsbiografie dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Unsere 
Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll die 
Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch bei der 
Werbung von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei 
sowie für Kandida-tenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frauen, 
mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer 
beruflichen Phase gewin-nen sowie ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 
 
2. Anti-Diskriminierung 
 
2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesell-schaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass de-
mokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhalti- 
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ge Türkische Gemeinde in Deutschland Almanya Türk Toplumu gesetzliche 
Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
 
Antwort: Neutral 
 
Erläuterung: CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesell-
schaft ein. Wir sind uns darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskrimi-
nierung betroffenen Menschen und die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebe-nen 
ein starkes Engagement sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebe-ne 
erfordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- und Daueraufgabe in allen 
Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen präsent und integriert sein. Der ge-
genseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung der Thematik sind ein 
wichtiger Ansatzpunkt. § 29 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sieht die Zu-
sammenarbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Nichtregierungsorganisatio-nen 
und Einrichtungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) fördert in enger Zu-
sammenarbeit mit den Länderministerien den Aufbau von landesweiten Beratungsnetzwer-
ken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu 
den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die Mobilen Beratungsteams (z. B. Fachstel-len 
gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Das Bundesprogramm „Demo-kratie 
leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer 
wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch neue Modellprojekte in den 
beiden Themenfeldern „Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und „Antidis-
kriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt. 
 
2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg 
gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings 
weitestgehend ausge-klammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort 
(etwa im Bereich Schule, Poli-zei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unter-stützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
 
Antwort: Nein 
 
Erläuterung: Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und 
verringert. Das Ziel von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesell-schaft. 
Deshalb wollen wir bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt 
auf Bündnisse mit und in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschrän-kungen der 
Privatautonomie und zusätzliche bürokratische Belastungen lehnen wir indes ab. Eine 
Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns 
unterstützen CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminie-
rungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
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2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Be-
völkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwick-
lungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionel-
len Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden 
konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Um-
setzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
 
Antwort: Ja 
 
2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
 
Antwort: Nein 
 
Erläuterung: Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 partei-
übergreifende Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Ver-
trauensleute der Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Emp-
fehlungen betrafen den Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese 
Empfehlungen zügig umzusetzen. Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungs-
ausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue 
Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende Weiterentwicklungen in den Behörden 
umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt und bei wesentlichen neuen 
Entwicklungen darüber berichtet werden. 
 
2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfas-
sungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 
 
Antwort: Ja 
 
Erläuterung: Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in 
dieser Le-gislaturperiode beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den 
Landesämtern bereits gegeben. 
 
3. Bildung & Soziales 
 
3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrations-
geschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Ge-sundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
 
Antwort: Ja 
 
3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert 
werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für 
Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
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Antwort: Nein 
 
Erläuterung: Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und 
wird es bleiben. Daher sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze 
der Länder Diskriminierungsverbote ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen 
zu Beschwerde-rechten und -verfahren verankert werden. Zugleich sollten die Länder 
ein qualifiziertes Be-schwerdemanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus 
sollte jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 
 
3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen 
auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet 
und Modell-konzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen 
zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 
 
Antwort: Neutral 
 
Erläuterung: In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, 
sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen 
sich CDU und CSU dafür ein, dass mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in 
unseren Bildungseinrich-tungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis 
hin zur Durchführung zertifi-zierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. 
Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen Sprache entscheidend für 
Integration und Bildungserfolg hier-zulande. 
 
4. Migration & Bürgerrechte 
 
4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesell-
schaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum 
sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und In-
tegrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministeri-
um für Migration & Partizipation geben? 
 
Antwort: Neutral 
 
Erläuterung: Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große 
Herausfor-derung für Deutschland bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und 
Kommunen gemeinsam mit Nichtregierungs- und Migrantenselbstorganisationen 
weiter an dieser Querschnittsauf-gabe arbeiten. Dabei müssen auf Bundesebene alle 
Ressorts mehr Verantwortung über-nehmen. Die zentrale strategische Steuerung und 
Koordinierung verbleibt bei einer zentra-len Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir 
abgestimmt und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 
 
4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, ob-wohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen 
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oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf 
kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für sog. Dritt-staatsangehörige? 
 
Antwort: Nein 
 
Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie 
die vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land über-nehmen 
wollen. Die Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, 
Länder- und kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwande-rungsgeschichte 
durch die Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales 
Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger lehnen wir daher ab. 
 
4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – 
ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie 
vor ein mit etli-chen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die 
Visavergabe für türkische Staats-bürgerinnen und -bürger zu liberalisieren? 
 
Antwort: Neutral 
 
Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit 
zu ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Vorausset-
zungen für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und die jüngs-
ten Entwicklungen in der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Mei-nungs- 
und Pressefreiheit lassen darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht 
erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund der belasteten Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei ist an eine Visabefreiung auch in absehbarer Zeit nicht zu denken. 
 
4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im 
Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur 
(noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen 
anderen Ländern – ein umfassen-des Einwanderungsgesetz geben? 
 
Antwort: Ja 
 
4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen 
Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, 
dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
 
Antwort: Neutral 
 
Erläuterung: Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon 
über Jahre bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen 
die Möglichkeit nutzen, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Die dauerhafte 
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doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll künftig nicht 
mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen 
Generationenschnitt ein-führen. Dieser Schnitt soll nach der Generation der in 
Deutschland geborenen Kinder erfol-gen, die durch Geburt in Deutschland die 
deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Hierzu streben wir den raschen 
Abschluss von Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an. 
 
5. Arbeitsmarkt 
 
5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch ein-
geladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 
 
Antwort: Nein 
 
Erläuterung: Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht 
die Ursachen für Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen 
Aus-bildungs- oder Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und 
för-dern daher ein bewusstes Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 
 
5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichten Bericht an den Bundestag weist 
die Anti-diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in 
der Arbeitsver-mittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl 
bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen 
Sie konkrete Vorhaben, um Dis-kriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen 
im Bereich der Arbeitsvermittlung ent-gegenzusteuern? 
 
Antwort: Neutral 
 
Erläuterung: CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche 
Diskri-minierung aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat 
und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische Anschauung ein. Unser Ziel ist 
weiterhin eine diskriminie-rungsfreie Gesellschaft – dies gilt auch für die 
Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien 
Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 



Ria Schröder 
  

Direktkandidatin der FDP für den Deutschen Bundestag im Wahlkreis 20 Hamburg-Eimsbüttel 
 
1. Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 
 
Neutral.  
 
Erläuterung: 
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares 
Integrationsprogramm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in 
unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer 
Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen 
Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Leben.  
 
 
 
3. Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
 
Neutral.  
 
Erläuterung: 
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Organisationen, Parteien und Behörden, gerade 
auch in Führungspositionen. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen zu 
Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt.  
 
4. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. 
in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
 
Neutral.  
 
Erläuterung: 
Wir Freie Demokraten stellen uns ganz klar gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Unsere 
Republik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an 
Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem 
wir ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten es aber nicht für 
zwingend notwendig hierfür ein weiteres Gesetz einzuführen. 
 
 
6. Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 



Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
 
Ja.  
 
Erläuterung: 
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie 
Demokraten uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der 
Ergebnisse des Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden 
uns dafür in der nächsten Legislaturperiode einsetzen.  
 
7. Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
 
Neutral.  
 
Erläuterung: 
Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag vertretenen 
Parteien in der laufenden Legislaturperiode alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt haben und 
daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel streben wir 
einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch Zeitablauf 
wollen wir nicht zulassen.  
 
8. Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
 
Ja.  
 
Erläuterung: 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen 
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine 
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine 
funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) 
Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz 
von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen 
Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden.  
 
9. Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben?  
 
Neutral.  
 
Erläuterung: 
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt 
profitieren.  
 
10. Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 



Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- 
oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
 
Neutral.  
 
Erläuterung: 
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen jegliche 
Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, 
Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte 
Aufklärung statt auf Institutionen und formalisierte Prozesse.  
 
11. Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flä- chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
 
Ja.  
 
Erläuterung: 
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. 
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären 
Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als muttersprachlichen Unterricht 
für Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der 
Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel 
zur Integration in unserem Land.  
 
12. Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  
 
Nein.  
 
Erläuterung: 
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern 
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant.  
 
13. Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  
 
Ja. 
 
Erläuterung: 
Kommunale Themen betreffen Menschen aller Staatsangehörigkeiten gleichermaßen. Deswegen 
sollten auch Drittstaatsangehörige, die seit längerer Zeit rechtmäßig in Deutschland leben und 
arbeiten, die Möglichkeit erhalten, das aktive kommunale Wahlrecht wahrzunehmen. 



 
14. Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu 
liberalisieren?  
 
Neutral.  
 
Erläuterung: 
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der 
von uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für 
ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein 
Baustein einer gemeinsamen und realistischen Agenda sein.  
 
16. Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen?  
 
Ja.  
 
Erläuterung: 
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich ist. 
Deshalb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren 
Staatsbürgerschaft eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des 
Betroffenen. Einwanderer müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln 
und etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft 
soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden können. Grundsätzlich sollen 
alle Herkunftsländer außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht 
gleichbehandelt werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft 
nicht ablegen können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. 
Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren.  
 
 
18. In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
 
Ja.  
 
Erläuterung: 
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine 
vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance 
auf individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und 
Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der 
Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist 
der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. 
In Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es 
darauf an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und 
Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 



 

Politische Teilhabe 
 

Frage 1: 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

 

Antwort:  
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 

  Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und 
Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich 
ein Studium abgeschlossen haben. 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen 
sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 
 

Frage 2: 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

 
 
Antwort: 



Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 
Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und 
für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken. 
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen. 

 
 
Frage 3: 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Antwort:  
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess. 

 
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der 
Partei bekannt. 
Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 

 
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 
übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei. 

 
 
Anti-Diskriminierung 

 

Frage 4: 



Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
Antwort:  
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

 
 
Frage 5: 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Antwort:  
Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

 
 
Frage 6: 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 
Antwort:  
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses. 
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen. 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU- 
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen. 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 



fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V- 
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 

 
 
Bildung & Soziales: 

 

Frage 7: 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Antwort:  
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD 
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist 
es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

 
 
Frage 8: 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Antwort:  
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. 



Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen 
herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. 
Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 
schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

 
 
Frage 9: 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

 
Antwort:  
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. 
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 

 
 
Migration & Bürgerrechte 

 

Frage 10: 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 



Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

 
Antwort:  
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, 
dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. 
Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

 
 
Frage 11: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

 
Antwort:  
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 
 
Frage 12: 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

 
Antwort:  
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

 
 
Frage 13: 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

 
Antwort:  
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 



einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

 
 
Frage 14: 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Antwort:  
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu 
dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

 
 
Arbeitsmarkt 

 

Frage 15: 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 
Antwort:  
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

 
 
Frage 16: 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

 
Antwort:  
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 



Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. 
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 



Berlin, 11. August 2017 

Türkische Gemeinde in Deutschland 

Politische Teilhabe 

Frage 1: 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist auf unser Drängen/ unsere Initiative hin das 
Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb 
erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. 
Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und 
Gesellschaft zu integrieren.  

Es freut mich, dass es gelungen ist, die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse aus 
dem Bildungsetat, für den ich mitverantwortlich bin, stärker besser zu fördern. Zudem konnten 
wir Geflüchtete und Menschen mit humanitärer Aufenthaltserlaubnis den Zugang zu BAföG und 
zur Berufsausbildungsbeihilfe erleichtern. 

Für erfolgreiche Integration ist zudem ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben – und auch an politischen Entscheidungsprozessen. Das 
schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. 
Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts auf kommunaler Ebene ein. 

Frage 2: 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

Antwort: 
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 
Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel mitentscheiden. 

Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag für eine gelingende Integration leisten. Dieses Programm wollen wir 
ausbauen. 



Frage 3: 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Antwort: 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen, wie übrigens auch ich, einen 
Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären 
Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes 
niederschlägt. Das Integrationsgesetz wollen wir deshalb mit konkreten Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren weiterentwickeln. 
 
Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. Die SPD hat sich deshalb verpflichtet, dass in allen 
Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine 
Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteiebenen sollen, auf ihre konkrete 
Situation bezogen, eigene Ziele abstecken.  

Anti-Diskriminierung 

Frage 4: 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage etwa in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig. Damit sollen lokale Initiativen und Einrichtungen, die 
sich für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, auf eine gesicherte 
Finanzierung und verlässliche Rahmenbedingungen gestellt werden. Bundesministerin 
Manuela Schwesig hatte dazu bereits 2016 einen eigenen Entwurf für ein 
Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider haben 
CDU/CSU dieses im Deutschen Bundestag blockiert. Wir halten jedoch an diesem 
Vorhaben fest, um die Projektförderung in der nächsten Wahlperiode zu intensivieren und 
zu stabilisieren. 

Frage 5: 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Antwort: 
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG ausweiten. 

Frage 6: 



Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Antwort: 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
uneingeschränkt. Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass 
Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf antisemitische, rassistische und 
menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen achten müssen. Ob ein weiterer 
Untersuchungsausschuss nach zwei abgeschlossenen NSU-Untersuchungsausschüssen noch 
neue Erkenntnisse bringen kann, ist sorgfältig zu prüfen. 
 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll eigentlich als Frühwarnsystem für unsere 
freiheitliche und demokratische Gesellschaft funktionieren. Den begonnenen Reformprozess des 
Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir den VLeute-Einsatz mit einem neuen, 
klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung bereits 
reformiert. 



Bildung & Soziales:  

Frage 7: 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist 
notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Antwort: 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden und öffentliche Verwaltungen ein. Die SPD will dabei, dass die 
Einbindung von Migrantenorganisationen stärker berücksichtigt wird. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, 
Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 
 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

Frage 8: 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Antwort: 
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Wir 
wollen dementsprechend die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
beispielsweise über die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ weiterentwickeln, und dabei 
insbesondere auch das Themenfeld „Diskriminierung und Strategien dagegen“ stärker in den 
Blick nehmen. 
 
Neben der zentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ganzes Netz 
an Beauftragten sowie zahlreiche Beratungsstellen für von Diskriminierung Betroffene. Eine 
Befragung der unabhängigen, bundesweiten Beratungsstelle hat ergeben, dass diese in 
immerhin über 70 Prozent der Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung 
beitragen kann. Der Bericht stellt allerdings auch die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen fest. Hier sind insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

Frage 9: 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

Antwort: 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten - auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder, sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 
 

http://bspw.an/


Wir begrüßen, dass mittlerweile in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist, die Mehrsprachigkeit, das 
Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch interkulturelles Lernen umfasst. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und Schulen auch tatsächlich in 
umgesetzt und weiterentwickelt werden. 

Migration & Bürgerrechte 

Frage 10: 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

Antwort: 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf (zu) viele Ministerien 
verteilt. Wir wollen dieses wichtige Thema künftig in einem Ministerium bündeln. In diesem 
Zusammenhang freut es mich besonders, dass es (mir/ mit meiner Unterstützung) 
gelungen ist, zumindest ein neues Bundesinstitut für Migration- und Integrationsforschung 
zu schaffen. 



Frage 11: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

Antwort: 
Wir setzen uns seit langem für eine entsprechende Ausweitung des Wahlrechts auf 
kommunaler Ebene ein. 

Frage 12: 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

Antwort: 
Die SPD ist grundsätzlich dafür, dass die Visavergabe unter bestimmten Voraussetzungen 
erleichtert wird. Die Visaliberalisierung mit der Türkei fällt dabei in die Zuständigkeit der EU. 
Voraussetzung dafür ist insbesondere eine Anpassung der „Terrorgesetzgebung“, die die 
Türkei leider bis heute nicht erfüllt. .  

Frage 13: 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

Antwort: 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland ermöglichen und besser steuern. Dabei wollen wir ein flexibles 
und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach kanadischem 
Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, 
Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche 
Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern.  
 
(Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen 
können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für 
potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, 
nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird.) 
 
Zudem wollen wir die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und 
mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

Frage 14: 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 



Antwort: 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir stehen dabei weiterhin zu dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

Arbeitsmarkt 

Frage 15: 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: 
Bei Bewerbungen kommt es oftmals zu Diskriminierungen. Wir setzen uns deshalb für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren sicherzustellen. 

Frage 16: 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

Antwort: 
Wir haben sowohl den rechtlichen Rahmen als auch die finanziellen Ausstattung mehrfach für 
Asylbewerber und Geduldete Flüchtlinge verbessert, um ihnen den Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu erleichtern. 
Der erwähnte Bericht stammt vom 30. Juni 2017. In dieser Wahlperiode konnten 
deshalb daraus noch keine Schlussfolgerungen gezogen werden. Klar ist aber, dass eine 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch 
Arbeitsagenturen und Jobcentern völlig inakzeptabel ist und umgehend unterbunden werden 
muss.  



Stefan Schwartze
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17. August 2017

Betreff: 
Anmerkungen bezüglich des Wahlprüfsteins der TGD 

im Auftrag von Herrn Schwartze MdB übersende ich Ihnen bezüglich des Wahlprüfsteins der 
Türkischen Gemeinde in Deutschland im Anhang folgende Anmerkungen als Erläuterung zu 
den einzelnen Fragen.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 

Vielen Dank, mit freundlichen Grüßen 

i.A. Sebastian Westphal

Frage 1:  
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwor-
tungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrations-gesetz einsetzen? 

„Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchte-ten 
den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in 
Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung 
der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von  
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berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für 
alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein 
dauer-haftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. 
 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbar-
schaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in 
Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil 
der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an 
politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokrati-
schen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung des 
Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler 
Ebene.“ 

 
Frage 2:  
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder 
in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organi-sationen? 

 
„Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 
Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darun-
ter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die 
strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 
 
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und für 
Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufsto-cken. 
 
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden Frei-
willige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen wichti-
gen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein persönlicher 
Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige Beziehungen 
oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das Entdecken von Ge-
meinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen und 
profitie-ren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut 
werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten 
das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen.“ 

 
Frage 3:  
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen  
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
pla-nen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
„In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle 
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Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. 

 
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem 
Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei 
bekannt. Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesell-
schaft ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu ge-
ben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land zusammenleben, muss auch die SPD 
vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 

 
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD 
hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der 
Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, 
auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt 
aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, 
die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich informiert und Hand-
lungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauf-
tragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der Partei.“ 

 
Frage 4:  
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unter-
stützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vo-
rübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus 
und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form 
eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
„Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwe-
sig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismusprä-
ventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir 
werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivie-
ren und zu stabilisieren.“ 

 
Frage 5:  
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Ge-setz 
zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwi-schen 
Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
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dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell ver-
ankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungs-gesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

 
„Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten.“ 

 
Fragen 6 / 7 / 8:  
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Ver-fassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. 
Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt 
werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU 
Untersuchungsaus-schusses des Bundestags?  
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz ge-
ben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 
„Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses. Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass 
Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige 
menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden 
sie dabei mit geeigneten Programmen un-terstützen. 
 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-Untersu-
chungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die erfor-
derliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig 
zu prüfen. 
 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und de-
mokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fort-setzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rah-men für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen.“ 
 
 
 
Frage 9:  
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
„Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, Wohlfahrts-
verbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass sie sich 
migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkultu-relle 
Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass 
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die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Or-
ganisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesund-
heits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten 
wer-den. 
 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversi-
cherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen 
bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche 
Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und 
Pflege zu erkennen und abzubauen. 
 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert Bürgerbe-
teiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstüt-zen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt.“ 

 
Frage 10:  
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als An-
laufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt-
oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
„Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für leben-
dige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und 
gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natür-lich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die 
Vielfalt von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 
 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen weiterentwi-
ckeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue Herausforderungen 
einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das 
gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf 
neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund 
und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den The-menblock 
Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. 
 
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdiffe-
renziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene von 
Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen 
und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Be-
ratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im 
Bildungsbe-reich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. 
 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsu-
chende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen wer-den, 
da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen 
in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser Bera-tungsstellen 
für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. 
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Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen 
Stellen sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzei-
tig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine 
Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer 
Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. 
 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwen-
digkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der 
nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht.“ 

 
Frage 11:  
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den forma-
len Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt wer-
den? 

 
„Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einset-zen. 
Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderun-gen. Wir 
werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. 
 
Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger 
Frustration und mehr Engagement beim Lernen.  
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. 
Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern.  
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre Besonderhei-
ten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und Mehrsprachigkeit. 
Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere hineinzuversetzen 
und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 
 
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung 
selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das 
Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch 
tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden.“ 

 
Frage 12:  
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf-
gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte 
es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
„Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zustän- 
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digkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass In-
tegration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu 
bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium.“ 

 
Frage 13:  
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum 
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nach-barn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie 
für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
„Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene.“ 

 
Frage 14:  
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbunde-
nes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu libe-
ralisieren? 

 
„Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visalibe-ralisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbe-sondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiter-hin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann.“ 

 
Frage 15:  
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeab-kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

 
„Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen 
wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach 
kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, 
Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche 
Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele quali-
fizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexi-bel 
über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwande-rer 
als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien 
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Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl 
bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und 
Trans-parenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen.“ 

 
Frage 16:  
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kul-
turen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkei-ten haben dürfen? 

 
„Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kin-
der ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu 
dem Prinzip der Mehrstaatigkeit.“ 

 
Frage 17:  
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stel-lenausschreibungen ein? 

 
„Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungs-
kampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die 
Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen 
umsetzen wollen.“ 

 
Frage 18:  
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Be-
zug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen 
bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen 
im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
„Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um Asyl-
bewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und Ausbildungsför-
derinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und Verwal-
tung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. 
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Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten 
Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus 
notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist 
die-ser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen 
in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und 
müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses 
in Zu-kunft ausgeschlossen ist.“ 



Rita Schwarzelühr-Sutter 
 
 
Frage 1a: Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  
 
Antwort: JA 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das Geflüchteten den Zugang 
zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. 
Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und 
Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der 
Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener 
Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 
Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. Für erfolgreiche Integration ist 
ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen 
Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist 
Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt 
auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an 
zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das 
schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene.  
 
Frage 1b: Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in 
vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen?  
 
Antwort: JA  
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements insgesamt 
deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine Deutsche 
Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, darunter 
Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die strukturelle 
Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch 
das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste 
werden wir finanziell weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ 
ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen 
annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. 
Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und 
längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen 
und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut 
werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das 
Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen.  
 
Frage 1c: Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
 



Antwort: JA  
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Die SPD hat 
sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Bundesparteitag 
im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die SPD setzt 
sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen 
Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. 
Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der 
immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. Wir eröffnen 
deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, bessere Chancen 
denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in 
allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine 
Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation 
bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen 
Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über 
die Fortschritte in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung 
gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die 
interkulturelle Öffnung der Partei. Anti-Diskriminierung  
 
Frage 2a: Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  
 
Antwort: JA  
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat 
bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz 
vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an 
diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren.  
 
Frage 2b: Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das 
Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl 
Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  
 
Antwort: JA 
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten.  
 
Frage 2 c-d: Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 



Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des 
NSUUntersuchungsausschusses des Bundestags? Sind Sie für einen erneuten 
Untersuchungsausschuss im Bundestag? Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im 
Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-
Leuten?  
 
Antwort: JA  
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses. Eine 
wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf 
antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen 
reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. Ob von weiteren 
Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSUUntersuchungsausschüssen noch 
neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung 
besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. Das Bundesamt für 
Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft 
funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits 
in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den VLeute-Einsatz im Bundesamt für 
Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz 
und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
geschaffen. Bildung & Soziales:  
 
Frage 3a: Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden 
Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, 
Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  
 
Antwort: JA  
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass 
sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle 
Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die 
interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, 
Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. Wir wollen unseren 
Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, in die alle 
einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine Zwei-
Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei 
Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und 
abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt.  
 
Frage 3b: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. 
Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  
 
Antwort: NEUTRAL  
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für lebendige 
Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut bezahlte 



Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht Schule 
gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen 
altersgerecht abbildet. Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in 
Schulen weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen an 
ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen 
Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine 
zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den 
Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. Neben der 
bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz an 
Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung in 
Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden 
Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von 
Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt 
dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, 
dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen 
bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser 
Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. 
Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen 
sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig 
entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung 
der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für 
die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. Der Bericht der unabhängigen 
Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen 
in der Pflicht.  
 
Frage 3c: Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
 
Antwort: JA  
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem einsetzen. Das 
heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und Herausforderungen. Wir werben 
dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr 
Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr 
Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur 
Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre 
Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. Wir begrüßen, dass in allen 
frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil 
ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und 
zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese 
Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen 
berücksichtigt werden. Migration & Bürgerrechte  
 



Frage 4a: Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. 
Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben?  
 
Antwort: JA 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür 
sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht 
sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung 
von Kompetenzen aus dem Innenministerium.  
 
Frage 4b: Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  
 
Antwort: JA  
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene.  
 
Frage 4c: Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden 
verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger 
zu liberalisieren?  
 
Antwort: NEUTRAL  
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die 
Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-
Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung 
verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 
vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es 
bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der 
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend 
aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die 
Visaliberalisierung umsetzen kann.  
 
Frage 4d: Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  
 
Antwort: JA  
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen 
wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach 
kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, 
Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche 
Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte 
Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine 
Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für 



die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in 
Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen 
und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen 
Einwanderungsrecht schaffen.  
 
Frage 4e: Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  
 
Antwort: JA  
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir 
setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip 
der Mehrstaatigkeit. Arbeitsmarkt  
 
Frage 5a: Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  
 
Antwort: JA  
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des 
Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. In unserem 
Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der 
Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des 
öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire 
Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber 
unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen.  
 
Frage 5b: In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
 
Antwort: JA  
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und 
Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Die von der Antidiskriminierungstelle in dem 
Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind 
dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund 
der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern 
sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 
 



Milena Scinardo 
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsüber- 
nahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einset- 
zen? 
Neutral. 
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares Integrations- 
programm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in unterschiedli- 
chen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler und 
geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung von Men- 
schen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 

 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nach- 
barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 
Ja. 

 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
Nein. 
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik 
und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen 
zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt. 

 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich- 
keit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehen- 
dem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Men- 
schenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines De- 
mokratiefördergesetzes)? 
Neutral. 
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. Unsere Re- 
publik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an Wahlen 
Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir ehren- 
amtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche Grundlage 
dafür nicht für zwingend notwendig. 

 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Ge- 
setz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwi- 
schen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell veran- 
kerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetz- 
gebung auf den staatlichen Bereich? 
Neutral. 

 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfas- 
sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Ver- 
trauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Un- 
terstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 



Ja. 
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie Demokraten 
uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des Untersu- 
chungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der nächsten 
Legislaturperiode einsetzen. 

 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Neutral. 
Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag vertretenen Par- 
teien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt 
haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel stre- 
ben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch Zeit- 
ablauf wollen wir nicht zulassen. 

 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
Ja. 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen 
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine 
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine funktionie- 
rende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) Standards beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten 
und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen 
sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden. 

 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 
Neutral. 
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und Sozialpo- 
litik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt profitieren. 

 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landes- 
weite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde- 
stellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
Neutral. 
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen jegliche Ver- 
suche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter 
oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Instituti- 
onen und formalisierte Prozesse. 

 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flä- 
chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehr- 
sprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 
Ja. 
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. 
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenange- 



bot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten ver- 
stärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Mög- 
lichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unse- 
rem Land. 

 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf- 
gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 
Nein. 
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern 
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 

 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum 
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nach- 
barn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 
Nein. 

 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisie- 
ren? 
Neutral. 
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der von 
uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte 
Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer ge- 
meinsamen und realistischen Agenda sein. 

 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeab- 
kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der 
Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – 
wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 
Ja. 

 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kul- 
turen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland ein- 
gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen? 
Ja. 
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich ist. Des- 
halb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren Staatsbürgerschaft 
eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des Betroffenen. Einwanderer 
müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem 
Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch 
Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis maximal durch die Enkel der 
Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen 
alle Herkunftsländer außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt 
werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen 
können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften 
sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren. 



Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen 
Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellen- 
ausschreibungen ein? 
Neutral. 
Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt voranbrin- 
gen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse bewusst. 
So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. Anonymisierte Be- 
werbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im ersten Schritt eines Be- 
werbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Un- 
ternehmen die Einführung eines anonymen Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere 
eine damit verursachte Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels 
hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen 
bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 

 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs- 
stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug 
auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Be- 
reich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
Ja. 
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfältige 
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf indivi- 
duellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen 
für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der Wertschätzung und des Res- 
pekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen 
die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation 
von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall nied- 
rigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen 
hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 



 
Matthias Seestern-Pauly 
 
 
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsüber- 
nahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz 
einsetzen? 

 
 

Neutral.  

Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares Integrations- 
programm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in unterschiedli- 
chen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler und 
geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung von Men- 
schen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben.  

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nach- 
barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen?  

Ja.  

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Nein.  
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik 
und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen 
zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt.  

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich- 
keit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehen- 
dem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Men- 
schenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines De- 
mokratiefördergesetzes)?  

Neutral.  
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. Unsere Re- 
publik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an Wahlen 
Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir ehren- 
amtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche Grundlage 
dafür nicht für zwingend notwendig.  

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Ge- 



setz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwi- 
schen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell veran- 
kerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetz-
gebung auf den staatlichen Bereich? 
 

Neutral.  

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfas- 
sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Ver- 
trauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Un- 
terstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags?  

Ja.  

Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie Demokraten 
uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des Untersu- 
chungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der nächsten 
Legislaturperiode einsetzen.  

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  

Neutral.  
Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag vertretenen Par- 
teien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt 
haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel stre- 
ben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch Zeit- 
ablauf wollen wir nicht zulassen.  

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  

Ja.  

Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen 
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine  
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine funktionie- 
rende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) Standards beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten 
und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen 
sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden.  

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben?  
Neutral.  

Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und Sozialpo- 



litik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt profitieren.  

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landes- 
weite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde- 
stellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  

Neutral.  

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen jegliche Ver- 
suche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter 
oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Instituti- 
onen und formalisierte Prozesse.  

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 
 

Ja.  

Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. 
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenange- 
bot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten ver- 
stärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Mög- 
lichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unse- 
rem Land.  
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  

Nein.  

Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern 
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant.  
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum 
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nach- 
barn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  

Nein.  

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisie- 



ren?  

Neutral.  

Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der von 
uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte 
Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer ge- 
meinsamen und realistischen Agenda sein.  

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeab- 
kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der 
Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach –  
wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  

Ja.  

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kul- 
turen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland ein- 
gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen?  

Ja.  

Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich ist. Des- 
halb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren Staatsbürgerschaft  

eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des Betroffenen. Einwanderer 
müs- sen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und etwa Eigentum in 
ihrem Her- kunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch 
durch Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis maximal durch die Enkel der 
Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen 
alle Herkunftsländer außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt 
werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen 
können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften 
sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren.  

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich  
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen 
Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein?  

Neutral.  

Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt voranbrin- 
gen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse bewusst. 
So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. Anonymisierte Be- 
werbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im ersten Schritt eines Be- 
werbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Un- 
ternehmen die Einführung eines anonymen Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere 
eine damit verursachte Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels 
hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen 



bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden.  

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs- 
stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug 
auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Be- 
reich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
Ja.  

Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfältige 
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf indivi- 
duellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen 
für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der Wertschätzung und des Res- 
pekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen 
die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation 
von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall nied- 
rigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen 
hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden.  
 



Dr. Ilja-Kristin Seewald 
 
Frage 1:  Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  
 
Antwort: Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich 
rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. 
sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von 
berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle 
Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes 
Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. Für erfolgreiche 
Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im Sportverein, 
in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorganisationen. 
Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. 
Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch 
an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. 
Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. 
Deshalb setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für 
dauerhaft ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
 
Frage 2:  Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder 
in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen?   
 
Antwort:  Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür 
eine Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz 
der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. Den 
Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und für 
Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken.  Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit 
werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein persönlicher 
Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige Beziehungen 
oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das Entdecken von 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und schätzen und 
profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut 
werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das 
Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen.   
 
 
Frage 3: Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?   
 
Antwort: In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. 
Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle 
Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess.  Die SPD 
hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem 



Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei 
bekannt. Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen 
Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu 
geben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Religion und Weltanschauung in unserem Land zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger 
werden, um Volkspartei zu bleiben.   Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren 
nach Deutschland eingewandert sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen 
und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der 
Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle 
anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. 
Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in diesem 
Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen 
die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der 
Partei.  
 
 
Frage 4: Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?   
 
Antwort: Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes 
für unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig 
hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren 
blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu 
intensivieren und zu stabilisieren.    
 
 
Frage 5: Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das 
Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl 
Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?   
 
Antwort: Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten.   
 
 
Frage 6: Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen 
der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des 
NSUUntersuchungsausschusses des Bundestags? Sind Sie für einen erneuten 
Untersuchungsausschuss im Bundestag? Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen 
im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-
Leuten?   
 
Antwort: Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des 
NSUUntersuchungsausschusses.  Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass 
Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige 



menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie 
dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen 
nach den bereits erfolgten zwei NSUUntersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen 
überhaupt zu erwarten wären oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere 
Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll 
als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft funktionieren. Den 
Reformprozess des Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu 
Ende kommenden Wahlperiode den VLeute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz 
reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung 
von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 
 
 
Frage 7: Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?   
 
Antwort: Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass 
sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, 
dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu 
Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten 
werden. Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, 
ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm 
Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche 
Engagement und das Quartiersmanagement. So unterstützen wir lebendige Nachbarschaften 
und den sozialen Zusammenhalt.    
 
 
Frage 8: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. 
Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?   
 
Antwort: Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und 
gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich 
braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von 
Lebensmodellen altersgerecht abbildet.  Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung 
der Lehrkräfte in Schulen weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer 
wieder auf neue Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von 
Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne 
Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. 
Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren 
Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien 
dagegen mit ein. Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt 
es ein ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die 
auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im 
Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle.  Aus dem Bericht der 



Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an diese 
Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die 
wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune 
oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene 
von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus 
staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann.  Der Bericht der unabhängigen 
Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und 
Kommunen in der Pflicht.    
 
 
Frage 9: Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache 
bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt 
werden?   
 
Antwort: Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, 
weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung wollen 
wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, 
ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und 
Respekt erhalten- auch für ihre Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen 
Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., 
sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont.  Wir begrüßen, dass in 
allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher 
Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer 
Sprachen und zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, 
dass diese Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den 
Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden.   
 
Frage 10: Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum 
sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für 
Migration & Partizipation geben?   
 
Antwort: Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien 
verteilt. Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass 
Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf 
es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium.    
 
 
Frage 11: Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige?   
 
Antwort: Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft 



ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene.    
 
 
Frage 12: Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden 
verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –
bürger zu liberalisieren?   
 
Antwort: Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt 
sind. Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. 
Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen 
der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht 
der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und 
insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher 
weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die 
EU die Visaliberalisierung umsetzen kann.    
 
 
Frage 13: Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben?   
 
Antwort: Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem 
Einwanderungsgesetz wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes 
Punktesystem nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für 
potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach 
welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir 
perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr 
Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen.    
 
 
Frage 14: Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?   
 
Antwort: Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für 
Integration. Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland 
geborene Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland 
geborene Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen 
weiterhin zu dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 
 
Frage 15: Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?   
 
Antwort: Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa 
aufgrund des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen 
uns für anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. In 



unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen.    
 
 
Frage 16: In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?   
 
Antwort: Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, 
um Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung 
und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern.  Die von der Antidiskriminierungstelle in dem 
Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind 
dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Aufgrund der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch 
Arbeitsagenturen und Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden 
werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist.  
 



Erläuterungen zu den Antworten von Petra Pau für die Türkischen Gemeinde 
in Deutschland 

 

Zu Frage 1. 

Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes 
wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten „Integrationsgesetz“ 
beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften enthielt. Es kommt 
somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der Partizipations- und 
Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht oder im 
Aufenthaltsgesetz.   

Zu Frage 3. 

Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich.  
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 

Zu Frage 4. 

Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 

Zu Frage 6. und 7.  

Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten der 
Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss »Rechtsterrorismus 
und Geheimdienste«, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen und 
die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 

Zu Frage 11.  

Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 

Zu Frage 13.  

Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen.  

Zu Frage 14.  



DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen.  

Zu Frage 15.  

Mit meiner Forderung eines Einwanderungsgesetzes konnte ich mich bisher in meiner Fraktion nicht 
durchsetzen. Dennoch werde ich auch weiterhin für ein solches Gesetz streiten. 
Entscheidend dabei ist, was ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde.  

Ich lehne eine Einwanderungs- und Integrationspolitik ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen 
den richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten. DIE LINKE steht für offene 
Grenzen für alle Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. 

Wir stellen uns gegen Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten über 
angebliche Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, der nicht 
auf engste Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und im Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf nicht 
vom Familienstatus, Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig gemacht 
werden.  

Zu Frage 16.  

Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Das gilt auch bei der Einbürgerung, die wir insgesamt erleichtern wollen, damit alle Menschen, die 
dauerhaft hier leben, gleiche Rechte haben. Der Zwang, den bisherigen Pass abgeben zu müssen, ist 
für viele Einwanderinnen und Einwanderer ein Haupthindernis bei der Einbürgerung. 

Zu Frage 18.  

Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 

Zu Frage 12. 

Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 

Zu den Fragen 10., 18.  

Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 

 

 

 



Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu meiner Beantwortung Ihre Online-Fragebogens habe ich noch folgende Erläuterungen:  
 
Zu Frage 3: 
Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich. 
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 
 
Zu Frage 4: 
Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 
 
Zu Fragen 6 und 7: 
Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten der 
Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss zum 
Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen und 
die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 
 
Zu Frage 11: 
Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 
 
Zu Frage 13: 
Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen.  
 
Zu Frage 14: 
DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen. Unter den gegenwärtig innenpolitischen Verhältnissen, 
den Demokratie- und Menschenrechtseinschränkungen in der Türkei halten wir als Linke diese 
Freiheit, die Visabefreiung für nicht verantwortbar und deshalb lehnen wir sie gegenwärtig ab. 
 
Zu Frage 16: 
Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Wir wollen Migrantinnen und Migranten nach drei Jahren legalem Aufenthalt in der Bundesrepublik 
einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung ermöglichen. 
 
Zu Frage 18: 



Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 
 
Zu Frage 12: 
Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 
 
Zu den Fragen 10 und 18: 
Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Petra Sitte 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Erste Parlamentarische Geschäftsführerin 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE. 
Mitglied des Fraktionsvorstandes 
11011 Berlin, Platz der Republik 1 
Tel:   030/ 227- 71422 
Fax:   030/ 227- 76518 
Homepage: www.petra-sitte.de  
 

http://www.petra-sitte.de/


 

Anmerkungen von Dr. Hermann Otto Solms / FDP zu den Antworten: 
 
 
 
 
 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz  einsetzen? 

 
 

Neutral. 
 
 

Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares Integrations- 
programm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in unterschiedli- 
chen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler und 
geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung von Men- 
schen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 

 
 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nach- 
barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen? 

 
 

Ja. 
 
 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
 

Nein. 
 
 

Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik 
und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen 
zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt. 

 
 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich- 
keit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt 
derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehen- 
dem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Men- 
schenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines De- 
mokratiefördergesetzes)? 

 
Neutral. 

 

Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. Unsere Re- 
publik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an Wahlen 



Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir ehren- 
amtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen –  halten aber eine gesetzliche Grundlage 
dafür nicht für zwingend notwendig. 

 
 
 

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Ge- 
setz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwi- 
schen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell veran- 
kerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetz- 
gebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Neutral. 

 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfas- 
sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Ver- 
trauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Un- 
terstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 

 
Ja. 

 
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie Demokraten 
uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des Untersu- 
chungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der nächsten 
Legislaturperiode einsetzen. 

 
 

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
 

Neutral. 
 

 
Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag vertretenen Par- 
teien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt 
haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel stre- 
ben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch Zeit- 
ablauf wollen wir nicht zulassen. 

 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 
Ja. 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen 
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine 
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine funktionie- 
rende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) Standards beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten 
und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen 
sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden. 



Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
 

Neutral. 
 
 

Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt 
profitieren. 

 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landes- 
weite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde- 
stellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
 

Neutral. 
 
 

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen jegliche Ver- 
suche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter 
oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Instituti- 
onen und formalisierte Prozesse. 

 
 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flä- 
chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehr- 
sprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
 

Ja. 
 

Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. 
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenange- 
bot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten ver- 
stärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Mög- 
lichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unse- 
rem Land. 

 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf- 
gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
 

Nein. 



Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern 
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 

 
 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum 
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nach- 
barn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
 

Nein. 
 
 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland –  ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen –  nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisie- 
ren? 

 
 

Neutral. 
 
 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der 
von uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für 
ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein 
Baustein einer gemeinsamen und realistischen Agenda sein. 

 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeab- 
kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der 
Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – 

wie in vielen anderen Ländern –  ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 
 
 

Ja. 
 
 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kul- 
turen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland ein- 
gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich ist. 
Deshalb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren 
Staatsbürgerschaft eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des  
Betroffenen. Einwanderer müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und 
etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie 
bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis maximal durch die 
Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich 
sollen alle Herkunftsländer außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht 
gleichbehandelt werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft 
nicht ablegen können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. 



Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren. 
 
 
 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen 
Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellen- 
ausschreibungen ein? 

 
 

Neutral. 
 
 

Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt voranbrin- 
gen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse bewusst. 
So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. Anonymisierte Be- 
werbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im ersten Schritt eines Be- 
werbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Un- 
ternehmen die Einführung eines anonymen Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere 
eine damit verursachte Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels 
hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen 
bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 

 
 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs- 
stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug 
auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Be- 
reich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
 

Ja. 
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfältige 
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf indivi- 
duellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen 
für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der Wertschätzung und des Res- 
pekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen 
die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation 
von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall nied- 
rigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen 
hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 



Bettina Stark-Watzinger 
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  
 
Neutral. 
 
 Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung 
anhand des Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, 
modulares Integrationsprogramm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher 
Bedürfnisse in unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein 
Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen 
wir zur Integration und vollen Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund am 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 
 
 
- Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
 
Nein.  
 
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der 
Politik und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So 
werden Menschen zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen 
gewürdigt. 
 
- Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. (...) 
 
Neutral.  
 
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. 
Unsere Republik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der 
Teilnahme an Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als 
Lebensform, indem wir ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – 
halten aber eine gesetzliche Grundlage dafür nicht für zwingend notwendig. 
 
- Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. (...) 
 
JA! Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie 
Demokraten uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der 
Ergebnisse des Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir 
werden uns dafür in der nächsten Legislaturperiode einsetzen. 
 
- Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
 



Neutral. Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag 
vertretenen Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und 
Missstände aufgeklärt haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen 
ergreifen wollen. Im Zweifel streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine 
Erledigung der Thematik nur durch Zeitablauf wollen wir nicht zulassen. 
 
- Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? Ja. 
 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter 
austauschen können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein 
Anfangsverdacht auf eine Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. 
Hierfür muss es eine funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter 
anderem Ausbildungs-) Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den 
Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die 
Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen sich zwischen 
Bundesländern nicht unterscheiden.  
 
- Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
Neutral.  
 
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten 
verstärkt profitieren. 
 
- Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. (...) 
 
Neutral. Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und 
lehnen jegliche Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, 
sexueller Orientierung, Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei 
allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Institutionen und formalisierte Prozesse.  
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? Ja.  
 
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von 
dieser Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit 
Migrationshintergrund, profitieren. Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der 
Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht 
nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle 
Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der 
deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unserem Land.  
 



Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene 
kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- 
und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges 
Ministerium für Migration & Partizipation geben? Nein. Wir Freie Demokraten wollen 
die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern und vereinfachen. Dazu 
müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, eigenständiges 
Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant.  
 
-Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit 
etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? Neutral. Im Rahmen der Neuausrichtung 
der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der von uns geforderten 
Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte Gruppen, 
wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer 
gemeinsamen und realistischen Agenda sein. 
 
-Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige 
nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland 
mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? Ja. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie 
bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis maximal 
durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz zur Regelung bei 
Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer außerhalb der Europäischen Union 
im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. Deutsche, welche aus rechtlichen 
Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen können, müssen ihre deutsche 
Staatsbürgerschaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den 
Meldebehörden zu registrieren.  
 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? Neutral. Wir 
Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste 
Hemmnisse bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch 
Leistung. Anonymisierte Bewerbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, 
Vorurteile im ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies 
ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Unternehmen die Einführung eines anonymen 
Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte Verzögerung 
der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich sein. Wir wollen 
daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen bleibt, sich für ein 
solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden.  
 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? Ja. Wir Freie Demokraten wollen nicht nur 



Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt 
fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf individuellen Aufstieg und 
Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen für ein 
ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der Wertschätzung und des 
Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der 
Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In Bezug 
auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf 
an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und 
Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 
 



Albert Stegemann 
 
WK 31 
 
Mittelems (Niedersachsen) 
 
CDU 
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1. Politische 

Teilhabe 
 

1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu be- 
teiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engage- 
ment und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespar- 
tizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

 
 
Antwort: Neutral 

 

Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren Identi- 

tät. Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und 

unseren Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland 

und bei unzähligen Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen Alters- und 

Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist ein fröhliches, unge- 

zwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem Deutschland, auf das wir stolz sein 

können. Ein patriotisches Bekenntnis, das niemanden ausschließt und sich gegen nieman- 

den richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, Menschen mit und ohne 

deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso wie 

ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und bitten 

alle, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 
 
 
Der deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit die- 

sem Gesetz haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für 

Flüchtlinge – rechtlich verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt 

sowie bürokratische Hürden abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus- 

geweitet und Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. 
 
 
 
 
1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugend- 
lichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle 
Unterstützung migrantischer Organisationen? 

 
 
Antwort: Ja 

 

Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu 

großem Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der 
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Kultur: Sie machen unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Struktu- 

ren und tragen erheblich zum Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. Ohne ihren 

Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht möglich – von den Rettungsdiensten bis zum Na- 

turschutz. 
 
 
Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, 

die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu 

Engagement in Vereinen und Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. 
 
 
Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die Migrantenselbst- 

organisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im In- 

tegrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen 

deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit Einwan- 

derungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten Bildungsträger 

erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 
 
 
 
 
1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Par- 
teien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten 
bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Par- 
tei? 

 
 
Antwort: Nein 

 

Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiogra- 

fie dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 
 
 
Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft 

soll die Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch 

bei der Werbung von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der 

Partei sowie für Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frau- 

en, mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer 

beruflichen Phase gewinnen sowie ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 
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2. Anti-

Diskriminierung 
 

2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesell- 
schaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nach- 
haltige Türkische Gemeinde in Deutschland Almanya Türk Toplumu gesetzliche Grund- 
lage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
 
Antwort: Neutral 

 

CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Wir 

sind uns darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung be- 

troffenen Menschen und die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein 

starkes Engagement sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene er- 

fordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Le- 

bensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen präsent und integriert sein. Der ge- 

genseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung der Thematik sind ein 

wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstel- 

le des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf europäischer, 

Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Auf- 

bau von landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 

Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, 

die Mobilen Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Aus- 

stiegsberatung. Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremis- 

mus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen 

dieses Projektes wurden auch neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassis- 

mus und rassistische Diskriminierung“ und „Antidiskriminierung und Frühprävention im 

Vorschulalter“ ausgewählt. 
 
 
 
 
2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im 
AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausge- 
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klammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, 
Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. 
Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den 
staatlichen Bereich? 

 
 
Antwort: Nein 

 

Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. 

Das Ziel von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb 

wollen wir bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf 

Bündnisse mit und in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschränkungen der 

Privatautonomie und zusätzliche bürokratische Belastungen lehnen wir indes ab. 
 
 
Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns un- 

terstützen CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminie- 

rungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
 
 
 
 
2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Be- 
völkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwick- 
lungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionel- 
len Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden 
konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Um- 
setzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 

des Bundestags? 
 
 
 
Antwort: Ja 

 
 
 
2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

 
 
 
Antwort: Nein 

 

Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: 
 

Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 

Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 

Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betra- 
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fen den Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen 

zügig umzusetzen. Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in 

weiten Teilen umgesetzt. Es ist gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen 

aufzulegen bzw. durch entsprechende Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. 

Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwick- 

lungen darüber berichtet werden. 
 
 
 
 
2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfas- 
sungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 

 
 
Antwort: Ja 

 

Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperi- 

ode beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben. 
 
 
 
 
3. Bildung & 

Soziales 
 

3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrati- 
onsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Berei- 
chen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
 
Antwort: Ja 

 

CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange der 

Menschen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder 

und Jugend und Familie besser berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert wer- 
den. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierun- 
gen im Bildungsbereich initiiert? 
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Antwort: Nein 

 

Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. 

Daher sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder Diskrimi- 

nierungsverbote ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu Beschwerderechten 

und -verfahren verankert werden. Zugleich sollten die Länder ein qualifiziertes Beschwer- 

demanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus sollte jede Schule ein Konzept gegen 

Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 
 
 
 
 
3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. 
In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Mo- 
dellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förde- 
rung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
 
Antwort: Neutral 

 

In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzel- 

nen als auch für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU dafür ein, 

dass mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen ar- 

beiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter 

Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. Dessen ungeachtet bleibt das Beherr- 

schen der deutschen Sprache entscheidend für Integration und Bildungserfolg hierzulan- 

de. 
 
 
 
 
4. Migration & 

Bürgerrechte 
 

4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesell- 
schaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum 
sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministe- 
rium für Migration & Partizipation geben? 

 
 
Antwort: Neutral 
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Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für 

Deutschland bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nicht- 

regierungs- und Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe 

arbeiten. Dabei müssen auf Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. 

Die zentrale strategische Steuerung und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle 

im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt und gezielt die Gesamtstrategie für unser 

Land umsetzen. 
 
 
 
 
4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechi- 
schen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler 
Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

 
 
Antwort: Nein 

 

Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn 

sie die vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land über- 

nehmen wollen. Die Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe 

auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwande- 

rungsgeschichte durch die Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. 

Ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger lehnen wir daher ab. 
 
 
 
 
4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etli- 
chen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staats- 
bürgerinnen und -bürger zu liberalisieren? 

 
 
Antwort: Neutral 

 

Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa- 

Freiheit zu ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 

Voraussetzungen für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen 

und die jüngsten Entwicklungen in der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbe- 



 9 
 
 
sondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen darauf schließen, dass dies auch in absehba- 

rer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund der belasteten Beziehungen zwi- 

schen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in absehbarer Zeit nicht zu 

denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also kein Recht, in- 

nerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 
 
 
 
 
4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassen- 
des Einwanderungsgesetz geben? 

 
 
Antwort: Ja 

 

Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits er- 

heblich verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter stei- 

gen – aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen 

Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die 

dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits 

die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 
 
 
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Ar- 

beitsmarkt, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte- 

Zuwanderungsgesetz“ wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo 

nötig, effizienter gestalten. Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplat- 

zes und die Sicherung des Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Siche- 

rungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug gesteuerten und begrenzten Einwanderungs- 

politik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland 

und verringern spürbar die Attraktivität von illegaler Einwanderung und Migration. 
 
 
 
 
4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identi- 
tät mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienange- 
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hörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in 
Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
 
Antwort: Neutral 

 

Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre 

bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen die Mög- 

lichkeit nutzen, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 
 
 
Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll 

künftig nicht mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu errei- 

chen, wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen Gene- 

rationenschnitt einführen. Dieser Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland ge- 

borenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürger- 

schaft erworben haben. Hierzu streben wir den raschen Abschluss von Vereinbarungen mit 

den hauptbetroffenen Staaten an. 
 
 
 
 
5. Arbeitsm

arkt 
 

5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymi- 
sierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 
 
Antwort: Nein 

 

Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für 

Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 

Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein 

bewusstes Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 
 
 
 
 
5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti- 
diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsver- 
mittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als 
auch  den  Arbeitsagenturen).  Planen  bzw.  unterstützen  Sie  konkrete  Vorhaben,  um 
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Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

 
 
Antwort: Neutral 

 

CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung 

aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, 

religiöse oder politische Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungs- 

freie Gesellschaft – dies gilt auch für die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesell- 

schaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch 

Rechtsvorschriften erzwingen. 



Katja Suding / Wahlkreis Hamburg-Altona / FDP Hamburg – Listenplatz 1 
 
 
 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares 
Integrationsprogramm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in 
unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer 
Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung 
von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 

 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In 
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 

 
Ja. 

 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Nein. 

 
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik 
und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen 
zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt. 

 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. Unsere 
Republik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an 
Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir 
ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche 
Grundlage dafür nicht für zwingend notwendig. 

 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 



dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Neutral. 

 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige  Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

 
Ja. 

 
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie Demokraten 
uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des 
Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der 
nächsten Legislaturperiode einsetzen. 

 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten haben  erhebliche Zweifel, ob  die gegenwärtig  im Bundestag  vertretenen 
Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt 
haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel 
streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch 
Zeitablauf wollen wir nicht zulassen. 

 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 
Ja. 

 
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen 
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine 
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine 
funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) 
Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz 
von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen 
Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden. 

 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden  auch Migranten verstärkt 
profitieren. 



 

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten bekennen  uns zur  Universalität der Menschenrechte und  lehnen  jegliche 
Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, 
Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte 
Aufklärung statt auf Institutionen und formalisierte Prozesse. 

 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. 
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären 
Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht 
für Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der 
Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur 
Integration in unserem Land. 

 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
Nein. 

 
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern 
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 

 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum 
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

 
Nein. 

 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu 
liberalisieren? 



Neutral. 
 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der von 
uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte 
Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer 
gemeinsamen und realistischen Agenda sein. 

 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

 
Ja. 

 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich ist. 
Deshalb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren 
Staatsbürgerschaft eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des 
Betroffenen. Einwanderer müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln 
und etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft 
soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis maximal 
durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. 
Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer außerhalb der Europäischen Union im 
Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre 
zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten 
können. Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren. 

 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen 
Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 

 
Neutral. 

 
Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse 
bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. 
Anonymisierte Bewerbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im 
ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings 
kann nicht jedes Unternehmen die Einführung eines anonymen Bewerbungsverfahrens einfach 
umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in 
Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige 
Entscheidung der Unternehmen bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 

 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere  in  Bezug  auf  Migrant*innen  hin  (sowohl  bei   den  Jobcentern  als  auch  den 



Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
Ja. 

 
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfältige 
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf 
individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und 
Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der 
Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist 
der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In 
Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf 
an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und 
Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 



Erläuterungen zu den Antworten für die Türkischen Gemeinde in Deutschland 

 

Zu Frage 1. 

Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes 
wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten „Integrationsgesetz“ 
beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften enthielt. Es kommt 
somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der Partizipations- und 
Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht oder im 
Aufenthaltsgesetz.   

Zu Frage 3. 

Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich.  
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 

Zu Frage 4. 

Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 

Zu Frage 6. und 7.  

Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten der 
Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss zum 
Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen und 
die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 

Zu Frage 11.  

Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 

Zu Frage 13.  

Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen.  

Zu Frage 14.  



DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen.  

Zu Frage 15.  

Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. Entscheidend wäre, was 
ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde.  

Bei der Forderung nach einem „Einwanderungsgesetz“ geht es den meisten politischen Akteuren vor 
allem um Regelungen zur gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft. Wir lehnen 
eine Einwanderungs- und Integrationspolitik jedoch ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen den 
richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten, gleiches gilt für Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme. Diese dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle 
Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. 

Wir stellen uns gegen Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten über 
angebliche Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, der nicht 
auf engste Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und im Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf nicht 
vom Familienstatus, Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig gemacht 
werden.  

Zu Frage 16.  

Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Das gilt auch bei der Einbürgerung, die wir insgesamt erleichtern wollen, damit alle Menschen, die 
dauerhaft hier leben, gleiche Rechte haben. Der Zwang, den bisherigen Pass abgeben zu müssen, ist 
für viele Einwanderinnen und Einwanderer ein Haupthindernis bei der Einbürgerung. 

Zu Frage 18.  

Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 

Zu Frage 12. 

Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 

Zu den Fragen 10., 18.  

Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 

 

 



 



  
Frage 1 
Entscheidend sind für mich die Inhalte eines Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes. 2016 
hat die Große Koalition das so genannte "Integrationsgesetz" beschlossen, das jedoch auch 
ausgrenzende Vorschriften enthält, die einer guten Integration entgegenstehen. Ein solches Gesetz 
müsste die Partiziptaion und Integration ganz konkret verbessern wie im Staatsangehörigkeits- und 
Wahlrecht oder auch im Aufenthaltsgesetz. 
  
Frage 3 
Wir wollen den Anteil von Beschäftigten mit Migrationshintergrund erhöhen, auch z.B., um dort 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten, wo es Bedarf gibt. Verwaltungen und 
Unternehmen sollen sich interkulturell öffnen, bisher plant Die Linke aber keine konkreten Quoten. 
  
Frage 15 
Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. Für ein 
Einwanderungsgesetz wären für mich die konkreten Inhalte entscheidend. Politisch wird es aktuell 
im Zusammenhang mit einer gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft diskutiert. 
Wir wollen auch an die Menschen denken, die als geflüchtete Menschen oder Menschem mit 
anderen Migrationsgeschichten schon bei uns sind oder zu uns kommen. Die Sprachkurse und 
VABO-Klassen müssen entsprechend ausgebaut werden, so dass für die Arbeitsmarktintegration 
oder eine Ausbildung bessere Chancen entstehen. Ein vorliegender Ausbildungsvertrag oder eine 
Zusage zur Ausbildung muss ohne wenn und aber vor Abschiebung schützen. Leider wird die 3+2-
Regelung noch viel zu häufig konterkariert und führt bei den Unternehmen zu 
Planungsunsicherheit, die sich für Migrantinnen und Migranten öffnen. Diese Situation ist zugleich 
inhuman gegenüber den betroffenen Menschen. 
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Politische Teilhabe 
 
Frage 1:  
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  
 
Antwort:  
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere 
Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden 
und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung 
von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, 
die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben.  
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden 
oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass 
Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am 
politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
 
Frage 2:  
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 
 
Antwort:  
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine  



Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die  
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden.  
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von 
und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell 
weiter aufstocken.  
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen. 
 
 
Frage 3:  
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen  
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten 
bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
 
Antwort:  
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess. 
 
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung 
der Partei bekannt.  
Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land  
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 
 
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor 
Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die 
interkulturelle Öffnung der Partei. 
 
 
Anti-Diskriminierung 
 
Frage 4:  
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 



Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
 
Antwort:  
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung 
und verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin 
Manuela Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- 
und Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 
 
 
Frage 5:  
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
 
Antwort:  
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
 
 
Frage 6:  
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden.  
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
 
Antwort:  
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses.  
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen.  
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen.  
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden 
wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 



Bildung & Soziales: 
 
Frage 7:  
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
 
Antwort:  
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die 
SPD will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden.  
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel 
ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen.  
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 
 
 
Frage 8:  
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
 
Antwort:  
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die 
Vielfalt von Lebensmodellen altersgerecht abbildet.  
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein.  
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, 
die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im 
Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an diese 
Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die 
wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 



schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann.  
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen 
wie auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind 
hier insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 
 
 
Frage 9:  
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 
 
Antwort:  
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen.  
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. 
Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern.  
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont.  
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 
 
 
Migration & Bürgerrechte 
 
Frage 10:  
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies 
macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik 
schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 
 
Antwort:  
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit 
dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration 
nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der 
Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 



Frage 11:  
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 
 
Antwort:  
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
 
Frage 12:  
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 
 
Antwort:  
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 
 
 
Frage 13:  
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 
 
Antwort:  
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 
 
 
Frage 14:  
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere  
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 



Antwort:  
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin 
zu dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 
 
 
Arbeitsmarkt 
 
Frage 15:  
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 
 
Antwort:  
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund des 
Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 
 
 
Frage 16:  
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 
 
Antwort:  
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und 
gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern.  
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 



1a)  
Es gibt bereits ein Integrationsgesetz, das auf Fördern und Fordern setzt. Im übrigen gibt es 
genügend Möglichkeiten, sich politisch oder kulturell zu beteiligen – und zwar innerhalb des 
bestehenden Rahmens. Migranten müssen sich an den heutigen Regeln, die es in 
Deutschland gibt orientieren. 
 
1b)  
Das kommt – wie bei allen Organisationen – auf die Organisation selbst an. Und es ist 
natürlich entscheidend wichtig, dass sie sich an den demokratischen und freiheitlichen 
Regeln ohne religiösen oder sonstigen Zwang orientiert. Dann müsste es nach den gleichen 
Regeln der Fall sein wie bei deutschen Organisationen, die nicht speziell für Migranten sind. 
 
1c)  
Auch hier gibt es für eine spezielle Quotenregelung keinen Anlass. Es gibt genügend 
Möglichkeiten, sich an Parteien oder in Organisationen zu beteiligen. Viele positive Beispiele 
von Migranten zeigen dies bisher schon. 
 
2a)  
Das Grundgesetz mit seinen universellen, unveräußerlichen Grundrechten ist uns 
Verpflichtung; wir stehen für die freiheitliche demokratische Grundordnung ein. Bestrebungen 
gegen sie müssen im rechtsstaatlichen Rahmen mit voller Härte unterbunden werden. Es 
gibt zahlreiche Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ein spezielles Gesetz hierfür ist 
nicht notwendig. Demokratiefreundlichkeit ist eine Grundüberzeugung, die man haben muss, 
und für die man werben muss in den Familien, in den Organisationen und in 
Glaubensgemeinschaften. 
 
2b)  
Das Antidiskriminierungsgesetz richtet sich an alle Bereiche der Wirtschaft, wie auch an die 
öffentliche Verwaltung. Die Behauptung, dass das Verhältnis Bürger zu Staat weitgehend 
ausgeklammert ist, kann ich nicht nachvollziehen. Nach § 24 AGG gilt es ausdrücklich auch 
für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse. Im öffentlichen Bereich greifen heute schon 
vielfach Regelungen gegen die Antidiskriminierung. Ich erkenne auch keine systematische, 
strukturelle Diskriminierung durch staatliche Stellen, wie sie Ihre Frage unterstellt. Einer 
Ausdehnung der gesetzlichen Normen hierzu bedarf es meiner Meinung nach nicht. 
 
2c)  
Selbstverständlich unterstütze ich die gemeinsamen Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses. Nach mehreren Untersuchungsausschüssen, auch im Landtag 
von Baden-Württemberg, muss geprüft werden, welche Fragen noch zu untersuchen sind. 
Ich selbst habe mich seinerzeit als Landtagsabgeordneter sehr nachhaltig für die Einsetzung 
des Untersuchungsausschusses im baden-württembergischen Landtag eingesetzt, um auch 
hier in Baden-Württemberg für eine tiefergehendere Aufklärung zu sorgen. Rechtsterroristen 
haben eine Blutspur quer durch die Republik gezogen. Das Unverständnis, insbesondere 
auch unter den türkischstämmigen Menschen, für die Fehler in den Ermittlungen kann ich 
nachvollziehen. 
 
Ich halte es für wichtig, das Bundesamt für Verfassungsschutz zu stärken und nicht zu 
schwächen. Angesichts der Bedrohung durch islamistischen Terrorismus ist das dringend 
notwendig. Ich halte es auch für richtig, dass in allen zu schützenden Bereichen 
grundsätzlich die Möglichkeit des Einsatzes von V-Leuten gegeben sein muß. Dies ist nach 
wie vor ein wichtiges Mittel der Aufklärung. Dafür muss es aber klare Regeln und Kontrollen 
geben. 
 
3a)  
Eine Unterversorgung von Menschen mit Migrationsgeschichte in der Wohlfahrtpflege kann 
ich nicht erkennen. Natürlich wäre eine Unterversorgung abzulehnen und die religiösen 



Bedürfnisse müssen, etwa in der Altenpflege, beachtet werden. Einen Bedarf für eine 
spezielle Öffnung in diesem Bereich erkenne ich auf den ersten Blick jedoch nicht. 
 
3b)  
Nach meinen Erfahrungen sind Beschwerden im Schulalltag jederzeit bei Lehrerinnen und 
Lehrer oder der Schulleitung bis hin zum Schulamt möglich. Viele machen hiervon auch 
Gebrauch. Ich denke, wir sollten den Bildungsbereich nicht noch mehr mit Bürokratismus 
überfrachten. Entscheidend ist vielmehr, dass die Lehrerinnen und Lehrer ihrer Aufgabe 
nachkommen können: sich um die Kinder zu kümmern. Denn Beschwerden gibt es sicherlich 
nicht nur im Bereich von Diskriminierungen wegen Migrationshintergrund, sondern auch 
wegen vielen anderen Bereichen oder sonstigen Problemen. 
 
3c)  
Die Förderung der Muttersprache in Migrantenfamilien ist zunächst vorrangig Angelegenheit 
der Familie. In deutschen Schulen und Kindergärten sollte deutsch gesprochen werden. Eine 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen würde im Gegenteil die Integration 
erschweren, zumal gerade Kinder sich beim Erlernen einer neuen Sprache besonders leicht 
tun.  
Ich nehme das Problem eher umgekehrt wahr: Wir müssen Migrantenkinder besonders dabei 
unterstützen, die deutsche Sprache zu erlernen. Das ist der wichtigste Schritt für eine 
funktionierende Integration. 
 
4a)  
Es gibt bereits eine Staatsministerin für Migration bzw. Integration im Bundeskanzleramt. 
Das ist eine angemessene Berücksichtigung. 
 
4b)  
Nein. Ein Wahlrecht ist für mich zwingend an die deutsche Staatsbürgerschaft geknüpft bzw. 
im kommunalen Bereich an eine EU-Bürgerschaft. Nur diese Bürgerschaft soll auch in 
Zukunft berechtigt sein, über die Zukunft unserer Gesellschaft und die Politik zu entscheiden 
und zwar von der Kommune bis hin zu Landtag, Bundestag und Europaparlament.  
Die Einführung eines Wahlrechtes für Ausländer würde kein Mehr an Integration bedeuten, 
sondern eher das Gegenteil. 
 
Wer in Deutschland wählen will, muss die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. 
 
4c)  
Eine Liberalisierung der Visa-Vergabe für türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
lehne ich ab. Die Entwicklung in der Türkei ist absolut besorgniserregend. Dieses Land 
entwickelt sich in die Richtung eines autoritären Regimes. Überlegungen wie die, die 
Todesstrafe wieder einzuführen, passen nicht zu Europa. Gerade angesichts dieser 
Entwicklungen wäre es fahrlässig, Visa-Erleichterungen durchzuführen. Nicht Deutschland 
muss die Visa-Vergabe erleichtern, vielmehr muss die Staatsführung der Türkei wieder zu 
rechtsstaatlichen, freiheitlichen und demokratischen Grundwerten zurückfinden. 
 
4d)  
Ich kann der Aussage nicht zustimmen, dass es gegenwärtig stark eingegrenzt sei, zum 
Zwecke der Arbeit nach Deutschland einzuwandern. Allein in der EU haben wir mit der 
Freizügigkeit einen Arbeitskräftemarkt von 400 Millionen Menschen. Außerhalb der EU 
kommend ist Voraussetzung lediglich eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium, sowie 
ein Arbeitsplatz mit einem gewissen Mindesteinkommen in Deutschland. Diese 
Einwanderungsmöglichkeit gibt es bereits heute. 
 
Insbesondere lehne ich eine Einwanderung zur Arbeitsaufnahme ab, wenn nicht zuvor 
bereits ein entsprechender Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen in Deutschland besteht. 



Eine Potenzialeinwanderung, also die Einwanderung zur Arbeitsplatzsuche, halte ich also für 
falsch. Dieses würde nur Fehlanreize erzeugen.  
Ich kann nicht erkennen, dass die Grundthese Ihrer Frage richtig ist. Deutschland ist ein 
beliebtes Zuwanderungsland – und ich meine hiermit nicht die Einreise von Flüchtlingen. 
 
Grundsätzlich halte ich in der nächsten Legislatur ein umfassendes Dachgesetz zur 
Zuwanderung für eine sinnvolle, lohnenswerte Aufgabe. Dies könnte zu einer Steuerung und 
Regelung der Zuwanderung – in den Arbeitsmarkt, nicht in die Sozialsysteme! – entlang 
unserer Anforderungen beitragen. 
 
 
4e)  
Die doppelte Staatsbürgerschaft sollte die absolute Ausnahme sein. Grundsätzlich halte ich 
dies allerdings dann für nicht zielführend, wenn es um die bewusste Annahme einer neuen 
Staatsbürgerschaft geht. Wer also die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, muss sich 
grundsätzlich entscheiden. Für Kinder die hier geboren sind, müsste mindestens ab der 
zweiten/dritten Generation der in Deutschland lebenden, dann auch die doppelte 
Staatsbürgerschaft abgeschafft werden. 
 
5a)  
Das Antidiskriminierungsgesetz schützt hier schon sehr weitgehend. 
 
5b)  
Diskriminierung ist in jedem Bereich abzulehnen. Sofern es Diskriminierung im Bereich der 
Arbeitsvermittlung geben sollte, ist dem selbstverständlich entgegenzusteuern. 
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Politische Teilhabe 

 JA, Einwanderungsgesetz +Integrationsministerium 
 
 
 

 
 
 
 

 JA,  
Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen 
stärker fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, die 
die verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, 
miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren 
demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 
  JA  

Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen endlich 
klare und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im 
Öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den 
größten Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass 
Migrant*innen nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ in dem 

         
 

 
 
 
 
 

 
 
Anti-Diskriminierung 

 JA,  
Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu erklärt 
und erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, jede Form 
von Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese zivilgesellschaftlichen 
Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und Anerkennung. Damit solche 
Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne bürokratischen Mehraufwand 
arbeiten können, wollen wir sie dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen 
verlässlich die nötigen finanziellen Grundlagen garantiert. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 JA 

 Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen beider NSU-Ausschüsse des 
Bundestages und für eine echte Zäsur beim Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in 
unserem Sondervotum zum Abschlussbericht, worin wir in unseren Bewertungen und 
Schlussfolgerungen noch über den gemeinsamen Feststellungsteil hinausgehen. 

 

 
 
 
 
 
 
Bildung & Soziales 

 ja 
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 JA 

 
 
 
 
 

 

 
Migration & Bürgerrechte 

 JA 

 ja 

Ne
utr
al 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob 
aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor 
ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für 
türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ja 

 JA oder eine gemeinsame Europäische 

 
 
 
 
 

 
 
Arbeitsmarkt 

 ja 

 ja 

 



Frage 1: Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 
 
Antwort: Ja. Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch 
in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung 
der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener 
Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 
Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für 
Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. Für erfolgreiche Integration ist 
ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen 
Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist 
Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt 
auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an 
zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das 
schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 
 
Frage 2: Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in 
vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 
 
Antwort: Ja. Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 
Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die Zivilgesellschaft, 
darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den Einsatz der Mittel für die 
strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen 
dessen auch das geregelte Engagement von und für Geflüchtete möglich ist, und die 
Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter aufstocken. Das Patenschaftsprogramm 
„Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden Freiwillige gefördert, die sich der zu uns 
geflüchteten Menschen annehmen und so einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration 
von Flüchtlingen leisten. Denn ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander 
zu lernen und längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten 
Austausch und das Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten 
kennen und schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen ermöglicht 
Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen wir ausbauen. 
 
Frage 3: Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie 
in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
 
Antwort: Ja. In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. 
Wir wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Die SPD hat 



sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Bundesparteitag 
im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei bekannt. Die SPD setzt 
sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen 
Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. 
Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der 
immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. Wir eröffnen 
deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert sind, bessere Chancen 
denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in 
allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine 
Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation 
bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen 
Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über 
die Fortschritte in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung 
gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die 
interkulturelle Öffnung der Partei. 
 
Frage 4: Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. 
in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
 
Antwort: Ja. Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes 
für unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat 
bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz 
vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an 
diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 
 
Frage 5: Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
 
Antwort: Ja. Wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 
 
Frage 6: Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses 
des Bundestags? Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? Sollte es Ihrer 
Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im 
Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
 
Antwort: Ja. Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des 
NSUUntersuchungsausschusses. Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass 



Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige 
menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei 
mit geeigneten Programmen unterstützen. Neutral: Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen 
nach den bereits erfolgten zwei NSUUntersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt 
zu erwarten wären oder ob die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise 
betrieben werden kann, ist sorgfältig zu prüfen. Ja. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als 
Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft funktionieren. Den 
Reformprozess des Bundesamtes werden wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende 
kommenden Wahlperiode den VLeute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und 
einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 
 
Frage 7: Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden 
Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, 
Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 
 
Antwort: Ja. Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, dass 
sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, interkulturelle 
Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD will, dass die 
interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und die Einbindung von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, 
Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. Wir wollen unseren 
Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine Bürgerversicherung, in die alle 
einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Eine Zwei-
Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei 
Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und 
abzubauen. Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 
 
Frage 8: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
 
Antwort: Neutral. Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort 
für lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und 
gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich 
braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von 
Lebensmodellen altersgerecht abbildet. Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der 
Lehrkräfte in Schulen weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf 
neue Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf ganztägigen 
Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine 
zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den 
Themenblock Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. Neben der 
bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz an 
Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung in 



Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden 
Anlaufstrukturen haben sich Stellen herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von 
Diskriminierung spezialisiert sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt 
dabei natürlich eine Rolle. Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, 
dass sich viele Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen 
bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die Landschaft dieser 
Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als äußerst heterogen aus. 
Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen 
sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig 
entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung 
der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für 
die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann. Der Bericht der unabhängigen 
Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen 
in der Pflicht. 
 
Frage 9: Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 
 
Antwort: Ja. Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr Teilhabe, 
weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir 
einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre 
Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt 
erhalten- auch für ihre Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen 
Muttersprache und Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich 
in andere hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. Wir begrüßen, dass in allen 
frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil 
ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und 
zum Teil auch explizit zu interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese 
Vorgaben für Kitas und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen 
berücksichtigt werden. 
 
Frage 10: Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer 
Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 
 
Antwort: Ja. Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien 
verteilt. Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass 
Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es 
der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 
 
Frage 11: Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 



Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

Antwort: Ja. Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 12: Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden 
verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu 
liberalisieren? Antwort: Neutral Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die 
Bedingungen erfüllt sind. Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit 
der EU fällt. Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung 
der Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen 
der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der 
Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei 
der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend 
aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die 
Visaliberalisierung umsetzen kann. 

Frage 13: Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

Antwort: Ja. Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem 
Einwanderungsgesetz wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes 
Punktesystem nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend 
fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele 
qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel 
über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für 
die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in 
Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen 
und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen 
Einwanderungsrecht schaffen. 

Frage 14: Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Antwort: Ja. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für 
Integration. Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland 
geborene Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem 
Prinzip der Mehrstaatigkeit.  

Frage 15: Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 



 
Antwort: Ja. Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa 
aufgrund des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. In unserem 
Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, dass sich der 
Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der Zusammensetzung des 
öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire 
Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber 
unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 
 
Frage 16: In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
 
Antwort: Ja. Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für Eingliederung und 
Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Die von der Antidiskriminierungstelle in dem 
Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind 
dabei, den Bericht auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund 
der sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern 
sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist.  
 



Sehr geehrte Damen und Herren, 

zuerst möchte ich mich herzlich bedanken, dass Sie mir die Möglichkeit gaben, anhand des 
Fragebogens, zumindest tendenziell, meine Einstellung bezüglich Migrations- und Integrationspolitik 
darzulegen.   
Bei einigen Antworten habe ich bestimmt nicht ganz "Ihren Nerv"   
getroffen. Dies deshalb, da ich Ihnen ehrlich antworten wollte und nicht das sagen, was ich denke, 
das Sie hören möchten. So bin ich z.B.   
gegen Mehrsprachenerziehung, da es oft der Fall ist, das Mehrsprachler dann keine Sprache richtig 
können. Auch bin ich gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, da gerade die idenditäre Integration ein 
Schlüssel zu gesellschaftlichen Partizipation darstellt. Auch bin ich gegen ein Ministerium für 
Integration, da im BMI eine große Abteilung bereits dafür zuständig ist und durch die dem BMI 
nachgeordnete Bundesoberbehörde "Bundesamt für Migration und Flüchtlinge"bereits 
hervorragende Arbeit durch die Förderung von Integrationsprojekten etc. geleistet wird. Auch 
türkische Migrantenselbsthilfeorganisationen 
wie die Türkische Gemeinde, werden für Ihre Integrationsarbeit mit Bundesmitteln 
gefördert..Integration darf aber keine Einbahnstraße sein. Ich habe sehr viele türkische Freunde, die 
mir bestätigen, dass viele Türken ablehnend Deutschen gegnüber stehen. Wir lösen das Problem 
nicht, wenn wir nur denken, dass es nur Dikriminierung von Migranten seitens der deutschen 
Bevölkerung gibt. Ja, die gibt es. Und dagegen müssen wir durch Aufklärungsarbeit und 
gemeinwesenorientierten Projekte, bei denen sich Einheimische und Migranten kennenlernen, 
angehen. Aber es gibt auch Migranten, und auch Türken, die Deutsche als Schweinefleischfresser 
beschimpfen und ihren Töchtern verbieten, einen deutschen Freund zu haben. Ich stelle dies gerade 
bei der unteren Bildungsschicht fest. Da sind Sie nun gefordert, Aufklärungsarbeit zu leisten. 

Ich persönlich möchte, dass Deutschland immer ein Name in der Welt bleibt, der für Schutz von 
wirklich pol.Verfolgten und Flüchtlingen im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention steht. Das geht 
aber nur, wenn wir junge Männer wie z.B. aus den Magreph-Staaten, die lediglich in Deutschland um 
Asyl bitten, da sie hier bessere Perspektiven sehen als in ihrer Heimat, klarmachen, dass dafür das 
Asylrecht nicht geschaffen wurde. Es würde mich freuen, wenn wir gemeinsam es schaffen könnten, 
dass in Deutschland ein friedliches Mitinader von Menschen von verschiedener ethnischer Herkunft 
nicht nur möglich, sondern förderlich ist für unser Land und das Volk. Mit Volk meine ich nicht nur 
das deutsche Volk, sondern alle Menschen, die hier leben und sich mit der Tradition dieses Land 
identifizieren können und seine Gesetze achten sowie seine Sprache sprechen, also 
Deutschkenntnisse mindestens der Stufe B2 inne haben. Im Übrigen bedeutet Integration nicht 
Assimilation. Man kann seine eigene Kultur bis zu dem Grad bewahren und ausleben, bis man eine 
andere damit einschränkt. 

Arno Treiber 
Diplom-Verwaltungswirt 
Direktkandidat des Wahlkreises 243 für die Alternative von Deutschland. 



Andrew Ullmann 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich würde gerne meine Antworten zu Ihren Wahlprüfsteine mit folgenden Kommentaren ergänzen: 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese 
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  

Neutral. 

Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand des 
Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares 
Integrationsprogramm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in 
unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre ein großer 
Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung 
von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben.  

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der 
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Nein. 

Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der Politik 
und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen 
zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt.  

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  

Neutral. 

Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. Unsere 
Republik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der Teilnahme an 



Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als Lebensform, indem wir 
ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – halten aber eine gesetzliche 
Grundlage dafür nicht für zwingend notwendig.  

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Ja. 

Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie Demokraten 
uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der Ergebnisse des 
Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir werden uns dafür in der 
nächsten Legislaturperiode einsetzen.  

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Neutral. 

Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag vertretenen 
Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt 
haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel 
streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung der Thematik nur durch 
Zeitablauf wollen wir nicht zulassen.  

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  

Ja. 

Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter austauschen 
können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf 
eine Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine 
funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) 
Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der Einsatz 
von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen 
Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden.  



Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben?  

Neutral.  

Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten verstärkt 
profitieren.  

  

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. 
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerde-stellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  

Neutral.  

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen jegliche 
Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, 
Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei allerdings auf verstärkte 
Aufklärung statt auf Institutionen und formalisierte Prozesse.  

  

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  

Ja.  

Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von dieser 
Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit Migrationshintergrund, profitieren. 
Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer im regulären 
Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht nur als Muttersprachlichen Unterricht 
für Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der 
Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur 
Integration in unserem Land.  

  

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  



Nein. 

Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend verbessern 
und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert werden. Ein neues, 
eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant.  

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu 
liberalisieren?  

Neutral. 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und der von 
uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte 
Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. ein Baustein einer 
gemeinsamen und realistischen Agenda sein.  

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Ja. 

Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich ist. 
Deshalb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren 
Staatsbürgerschaft  

eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des Betroffenen. Einwanderer 
müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem 
Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch 
Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis maximal durch die Enkel der 
Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen 
alle Herkunftsländer außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt 
werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen 
können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften 
sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren.  

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen 



Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellen-
ausschreibungen ein?  

Neutral. 

Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste Hemmnisse 
bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. 
Anonymisierte Bewerbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile im 
ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Allerdings 
kann nicht jedes Unternehmen die Einführung eines anonymen Bewerbungsverfahrens einfach 
umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in 
Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige 
Entscheidung der Unternehmen bleibt, sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden.  

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  

Ja. 

Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfältige 
Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf 
individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und 
Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf eine Kultur der 
Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen setzt. Qualifikation ist 
der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In 
Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-) Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt es darauf 
an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und 
Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden.  

Ich bitte Sie freundlichst die Bemerkungen in Ihrer Auswertung zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andrew Ullmann 



Sehr geehrte Damen und Herren,  
ich habe Ihre Wahlprüfsteine auf www.tgd.de beantwortet. Die vorgegebenen 
Antwortalternativen reichen mit aber nicht aus. Bitte berücksichtigen Sie zu meinem 
Antworten auf Ihre Wahlprüfsteine auch folgende Kommentare: 
 
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  
 
Neutral.  
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand 
des Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares 
Integrationsprogramm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse 
in unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre 
ein großer Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und 
vollen Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben.  
 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und 
Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten.  
Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen?  
 
Ja.  
 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
 
Nein.  
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der 
Politik und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So 
werden Menschen zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen 
gewürdigt.  
 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über 
spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden 
Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine 
nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)?  
Neutral.  
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. 
Unsere Republik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der 
Teilnahme an Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als 
Lebensform, indem wir ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – 
halten aber eine gesetzliche Grundlage dafür nicht für zwingend notwendig.  
 

http://www.tgd.de/


Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im 
AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend 
ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich 
Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus 
niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
auf den staatlichen Bereich?  
Neutral.  
 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden.  
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  
 
Ja.  
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie 
Demokraten uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der 
Ergebnisse des Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir 
werden uns dafür in der nächsten Legislaturperiode einsetzen.  
 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
 
Neutral.  
Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag 
vertretenen Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und 
Missstände aufgeklärt haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen 
ergreifen wollen. Im Zweifel streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine 
Erledigung der Thematik nur durch Zeitablauf wollen wir nicht zulassen.  
 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
 
Ja.  
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter 
austauschen können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein 
Anfangsverdacht auf eine Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. 
Hierfür muss es eine funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter 
anderem Ausbildungs-) Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den 
Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die 
Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen sich zwischen 
Bundesländern nicht unterscheiden.  
 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  
 
Neutral.  



Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten 
verstärkt profitieren.  
 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert 
werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für 
Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?  
 
Neutral.  
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen 
jegliche Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, 
sexueller Orientierung, Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei 
allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Institutionen und formalisierte Prozesse.  
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
 
Ja.  
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von 
dieser Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit 
Migrationshintergrund, profitieren. Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der 
Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht 
nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle 
Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der 
deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unserem Land.  
 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene 
kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- 
und Integrationspolitik schwierig.  
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben?  
 
Nein.  
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend 
verbessern und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert 
werden. Ein neues, eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 
 
 Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige?  
Nein.  



 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit 
etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren?  
 
Neutral.  
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und 
der von uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für 
ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. 
ein Baustein einer gemeinsamen und realistischen Agenda sein.  
 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein 
umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  
Ja.  
 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige 
nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland 
mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  
Ja.  
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich 
ist. Deshalb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren 
Staatsbürgerschaft eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des 
Betroffenen. Einwanderer müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre 
Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte 
Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden 
können, allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch 
Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer 
außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. 
Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen 
können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. 
Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren.  
 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  
Neutral.  
Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste 
Hemmnisse bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch 
Leistung. Anonymisierte Bewerbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, 
Vorurteile im ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen dies 
ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Unternehmen die Einführung eines anonymen 
Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte Verzögerung 
der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich sein. Wir wollen 



daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen bleibt, sich für ein 
solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 
 
 In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
 
Ja.  
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine 
vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale 
Chance auf individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den 
Jobcentern und Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf 
eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen 
setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist 
die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu 
machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und 
angemessen geschult werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Karin van der Most 
Bundestagskandidatin im Wahlkreis 103 (Solingen, Remscheid Wuppertal II) 
 

 
 



Johannes Vogel 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht 
Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein 
Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen? 

Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung anhand 
des Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, modulares 
Integrationsprogramm, das die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse 
in unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein Integrationsgesetz wäre 
ein großer Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen stehen wir zur Integration und 
vollen Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben. 

  

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der 
Politik und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So 
werden Menschen zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen 
gewürdigt. 

  

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über 
spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehen-dem Modellcharakter. Finden 
Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine 
nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. 
Unsere Re-publik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der 
Teilnahme an Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als 
Lebensform, indem wir ehren-amtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – 
halten aber eine gesetzliche Grundlage dafür nicht für zwingend notwendig. 

  

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie 
die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des 
Bundestags? 



Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie 
Demokraten uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der 
Ergebnisse des Untersuchungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir 
werden uns dafür in der nächsten Legislaturperiode einsetzen. 

  

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag 
vertretenen Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und 
Missstände aufgeklärt haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen 
ergreifen wollen. Im Zweifel streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine 
Erledigung der Thematik nur durch Zeit-ablauf wollen wir nicht zulassen. 

  

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter 
austauschen können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein 
Anfangsverdacht auf eine Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. 
Hierfür muss es eine funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter 
anderem Ausbildungs-) Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den 
Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die 
Regelungen zum Austausch von wichtigen Informationen dürfen sich zwischen 
Bundesländern nicht unterscheiden. 

  

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten 
verstärkt profitieren. 

  

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landes-weite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde-stellen für Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert? 

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen 
jegliche Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede 



Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, 
sexueller Orientierung, Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei 
allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Institutionen und formalisierte Prozesse. 

  

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In 
den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von 
dieser Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit 
Migrationshintergrund, profitieren. Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der 
Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenangebot der Bildungseinrichtungen und nicht 
nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle 
Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der 
deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unserem Land. 

  

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Auf-gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene 
kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- 
und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges 
Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend 
verbessern und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert 
werden. Ein neues, eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant. 

  

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit 
etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und -bürger zu liberalisieren? 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und 
der von uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für 
ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. 
ein Baustein einer gemeinsamen und realistischen Agenda sein. 

  

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige 
nach Deutschland ein-gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland 
mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 



Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich 
ist, auch bei Einbürgerungen. Einwanderer müssen zu deutschen Staatsbürgern werden 
können, ohne ihre Wurzeln und etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu 
müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland 
erworben werden können, allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. 
Dies schafft auch Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle 
Herkunftsländer außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht 
gleichbehandelt werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite 
Staatsbürgerschaft nicht ablegen können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten 
können. Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren.  

 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste 
Hemmnisse bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg durch 
Leistung. 

  

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine 
vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale 
Chance auf individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den 
Jobcentern und Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf 
eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen 
setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist 
die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu 
machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert und 
angemessen geschult werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Johannes Vogel 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Marja-Liisa Völlers 

 
 
 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Marja-Liisa Völlers 
Direktkandidatin für den Wahlkreis 40 – Nienburg II-Schaumburg 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
 

Dienstag, 15. August 2017 

 

hiermit übersende ich Ihnen die Antworten zu Ihren Wahlprüfsteinen anlässlich der 
Bundestagswahl am 24. September 2017. Vor Ort – in meinem Wahlkreis, dem 
Bundestagswahlkreis Nienburg II – Schaumburg (Wahlkreis 40) – bin ich als 
Gesamtschullehrerin wie als Kommunalpolitikerin über die entsprechenden 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in ihren Gemeinschaften im guten Kontakt 
mit Migrantinnen und Migranten. Für persönliche Gespräche zu diesen und weiteren 
Themen stehe ich daher gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
Direktkandidatin für den Bundestagswahlkreis Nienburg II-Schaumburg / 40 

 
 
 
Politische Teilhabe 

 
Dazu Ihre Frage 1: 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- 
und Integrationsgesetz einsetzen? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere 
Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle 
Asylsuchenden und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte 
Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht 
für Ausländer, die hier erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben. 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden 
oder eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass 
Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am 
politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagement-Möglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
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insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 
Dazu Ihre Frage 2: 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und 
Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle 
Unterstützung migrantischer Organisationen? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 
Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von 
und für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell 
weiter aufstocken. 
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und 
längerfristige Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten 
Austausch und das Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide 
Seiten kennen und schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können 
im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu 
Einheimischen ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses 
Programm wollen wir ausbauen. 

 
Dazu Ihre Frage 3: 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten 
bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten 
auch in der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire 
Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. 
Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung 
der Partei bekannt. Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und 
solidarischen Gesellschaft ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, 
gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches 
Selbstverständnis und unser Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. 
Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland 
eingewandert sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr 
aufzusteigen. Die SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der 
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Bundespartei zukünftig 15 Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte 
verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. 
Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte 
in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. 
Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die 
interkulturelle Öffnung der Partei. 

 
Anti-Diskriminierung 

 
Dazu Ihre Frage 1: 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine 
nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 
Unsere Antwort als SPD: 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich 
für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung 
und verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin 
Manuela Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- 
und Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

 
Dazu Ihre Frage 2: 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG 
ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert 
- obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen 
Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln 
ausweiten. 

 
Dazu Ihre Frage 3: 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen 
institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden.  
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
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Unsere Antwort als SPD: 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungs- 
ausschusses. Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass 
Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige 
menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir 
werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen. 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU- 
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder 
ob die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden 
kann, ist sorgfältig zu prüfen. 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche 
und demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes 
werden wir fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden 
Wahlperiode den V-Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und 
einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V- 
Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 

 

 
Bildung & Soziales: 

 
Ihre Frage 1: 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Die SPD setzt sich für eine interkulturelle Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrts-verbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir 
wollen, dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben 
wir dafür, interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu 
begreifen. Die SPD will, dass die interkulturelle Organisations- und 
Personalentwicklungspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung 
von Migrantenorganisationen stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, 
dass die bestehenden Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, 
Kinder-, Jugend- und Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen 
medizinischen Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger 
geben. Unser Ziel ist es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, 
Prävention, Versorgung, Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. 
So unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

 
Dazu Ihre Frage 2: 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert? 
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Unsere Antwort als SPD: 
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut 
qualifizierte und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur 
Hochschule. Und natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die 
Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen altersgerecht abbildet. 
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von 
Lebensmodellen an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne 
Behinderung, auf ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen 
Bildung. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir 
deshalb fortsetzen und weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der 
Lehrkräfte schließt in unseren Augen dementsprechend den Themenblock 
Diskriminierung und insbesondere Strategien dagegen mit ein. 
Neben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein ausdifferenziertes Netz 
an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene von 
Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen 
herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert 
sind. Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine 
Rolle. 
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 
schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch 
als äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. 
Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen 
Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in 
immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die Betroffenen zufriedenstellenden 
Lösung beitragen kann. 
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen 
wie auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind 
hier insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

 
Dazu Ihre Frage 3: 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und 
Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur 
Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen 
Blickwinkel einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich 
erreichen, mehr Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. 
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Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. 
Alle Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont. 
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas 
und Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen 
berücksichtigt werden. 

 

 
Migration & Bürgerrechte 

 
Dazu Ihre Frage 1: 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum 
sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges  
Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien 
verteilt. Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die 
zentrale Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir 
möchten, dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch 
gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem 
Innenministerium. 

 
Dazu Ihre Frage 2: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 
Dazu Ihre Frage 3: 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und -bürger zu liberalisieren? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt 
sind. Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU 
fällt. Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere 
Beschleunigung der Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass 
die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung 
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erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor 
Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der 
Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, 
die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die 
Visaliberalisierung umsetzen kann. 

 
Dazu Ihre Frage 4: 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem 
Einwanderungsgesetz wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften 
orientiertes Punktesystem nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie 
berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und  
Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und ein 
Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte 
pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine 
Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als 
auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien 
Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die 
Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln und mehr 
Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

 
Dazu Ihre Frage 5: 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige 
nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland 
mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für 
Integration. Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in 
Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in 
Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht 
abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

 

 
Arbeitsmarkt 

 
Dazu Ihre Frage 1: 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa 
aufgrund des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir 
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setzen uns für anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren 
herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten 
auch in der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. 
Dazu gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

 
Dazu Ihre Frage 2: 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

 
Unsere Antwort als SPD: 
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und 
gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. 
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht 
auszuwerten und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der 
sehr späten Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und 
Jobcentern sind inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin 
sind Vorkehrungen zu treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist. 
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Antworten auf die Wahlprüfsteine der Türkischen Gemeinde in Deutschland anlässlich der 
Bundestagswahl 2017  

 
 

 
Politische Teilhabe 
 
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, 
stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. 
Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der 
Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Es braucht eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, die die verschiedenen Bereiche der Integration, 
einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, miteinander verknüpft. 
 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der öffentlichen 
Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den 
Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral  
 
Gesetzlich festgelegte Quoten lehnen wir ab, jedoch sollen überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen im öffentlichen 
Dienst zu beschäftigen, festgeschrieben werden.  Wir stehen für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung. 
 
Anti-Diskriminierung 
 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und 
Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit 
bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden 
Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
 
Damit Initiativen und Vereine, die sich gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit einsetzen, unabhängig von politischen 
Mehrheiten und ohne bürokratischen Mehraufwand arbeiten können, wollen wir sie dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz 
stärken, das ihnen verlässlich die nötigen finanziellen Grundlagen garantiert.  
 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz zur 
Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und 
Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im 
Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen 
Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  
 
Ja X 
Nein 



Neutral 
 
 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die 
Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden 
brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen 
Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente 
Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
 
Ja 
Nein 
Neutral X 
 
Die Aufklärung ist auch nach den zwei Untersuchungsausschüssen noch nicht beendet. Ob jedoch ein weiterer 
Untersuchungsausschuss zur weiteren Aufklärung oder ein anderes Forum sinnvoll ist, wird sich zeigen. 
 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, 
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
 
Bildung & Soziales 
 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in verschiedenen 
Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie 
voranzutreiben?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an 
Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-
/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert 
werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert?   
 
Ja 
Nein 
Neutral X 
 
Schule ist leider kein diskriminierungsfreier Ort. Vom Bund nur modellhaft eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber 
kein ausreichendes Instrument. Es dauert zu lange, bis sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen 
deutlich schneller handeln. 
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen 
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend 
umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 



Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in Wort und Schrift beherrschen 
sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht anbieten. 
 
 
Migration & Bürgerrechte 
 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet 
werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein 
eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben?  
 
Ja X 
Nein 
Natural 
 
Migration und Integration ist ein sehr breites und bedeutendes Thema, weshalb ein eigenes Ministerium für diese 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe sinnvoll ist. 
 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil seit 
Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen 
seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
 
Menschen, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben, sollten auch in der Kommune in der sie leben mitbestimmen 
können. So ermöglichen wir mehr Teilhabe und stärken die Demokratie. 
 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum 
Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die 
Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Wir dürfen nicht vergessen: ein großer Teil der türkischen Bevölkerung lehnt den autoritären Kurs von Präsident 
Erdogan ab. Besonders bedrohte Oppositionelle sollen in Zukunft leichter ein humanitäres Visum erhalten. 
 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeabkommen zum 
Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums 
nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein 
umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Deutschland ist ein Einwanderungsland und braucht deshalb auch ein Einwanderungsgesetz, das Einwanderung regelt. 
Das ist ganz besonders wichtig, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. 
 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen 
und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten 
Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
  
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
 
Arbeitsmarkt 



 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich Auswirkung 
darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin 
(sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, 
um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
 
Ja X 
Nein 
Neutral 
 
Leider kommt es immer noch zu oft zu Benachteiligungen aufgrund von u.a. ethnischer Herkunft. Durch Förderung der Diversität 
und interkultureller Öffnung der Verwaltung soll dem entgegengewirkt werden.  
-- 
Patrick Voss 
Bundestagskandidat im Wahlkreis Oberhausen-Dinslaken 
Sprecher der LAG Mobilität und Verkehr NRW 
Sprecher der Grünen Jugend Kreis Wesel 
Sprecher der Grünen Dinslaken 
Mitglied des Kreisvorstands Grüne Kreis Wesel 
Twitter: @Patrick_Voss_ 
Instagram: patrick_voss_ 
Snapchat: vosspatrick 
Facebook: PatrickVossOffiziell 
Mail: patrick@gruene-kv-wesel.de 
Mobil: +49 162 3662649 
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Allgemeine Fragen  
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Politische Teilhabe  

  Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu 
beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und 
macht Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie 
sich für ein Bundespartizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  
 
In Deutschland gibt es vielfältige Formen des bürgerlichen Engagements, 
die allen hier lebenden Menschen offenstehen und auch von vielen 
Einwanderern intensiv genutzt werden. Eine Sondergesetzgebung für 
Einwanderer schadet dem Gedanken der Integration. 

  Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren 
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von 
Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten.  
Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer Organisationen?  
 

Wie der Begriff „ehrenamtlich“ schon sagt: Das ausgeprägte Vereinswesen 
in Deutschland wird zuvorderst traditionell durch die Mitglieder getragen. 
Im Einzelfall ist Unterstützung durch Gelder des Steuerzahlers sinnvoll. 
Dabei muss sehr deutlich geprüft werden, ob die Ziele der jeweiligen 
Steuergeldempfänger mit dem Grundgesetz und unserem Wertesystem 
übereinstimmen.  

  Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert.  

Befürworten  bzw.  planen  Sie  entsprechende  Zielquoten  in  den  
Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
 



  

Eine „Quote“ diskriminiert. Siehe „Quotenfrau“ und viele traurige 
Beispiele in Politik und Gesellschaft. Unsere Partei zeigt eindrucksvoll, dass 
zum Beispiel ohne Quote hochqualifizierte Frauen wichtige Funktionen in 
der Führung übernehmen können. Der Weg in der öffentlichen Verwaltung 
steht diskriminierungsfrei allen offen, die den Wunsch und die 
Qualifikation haben, ihn zu gehen. 

  
  
  

  
  
Anti-Diskriminierung  

  Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische 
Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über 
spezifische Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. 
Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus und 
menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte 
(bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 
 
Demokratie muss von allen Bürgern eines Landes getragen werden. Das 
Grundgesetz ist unsere voll ausreichende Grundlage. Ihre oben 
genannten Organisationen haben keine demokratische Legitimation.  
Wir lehnen alle verdeckten Geldflüsse ab, zum Beispiel die 104 Millionen 
€ zum „Kampf gegen Rechts“ aus dem „Familienministerium“, die von 
teilweise  verfassungsfeindlichen linken Organisationen zum Kampf 
gegen unsere neue demokratische oppositionelle  Partei verwendet 
werden.  

  Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg 
gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings 
weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade 
dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  
 
Zum Wert von soziologischen Studien, gerade im Bereich 
„Diskriminierung“ verweise ich auf folgende, kurze, leicht bei Google zu 
findende Texte: „Sauerkrautsaft macht fremdenfeindlich“ und „Achtung 
Statistik Diskriminierung“. 



  

  Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige 
Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der 
Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und 
bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die 
deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden.  

Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU- 
Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? *  
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V- 
Leuten?  
 
Die deutsche Polizei hat ausgeprägt intensiv und hart an der Aufklärung 

der Mordserie gearbeitet. Auch die zur Unterstützung hinzugezogene 
türkische Polizei hat lange in Richtung der leider vorhandenen 
organisierten Kriminalität in bestimmten Zuwandererkreisen ermittelt. 
Den Begriff „institutioneller Rassismus“ kann man damit nur als eine 
bösartige Unterstellung werten.  
Zustimmen muss ich Ihnen hinsichtlich der teilweise unklaren Rolle 

einzelner Verfassungsschutzbehörden. Diese muss überprüft werden.  
  
  
  
  

  
Bildung & Soziales  

  Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben?  
 
Die Folgen fehlgeleiteter Sozialpolitik: Es fehlen Kräfte überall. Auch viele 
deutsche Menschen werden von Personen gepflegt, die weder die 
deutsche Sprache noch kulturelle Besonderheiten beherrschen. 
Dieser Bereich könnte eine hervorragende Möglichkeit für die weit 
überproportionale Zahl von türkischen Hartz IV Empfängern sein, durch 
sinnvolle Arbeit volle Teilhabe an der Gesellschaft zu erlangen. 



  

  Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern 
und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, 
oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ 
Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich 
initiiert?  
 
Gerade im Bereich Schule und in der Lehrerschaft wird hervorragendes 
geleistet bei der Integration von Kindern von Einwanderern. Dabei fällt 
auf, dass es Gruppen von Einwanderern gibt, bei denen es praktisch keine 
Probleme gibt. Oft sind die Leistungen dieser Schüler auf hohem Niveau.  
Menschen aus bestimmten Herkunftsregionen fallen dabei allerdings 
völlig heraus. Die Ursachen müssen ideologiefrei erforscht werden.  
Ein konsequentes Einwanderungsgesetz, dass nur Menschen nach 
Deutschland lässt, die willig und fähig sind, den hohen Anforderungen 
einer weit entwickelten Demokratie und eines führenden Industrie- und 
Wissenschaftsstandortes zu genügen, ist zwingend nötig.  

  Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen 
auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig 
abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. 
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung 
nach gestärkt werden?  
In Deutschland ist die perfekte Beherrschung der deutschen Sprache 
unabdingbar zur vollen Teilhabe. Diese muss gefördert und gefordert 
werden. Weitere Sprachen sind natürlich vorteilhaft. 

  
  
   

  
Migration & Bürgerrechte  

  Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf 
Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben?  
 
Eine Integration von oben gibt es nicht. Viele Millionen Menschen wurden 
in den letzten Jahrzehnten positiv in die deutsche Gesellschaft integriert, 



  

eine Leistung, die es vergleichbar in keinem anderen Land der Erde so gibt.  
Dabei handelt es sich um Menschen, die in der politischen Debatte gar 
nicht erwähnt werden, weil deren Migration weitgehend gelungen ist und 
keine neunen Maßnahmen benötigt.  
Anders verhält es sich mit der Migration aus muslimischen Ländern, zu 
denen auch die Türkei zählt. Diese Einwanderung ist nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in anderen Staaten Europas, in vielen Fällen 
von negativen Effekten geprägt, die sich vor allem in überproportional 
schlechter Bildung, hoher Arbeitslosigkeit und einer evidenten Affinität zu 
bestimmten Kriminalitätsbereichen (im vorliegenden Fall 
„Gewaltkriminalität“) manifestieren. Ferner zeichnen sich muslimische 
Migranten nicht selten dadurch aus, dass sie die freiheitlich-
demokratische Gesellschaft infrage stellen bzw. offen ablehnen. 
Infolgedessen haben sich in allen deutschen Städten mehr oder weniger 
stark ausgeprägte Parallelgesellschaften gebildet, in denen die deutsche 
Sprache, deutsche Menschen und damit auch deutsch-europäische 
Wertekodizes faktisch keine Rolle spielen. Stattdessen haben die 
Migranten dort Strukturen errichtet, die denen in ihren Heimatländern 
weitestgehend gleichen. Die Geborgenheit der Gruppe sowie die 
Verankerung des Individuums im eigenen tribalen Verband führen dazu, 
dass man sich gegenüber der Mehrheitsgesellschaft abschottet und die 
Autorität des Staates, der sich fortwährend aus vielen Bereichen der 
Migrantengesellschaften zurückzieht, als schwach empfindet.  
Dass zum jetzigen Zeitpunkt dieses Thema akut wird, liegt an der 
desaströsen gesetzeswidrigen Politik der offenen Grenzen von Frau 
Merkel. Die unkontrollierte Einwanderung von einer Million Menschen, die 
meisten davon, wie sie sagen ohne Papiere und mit falschen Angaben 
über ihre Herkunft, hat auch negative Auswirkungen auf die bereits hier 
lebenden, gut integrierten früheren Einwanderer. Ferner darf man 
annehmen, dass die oben skizzierten Strukturen durch sie weiter 
aushärten. 

  Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 
obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre 
griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest 
auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des 
kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  
 
Wer sein ganzes Leben in einem neuen Land gestaltet, sollte sich die Frage 
stellen, ob er nicht volle Teilhabe durch Einbürgerung erlangen möchte.  



  

  Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob 
aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor 
ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für 
türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren?  
 
Sobald eine Reform des deutschen Sozialsystemes die 
Missbrauchsmöglichkeiten durch Personen, die noch nie Leistungen 
erbracht haben, ausschließt, kann allgemein über die Visavergabe 
nachgedacht werden.  

  Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge 
von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur 
(noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen 
anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben?  
Eine der entscheidenden Forderungen der AfD ist die Einführung eines 
Einwanderungsgesetzes nach kanadischem Vorbild.  

  Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen 
Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder 
Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, 
dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  
 
Gleichzeitig HSV und Bayern Fan, Mitglied bei den linksextremen Linken 
und gleichzeitig bei der CSU? Erdogan wählen und gleichzeitig zur 
Bundestagswahl gehen? Bei Eltern mit verschiedenen 
Staatsangehörigkeiten, in Ausnahmefällen ja, ansonsten nein. 

  
  
   

  
Arbeitsmarkt  

  Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen  
Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein?  
Erste Feldversuche sind bereits gescheitert. Ein Arbeitgeber sucht sich 
Arbeitnehmer aus, die für ihn Leistung erbringen, die in seinen Betrieb 
passen. Davon muss der Bewerber überzeugen. Ein anonymisiertes 
Verfahren verkompliziert nur den Einstellungsprozess ohne bessere 
Ergebnisse zu zeigen.  



  

  In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei 
den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie 
konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im 
Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  
Eine „Antidiskriminierungsstelle“ muss Diskriminierungen finden. Siehe 
auch meine Aussagen zu „Studien“. 

  



1. Politische Teilhabe 
  
1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 
  
Antwort: Neutral 
  
Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren Identität. 
Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und unseren 
Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und bei unzähligen 
Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten dies 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist ein fröhliches, ungezwungenes und selbstbewusstes 
Bekenntnis zu einem Deutschland, auf das wir stolz sein können. Ein patriotisches Bekenntnis, das 
niemanden ausschließt und sich gegen niemanden richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue 
Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große 
Mehrheit ebenso wie ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus 
und bitten alle, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 
  
Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem Gesetz 
haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – rechtlich 
verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie bürokratische Hürden 
abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus-geweitet und Maßnahmen zur 
Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. 
  
1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: 
In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugend-lichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 
  
Antwort: Ja 
  
Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu großem 
Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der Kultur: Sie machen 
unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen und tragen erheblich zum 
Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht 
möglich – von den Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. Deshalb wollen wir eine Kultur des 
Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. 
Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu Engagement in Vereinen und Organisationen bereitfinden, 
insbesondere Jugendliche. Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die 
Migrantenselbst-organisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im 
Integrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen 
deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit 
Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten Bildungsträger 
erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 
  
1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
  
Antwort: Nein 
  



Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie dafür 
entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 
Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll die 
Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch bei der Werbung 
von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei sowie für 
Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frau-en, mehr Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen sowie 
ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 
  
2. Anti-Diskriminierung 
  
2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nach-haltige Türkische Gemeinde in Deutschland Almanya 
Türk Toplumu gesetzliche Grund-lage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 
  
Antwort: Neutral 
  
CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Wir sind uns 
darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen Menschen und 
die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein starkes Engagement sowohl auf Bundes- 
und Landes- als auch auf kommunaler Ebene er-fordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als 
Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen 
präsent und integriert sein. Der gegenseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung 
der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf 
europäischer, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Auf-
bau von landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die Mobilen 
Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Das 
Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch 
neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und 
„Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt. 
  
2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
  
Antwort: Nein 
  
Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. Das Ziel 
von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb wollen wir 
bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf Bündnisse mit und in 
der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche 
bürokratische Belastungen lehnen wir indes ab. 



Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns unterstützen 
CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander 
lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Um-setzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
  
Antwort: Ja 
  
2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
  
Antwort: Nein 
  
Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: 
Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 
Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 
Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den 
Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen zügig umzusetzen. 
Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist 
gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende 
Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig 
verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden. 
2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 
  
Antwort: Ja 
  
Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperiode beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben. 
  
3. Bildung & Soziales 
  
3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in 
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 
  
Antwort: Ja 
  
CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange der Menschen 
mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie 
besser berücksichtigt werden. 
  
3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landesweite Beschwerdestellen etabliert wer-den. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
  
Antwort: Nein 



  
Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. Daher 
sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder Diskriminierungsverbote 
ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu Beschwerderechten und -verfahren verankert 
werden. Zugleich sollten die Länder ein qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. 
Darüber hinaus sollte jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 
  
3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 
  
Antwort: Neutral 
  
In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzelnen als auch 
für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU dafür ein, dass mehr Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit 
aktiv fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und 
Schüler. Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen Sprache entscheidend für 
Integration und Bildungserfolg hierzulande. 
  
4. Migration & Bürgerrechte 
  
4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer 
Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 
  
Antwort: Neutral 
  
Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für Deutschland 
bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nicht-regierungs- und 
Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe arbeiten. Dabei müssen auf 
Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. Die zentrale strategische Steuerung 
und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt 
und gezielt die Gesamtstrategie für unser Land umsetzen. 
  
4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum 
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 
  
Antwort: Nein 
  
Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie die 
vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land über-nehmen wollen. 
Die Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- und 
kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die 
Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für 
Nicht-EU-Bürger lehnen wir daher ab. 
  



4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und -bürger zu liberalisieren? 
  
Antwort: Neutral 
  
Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit zu 
ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Voraussetzungen für 
die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und die jüngsten Entwicklungen in 
der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen 
darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund 
der belasteten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in 
absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also 
kein Recht, innerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 
  
4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassen-des Einwanderungsgesetz geben? 
  
Antwort: Ja 
  
Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits erheblich 
verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen – aufgrund 
unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die 
neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen 
Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Arbeitsmarkt, 
das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ 
wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo nötig, effizienter gestalten. 
Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des 
Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug 
gesteuerten und begrenzten Einwanderungspolitik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die Attraktivität von illegaler Einwanderung 
und Migration. 
  
4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen? 
  
Antwort: Neutral 
  
Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre bei uns 
leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen die Möglichkeit nutzen, die 
deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 
  
5. Arbeitsmarkt 
  
5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich 
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie 
sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 



  
Antwort: Nein 
  
Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für 
Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein bewusstes 
Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 
  
5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
  
Antwort: Neutral 
  
CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische 
Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungs-freie Gesellschaft – dies gilt auch für 
die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien 
Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
 



Marcus Weinberg 
 
1. Politische Teilhabe 
1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 
Antwort: Neutral 
Die CDU Hamburg hat bereits im Jahr 2015 in einem Parteitagsbeschluss den Erlass eines 
Einwanderungs- und Integrationsgesetz beschlossen. Deutschland ist heute ein modernes Land mit 
einer starken und unverwechselbaren Identität. Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere 
kulturellen Wurzeln bewahrt und unseren Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 
2006 in Deutschland und bei unzähligen Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen 
Alters- und Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist ein fröhliches, 
ungezwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem Deutschland, auf das wir stolz sein 
können. Ein patriotisches Bekenntnis, das niemanden ausschließt und sich gegen niemanden richtet. 
Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen Pass, mit und 
ohne Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso wie ethnische und gesellschaftliche 
Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und bitten alle, an einer guten Zukunft Deutschlands 
mitzuwirken. 
Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit diesem Gesetz 
haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für Flüchtlinge – rechtlich 
verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie bürokratische Hürden 
abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus-geweitet und Maßnahmen zur 
Integration in den Arbeitsmarkt verbessert.  
  
1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in 
vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 
Antwort: Ja 
Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu großem 
Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der Kultur: Sie machen 
unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Strukturen und tragen erheblich zum 
Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. Ohne ihren Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht 
möglich – von den Rettungsdiensten bis zum Naturschutz. 
Deshalb habe ich mich persönlich auch für die Schaffung der 10.000 neuen Stellen im 
Bundesfreiwillligendienst eingesetzt, die mit Flüchtlingsbezug geschaffen wurden.  
Wir wollen eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, die sich in den Dienst 
der Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu Engagement in Vereinen und 
Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. 
Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die 
Migrantenselbstorganisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im 
Integrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen 
deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit 
Einwanderungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten Bildungsträger 
erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen. 
  
1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 
Antwort: Nein 



Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie dafür 
entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 
Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll die 
Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch bei der Werbung 
von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Partei sowie für 
Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frauen, mehr Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen sowie 
ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 
  
2. Anti-Diskriminierung 
2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit 
(meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nach-haltige Türkische Gemeinde in Deutschland 
Almanya Türk Toplumu gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 
Antwort: Neutral 
CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Wir sind uns 
darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen Menschen und 
die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein starkes Engagement sowohl auf Bundes- 
und Landes- als auch auf kommunaler Ebene erfordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als 
Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Lebensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen 
präsent und integriert sein. Der gegenseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung 
der Thematik sind ein wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf 
europäischer, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor. Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den 
Aufbau von landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, die Mobilen 
Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Ausstiegsberatung. Das 
Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch 
neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassismus und rassistische Diskriminierung“ und 
„Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ ausgewählt. 
  
2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, 
dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell 
verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 
Antwort: Nein 
Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. Das Ziel 
von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb wollen wir 
bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf Bündnisse mit und in 
der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschränkungen der Privatautonomie und zusätzliche 
bürokratische Belastungen lehnen wir indes ab. 
Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns unterstützen 
CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander 
lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
  



2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Um-setzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 
Antwort: Ja 
  
2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Antwort: Nein 
Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: 
Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 
Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 
Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betrafen den 
Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen zügig umzusetzen. 
Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in weiten Teilen umgesetzt. Es ist 
gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen aufzulegen bzw. durch entsprechende 
Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig 
verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwicklungen darüber berichtet werden. 
  
2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 
Antwort: Ja 
Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperiode beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben. 
  
3. Bildung & Soziales 
3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 
Antwort: Ja 
CDU und CSU wollen sich dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange der Menschen 
mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie 
besser berücksichtigt werden. 
  
3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- 
oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft 
Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 
Antwort: Nein 
Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. Daher 
sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder Diskriminierungsverbote 
ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu Beschwerderechten und -verfahren verankert 
werden. Zugleich sollten die Länder ein qualifiziertes Beschwerdemanagement für Schulen schaffen. 
Darüber hinaus sollte jede Schule ein Konzept gegen Diskriminierung erarbeiten und umsetzen. 
  
3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden 
nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 



Antwort: Neutral 
In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzelnen als auch 
für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU dafür ein, dass mehr Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und dort Mehrsprachigkeit 
aktiv fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter Sprachprüfungen für die Schülerinnen und 
Schüler. Dessen ungeachtet bleibt das Beherrschen der deutschen Sprache entscheidend für 
Integration und Bildungserfolg hierzulande. 
  
4. Migration & Bürgerrechte 
4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es 
Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 
Antwort: Neutral 
Ich persönlich kann mir ein solches Ministerium durchaus vorstellen, denn die Integrationspolitik 
wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für Deutschland bleiben. 
  
4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen 
Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 
Antwort: Nein 
Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie die 
vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land übernehmen wollen. Die 
Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe auf Bundes-, Länder- und 
kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die 
Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Ein kommunales Wahlrecht für 
Nicht-EU-Bürger lehnen wir daher ab. 
  
4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen 
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staats-bürgerinnen und -bürger zu 
liberalisieren? 
Antwort: Neutral 
Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-Freiheit zu 
ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 Voraussetzungen für 
die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen und die jüngsten Entwicklungen in 
der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen 
darauf schließen, dass dies auch in absehbarer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund 
der belasteten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in 
absehbarer Zeit nicht zu denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also 
kein Recht, innerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 
  
4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassen-des Einwanderungsgesetz geben? 
Antwort: Ja 
Schon im Jahr 2015 hat die Hamburger CDU ein Integrations- und Einwanderungsgesetz in einem 
Parteitagsbeschluss gefordert. Zwar haben wir den Fachkräftezuzug nach Deutschland in den 
vergangenen Jahren bereits erheblich verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten 
Jahren weiter steigen – aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der 
rückläufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die 



dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits die 
Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich. 
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Arbeitsmarkt, 
das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ 
wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo nötig, effizienter gestalten. 
Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des 
Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug 
gesteuerten und begrenzten Einwanderungs-politik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung 
von Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die Attraktivität von illegaler 
Einwanderung und Migration. 
  
4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
Antwort: Neutral 
Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre bei uns 
leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen die Möglichkeit nutzen, die 
deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 
Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll künftig nicht 
mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir bei 
Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen Generationenschnitt einführen. 
Dieser Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland geborenen Kinder erfolgen, die durch 
Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Hierzu streben wir den 
raschen Abschluss von Vereinbarungen mit den hauptbetroffenen Staaten an. 
  
5. Arbeitsmarkt 
5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 
Antwort: Nein 
Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für 
Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein bewusstes 
Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 
  
5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 
Antwort: Neutral 
CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische 
Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungs-freie Gesellschaft – dies gilt auch für 
die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien 
Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 
 



Erläuterungen zu den Antworten 

- Türkische Gemeinde in Deutschland - 

 

Zu Frage 3. 

Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich.  
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 

Zu Frage 4. 

Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 

Zu Frage 6. und 7.  

Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten der 
Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss zum 
Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen und 
die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 

Zu Frage 11.  

Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 

Zu Frage 13.  

Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen.  

Zu Frage 14.  

DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen. Unter den gegenwärtig innenpolitischen Verhältnissen, 
den Demokratie- und Menschenrechtseinschränkungen in der Türkei halten wir als Linke diese 
Freiheit, die Visabefreiung für nicht verantwortbar und deshalb lehnen wir sie gegenwärtig ab. 

Zu Frage 16.  



Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Wir wollen Migrantinnen und Migranten nach drei Jahren legalem Aufenthalt in der Bundesrepublik 
einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung ermöglichen. 

Zu Frage 18.  

Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 

Zu Frage 12. 

Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 

Zu den Fragen 10., 18.  

Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 



Erläuterungen zu den Antworten für die Türkischen Gemeinde in Deutschland 

 

Zu Frage 1. 

Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes 
wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten „Integrationsgesetz“ 
beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften enthielt. Es kommt 
somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der Partizipations- und 
Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht oder im 
Aufenthaltsgesetz.   

Zu Frage 3. 

Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich.  
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 

Zu Frage 4. 

Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 

Zu Frage 6. und 7.  

Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten der 
Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss zum 
Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen und 
die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 

Zu Frage 11.  

Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 

Zu Frage 13.  

Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen.  

Zu Frage 14.  



DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen.  

Zu Frage 15.  

Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. Entscheidend wäre, was 
ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde.  

Bei der Forderung nach einem „Einwanderungsgesetz“ geht es den meisten politischen Akteuren vor 
allem um Regelungen zur gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft. Wir lehnen 
eine Einwanderungs- und Integrationspolitik jedoch ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen den 
richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten, gleiches gilt für Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme. Diese dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle 
Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. 

Wir stellen uns gegen Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten über 
angebliche Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, der nicht 
auf engste Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und im Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf nicht 
vom Familienstatus, Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig gemacht 
werden.  

Zu Frage 16.  

Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Das gilt auch bei der Einbürgerung, die wir insgesamt erleichtern wollen, damit alle Menschen, die 
dauerhaft hier leben, gleiche Rechte haben. Der Zwang, den bisherigen Pass abgeben zu müssen, ist 
für viele Einwanderinnen und Einwanderer ein Haupthindernis bei der Einbürgerung. 

Zu Frage 18.  

Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 

Zu Frage 12. 

Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 

Zu den Fragen 10., 18.  

Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 

 

 



 



 



 



 



 



 



           17.08.2017 

Büro Dr. Jens Zimmermann MdB 
Kontakt: Daniel Kornek, jens.zimmermann.ma02@bundestag.de; 030-227 74872 
 
Antworten auf die Wahlprüfsteine der Türkischen Gemeinde in Deutschland  

Politische Teilhabe 

1. a)  

Ja. Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir unterstützen, sich rasch 
in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren.  

Weitere Maßnahmen werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden 
und Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich ein 
Studium abgeschlossen haben.  

Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der Nachbarschaft, im 
Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder eben in 
Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der 
Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen Engagementmöglichkeiten und an 
politischen Entscheidungsprozessen.  

Das schließt insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

 

1. b) Keine Ergänzung  

1. c) 

Ja. In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir wollen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in der 
Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess.  

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem 
Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der Partei 
bekannt. Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser Auftrag für 
die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und 
Weltanschauung in unserem Land zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um 
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Volkspartei zu bleiben. Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland 
eingewandert sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen.  

Die SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 Prozent 
der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen Parteigliederungen sollen, auf 
ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der SPD Parteivorstand benennt aus seinen 
Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien 
regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die 
weitere Öffnung gibt. Vor Ort übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere 
Verantwortung für die interkulturelle Öffnung der Partei. 

 

Anti-Diskriminierung  

2. a) 

Ja. Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela Schwesig hat 
bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und Extremismuspräventionsgesetz 
vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an 
diesem Vorhaben festhalten, um die Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

2. b) Keine Ergänzung  

2. c) 

Ja. Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses. Eine 
wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders sensibel auf 
antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen in den eigenen Reihen 
reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen unterstützen.  

2. d) 

Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob die 
erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist sorgfältig zu 
prüfen.  

2. e) 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-Leute-
Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen Rahmen für 
die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz geschaffen. 

 

 

 



Bildung und Soziales 

3. a) Keine Ergänzung  

3. b)  

Neutral. Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte und gut 
bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und natürlich braucht 
Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt von Lebensmodellen 
altersgerecht abbildet. 

Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für Betroffene 
von Diskriminierung in Deutschland. 

Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle. Aus dem 
Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele Ratsuchende direkt an 
diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese verwiesen werden, da Betroffene die 
wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune 
oder ihrem Bundesland besser kennen.  

Die Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen Landesantidiskriminierungsstellen, 
einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, 
die z. T. im Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. 
Gleichzeitig entwickeln sich neue Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine 
Befragung der ADS hat ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu 
einer für die Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann.  

Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die Notwendigkeit des 
Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie auch der nicht-staatlichen 
Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier insbesondere Länder und Kommunen 
in der Pflicht. 

3. c) Keine Ergänzung  

 

Migration und Bürgerrechte  

4. a)  

Ja. Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. Wir 
wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale Zuständigkeit dafür 
sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, dass Integration nicht 
sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. Hierzu bedarf es der Herauslösung 
von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 

4. b) Keine Ergänzung  

 

 

 



4. c)  

Neutral Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf dem EU-
Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der Visaliberalisierung 
verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen der Ende 2013 
vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis heute nicht der Fall. Es 
bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim Datenschutzgesetz und insbesondere bei der 
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die türkische Regierung ist daher weiterhin dringend 
aufgefordert, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die 
Visaliberalisierung umsetzen kann. 

4. d) 

Ja. Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz wollen 
wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem nach 
kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, 
Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche 
Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern. Wie viele qualifizierte 
Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land kommen können, soll flexibel über eine 
Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für 
die hiesige Bevölkerung wird transparent dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in 
Deutschland geregelt wird. Zudem wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen 
und Aufenthaltstitel bündeln und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen 
Einwanderungsrecht schaffen. 

 

4. e) 

Ja. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. Wir 
setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu dem Prinzip 
der Mehrstaatigkeit. 

 

Arbeitsmarkt  

5. a) keine Ergänzung  

5. b) keine Ergänzung  



Erläuterungen zu den Antworten für die Türkischen Gemeinde in Deutschland 

 

Zu Frage 1. 

Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes 
wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten „Integrationsgesetz“ 
beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften enthielt. Es kommt 
somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der Partizipations- und 
Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht oder im 
Aufenthaltsgesetz.   

Zu Frage 3. 

Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich.  
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 

Zu Frage 4. 

Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen 

Zu Frage 6. und 7.  

Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem skandalösen Verhalten der 
Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines Untersuchungsausschuss zum 
Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-Verbrechen fortzusetzen und 
die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik und die 
Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung aufzuarbeiten. 

Zu Frage 11.  

Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 

Zu Frage 13.  

Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen.  

Zu Frage 14.  



DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen.  

Zu Frage 15.  

Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. Entscheidend wäre, was 
ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde.  

Bei der Forderung nach einem „Einwanderungsgesetz“ geht es den meisten politischen Akteuren vor 
allem um Regelungen zur gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft. Wir lehnen 
eine Einwanderungs- und Integrationspolitik jedoch ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen den 
richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten, gleiches gilt für Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme. Diese dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle 
Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. 

Wir stellen uns gegen Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten über 
angebliche Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, der nicht 
auf engste Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und im Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf nicht 
vom Familienstatus, Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig gemacht 
werden.  

Zu Frage 16.  

Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Das gilt auch bei der Einbürgerung, die wir insgesamt erleichtern wollen, damit alle Menschen, die 
dauerhaft hier leben, gleiche Rechte haben. Der Zwang, den bisherigen Pass abgeben zu müssen, ist 
für viele Einwanderinnen und Einwanderer ein Haupthindernis bei der Einbürgerung. 

Zu Frage 18.  

Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 

Zu Frage 12. 

Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 

Zu den Fragen 10., 18.  

Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 

 

 



 



 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen 
und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsüber-nahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- 
und Integrationsgesetz einset-zen?  

Neutral.  
Wir Freie Demokraten fordern ein Einwanderungsgesetz und gesteuerte Zuwanderung 
anhand des Fachkräftebedarfs. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch ein neues, 
modulares Integrations-programm, das die individuelle Förderung entsprechend 
persönlicher Bedürfnisse in unterschiedli-chen Stufen ermöglicht. Eine Beschränkung auf ein 
Integrationsgesetz wäre ein großer Fehler und geht nicht weit genug. Davon abgesehen 
stehen wir zur Integration und vollen Beteiligung von Men-schen mit Migrationshintergrund 
am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben.  
 
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nach-barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle 
Unterstützung migrantischer Organisationen?  
Ja.  
 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien 
sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen 
Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  
Nein.  
Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, gerade auch in der 
Politik und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab: So 
werden Menschen zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistungen 
gewürdigt.  
 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlich-keit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
Förderprogramme mit (meist) vorübergehen-dem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Men-schenfeindlichkeit eine 
nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines De-
mokratiefördergesetzes)?  
Neutral.  
Wir Freie Demokraten halten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für völlig inakzeptabel. 
Unsere Re-publik braucht engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, die jenseits der 
Teilnahme an Wahlen Verantwortung übernehmen. Wir stärken die liberale Demokratie als 
Lebensform, indem wir ehren-amtliches und bürgerschaftliches Engagement unterstützen – 
halten aber eine gesetzliche Grundlage dafür nicht für zwingend notwendig.  
 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Ge-setz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG 
ist das Verhältnis zwi-schen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert 
- obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 



Verwaltungsbehörden) institutionell veran-kerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen 
Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetz-gebung auf den staatlichen Bereich?  
Neutral.  
 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfas-sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Ver-trauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Un-terstützen Sie die konsequente Umsetzung der 
Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags?  
Ja.  
Am Untersuchungsausschuss der zu Ende gehenden Legislaturperiode konnten wir Freie 
Demokraten uns nicht beteiligen. Die konsequente und schnellstmögliche Umsetzung der 
Ergebnisse des Untersu-chungsausschusses halten wir für rechtsstaatlich alternativlos. Wir 
werden uns dafür in der nächsten Legislaturperiode einsetzen.  
 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?  
Neutral.  
Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im Bundestag 
vertretenen Par-teien in der laufenden Legislaturperiode nun wirklich alle Hintergründe und 
Missstände aufgeklärt haben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen 
ergreifen wollen. Im Zweifel stre-ben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn 
eine Erledigung der Thematik nur durch Zeit-ablauf wollen wir nicht zulassen.  
 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  
Ja.  
Die Sicherheitsbehörden müssen enger zusammenarbeiten und Informationen leichter 
austauschen können, wenn angemessene rechtliche Voraussetzungen, wie etwa ein 
Anfangsverdacht auf eine  
Straftat, vorliegen. Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine 
funktionie-rende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem Ausbildungs-) 
Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Insbesondere der 
Einsatz von V-Leuten und dessen Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von 
wichtigen Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden.  
 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt 
sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den 
Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  
Neutral.  
Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- und Alten- und 
Sozialpo-litik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon werden auch Migranten 
verstärkt profitieren.  
 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 
Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an 
Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landes-weite Beschwerdestellen etabliert werden. 
Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerde-stellen für Diskriminierungen im 



Bildungsbereich initiiert?  
Neutral.  
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen 
jegliche Ver-suche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, 
sexueller Orientierung, Behinderung, Alter oder eines sonstigen Status - wir setzen hierbei 
allerdings auf verstärkte Aufklärung statt auf Instituti-onen und formalisierte Prozesse.  
 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flä-chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehr-sprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden?  
Ja.  
Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen diese nutzen. Von 
dieser Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur solche mit 
Migrationshintergrund, profitieren. Daher wollen wir Unterricht in den Sprachen der 
Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenange-bot der Bildungseinrichtungen und nicht 
nur als Muttersprachlichen Unterricht für Migranten ver-stärken. Darüber hinaus müssen 
alle Kinder mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Mög-lichkeit zum Erlernen der 
deutschen Sprache erhalten - sie ist der Schlüssel zur Integration in unse-rem Land.  
 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale 
gesellschaftliche Auf-gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum 
sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 
Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium 
für Migration & Partizipation geben?  
Nein.  
Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik grundlegend 
verbessern und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten auf jeden Fall konzentriert 
werden. Ein neues, eigenständiges Ministerium haben wir dazu derzeit aber nicht geplant.  
 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl 
sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nach-barn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige?  
Nein.  
---- 
 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische 
Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisie-ren?  
Neutral.  
Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit der Türkei und 
der von uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche könnte die Visaliberalisierung für 
ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc. 
ein Baustein einer ge-meinsamen und realistischen Agenda sein.  
 



Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeab-kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 
Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 
möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben?  
Ja. 
----- 
 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität 
mehrere Kul-turen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige 
nach Deutschland ein-gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland 
mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  
Ja.  
Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich 
ist. Des-halb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr bei Annahme einer weiteren 
Staatsbürgerschaft  
eines anderen Staates aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des Betroffenen. 
Einwanderer müs-sen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und 
etwa Eigentum in ihrem Her-kunftsland aufgeben zu müssen. Die doppelte 
Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden 
können, allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch 
Kohärenz zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer 
außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht gleichbehandelt werden. 
Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen 
können, müssen ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten können. 
Mehrfachstaatsbürgerschaften sind zudem von den Meldebehörden zu registrieren.  
 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellen-ausschreibungen ein?  
Neutral.  
Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt 
voranbrin-gen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung und macht unbewusste 
Hemmnisse bewusst. So schafft es Selbstbestimmung und gleiche Chancen für Aufstieg 
durch Leistung. Anonymisierte Be-werbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen 
kann, Vorurteile im ersten Schritt eines Be-werbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen 
dies ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Un-ternehmen die Einführung eines anonymen 
Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere eine damit verursachte 
Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des Fachkräftemangels hinderlich sein. 
Wir wollen daher, dass es weiterhin die freiwillige Entscheidung der Unternehmen bleibt, 
sich für ein solches Bewerbungsverfahren zu entscheiden.  
 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungs-stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den 
Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete 
Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Be-reich der 
Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?  



Ja.  
Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine 
vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine reale 
Chance auf indivi-duellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den 
Jobcentern und Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf 
eine Kultur der Wertschätzung und des Res-pekts vor der Unterschiedlichkeit der Menschen 
setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen die Tür in die Arbeitswelt öffnet. Dies ist 
die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund kommt es darauf an, im Bedarfsfall nied-rigschwellige Angebote zu 
machen. Die Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen müssen hierfür sensibilisiert 
und angemessen geschult werden.  
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	Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische För...
	Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obw...
	Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismu...
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	Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen ...
	Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Mutt...
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	In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern


	Mittag, Susanne (SPD)
	Möller, Felix (Bündnis 90 Die Grünen)
	Motschmann, Elisabeth (CDU)
	1. Politische Teilhabe
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	2. Anti-Diskriminierung
	2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert -...
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	Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nach- barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle U...
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	Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?
	Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?
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	Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen ...
	Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flä- chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Mu...
	Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf- gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integ...
	Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nach- barn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene...
	Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbür...
	Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeab- kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollt...
	Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kul- turen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland ein- gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deuts...
	Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerb...
	In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs- stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auc...
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	Wahlprüfsteine der Türkischen Gemeinde Deutschland
	Frage 2: Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanz...
	Frage 3: Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Par...
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	Frage 5: Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklamm...
	Frage 6: Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz- Behörden brachten und bringen institutionelle...
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	Frage 8: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an...
	Frage 9: Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung...
	Migration & Bürgerrechte
	Frage 11: Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunal...
	Frage 12: Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische...
	Frage 13: Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglic...
	Frage 14: Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in...
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	Frage 16: In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern...

	Schnieder, Patrick (CDU)
	Schreiner, Felix (CDU)
	Schröder, Ria (FDP)
	Schulz, Swen (SPD)
	Schüle, Manja (SPD)
	Schwartze, Stefan (SPD)
	Schwarzelühr, Rita (SPD)
	Scinardo, Milena (FDP)
	Milena Scinardo
	Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsüber- nahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizip...
	Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nach- barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle U...
	Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich- keit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische F...
	Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Ge- setz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwi- schen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert -...
	Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfas- sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassis...
	Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?
	Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?
	Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundh...
	Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen ...
	Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flä- chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Mu...
	Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf- gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integ...
	Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nach- barn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene...
	Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbür...
	Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeab- kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollt...
	Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kul- turen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland ein- gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deuts...
	Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerb...
	In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs- stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auc...

	Seestern, Matthias (FDP)
	Seewald, Dr. Ilja-Kristin (SPD)
	Seydel, Luisa (Linke)
	Sitte, Petra (Linke)
	Solms, Dr. Hermann Otto (FDP)
	Anmerkungen von Dr. Hermann Otto Solms / FDP zu den Antworten:
	Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nach- barschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle U...
	Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?
	Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich- keit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische F...
	Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Ge- setz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwi- schen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert -...
	Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfas- sungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassis...
	Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?
	Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?
	Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundh...
	Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen ...
	Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flä- chendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Mu...
	Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Auf- gabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integ...
	Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nach- barn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene...
	Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland –  ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen –  nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsb...
	Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeab- kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollt...
	Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kul- turen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland ein- gewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deuts...
	Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerb...
	In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Antidiskriminierungs- stelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auc...

	Stark-Watzinger Bettina (FDP)
	Stegemann, Albert (CDU)
	1. Politische Teilhabe
	1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugend- lichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanziel...
	1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Par- teien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Par- tei?
	2. Anti-Diskriminierung
	2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausge-
	2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Be- völkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwick- lungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionel- le...
	2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfas- sungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten?
	3. Bildung & Soziales
	3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an Schul...
	3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Mo- dellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förde- rung ...
	4. Migration & Bürgerrechte
	4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechi- schen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler E...
	4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etli- chen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Sta...
	4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sol...
	4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identi- tät mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienange-
	hörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen?
	5. Arbeitsmarkt
	5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti- diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsver- mittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern a...
	Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern?

	Suding, Katja (FDP)
	Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipat...
	Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unt...
	Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?
	Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische För...
	Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obw...
	Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige  Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassism...
	Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?
	Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?
	Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundh...
	Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen ...
	Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Mutt...
	Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integra...
	Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene m...
	Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbür...
	Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte ...
	Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschla...
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